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I. Ubersicht

Durch diesen Erlass erfolgt die Anpassung der KStR 2013 insbesondere auf Grund der

Anderungen durch das/die

WGG-Novelle 2015, BGBI. | Nr. 157/2015

WGG-Novelle 2019, BGBI. | Nr. 85/2019

MiFiGG 2017, BGBI. | Nr. 106/2017

StRefG 2020, BGBI. | Nr. 103/2019

FORG, BGBI. | Nr. 104/2019

KonStG 2020, BGBI. | Nr. 96/2020

Verordnung des Bundesministers fiir Finanzen zur Verlustberiicksichtigung 2019 und
2018, COVID-19-Verlustberiicksichtigungsverordnung, BGBI. || Nr. 405/2020
COVID-19-StMG, BGBI. | Nr. 3/2021

Verordnung des Bundesministers fiir Finanzen zur Ermittlung des steuerlichen EBITDA
sowie des Gruppen-EBITDA (EBITDA-Ermittlungs-VO), BGBI. || Nr. 390/2021
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Insbesondere wird Folgendes behandelt:

Einarbeitung der gednderten Rechtslage (auszugsweise Darstellung der wesentlichen

Anderungen):

Randzahl

Abschnitt bzw.

Inhalt

94 f, 127, 400,
424 ff, 1425

Der durch das COVID-19-StMG neu geregelte § 7 Abs. 3 KStG 1988 sieht
nunmehr eine Gewinnermittlungspflicht nach § 5 Abs. 1 EStG 1988 fir

Betriebe gewerblicher Art von Kérperschaften offentlichen Rechts bei
Rechnungslegungspflicht und Umsatzen von mehr als 700.000 Euro vor

(umsatzabhangige Gewinnermittlung gemall § 5 Abs. 1 EStG 1988).

Abschnitt 2.10
Rz 210 ff

Die Ausfiihrungen zu gemeinniitzigen Bauvereinigungen werden
aktualisiert und Novellierungen des Wohnungsgemeinnutzigkeitsgesetzes
(WGG) eingearbeitet.

Abschnitt 2.14
Rz 291 ff

Das mit dem MiFiGG 2017 eingefiihrte, durch das StRefG 2020 ergdnzte
und von der Europadischen Kommission nach Maligabe der
beihilfenrechtlichen Leitlinien 2014 genehmigte Regime fiir

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften gemal? & 6b KStG 1988 wird

eingearbeitet.

Abschnitt 4.5.

Die — zeitlich befristet — mit dem KonStG 2020 iVm der COVID-19-

Verlustberucksichtigungsverordnung geschaffenen Méglichkeiten eines

Verlustriicktrages und einer vorgezogenen Verlustberiicksichtigung

Rz 475aa ff durch die Bildung einer COVID-19-Riicklage werden im Hinblick auf dabei
zu beriicksichtigende Besonderheiten fir Kérperschaften im Allgemeinen
und Unternehmensgruppen im Besonderen eingearbeitet.

Die mit dem COVID-19-StMG in Erweiterung der
Hinzurechnungsbesteuerung in § 10a Abs. 11 KStG 1988 eingefiihrte und
von der EU-Arbeitsgruppe ,,Verhaltenskodex”
(Unternehmensbesteuerung) empfohlene AbwehrmaBnahme im Hinblick
auf nicht kooperative Lander wird eingearbeitet.

1248aw

Dariiber hinaus wird in dieser Rz klargestellt, dass bei der Ermittlung der
Niedrigbesteuerung einer auslandischen beherrschten Kérperschaft
gemaR § 10a Abs. 3 KStG 1988 fiir Zwecke der
Hinzurechnungsbesteuerung im Wege einer richtlinienkonformen

Interpretation Betriebsstatten, die im Ansassigkeitsstaat der

auslandischen Kérperschaft steuerbefreit sind (insbesondere aufgrund
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einer DBA-Freistellungsverpflichtung), weder bei der Ermittlung des
Einkommens noch der anzusetzenden ausldandischen Steuern zu

beriicksichtigen sind.

Abschnitt 22
Rz 1309aa ff

Die in Umsetzung der ATAD mit dem COVID-19-StMG eingefiihrte
Zinsschranke gemal § 12a KStG 1988 sowie die damit im Zusammenhang

stehende Verordnung des Bundesministers flr Finanzen zur Ermittlung
des steuerlichen EBITDA sowie des Gruppen-EBITDA (EBITDA-Ermittlungs-
VO) werden eingearbeitet.

Abschnitt 23
Rz 1309ga ff

Die in Umsetzung der ATAD mit dem StRefG 2020 eingefiihrte
Sonderregelung fir hybride Gestaltungen gemaR § 14 KStG 1988 wird

eingearbeitet.

1348 bis 1349e

Die mit dem COVID-19-StMG erfolgte steuerliche Anerkennung
pauschaler Forderungswertberichtigungen (§ 6 Z 2 lit. a EStG 1988 idF
COVID-19-StMG) sowie pauschaler Riickstellungsbildungen (§ 9 Abs. 3
EStG 1988 idF COVID-19-StMG) sowie die damit im Zusammenhang
stehende Auflosung einer Zuschreibungsriicklage fiir Kreditinstitute

(§ 124b Z 270 lit. c EStG 1988) werden eingearbeitet.

Laufende Wartung (auszugsweise Darstellung der wesentlichen Anderungen):

Abschnitt bzw.
Randzahl

Inhalt

50, 52 ff, 88,

Aufgrund des Entfalls der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des
Bundes in Angelegenheiten der Bodenreform durch das BGBI. |
Nr. 14/2019 wurden mit dem StRefG 2020 die Verweise auf Art. 12 Abs. 1

174, 1159 :
Z 3 B-VG bzw. auf § 6 Abs. 2 des landwirtschaftlichen Siedlungs-
Grundsatzgesetzes aus dem KStG 1988 gestrichen.

98a, 1506a Es werden die Vergiitungssatze fiir Ordensangehdérige aktualisiert.
Es wird die Rechtsprechung des VWGH eingearbeitet, wonach eine
verdeckte Ausschiittung bis zum Ablauf des Kalenderjahres, fiir das die

606 Veranlagung vorgenommen wird, wahlweise auch als
Einlagenriickzahlung gemaR § 4 Abs. 12 EStG 1988 behandelt werden
kann (vgl. VWGH 5.2.2021, Ro 2019/13/0027).

638 Es wird die Rechtsprechung des VWGH zur Vermietung von

Luxusimmobilien einer Kérperschaft an den Anteilsinhaber
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bericksichtigt, wonach eine der auBerbetrieblichen Sphare der
Koérperschaft zuzuordnende Immobilie hinsichtlich der laufenden
Besteuerung der Korperschaft steuerneutrales Vermégen darstelit
(VWGH 7.12.2020, Ra 2020/15/0004; 7.12.2020, Ra 2020/15/0067).

695, 730, 784,
812, 855

Es wird die jingere Rechtsprechung des VwWGH eingearbeitet, nach der in
der Regel nicht erst der Verzicht der Gesellschaft auf eine Rickforderung,
sondern bereits die Zuwendung des Vorteils an den Gesellschafter-
Geschaftsfiihrer aufgrund eines deliktischen Verhaltens des
Gesellschafter-Geschaftsfiihrers eine verdeckte Ausschiittung bewirkt
(VWGH 28.5.2015, Ro 2014/15/0046; 1.6.2017, Ra 2016/15/0059).

1058a

Es wird die Rechtsprechung des VWGH zu § 9 Abs. 5 dritter Satz KStG
1988 eingearbeitet, wonach bei Verschmelzung des Gruppentragers auf

eine andere Korperschaft eine finanzielle Verbindung durch die
Ubernehmende Korperschaft friihestens mit Ablauf des
Verschmelzungsstichtages begriindet werden kann (VwWGH 15.5.2019, Ra
2018/13/0029).

1108

Es erfolgt eine Klarstellung im Hinblick auf die symmetrische Behandlung
von Teilwertabschreibungen und Zuschreibungen in der

Unternehmensgruppe.

1127, 1266af

Es wird die Rechtsprechung des VwWGH zum ,,Konzernerwerb“
bericksichtigt, wonach ein Erwerb von einer konzernzugehérigen
Korperschaft dann vorliegt, wenn zum Zeitpunkt der Anschaffung der
Beteiligung an der inldndischen Zielgesellschaft bereits ein
Konzernverhaltnis zwischen verauBernder und erwerbender Gesellschaft
bestand oder Kaufer und Verkaufer zu diesem Zeitpunkt unmittelbar oder
mittelbar von demselben Gesellschafter beherrscht wurden (VWGH
6.7.2020, Ro 2019/13/0018).

1301

Es wird die VWGH-Rechtsprechung zur Bilanzberichtigung im
Zusammenhang mit Teilwertabschreibungen bericksichtigt, wonach im
Falle einer im ,Wurzeljahr” zu Unrecht vorgenommenen
Teilwertabschreibung die Beurteilung der rechtlichen Voraussetzung, ob
die Folgesiebentel zu berticksichtigen sind, jeweils eigenstdndig und
unabhangig vom ,,Wurzeljahr” vorzunehmen ist (VWGH 27.6.2019, Ra
2018/15/0040).

© Bundesministerium fur Finanzen

Seite 4

4 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20201207&hz_gz=Ra+2020%2f15%2f0004
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20201207&hz_gz=Ra+2020%2f15%2f0067
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20150528&hz_gz=Ro+2014%2f15%2f0046
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20170601&hz_gz=Ra+2016%2f15%2f0059
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=9&dz_VonAbsatz=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=9&dz_VonAbsatz=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20190515&hz_gz=Ra+2018%2f13%2f0029
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20190515&hz_gz=Ra+2018%2f13%2f0029
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20200706&hz_gz=Ro+2019%2f13%2f0018
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20190627&hz_gz=Ra+2018%2f15%2f0040
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20190627&hz_gz=Ra+2018%2f15%2f0040

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

1307, 1308, Es werden Klarstellungen zum Anwendungsbereich des Abzugsverbots
1309 von einlagenbedingten Teilwertabschreibungen gemaR § 12 Abs. 37 3
KStG 1988 im Hinblick auf von Privatstiftungen geleistete Einlagen sowie
generell zum ,wirtschaftlichen Zusammenhang” zwischen Einlage und

Ansatz des niedrigeren Teilwertes aufgenommen.

1506 Es wird Rechtsprechung des VwWGH zu Versorgungs- oder
Unterstiitzungseinrichtungen von Korperschaften 6ffentlichen Rechts
eingearbeitet (VWGH 28.5.2019, Ro 2017/15/0040; VwWGH 10.9.2020,
Ro 2020/15/0016).

Il. Anderung des Inhaltsverzeichnisses

Uberschrift 2.10 wird gedndert und lautet:

2.10 Gemeinniitzige Bautrdger Bauvereinigungen (§ 5 Z 10 und § 6a KStG 1988)

Die Uberschrift 2.10.5 wird gedndert und lautet:

2.10.5 Ausnahmebescheid (§ 6a Abs. 2 KStG 1988)

Uberschrift 2.10.6 wird wie folgt gedndert und lautet:

2.10.6 Feststellungsbescheid (§ 6a Abs. 3 KStG 1988)

Nach Abschnitt 2.14 werden folgende Unterliberschriften eingefiigt:
2.14.1 Allgemeines
2.14.2 Umfang der Befreiung

2.14.3 Griindung und Rechtsform (§ 6b Abs. 1Z 1, 2 und 5 KStG 1988)

2.14.4 Geschaftsgegenstand und Kapital (§ 6b Abs. 1 Z 3 KStG 1988)

2.14.5 Investitionsstrategie (§ 6b Abs. 1 Z 4 KStG 1988)

2.14.6 Mindestausschiittungsverpflichtung (§ 6b Abs. 1 Z 6 KStG 1988)

2.14.7 Finanzierungsbereich (§ 6b Abs. 2, 3 und 4 KStG 1988)

2.14.8 Formale Verpflichtungen (§ 6b Abs. 5 KStG 1988)

2.14.9 Verletzung der Voraussetzungen

Nach Abschnitt 2.14 wird der folgende Abschnitt 2.15 eingefligt:

2.15 GemaR § 718 Abs. 9 ASVG errichtete Privatstiftungen (§ 5 Z 15 KStG 1988)
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Nach Abschnitt 4.4 wird folgender Abschnitt 4.5 mit den Abschnitten 4.5.1 bis 4.5.3
eingefiigt und die Uberschriften lauten (KonStG 2020):

4.5 Verlustriicktrag und COVID-19-Riicklage (vorgezogene Verlustberiicksichtigung)
4.5.1 Allgemeines
4.5.2 Sonderfragen bei Korperschaften

4.5.3 Sonderregelungen fiir Unternehmensgruppen (& 26c Z 76 KStG 1988)

Nach Rz 1309 wird ein neuer Abschnitt 22 ,,Zinsschranke (§ 12a KStG 1988)“ eingefligt.

22. Zinsschranke (§ 12a KStG 1988)

22.1 Allgemeines

22.2 Grundregel und mafRigebliche Gr6Ben zur Ermittlung der Zinsschranke (§ 12a Abs. 1
KStG 1988)

22.3 Personlicher Anwendungsbereich (§ 12a Abs. 2 KStG 1988)

22.3.1 Erfasste Korperschaften
22.3.2 Personliche Ausnahmen

22.4 Ermittlung des Zinsiliberhangs (§ 12a Abs. 3 KStG 1988)

22.4.1 Allgemeines
22.4.2 Zinsbegriff

22.5 Ermittlung des steuerlichen EBITDA (§ 12a Abs. 4 KStG 1988)

22.5.1 Allgemeines

22.5.2 Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 als
AusgangsgrofRe

22.5.3 Vorzunehmende Neutralisierungen bei Ermittlung des steuerlichen EBITDA (§ 1
EBITDA-Ermittlungs-VO)

22.5.4 Ermittlung des Gruppen-EBITDA (§ 2 EBITDA-Ermittlungs-VO)

22.5.5 Inkrafttreten (§ 3 EBITDA-Ermittlungs-VO)

22.6 Ausnahmen von der Zinsschranke (& 12a Abs. 9 und § 26¢ Z 80 KStG 1988)

22.6.1 Langfristige 6ffentliche Infrastrukturprojekte im allgemeinen 6ffentlichen Interesse
22.6.2 Zinsaufwendungen aus Altvertrigen

22.7 Eigenkapitalquotenvergleich (§ 12a Abs. 5 KStG 1988)
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22.7.1 Grundregel und Rechtsfolgen
22.7.2 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen fiir den Eigenkapitalquotenvergleich

22.7.3 Eigenkapitalquotenvergleich fiir Inlandsbetriebsstatten beschrankt steuerpflichtiger
Korperschaften (§ 21 Abs. 1 Z 2 lit. a zweiter Satz KStG 1988)

22.8 Zinsvortrag (§ 12a Abs. 6 Z 1 KStG 1988)

22.8.1 Allgemeines
22.8.2 Entstehung des Zinsvortrages
22.8.3 Verbrauch des Zinsvortrages

22.9 EBITDA-Vortrag (§ 12a Abs. 6 Z 2 KStG 1988)

22.9.1 Allgemeines
22.9.2 Entstehung des EBITDA-Vortrages

22.9.3 Verbrauch des EBITDA-Vortrages (§ 12a Abs. 6 Z 2 lit. b KStG 1988)

22.10 Zinsschranke in der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs. 7 KStG 1988)

22.10.1 Aligemeines

22.10.2 Grundregel und Freibetrag in der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs. 7 Z 1 KStG
1988)

22.10.3 Eigenkapitalquotenvergleich in der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs. 7 Z 2 KStG
1988)

22.10.4 EBITDA- und Zinsvortrag in der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs.7Z3und Z4
KStG 1988)

Nach Abschnitt 22 wird der neue Abschnitt 23 ,Sondervorschriften fir hybride Gestaltungen
(§ 14 KStG 1988)“ eingefligt:

23. Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen (§ 14 KStG 1988)

23.1 Allgemeines

23.2 Inkrafttreten (§ 26¢c Z 72 KStG 1988)

23.3 Anwendungsbereich der Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen (§ 14 Abs. 1
iVm Abs. 2 bis 5 KStG 1988)

23.3.1 Betroffene Korperschaften

23.3.2 Steuerdiskrepanzen (§ 14 Abs. 2 KStG 1988)

23.3.3 Hybride Gestaltungen (& 14 Abs. 3 KStG 1988)
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23.4 Verbundene Unternehmen (& 14 Abs. 4 KStG 1988)

23.4.1 Verbundene Unternehmen im Sinne des § 10a Abs. 4 Z 2 KStG 1988 (§ 14 Abs. 4
erster Teilstrich KStG 1988)

23.4.2 Unternehmen in demselben Konzernabschluss gemaR §§ 245a oder 247 UGB (§ 14
Abs. 4 zweiter Teilstrich KStG 1988)

23.4.3 Mal3geblich beherrschte und beherrschende Unternehmen (§ 14 Abs. 4 dritter und

vierter Teilstrich KStG 1988)

23.5 Strukturierte Gestaltung (§ 14 Abs. 5 KStG 1988)

23.6 Neutralisierung einer hybriden Gestaltung iZm einer D/NI-Steuerdiskrepanz (§ 14
Abs. 6 KStG 1988)

23.6.1 Allgemeines
23.6.2 Primdre MaRnahme

23.6.3 Sekundare Maflnhahme

23.7 Neutralisierung einer hybriden Gestaltung iZm einer DD-Steuerdiskrepanz (§ 14 Abs. 7

KStG 1988)
23.7.1 Allgemeines

23.7.2 Primare MaRnahme (§ 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988)

23.7.3 Sekundare MaRnahme (§ 14 Abs. 7 Z 2 KStG 1988)

23.7.4 Sonderregelung fiir doppelt ansdssige Korperschaften (§ 14 Abs. 7 Z 3 KStG 1988)

23.8 Sonderregelung fiir unberiicksichtigte Betriebsstdtten (§ 14 Abs. 8 KStG 1988)

23.9 Sonderregelung fiir importierte hybride Gestaltungen (§ 14 Abs. 9 KStG 1988)

23.10 Nachtréagliche Neutralisierung im Ausland (§ 14 Abs. 10 KStG 1988)

23.11 UberschieRende Anrechnung von Quellensteuern (§ 14 Abs. 11 KStG 1988)

Die derzeitigen Abschnitte 22 bis 28 einschlieBlich samtlicher Untertiberschriften werden
aufgrund der Einfligung der neuen Abschnitte 22 und 23 jeweils um zwei Abschnitte

rickgereiht und werden zu den neuen Abschnitten 24 bis 30.
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Ill. Anderung der Priambel

Koérperschaftsteuerrichtlinien 2013

Die Kérperschaftsteuerrichtlinien 2013 (KStR 2013) stellen einen Auslegungsbehelf zum
Kérperschaftsteuergesetz 1988 dar und dienen einer einheitlichen Vorgehensweise. Uber die
gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus den Richtlinien
nicht abgeleitet werden. Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese

Richtlinien zu unterbleiben.

Die KStR 2013 sind auch bei abgabenbehordlichen Prifungen fiir vergangene Zeitraume und
auf offene Veranlagungsfalle anzuwenden, es sei denn, dass fiir diese in den KStR 2001 bzw.
in anderen Erldssen oder Informationen des Bundesministeriums flir Finanzen giinstigere
Regelungen vorgesehen waren. Rechtsauskiinfte des Bundesministeriums fiir Finanzen in

Einzelfallen sind — sofern sie den KStR 2013 nicht widersprechen — weiterhin zu beachten.

Die KStR 2013 sind als Zusammenfassung des geltenden Korperschaftsteuerrechts und damit
als Nachschlagewerk fiir die Verwaltungspraxis und die betriebliche Praxis anzusehen. Neben
den KStR 2013 sind zum Koérperschaftsteuerrecht insbesondere folgende Erldsse und

Informationen zu beachten:

1. Ergebnisumrechnung von IAS/IFRS-Einzelabschliissen auslandischer Gruppenmitglieder,
Info des BMF vom 4.2.2014, BMF-010203/0023-VI/6/2014.

2. Information zur Einkiinftezurechnung bei atypischen
Gemeindegutsagrargemeinschaften, Info des BMF vom 20.10.2014, BMF-010216/0038-
VI/6/2014.

3. Information zur Riickerstattung der KESt auf Dividenden an beschrankt Steuerpflichtige,
Info des BMF vom 18.9.2014, BMF-010203/0314-V1/1/2014.

4. Zweifelsfragen iZm der Umqualifikation von Kapital- und Personengesellschaften in AIF
bzw. Investmentfonds, Info des BMF vom 7.5.2015, BMF-010203/0108-V1/6/2015.

5. BMF-Info zum Wechsel von Betrieben gewerblicher Art von Kérperschaften 6ffentlichen
Rechts zur Gemeinnutzigkeit, Info des BMF vom 3.2.2016, BMF-010216/0001-VI/6/2016.
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86. Ertragsteuerliche Behandlung von Einnahmen aus dem Betrieb von Punsch- oder

107.

Glihweinstanden von gemeinniitzigen Vereinen, Info des BMF vom 9.8.2016, BMF-
010203/0411-V1/6/2015.

Steuerliche Behandlung von Einlagenriickzahlungen sowie Evidenzierung von

Einlagen und Innenfinanzierung gemal § 4 Abs. 12 EStG 1988 (Einlagenriickzahlungs-
und Innenfinanzierungserlass), Erlass des BMF vom 27.9.2017, BMF-010203/0309-

IV/6/2017.

Es ergibt sich stichwortartig folgender schwerpunktsmaRiger Aufbau der KStR 2013:

Personliche Steuerpflicht (§§ 1 bis 4 KStG 1988)

Personliche Steuerbefreiungen (§§ 5 bis 6b KStG 1988)

Einkommen (§ 7 KStG 1988)

Gewinnermittlung - Allgemeine Vorschriften (§§ 4 und 5 EStG 1988)

Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben

Zeitliche Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben (§ 7 Abs. 2 KStG 1988 in Verbindung
mit § 19 EStG 1988)

Bewertung (§ 7 Abs. 2 KStG 1988 in Verbindung mit §§ 6 bis 9 und 14 EStG 1988)

Besondere Gewinnermittlungsvorschriften (§ 7 Abs. 2 KStG 1988 in Verbindung mit
§§ 10 bis 13 EStG 1988)

Uberschuss der Einnahmen tiber die Werbungskosten (§ 7 Abs. 2 KStG 1988 in
Verbindung mit §§ 15 und 16 EStG 1988)

Gewinn- bzw. Uberschussermittlung nach Durchschnittssidtzen (§ 7 Abs. 2 KStG 1988 in
Verbindung mit § 17 EStG 1988)

Einlagen (§ 8 Abs. 1 KStG 1988)

Einkommensverwendung (§ 8 Abs. 2 bis 4 KStG 1988)

Verdeckte Ausschiittungen

Sonderausgaben (§ 8 Abs. 4 KStG 1988 in Verbindung mit § 18 EStG 1988)
Einkommenszurechnung - Unternehmensgruppen (§ 9 KStG 1988)

Sachliche Steuerbefreiungen (§§ 7 und 10 KStG 1988)

Abzugsfahige Ausgaben (§ 11 KStG 1988)

Nichtabzugsfahige Ausgaben (§ 12 KStG 1988 in Verbindung mit § 20 EStG 1988)
Zinsschranke (& 12a KStG 1988)

Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen (§ 14 KStG 1988)

Einkunftsarten (§ 7 Abs. 2 KStG 1988 in Verbindung mit §§ 21 bis 32 EStG 1988)
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e Sonderfragen bei bestimmten Korperschaften (§§ 7 und 13 bis 17 KStG 1988)

e Einkommensermittlung bei Beginn und Ende der Steuerpflicht (§§ 18 bis 20 KStG 1988)

e Beschrankte Steuerpflicht (§ 21 KStG 1988 in Verbindung mit §§ 98 bis 102 EStG 1988)

e Tarif (85 22 und 23 KStG 1988)

e Erhebung der Steuer (§ 24 KStG 1988 in Verbindung mit §§ 42 bis 46 EStG 1988)

e Besondere Regelungen zur Besteuerung von Unternehmensgruppen (§ 9 Abs. 8 und 9
KStG 1988 in Verbindung mit § 24a KStG 1988)

IV. Anderung von Randzahlen
Rz 4 wird wie folgt gecdindert (FORG):

4

Geschaftsleitung oder Sitz

§ 1 Abs. 2 KStG 1988 verweist hinsichtlich der Begriffe "Geschaftsleitung" und "Sitz" auf § 27
BAO. Die Begriffe Geschaftsleitung und Sitz stehen alternativ und gleichwertig

nebeneinander und die Erflillung eines der beiden Tatbestdnde fihrt zur unbeschrankten

Kérperschaftsteuerpflicht in Osterreich.

Rz 24 wird wie folgt gedindert (Anpassung an die aktuelle Rechtslage):
24

Das Stiftungs- und Fondswesen ist in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, wenn der
Zweck einer Stiftung oder eines Fonds Uber den Interessenbereich eines Landes hinausgeht.

Sonst ist Landeszustandigkeit gegeben.

Es gibt mehrere Arten von Stiftungen. Fiir die steuerliche Behandlung wird zwischen
offentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Stiftungen, rechtsfahigen oder
nichtrechtsfahigen Stiftungen, gemeinnitzigen oder eigenniitzigen Stiftungen und
inlandischen oder ausldandischen Stiftungen unterschieden. Hinsichtlich der Rechtsquellen ist

zu unterscheiden zwischen Stiftungen nach dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015,
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landesgesetzlichen Stiftungen und Stiftungen nach dem Privatstiftungsgesetz sowie

Stiftungen auf Grund von Sondergesetzen.

Rz 25 wird wie folgt gedndert (Anpassung an die aktuelle Rechtslage):
25
Stiftungen nach dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015

Das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 (BStFG 2015), BGBI. I Nr. 331/1975 160/2015, ist
nur auf Stiftungen und Fonds anzuwenden, deren Vermdgen durch privatrechtlichen
Widmungsakt zur Erfiillung gemeinnitziger oder mildtatiger Aufgaben bestimmt ist, sofern
sie nach ihrem Zweck Uber den Interessenbereich eines Landes hinausgehen. Als Stifter
kdnnen derStaatPrivatpersonenund-Unternehmen eine oder mehrere natiirliche oder
juristische Personen auftreten. Nicht unter das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015

fallen

e Stiftungen, die durch ein Bundes- oder Landesgesetz errichtet werden

e Stiftungen, die Hoheitsaufgaben zu verrichten haben

e Stiftungen, die fir Zwecke einer gesetzlich anerkannten Kirche oder
Religionsgemeinschaft errichtet werden, soweit nicht nach § 1 Abs. 2 Bundes-Stiftungs-
und-Fondsgesetz BStFG 2015 ausdriicklich die Zustandigkeit dieses Gesetzes gegeben ist.

GemaR § 2 Abs. 1 Bundes-Stiftungs—und-Fendsgesetz BStFG 2015 sind Stiftungen durch eine

Anordnung des Stifters Griinders dauernd gewidmete Vermoégen mit Rechtspersonlichkeit,
deren Ertragnisse der Erfiillung gemeinnitziger oder mildtatiger Zwecke dienen. Fonds sind
gemal §22-Bundes-Stiftungs—und-Fondsgesetz § 2 Abs. 2 BStFG 2015 durch eine Anordnung
des Fondsgriinders nicht auf Dauer gewidmete Vermoégen mit Rechtspersonlichkeit, die der
Erfillung gemeinnitziger oder mildtatiger Zwecke dienen. Der Fonds unterscheidet sich von
der Stiftung somit durch seine zeitliche Begrenzung. Der Gemeinnutzigkeitsbegriff des
Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes 2015 deckt sich richtzur-Ganze-mit dem der BAO

(§ 2 Abs. 3 und 4 BStFG 2015).

Stiftungen und Fonds im Sinne des Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes 2015 erangen
. . . . . .1 i entstehen als

Rechtsperson mit der Eintragung in das Stiftungs- und Fondsregister (§§ 6 Abs. 2 4-und

26-Abs—4-Bundes-Stiftungs—und-Fondsgesetz-BStFG 2015). Das BMI hat lber diese
Rechtspersonen ein Register zu flhren, iber dessen Inhalt Auskunftspflicht besteht (§40

Bundes-Stiftungs—und-Fendsgesetz-§ 22 BStFG 2015).
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Uberschrift 1.2.1.2 wird wie folgt gedindert und lautet (Redaktionsversehen):

1.2.1.2 Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 23 Z 2 KStG 1988)

Rz 39 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
39

Die von katholischen Orden und Kongregationen gefiihrten Schulen mit Offentlichkeitsrecht
sind als Hoheitsbetriebe anzusehen. Dies gilt auch fiir die mit solchen Schulen verbundenen
Internate und Schilerheime desselben Rechtstragers, wenn sie wie die Bundeskonvikte nach
dem Prinzip der Selbsterhaltung betrieben werden und keine auf Gewinn gerichtete
Tatigkeit ausliben. Desgleichen ist die Herausgabe von Kirchenzeitungen, Broschiiren und
ahnlichen Publikationen als Hoheitsbetrieb zu beurteilen, wenn die darin enthaltenen
Beitrage auf die Erweiterung des religiosen Gewissens, die Starkung des Charakters und die
moralische und religiose Standfestigkeit des Lesers gerichtet sind, wenn diese Art der
Belehrung auch deutlich als Hauptzweck in Erscheinung tritt und wenn dariiber hinaus der
fir den kommerziellen Pressebetrieb typische Inhalt (zB Annoncen, Todesanzeigen usw.) von
untergeordneter Bedeutung (dh. nicht mehr als 10% der Druckseiten, siehe

VwGH 28.11.1980, 1709/77) ist. Entgeltlich durchgefiihrte Flihrungen in Kirchen, Kléstern
und Stiften erfillen in-derRegel nicht die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art,
da wenn sich diese wirtschaftliche Betatigung von den lbrigen hoheitsrechtlichen Aufgaben

des betreffenden kirchlichen Rechtstragers nicht genligend abgrenzen und abspalten lasst.

Rz 41 wird wie folgt gedndert (Einarbeitung von Judikatur):
41

Eine Zusammenfassung von Hoheitsbetrieben mit steuerpflichtigen Betrieben gewerblicher
Art ist mit steuerlicher Wirkung nicht moglich. So kann ein steuerfreies Trinkwasserwerk mit
einem steuerpflichtigen Elektrizitatswerk auch dann steuerlich nicht zusammengefasst
werden, wenn diese Betriebe organisatorisch in die Kérperschaft 6ffentlichen Rechts (zB

Stadtwerke) eingegliedert sind.

GemaR § 2 Abs. 5 KStG 1988 gelten als Hoheitsbetriebe:

e Wasserwerke, die Giberwiegend der Trinkwasserversorgung dienen
e Forschungsanstalten (zB Universitaten)

e Wetterwarten

e Friedhofe

e Anstalten zur Nahrungsmitteluntersuchung

e Anstalten zur Desinfektion

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 13

13 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=19801128&hz_gz=1709%2f77
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=2&dz_VonAbsatz=5

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

e Anstalten zur Leichenverbrennung
e Anstalten zur Millbeseitigung
e Anstalten zur StraRenreinigung

e Anstalten zur Abfuhr von Splilwasser und Abfallen.

Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung siehe § 2 Abs. 3 UStG 1994 und Erlass des BMF
vom 2. Juli 1973, 254.183-10a/73, AOF Nr. 221/1975.

Die ,,Einbringung” von Hoheitsbetrieben im Sinne des § 2 Abs. 5 KStG 1988 fallt nicht unter
Art. lll UmgrStG, sondern unterliegt dem allgemeinen Ertragsteuerrecht folgend § 6 Z 14

EStG 1988. Dabei ist grundsatzlich auch ein Firmenwert zu beriicksichtigen, dessen
Anschaffungskosten auf Seiten des Erwerbers gemaR § 8 Abs. 3 EStG 1988 gleichmaRig
verteilt auf fliinfzehn Jahre abzusetzen sind (VWGH 28.5.2019, Ro 2018/15/0002; siehe
dazu auch UmgrStR 2002 Rz 710).

Rz 46 wird wie folgt gecdindert (Anpassung an die aktuelle Rechtslage):
46

Zu den Korperschaften o6ffentlichen Rechts zdahlen auch die gesetzlichen

Interessensvertretungen in Form der Kammern, wie etwa die

o [..]

o Architekten—undingenieurkensulentenZiviltechnikerkammern des Bundes, § 381 Abs. 1
iVm Abs. 3 ZTG 2019, Ziviltechnikergesetz 2019, BGBI. | Nr. 29/2019Z7KG;
Ziviltechnikerkammergesetz 1993, BGBIN¢157/1994;

o [..]

e Kammer der Wirtschaftstreuhander (§ 151345 Abs. 2 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz
2017, BGBI. I Nr. 137/201758/4999);

[...]

Rz 47 wird wie folgt gedindert (Anpassung an die aktuelle Rechtslage):

47
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Kérperschaften 6ffentlichen Rechts sind die Osterreichische Gesundheitskasse (OGK), die
Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA),
die Sozialversicherungsanstalt der Selbstédndigen (SVS) und die Versicherungsanstalt
offentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB).

Rz 48 wird wie folgt gedndert (Anpassung an die aktuelle Rechtslage, Klarstellung):
48

o Osterreichische Hochschiilerinnen- und Hochschiilerschaft und die Hochschiilerinnen-
und Hochschiilerschaften an den Hochschulen (§ 23 Abs. 1 Hochschiilerinnen- und
Hochschilerschaftsgesetz 49982014, BGBI. | Nr. 22/4999 45/2014 idF BGBI. | Nr.
1/200577/2021),

e Universitaten iSd Universitatsgesetzes 2002 (§ 4 iVm § 6 UG, BGBI. | Nr. 120/2002)

e Das Arbeitsmarktservice (§ 1 AMS-Gesetz, BGBI. Nr. 313/1994)

e Osterreichische Akademie der Wissenschaften (VWGH 10.12.1965, 0217/64),

e der Sparkassenprufungsverband (§ 24 Abs. 1 Sparkassengesetz, BGBI. Nr. 64/1979 idF
BGBI. | Nr. 344/2006118/2016),

e die Wassergenossenschaften (§ 74 WRG 1959, BGBI. Nr. 215/1959 idF BGBI. | Nr.
74/499797/2013) und Wasserverbande (§ 87 WRG 1959, BGBI. Nr. 215/1959 idF BGBI. |
Nr. 82/2003),

e die Pharmazeutische Gehaltskasse (§ 1 Abs. 1 Gehaltskassengesetz 2002, BGBI. | Nr.
154/2001 idF BGBI. I Nr. 9/2016)

Korperschaften 6ffentlichen Rechts auf Grund landesgesetzlicher Regelungen sind zB:
Fischereigenossenschaften und Fischereiverbande; Freiwillige Feuerwehren und
Feuerwehrverbande; Jagdgenossenschaften; Landesfremdenverkehrsverbande und -vereine;
Landesjagdverbande; Maschinenhofe nach Karntner Landesgesetz; Miillbeseitigungs- und
Abfallverbande, bei landesrechtlicher Verankerung Personengemeinschaften in
Angelegenheit der Bodenreform und Siedlungstrager, Beitragsgemeinschaften nach den
LandesstraRenverwaltungsgesetzen, Landesgesundheitsfonds (letztere sind gemaR § 64
KAKuG von der Korperschaftsteuerpflicht umfassend befreit, vgl. VWGH 28.5.2019,

Ro 2017/15/0040).

Rz 50 wird wie folgt gedndert (StRefG 2020):
50

Personengemeinschaften in Angelegenheiten der Bodenreform sind jene
Personengemeinschaften, die auf Grundlage des-Art—12-Abs—1-Z3-B-\G-und-den
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entsprechenden Gesetze der Lander bestehen.

Rz 52 wird wie folgt gedndert (StRefG 2020):

52

e Agrargemeinschaften im Sinne der Ausfiihrungsgesetze zum Flurverfassungs-
Grundsatzgesetz 1951, BGBI. Nr. 103/1951 bzw. der entsprechenden Landesgesetze:

[...]

Rz 53 wird wie folgt gedndert (StRefG 2020):

53

e Zusammenlegungsgemeinschaften und Flurbereinigungsgemeinschaften im Sinne der

Ausfiihrungsgesetze zum Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951, BGBI. Nr. 103/1951

bzw. der entsprechenden Landesgesetze:

[...]

Rz 54 wird wie folgt gedndert (StRefG 2020):

54

e Bringungsgemeinschaften im Sinne der Ausflihrungsgesetze zum Guter- und Seilwege-
Grundsatzgesetz 1967, BGBI. Nr. 198/1967 bzw. der entsprechenden Landesgesetze:

[...]

Rz 55 wird wie folgt gedndert (StRefG 2020):

55

e Siedlungsgemeinschaften im Sinne der Ausfiihrungsgesetze zum landwirtschaftlichen

Siedlungs-Grundsatzgesetz, BGBI. Nr. 79/1967 bzw. der entsprechenden Landesgesetze:

[...]

Rz 70 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
70
Wirtschaftliches Gewicht der Tatigkeit

Dieser unbestimmte Gesetzesbegriff dient dazu, Bagatellfalle von der Steuerpflicht

auszuschlieRen. Es wird dabei ausschlieRlich das wirtschaftliche Gewicht der Einnahmen
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beurteilt. Das AusmaR der Kostendeckung ist dabei nicht als Kriterium fiir die Priifung des
wirtschaftlichen Gewichtes einer Tatigkeit heranzuziehen (VWGH 17.10.2001, 99/13/0002).

Einnahmen in Millionenhohe sind jedenfalls solche von einigem wirtschaftlichen Gewicht.

Beispiel:

Der Betrieb von Sportstadien und Sportpldtzen mit Einnahmen von rund 1 Mio. Euro
jéhrlich stellt auch dann einen Betrieb gewerblicher Art dar, wenn den Einnahmen
Ausgaben jeweils in rund der 10-fachen Héhe gegentiiberstehen.

Das erforderliche wirtschaftliche Gewicht ist nach der Verwaltungspraxis und der standigen
Judikatur des VwWGH dann nicht mehr gegeben, wenn die jahrlichen Einnahmen aus der

jeweiligen Tatigkeit 2.900 Euro nicht Ubersteigen.

Im Allgemeinen wird auf einen langeren Uberschaubaren Zeitraum abzustellen sein. Ein
voriibergehendes Unterschreiten der 2.900 Euro-Grenze ist insbesondere dann nicht
schadlich, wenn die Einnahmenerzielung durch duere Umstande (zB in den Jahren 2020
und 2021 aufgrund der COVID-19-Krise) erschwert wurde. Das Unterschreiten der
Umsatzgrenze begriindet auch wahrend der Errichtungs- und Anlaufphase einen Betrieb
gewerblicher Art, wenn bei voller Aufnahme der Tatigkeit die Einnahmengrenze von

2.900 Euro regelmaRig tiberschritten wird. Wenn im Anlaufzeitraum noch nicht feststeht, ob
die Einnahmengrenze bei voller Aufnahme der Tatigkeit Gberschritten werden wird, ist
zunachst vom Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art auszugehen (vorlaufige

Veranlagung), wenn das Uberschreiten der Einnahmengrenze wahrscheinlich ist.

Andererseits fiihrt das einmalige Uberschreiten der Einnahmengrenze in einem Jahr noch

nicht zur Begriindung eines Betriebes gewerblicher Art.

Subventionen und Zuschiisse (zB fiir Personalkosten) sowie Erlose aus Hilfsgeschaften sind
fir die Beurteilung des wirtschaftlichen Gewichts nicht als Einnahmen anzusetzen.
Innenumsatze zwischen mehreren Betrieben gewerblicher Art sind hingegen in die

Einnahmen einzubeziehen.

Rz 88 wird wie folgt gedndert (StRefG 2020):
88

Als Betrieb gewerblicher Art gilt nach § 2 Abs. 2 7Z 3 KStG 1988 auch die entgeltliche
Uberlassung von Grundstiicken zu anderen als land- und forstwirtschaftlichen Zwecken
durch

e Personengemeinschaften in Angelegenheiten der Bodenreform, die Kérperschaften

offentlichen Rechts sind
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e Siedlungstrager, die nach denzurAustihrung-des§-6-Abs2 Landwirtschaftliches
Siedlungs-Grundsatzgesetzerlassenen landesgesetzlichen Vorschriften als

Korperschaften 6ffentlichen Rechts anerkannt sind.

Zu den Begriffen "Personengemeinschaften in Angelegenheiten der Bodenreform" und

"Siedlungstrager im-Sinne-des-§-6-Abs2 Landwirtschaftliches Siedlungs-Grundsatzgesetz"”
siehe Rz 50 bis 55. Zur sachlichen Steuerpflicht siehe Rz 125 bis 129.

Rz 94 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
94

Der Gewinn ist flir jeden einzelnen oder steuerwirksam zusammengefassten Betrieb
gewerblicher Art (siehe Rz 64 bis 79) gesondert zu ermitteln. Grundsatzlich kommen alle

Gewinnermittlungsarten des EStG 1988 in Betracht:

e Einnahmen--Ausgaben-Rrechnung gemald § 4 Abs. 3 EStG 1988,

o freiwillige Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG 1988,

e verpflichtende Gewinnermittlung gemafll § 5 Abs. 1 EStG 1988 (siehe Rz 95)

o freiwillige Gewinnermittlung gemaR § 5 Abs. 2 EStG 1988 wegen Wegfall der
Gewinnermittlungspflicht nach § 5 Abs. 1 EStG 1988.

Beim Wechsel der Gewinnermittlungsart ist § 4 Abs. 10 EStG 1988 zu beachten. Die
Sondervorschriften der Gewinnermittlung des KStG 1988 sind zu berticksichtigen (siehe Rz
348 bis 418).

Rz 95 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
95

Betriebe gewerblicher Art, die nach unternehmensrechtlichen oder vergleichbaren
Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind und deren jeweilige Umsatze iSd § 125
Abs. 1 der BAO in zwei aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren mehr als 700.000 Euro

betragen (in sinngemdBer Anwendung von § 125 Abs. 3 und 4 BAO), haben ihren Gewinn
auf Grund der Sondervorschrift des § 7 Abs. 3 KStG 1988 idF COVID-19-StMG nach § 5 Abs. 1
EStG 1988 zu ermitteln (siehe dazu ndher Rz 95a).

Eine Verpflichtung zur Rechnungslegung Bies-ist in folgenden Fallen gegeben:
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e Es besteht Rechnungslegungspflicht gemaR & 189 Abs. 1 Z 2 UGB aufgrund des

Uberschreitens des Umsatzschwellenwertes von 700.000 Euro, sofern keine
sondergesetzlichen Vorschriften der Anwendung des lll. Buches des UGB gemal3 § 189
Abs. 3 UGB vorgehen.

e Es besteht Rechnungslegungspflicht aufgrund sondergesetzlicher — der Anwendung des
[ll. Buches des UGB gemals § 189 Abs. 3 UGB vorgehender — Vorschriften, die eine dem

lll. Buch des UGB vergleichbare Rechnungslegungspflicht vorsehen.

Eine Rechnungslegungspflicht gemaR § 5 EStG 1988 ist daher schon dem Grunde nach
ausgeschlossen, wenn fir die Tragerkorperschaft des Betriebes gewerblicher Art
sondergesetzliche Vorschriften der Anwendung des Ill. Buches des UGB vorgehen und diese
Bestimmungen nicht den Grundsatzen ordnungsgemaler Buchfliihrung gemal dem lIl. Buch
des UGB entsprechen. Dies ist-derzeit war zB fir die Kameralistik der Lander und Gemeinden
aufgrund der gemaR § 16 F-VG 1948 ergangenen Voranschlags- und

Rechnungsabschlussverordnung 1997 der Fall. Allerdings sieht die Voranschlags- und
Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015, BGBI. Il Nr. 313/2015) nunmehr auch fir
Lander und Gemeinden die Erstellung eines Rechnungsabschlusses nach den Grundséatzen

einer doppelten Buchfiihrung vor. Die Verordnung gilt fiir Linder und Gemeinden sowie
deren wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsahnliche Einrichtungen, jeweils
ohne eigene Rechtspersonlichkeit (§ 1 Abs. 1 VRV 2015). Die Bestimmungen der VRV 2015

sind fiir Linder und Gemeinden spatestens fir das Finanzjahr 2020 anzuwenden. Ab dem

Wirksamkeitsbeginn der VRV 2015 besteht daher auch fir Lander und Gemeinden eine —
dem lll. Buch des UGB vergleichbare — sondergesetzliche Rechnungslegungspflicht fiir ihre

Betriebe gewerblicher Art.

Nach Rz 95 werden die folgenden Rz 95a bis 95d eingefiigt (COVID-19-StMG):
95a

Die sich aufgrund von § 7 Abs. 3 KStG 1988 idF COVID-19-StMG ergebende
Gewinnermittlungspflicht gemaR} § 5 Abs. 1 EStG 1988 fiir einen Betrieb gewerblicher Art

ist umsatzabhangig. Hinsichtlich der fiir den Schwellenwert maBgeblichen Umsatze kniipft
§ 7 Abs. 3 KStG 1988 idF COVID-19-StMG an die Umsatzdefinition des § 125 Abs. 1 iVm Abs.
2 BAO an. Daher flieBen etwa Bedarfszuweisungen der Linder an die Gemeinden nicht in

die Ermittlung dieser Umsatzschwelle mit ein.
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Die Gewinnermittlungspflicht fiir einen Betrieb gewerblicher Art gemaR § 5 Abs. 1

EStG 1988 setzt eine Uberschreitung des maRgeblichen Schwellenwertes von 700.000 Euro
in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren voraus. Fiir den Eintritt und den Entfall der
Buchfiihrungspflichten sind § 125 Abs. 3 und Abs. 4 BAO sinngemaB anzuwenden; dh. die

Verpflichtung zur Buchfiihrung tritt bei Uberschreitung des Schwellenwertes in zwei

aufeinanderfolgenden Kalenderjahren erst nach Ablauf eines Pufferjahres ein, erlischt bei
Nicht-Uberschreitung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren bereits mit Beginn des
darauffolgenden Kalenderjahres und kann bei nur voriibergehender Uberschreitung auf

Grund besonderer Umstdande auf Antrag vom zustindigen Finanzamt aufgehoben werden.

§ 7 Abs. 3 KStG 1988 idF COVID-19-StMG kommt erstmalig bei der Veranlagung fiir das

Kalenderjahr 2020 zur Anwendung, wobei fiir die Beurteilung des Eintritts und des Entfalls

der Buchfiihrungspflichten die Umsatze der Kalenderjahre 2018 und 2019 zu
beriicksichtigen sind (§ 26¢c Z 77 KStG 1988).

Beispiel 1:

Eine Gemeinde hat den Gewinn eines Betriebes gewerblicher Art, dessen Umséditze in den
Kalenderjahren 2018 und 2019 jeweils mehr als 700.000 Euro betragen haben, bis
einschliefllich 2019 gemdif$ § 4 Abs. 3 EStG 1988 ermittelt. 2021 hat die Gewinnermittlung
fiir diesen Betrieb gewerblicher Art gemdf § 5 EStG 1988 zu erfolgen; 2020 kann noch die
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung beibehalten werden.

Beispiel 2:

Eine Gemeinde hat den Gewinn eines Betriebes gewerblicher Art, dessen Umséitze in den
Kalenderjahren 2018 und 2019 jeweils weniger als 700.000 Euro betragen haben, bis
einschliefilich 2019 gemdif$ § 4 Abs. 3 EStG 1988 ermittelt. Die Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung kann auch 2020 und in den Folgejahren beibehalten werden, sofern der
Umsatzschwellenwert auch kiinftig nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren
Uiberschritten werden sollte.

95b

Fehlt es in Fillen des Vorliegens der umsatzabhangigen Gewinnermittlungspflicht gemaR
§ 5 Abs. 1 EStG 1988 (Rz 95a) an einer entsprechenden Buchfiihrung, ist der Gewinn nach

§ 184 BAO unter Beachtung der Grundsatze der Gewinnermittlung nach
§ 5 Abs. 1 EStG 1988 zu ermitteln.

95¢

Besteht keine umsatzabhangige Gewinnermittlungspflicht gemaR § 5 Abs. 1 EStG 1988

(Rz 95a), kann eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gemaR & 4 Abs. 3 EStG 1988 oder eine

freiwillige Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG 1988 durchgefiihrt werden. Bei Wegfall
der Gewinnermittlungspflicht nach § 5 Abs. 1 EStG 1988 ist ein Antrag nach § 5 Abs. 2
EStG 1988 moglich (Rz 94).
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95d

Wenn keine umsatzabhdngige Gewinnermittlungspflicht gemaR § 5 Abs. 1 EStG 1988

(Rz 95a) fiir Betriebe gewerblicher Art besteht und auch nicht freiwillig Biicher gefiihrt
werden, kann fiir diese die Abgabe einer Kérperschaftsteuererklarung unterbleiben, wenn
ein Verlust erzielt werden sollte. Mangels bescheidmaBiger Feststellung kann diesfalls
jedoch kein Verlustvortrag entstehen, sodass im Falle von Gewinnen in Folgejahren kein

Verlustabzug vorgenommen werden kann.

Eine Erklarungspflicht besteht nur dann, wenn der Betrieb gewerblicher Art gemat § 42
Abs. 171 EStG 1988 iVm § 24 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 vom Finanzamt zur Abgabe einer
Erklarung aufgefordert wird oder gemafRl § 42 Abs. 1 Z 3 EStG 1988iVm § 24 Abs. 371
KStG 1988 positive Einkiinfte erzielt.

Rz 98a wird wie folgt gedndert (Aktualisierung):
98a

Zwischen Orden und Kongregationen nach Kirchenrecht und ihren Angehérigen
(Ordensmitglieder) besteht ein von der Ordensregel normiertes eigenstandiges
Rechtsverhaltnis, das grundsatzlich eine Entlohnung der Ordensangehorigen fir
Dienstleistungen gegeniiber dem Orden bzw. der Kongregation nicht vorsieht, sondern den
Ordensangehdorigen lediglich einen Alimentationsanspruch einrdumt. Die Tatigkeit von
Ordensangehdorigen in Betrieben gewerblicher Art des Ordens schldgt sich daher nicht wie

bei anderen Betrieben in einem direkten Lohnaufwand nieder.

Aufgrund der Verpflichtung der Ordensmitglieder, ihre Arbeitskraft in vom Orden
unterhaltenen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben einzusetzen, und der Verpflichtung des
Ordens, im Gegenzug hierflir den Ordensmitgliedern einen (schlichten) Lebensunterhalt zu
gewdhren, stellen nach der hochstgerichtlichen Judikatur die Unterhaltsaufwendungen
Betriebsausgaben des wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs dar (siehe zB BFH 17.12.1997, I R
58/97). Kénnen die tatsachlichen Unterhaltsaufwendungen fir die jeweiligen
Ordensmitglieder im Einzelfall nicht ermittelt werden, sind sie in Hohe der erhobenen
durchschnittlichen Lebenshaltungsaufwendungen der Ordensangehorigen anzusetzen
(Verglitungssatz). Die aufgrund einer im Jahr 2016 durchgefiihrten reprdsentativen
(osterreichweiten) Erhebung festgestellten durchschnittlichen
Lebenshaltungsaufwendungen der Ordensmitglieder betragen monatlich 2.190 Euro, zwolf
Mal im Kalenderjahr (fir das Jahr 2016). Die durchschnittlichen
Lebenshaltungsaufwendungen sind jahrlich an den von der Bundesanstalt Statistik
Osterreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015 (Basisjahr 2015) anzupassen. Zur

Berechnung der Veranderungsrate kann der Wertsicherungsrechner der Bundesanstalt
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Statistik Osterreich herangezogen werden
(http://www.statistik.at/Indexrechner/Controller), wobei die Veranderung im
Vergleichszeitraum vom Janner bis Dezember eines jeden Jahres fiir das Folgejahr zu
berlicksichtigen ist. Daraus ergeben ergibt-sich-beispielweise-eine-Veranderungvondanner
2016-bis-Dezember2016-von2,3%,-womit-derMergttungssatzflr-das die Jahre ab 2017
(kaufmannisch gerundet) folgende Vergiitungssitze 2240-Euro-betragt::

Jahr Betrag
2017 2.240
2018 2.296
2019 2.356
2020 2.415
2021 2.456

Rz 127 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
127

Ist der Betrieb gewerblicher Art nach unternehmensrechtlichen oder vergleichbaren
Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet und betragen dessen jeweilige Umsatze iSd
§ 125 Abs. 1 der BAO in zwei aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren mehr als

700.000 Euro (in sinngemaRer Anwendung von § 125 Abs. 3 und 4 BAO), ist der Gewinn
nach § 5 Abs. 1 EStG 1988 zu ermitteln (§ 7 Abs. 3 letzterSatz-KStG 1988 idF COVID-19-
StMG). }m-U

Rz 145 wird wie folgt gedndert (FORG):

145

Liegen beide Voraussetzungen vor, wird die Vorkorperschaft bzw. -gesellschaft
korperschaftsteuerrechtlich nicht als Rechtsgebilde sui generis angesehen. Voraussetzung
ist, dass die Eintragung planmaRig betrieben wird und innerhalb eines Gberschaubaren
Zeitraumes auch tatsachlich erfolgt. Die Anzeige der Vorkorperschaft hat daherbei-dem-fiur

diespitere Kérperschaftzustindigen-Finanzamtin jedem Fall beim Finanzamt Osterreich zu
erfolgen (§ 60 Abs. 2 Z 5 lit. a BAO), die-tatsdchliche-Erfassungerfolgtnach-der
Protokellierungoderdem-Entstehen-unabhangig davon, welches Finanzamt fiir die

Erhebung der Abgaben von der entstandenen Korperschaft oder Gesellschaft zustindig

sein wird.
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Das im Griindungsstadium anfallende Einkommen ist in diesem Fall der Kérperschaft bzw.
Kapitalgesellschaft zuzurechnen und im Wege der zutreffenden Einklnfte- bzw.
Gewinnermittlung zu erfassen. Bei einer werdenden Kapitalgesellschaft ist daher bereits im
Grundungsstadium der Gewinn gemall § 5 Abs. 1 EStG 1988 zu ermitteln und ein im

Gesellschaftsvertrag festgelegtes, vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr

malgebend.

Eine allenfalls bestehende unternehmensrechtliche Rechnungslegungspflicht ist bereits vor
der Eintragung zu beachten.

Rz 174 wird wie folgt gedndert (Anpassung an die aktuelle Rechtslage):
174

§ 575 KStG 1988 ist anzuwenden auf

e Personengemeinschaften in Angelegenheiten der Bodenreform,

e Siedlungstrager, die nach den zurAustihrungdes§-6-Abs—2Landwirtschaftliches
Siedlungs-Grundsatzgesetzerlassenen landesgesetzlichen Vorschriften anerkannt sind.

Voraussetzung fiir die Anwendung des § 5 Z 5 KStG 1988 ist, dass die Personengemeinschaft

oder der Siedlungstrager eine Korperschaft des privaten Rechts ist. Zur steuerlichen
Behandlung von Bodenreformgemeinschaften oder Siedlungstragern, die Kérperschaften
des offentlichen Rechts sind, siehe Rz 125 bis 129.

Zu den Begriffen "Personengemeinschaften in Angelegenheiten der Bodenreform" und
"Siedlungstrager im Sinne des § 6 Abs. 2 Landwirtschaftliches Siedlungs-Grundsatzgesetz"
siehe Rz 50 bis 55.

In Rz 179 wird im ersten Satz ein Verweis gestrichen:
179

Auch Kapitalgesellschaften kdnnen grundsatzlich zu den beglinstigten Rechtstragern im

Sinne der §§ 34 ff BAO gehoren {siecheRz177-bis183}. [...]
[...]
Rz 180 wird wie folgt gedndert (Verweis, Judikatur):

180

Bei gemal den §§ 34 ff BAO beglinstigten Kapitalgesellschaften hat eine Prifung der

Steuerpflicht nach denselben Grundsatzen wie bei Vereinen zu erfolgen. Insbesondere ist fiir

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 23

23 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1018000&ida=EStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1018000&dz_VonParagraf=5&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=5&dz_VonZiffer=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=5&dz_VonZiffer=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1037000&ida=Landwirtschaftliches&gueltig=20191231&hz_id=1037000&dz_VonParagraf=6&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=34
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=34

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

jeden einzelnen Betrieb zu untersuchen, ob er die Voraussetzungen der § 45 Abs. 1, Abs. 13,
Abs. 2, Abs. 3 BAO oder § 44 Abs. 1 BAO erfillt, oder ob ein Mischbetrieb iSd VereinsR 2001
Rz 165 ff vorliegt. Zu den Voraussetzungen und zur Abgrenzung wirtschaftlicher
Geschéftsbetriebe siehe VereinsR 2001 Rz 136 bis 183 sowie VwWGH 24.10.2019,
Ra 2019/15/0060 (zu einer Anstaltsapotheke). Fiir ein Absehen von der Steuerpflicht gelten

daher dieselben Kriterien wie bei Vereinen im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 (VerG).

Vermogensverwaltende Betatigungen gemals § 32 BAO stehen auch bei unter § 7 Abs. 3
KStG 1988 fallenden Kapitalgesellschaften der Gewahrung abgabenrechtlicher
Beglinstigungen gemaR § 47 BAO nicht entgegen. Daher sind die VereinsR 2001 Rz 184 bis
Rz 221 sinngemaR anzuwenden. Bei gemeinnitzigen Korperschaften, die ihren Gewinn
gemals § 7 Abs. 3 KStG 1988 zwingend nach § 5 EStG 1988 ermitteln, wird die Zuordnung von
Wirtschaftsgitern als gewillkiirtes Betriebsvermdgen eines unentbehrlichen Hilfsbetriebesn

durch § 45 Abs. 2 BAO eingeschrankt, weil Betriebsvermogen eines solchen Betriebes nur

insoweit vorliegen kann, als dieses Vermogen auch der Erfillung des beglinstigten Zweckes
dieses Betriebes dient.

Rz 181 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
181

Bei Genossenschaften

han A ich a¥e i

nd-de h liaR

auszuschlieRenkdnnen grundsatzlich ebenfalls abgabenrechtlich begiinstigt sein
(Forderung der sozialen Tatigkeiten der Mitglieder gemaRB § 1 Abs. 3 GenG iVm Art. 1

Abs. 3 SCE-VO als begiinstigter Zweck), wenn die gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne
der §§ 34 ff BAO (insb. Unmittelbarkeit und AusschlieBlichkeit) erfiillt sind. Gemeinnitzige
BautrdgerBauvereinigungen in der Rechtsform einer Genossenschaft sind nicht
gemeinnitzig im Sinne der Abgabenvorschriften; zurSteuerbefreiung-sieche aber Rz214-bis

243 zur-Stewerpflicht Abschnitt 2.10.

Rz 187 wird wie folgt gedindert (FORG):

187

[...]

Antrage auslandischer Pensionskassen, mit denen die Rickerstattung von KESt auf
Ausschittungen inlandischer Kérperschaften auf der Grundlage von § 6 KStG 1988 idF BBG
2009 iVm § 240 Abs. 3 BAO begehrt wird, sind beim Finanzamt fiir GroRbetriebe (§ 61
Abs. 4 Z 3 BAO; bis 31.12.2020 ab-dem-1-12041-gemadll § 18 Abs. 1723 AVOG 2010 idF
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BudBG 2011 (BGBI. I Nr. 111/2010) beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart)

einzubringen.

Werden die Vergleichbarkeitskriterien von einer in einem Mitgliedstaat der EU ansadssigen
Pensionskasse nicht erfillt, hat die Tragereinrichtung der Pensionskasse nach MalRgabe des
§ 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988 ebenfalls Anrecht auf Vollentlastung von der Osterreichischen
Kapitalertragsteuer, wobei allerdings die potentielle zwischenstaatliche Verteilung der

Steuerentlastung im Steueranrechnungsweg mitzubeachten ist. Die 6sterreichische
Kapitalertragsteuer wird demzufolge zur Ginze in Osterreich riickzuzahlen sein, wenn die
auslandische Pensionskasse in ihrem Herkunftsstaat (Ansassigkeitsstaat) mit den
osterreichischen Dividenden steuerbefreit ist und folglich keine Anrechnung der
Osterreichischen Kapitalertragsteuer erfolgen kann. Dem Riickzahlungsantrag, fiir den
gemdl-§-18-Abs—1Z 2 AVOG2010-ab-dem-1-12011 ebenfalls das Finanzamt fiir
GroRbetriebe (bis 31.12.2020 das Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart) zustédndig ist, wird
jedenfalls eine Ansassigkeitsbescheinigung des Herkunftslandes und ein Beleg (iber die
Nichtanrechenbarkeit der dsterreichischen Kapitalertragsteuer (zB ein Beleg tber die
bestehende Steuerbefreiung) beizuschlieen sein. Diese Regelung gilt gemaR § 21 Abs. 1
Z 1a KStG 1988 auch fur Pensionskassen des EWR-Raumes, wenn eine umfassende Amts-

und Vollstreckungshilfe besteht (derzeit somit fiir norwegische Pensionskassen).

Beziehen Pensionskassen auRRerhalb des begtinstigten EU/EWR-Raumes Dividenden aus
Osterreich, kann eine Kapitalertragsteuerriickerstattung auf der Grundlage der bestehenden
Doppelbesteuerungsabkommen unter Beachtung der Grundsitze des Erlasses AOF Nr.
63/2002 beim Finanzamt fiir GroBbetriebe (bis 31.12.2020 beim Finanzamt Bruck-
Eisenstadt-Oberwart) in Anspruch genommen werden. Dies wird in der Regel zu einer
Herabsetzung der 6sterreichischen Korperschaftsteuerbelastung auf 15% fiihren. Bei der
Antragstellung wird allerdings zu belegen sein, dass es sich bei der antragstellenden
Einrichtung um eine Gesellschaft im Sinn des Doppelbesteuerungsabkommens handelt, die
das Pensionskassengeschaft betreibt und daher selbst lebenslange Alterspensionsleistungen
an die Anspruchsberechtigten zu erbringen hat. Denn nur in diesem Fall bleibt unerheblich,

in welchem Staat die Leistungsempfanger der Pensionskasse (die Pensionisten) ansdssig sind.

[...]

Die Uberschrift 2.10 wird wie folgt gedndert und lautet:

2.10 Gemeinniitzige BautrdgerBauvereinigungen (8 5 Z 10 und § 6a KStG 1988)
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Rz 210 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
210

Gemeinnitzige BautrdgerBauvereinigungen sind Gesellschaften in den Rechtsformen einer
Genossenschaft, einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung oder einer Aktiengesellschaft,
die ihre Tatigkeit unmittelbar auf die Erflillung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des
Wohnungs- und Siedlungswesens richten und nach den Bestimmungen des
Wohnungsgemeinnitzigkeitsgesetzes, BGBI. Nr. 139/1979 (WGG) idgF, von der
Landesregierung mit Bescheid als gemeinniitzig anerkannt sind. Auf gemeinnitzige
Bauvereinigungen finden die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994,

BGBI. Nr. 194/1994, keine Anwendung. Die Gemeinn(tzigkeitsbestimmungen der §§ 34 ff
BAO sind nicht anzuwenden.

Gemeinnitzige Bauvereinigungen sind gemall § 5 Z 10 KStG 1988 nach MaRgabe des

§ 6a KStG 1988 von der unbeschrankten Korperschaftsteuerpflicht befreit, soweit sich ihre
Tatigkeit auf die in § 7 Abs. 1 bis 3 WGG angefiihrten Geschafte und die

Vermogensverwaltung beschrankt.

Rz 211 wird wie folgt gedndert (FORG):
211

Zustandige Abgabenbehdrde fiir die Behandlung von Antragen gemal § 6a Abs. 2 KStG 1988
und § 6a Abs. 3 KStG 1988 ist das Finanzamt fiir GroRbetriebe (§ 61 Abs. 1 Z 8 iVm Abs. 2
BAO; bis 31.12.2020 das FA Wien 1/23 fir den 6rtlichen Wirkungsbereich der Lander Wien,

Niederosterreich und Burgenland, sowie die Finanzamter Linz, Salzburg-Stadt, Graz-Stadt,

Klagenfurt, Innsbruck und Feldkirch fiir den ortlichen Wirkungsbereich jenes Landes, in dem

sie ihren Sitz haben).

Rz 212 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
212

Geschafte auBerhalb des § 7 Abs. 1 bis 3 WGG (im Folgenden: beglinstigungsschadliche

Geschafte) l6sen grundsatzlich die unbeschrankte Steuerpflicht der gemeinniitzigen
Bauvereinigung aus (siehe Rz 248). Stellt die gemeinntzige Bauvereinigung allerdings vor
Aufnahme dieser Geschafte einen Ausnahmeantrag gemal § 6a Abs. 2 KStG 1988 (siehe Rz
250 bis Rz 254), ist die unbeschrankte Steuerpflicht auf Grund des Ausnahmebescheides auf
die in einem gesonderten Rechnungskreis zu filhrenden beglinstigungsschadlichen Geschifte
eingeschrankt (siehe Rz 265 und Rz 266).
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Im Hinblick auf die Erweiterung der beschrankten Steuerpflicht der zweiten Art auf
GrundstiicksverduBerungen (§ 21 Abs. 3 Z 4 KStG 1988, siehe Rz 1501) unterliegen
GrundstlicksverdauRerungen durch gemeinniitzige Bauvereinigungen dann nicht der
Steuerpflicht, wenn diese nach § 5 Z 10 KStG 1988 iVm § 6a KStG 1988 von der
Steuerbefreiung erfasst sind (§ 21 Abs. 2 Z 3 letzter sechster Teilstrich KStG 1988, siehe

Rz 1505). Dabei ist zu unterscheiden, ob die GrundstiicksverauRerung im Rahmen der
befreiten Geschafte iSd § 7 Abs. 1 bis 3 WGG erfolgt oder nicht (Geschafte iSd § 7 Abs. 4 ff
WGG). Siehe dazu Rz 237.

Uberschrift 2.10.2.1 wird gedndert und lautet:

2.10.2.1 Hauptgeschifte (§ 7 Abs. 1, 1a und 2 Wohnungsgemeinniitzigkeitsgesetz)

Rz 214 wird wie folgt gedndert (WGG-Novelle 2019):
214
Hauptgeschafte einer gemeinnitzigen Bauvereinigung sind die

e die Errichtung und Verwaltung von Wohnungen mit einer Nutzflache von héchstens
150 m?, von Eigenheimen mit hdchstens zwei Wohnungen dieser Art und von Heimen
sowie die Durchfiihrung von Sanierungen groReren Umfanges im Inland (diese Geschéfte
konnen auch fir andere gemeinnitzige Bauvereinigungen vorgenommen werden);
Malnahmen der Gebdudebewirtschaftung einschlieBlich deren Finanzierung
(insbesondere Instandhaltung und Instandsetzung)

e alle Rechtsgeschifte, die mit der Errichtung, Erwerbung, Finanzierung und Uberlassung
ihrer Bauten und Anlagen in dem iiblichen Rahmen ordnungsmaRiger
Wohnungswirtschaft zusammenhangen, insbesondere der Erwerb, die Belastung und
Ubertragung von Grundstiicken und Baurechten, der Erwerb von Grundstiicken und
deren VeriuRerung oder die Ubertragung im Baurecht an andere Bauvereinigungen,
die Einrdumung des Eigentums (Miteigentum, Wohnungseigentum) und die Aufnahme
von Zwischenkrediten und Baudarlehen (bis zur WGG-Novelle 2019 ein Nebengeschift
gemaB § 7 Abs. 3Z 6 WGG aF)

e alle Rechtsgeschifte, die mit der nachtriglichen Ubertragung des Eigentums

(Miteigentum, Wohnungseigentum) an Wohnungen und Geschiftsraumen an die
bisherigen Mieter und sonstigen Nutzungsberechtigten gemaB § 15¢ WGG
zusammenhangen (bis zur WGG-Novelle 2019 ein Nebengeschaft gemall § 7 Abs. 3 Z 6a
WGG aF)

e die Verwaltung von Wohnhausern, Eigenheimen, Wohn-, Geschafts- und Blrordaumen,

Gemeinschaftseinrichtungen, Garagen, Abstellpldtzen und Heimen, die
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— von einer gemeinnutzigen Bauvereinigung

— einer Beteiligungsgesellschaft gemaR § 7 Abs. 4 oder 4b WGG,

— von einer Gebietskorperschaft,
— einem Unternehmen, das mindestens zur Halfte im Eigentum einer

Gebietskorperschaft steht,
errichtet oder — sei es auch nur als Mehrheitseigentiimer — erworben wurden.

Voraussetzung ist, dass bei der Verwaltung das Kostendeckungsprinzip des § 13 WGG
beriicksichtigt wird. Wird das Kostendeckungsprinzip bei einer Verwaltungstatigkeit nicht
beachtet, ist eine Ausnahmegenehmigung nur moéglich, wenn diese Verwaltungstatigkeit
nichts am Gesamtcharakter der Bauvereinigung als gemeinniitzige Bauvereinigung
andert.

Rz 216 wird wie folgt gedndert (WGG-Novelle 2016):
216

Solange sie eine dieser Tatigkeiten austlibt, kann von einer Tatigkeitsunterbrechung im Sinne
des § 7 Abs. 5 WGG nicht gesprochen werden. Die Einstellung der Tatigkeit ohne

Genehmigung der Landesregierung bzw. die Uberschreitung einer bewilligten
finfdreijahrigen Unterbrechung zieht den Verlust der Steuerbeglinstigung nach sich bzw.
verpflichtet die zustandige Abgabenbehdrde zum Antrag nach § 35 WGG (Ausnahme

§ 39 Abs. 3 WGG) auf Entziehung der Anerkennung als gemeinniitzige Bauvereinigung.

Nach Abschnitt 2.10.2.1.2 werden folgende Uberschrift 2.10.2.1.2a eingefiigt und Rz 220
gedndert (WGG-Novelle 2019, Judikatur):

2.10.2.1.2a Weitere Hauptgeschifte

220

Seit der WGG-Novelle 2019, BGBI. | Nr. 85/2019, zdhlen alle Rechtsgeschifte, die mit der
Errichtung, Erwerbung, Finanzierung und Uberlassung von Bauten und Anlagen einer

gemeinniitzigen Bauvereinigung in dem liblichen Rahmen ordnungsmaRiger

Wohnungswirtschaft zusammenhadngen, zu deren Hauptgeschiften (§ 7 Abs. 1a Z 1 WGG).
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In diesem Zusammenhang zdhlen auch Verkdufe von Eigentumsobjekten zu den
Hauptgeschaften. Dies gilt auch fiir die sonstigen Geschafte wie den Erwerb von
Grundstiicken oder die Aufnahme von Baudarlehen, die es der gemeinniitzigen
Bauvereinigung iiberhaupt erst ermaglichen, ihrer Aufgabe, namlich der Errichtung von

Baulichkeiten, nachzukommen.

Nach § 7 Abs. 1a Z 2 WGG gehoren auch alle Rechtsgeschifte, die mit dem nachtraglichen

Verkauf von urspriinglich zu Mietzwecken errichteten Eigentumswohnungen und
Geschaftsraumlichkeiten zusammenhangen, zu den Hauptgeschaften gemeinniitziger

Bauvereinigungen.

Die VerdufBRerung von unbebauten Liegenschaften gr6Beren Umfangs ist im Allgemeinen
nicht dem zuldssigen Geschaftskreis gemaR § 7 Abs. 1 bis 3 WGG zuzuordnen (VWGH
7.9.2021, Ro 2020/15/0024).

Rz 223 wird wie folgt gedndert (WGG-Novelle 2019):
223

Die in § 7 Abs. 3 WGG aufgezahlten Geschafte sind grundsatzlich beglinstigungsunschadlich.

Uberwiegt allerdings die Tatigkeit im Sinne der Abs. 3 und 4 gegeniiber jener nach den Abs. 1
und bis 2, liegt ein Verstol gegen die Grundsatze des Wohnungsgemeinnitzigkeitsgesetzes

vor. Die zustandige Abgabenbehdrde hat in diesem Fall nach § 35 WGG vorzugehen. Das
Eigenkapital einer gemeinnitzigen Bauvereinigung ist nach dem
Wohnungsgemeinnitzigkeitsgesetz vornehmlich (= Gberwiegend) fiir die Geschafte im Sinne
des § 7 Abs. 1 und bis 2 WGG einzusetzen. Die zustdndige Abgabenbehdérde hat daher auch
zu prifen, ob durch ein Ausnahmegeschéaft oder mehrere Ausnahmegeschafte, fir das (die)

Ausnahmeantrage gestellt werden, nicht eine Verletzung dieses Grundsatzes bewirkt wird.

Zur Feststellung des Uberwiegens im Sinne des § 7 Abs. 23 WGG bilden je nach Einzelfall die
Umsatzrelation, das eingesetzte Kapital, die Kapazitdtsauslastung usw. einen tauglichen
Malistab. Fir die Beurteilung sind die Verhaltnisse in einem mehrjahrigen (etwa 3 bis 5
Jahre) Zeitraum heranzuziehen. Dabei sind Geschéfte, die Vorbereitungshandlungen von
Hauptgeschaften iSd § 7 Abs. 1 urd bis 2 WGG darstellen, insoweit nicht den
Nebengeschaften des § 7 Abs. 3 WGG zuzurechnen, als diese in den Hauptgeschaften

aufgehen. Nur insoweit es letztlich nicht zu einer Umsetzung des Hauptgeschaftes kommt,

sind Vorbereitungshandlungen als Nebengeschaft zu werten.

Beispiel:

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 29

29 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058700&ida=WGG&gueltig=20211105&hz_id=1058700&dz_VonParagraf=7&dz_VonAbsatz=1a&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058700&ida=WGG&gueltig=20211105&hz_id=1058700&dz_VonParagraf=7&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20210907&hz_gz=Ro+2020%2f15%2f0024
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058700&ida=WGG&gueltig=20211105&hz_id=1058700&dz_VonParagraf=7&dz_VonAbsatz=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058700&ida=WGG&gueltig=20211105&hz_id=1058700
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058700&ida=WGG&gueltig=20211105&hz_id=1058700&dz_VonParagraf=35
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1058700&ida=WGG&gueltig=20211105&hz_id=1058700&dz_VonParagraf=7&dz_VonAbsatz=3

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

Eine GBV erwirbt Baustoffe und Ausstattungsgegenstdnde zur Errichtung von
Wohnungen. Der Erwerb von Baustoffen und Ausstattungsgegenstiinden stellt
grundsditzlich gemdpf § 7 Abs. 3 Z 8 WGG ein Nebengeschdift dar. Soweit aber damit

tatscdichlich Wohnungen gemdf § 7 Abs. 1 WGG errichtet werden, geht der Erwerb von
Baustoffen und Ausstattungsgegenstdinden im Hauptgeschdift der Errichtung von
Wohnungen auf und ist nicht als Nebengeschdift zu werten.

Rz 230 wird wie folgt gedndert (WGG-Novelle 2019):
230

Unter Gemeinschaftseinrichtungen sind vor allem Anlagen zu verstehen, deren Zweck die
Versorgung der Wohnbevolkerung mit Wasser, Energie, Kommunikationsmitteln,
Freizeiteinrichtungen usw. im ortlichen Bereich ist. Dazu zahlen auch Einrichtungen zur
Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer Energie (zB Photovoltaikanlagen). Die
Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen missen den
Bewohnern der von der gemeinniitzigen Bauvereinigung errichteten oder verwalteten
Wohnungen dienen und sollen auch von dieser betrieben werden. Daneben kénnen aber
auch Gemeinschaftseinrichtungen errichtet, erworben und betrieben werden, die den
Bewohnern anderer Wohnungen bzw. der Allgemeinheit dienen. Eine Einschrankung besteht
aber insoweit, als die Gemeinschaftseinrichtungen nicht als Gewerbebetrieb im Sinne der
Gewerbeordnung anzusehen sind bzw. neben den Bewohnern der Eigenanlagen im Sinne

des § 7 Abs. 1 bis 3 WGG keine Betriebe versorgt werden diirfen. Der Bewohnerbegriff des

§ 7 Abs. 37 4 WGG ist so auszulegen, dass auch die Benutzer von Geschéaftsraumen und

Garagen gemaR § 7 Abs. 3 Z 2 und 3 WGG umfasst sind. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen

gehoren also unter den genannten Einschrankungen Wasserleitungen, Heizanlagen,
Gemeinschaftsantennen, Griinflachen, Sportanlagen, Blichereien usw., sofern sie dem
umschriebenen Personenkreis unentgeltlich oder zu hochstens kostendeckenden Preisen
zuganglich sind. Auch eine bloBe Beteiligung an einer solchen Einrichtung kann
ausreichend sein, wenn dadurch die Bewohner der Anlagen der gemeinniitzigen
Bauvereinigung giinstigere Bedingungen erhalten. Ebenso kann die Mitgliedschaft in bzw.
Beteiligung an Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften nach dem EAG unter den Begriff der

Gemeinschaftseinrichtungen zu subsumieren sein.

Die Uberschrift 2.10.2.2.4 wird gedndert und lautet:

2.10.2.2.4 Assanierungen (§ 7 Abs. 3 Z 5 Wohnungsgemeinniitzigkeitsgesetz)
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Rz 235 wird wie folgt gedndert (WGG-Novelle 2019):
235

Tatigkeiten gemall § 7 Abs. 3 Z5 WGG stellen — mit Ausnahme der unter § 7 Abs. 1 und bis 2

WGG fallenden Errichtung und Verwaltung von Eigenobjekten im Assanierungsgebiet —

Nebentatigkeiten dar. Zur liberwiegenden oder ausschlieBlichen Tatigkeit siehe Rz 223 und
224.

Rz 236 wird wie folgt gedndert (WGG-Novelle 2019):

236

Die in den bisherigen § 7 Abs. 3 Z 6 und 6a WGG genannten Nebengeschifte wurden durch
die WGG-Novelle 2019 im Wesentlichen zu Hauptgeschaften nach § 7 Abs. 1aZ 1 und 2
WGG (siehe Rz 214 und 215).

Die nachtrigliche Ubertragung des Eigentums an Wohnungen und
Geschaftsraumlichkeiten an bisherige Mieter fallt nunmehr unter § 7 Abs. 1a Z 2 WGG
(siehe Rz 220). Die neue Bestimmung des § 7 Abs. 3 Z 6 WGG umfasst nun etwa die

VerauBerung von Kfz-Abstellpldtzen oder von leerstehenden Wohnungen.

Zu beachten ist dabei aber auch § 10a WGG.

Rz 237 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
237

Im Zusammenhang mit Grundstlickserwerben kann es wirtschaftlich notwendig werden,
Grundstlicke wieder zu veraulSern, wenn beispielsweise geplante Bau- oder
Sanierungsvorhaben nicht verwirklicht werden kdnnen. Solche Vorgdnge haben dann keine
steuerschadliche Auswirkung, wenn sie auf betriebsnotwendige Félle im (iblichen Rahmen
ordnungsmafiger Wohnungswirtschaft (VwWGH 30.10.1996, 96/13/0049) beschrankt bleiben
und Spekulationsabsicht auszuschlielRen ist. Vor allem muss die Spekulationsabsicht
hinsichtlich der Gestaltung des VerauBerungspreises — etwa durch Preisbildung

entsprechend der Vorschrift des § 13 WGG, unter Beriicksichtigung der Bestimmungen des
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§ 23 WGG — ausgeschlossen erscheinen, wobei ein allfallig erzielter
VeradulRerungsertdsgewinn unter Berilcksichtigung von auf das Grundsttlick getatigten
Aufwendungen und der Zeitdifferenz zwischen Ankauf und Verkauf zu beurteilen ist. Dies gilt
grundsatzlich auch, wenn die VerdaulRerung im Rahmen der Verwertung des Vermogens im
Falle der Entziehung der Gemeinnutzigkeit (§ 35 WGG) und Liquidation im Auftrag der
zustandigen Landesregierung (§ 11 Abs. 2 WGG) erfolgt.

Werden allerdings nicht unbebaute Grundstiicke, sondern Gesamtbaulichkeiten (somit nicht
einzelne Wohnungen) an nicht gemeinniitzige Erwerber verduRert, ist von der
gemeinnltzigen Bauvereinigung ein nach Maligabe des § 23 WGG angemessener Preis zu
verlangen (§ 10a Abs. 2 lit. ¢ WGG). Ein solches Geschaft bedarf der Zustimmung der
Landesregierung (§ 10a Abs. 1 lit. d WGG).

Insoweit eine GrundstiicksverauBerung dem Kernbereich der Geschaftstatigkeit einer
gemeinniitzigen Bauvereinigung — also dem Kreis der begiinstigten Geschafte im Sinne des
§ 7 Abs. 1 bis 3 WGG — zuzurechnen ist, unterliegt sie grundsatzlich der beschridnkten
Steuerpflicht nach § 21 Abs. 3 Z 4 KStG 1988. Dabei sind allerdings die Voraussetzungen
gemaR § 57 10iVm § 6a Abs. 1 KStG 1988 erfiillt, sodass die Befreiung gema} § 21 Abs. 3
Z4iVm Abs. 2 Z 3 sechster Teilstrich KStG 1988 zur Anwendung kommt.

Ist die GrundstiicksverdauBerung nicht dem Kernbereich der Geschaftstatigkeit zuzurechnen
und wurde ein Antrag gemal § 6a Abs. 2 KStG 1988 gestellt, unterliegt die gemeinniitzige

Bauvereinigung hinsichtlich dieser GrundstiicksverauRerung der unbeschrankten

Steuerpflicht.

Aufgrund der Tatsache, dass der Tatigkeitsschwerpunkt einer gemeinniitzigen
Bauvereinigung in der gewerblichen Uberlassung und VerduBerung von Grundstiicken

liegt, kommt das System der Immobilienertragsteuer gemaR § 30a Abs.3Z 2 iVm § 30b

Abs. 5 EStG 1988 nicht zu Anwendung. Im Falle der VerdauBerung von Grundstiicken durch

eine gemeinniitzige Bauvereinigung ist daher weder Immobilienertragsteuer noch eine

besondere Vorauszahlung zu entrichten.

Rz 240 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
240

Die begiinstigungsunschadliche Vermogensverwaltung einer gemeinn(itzigen Bauvereinigung
besteht aus der verzinslichen Anlage von Kapitalvermégen sowie der Vermietung, und

Verpachtung ven-unbeweglichem-Vermégen oder Uberlassung zur sonstigen Nutzung mit
der Einschrankung des § 7 Abs. 6 WGG (§ 39 Abs. 17a WGG).
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Zum Reservekapital gemaB § 7 Abs. 6 WGG siehe Rz 277.

Rz 242 wird wie folgt gedndert (Redaktionsversehen):
242

Der Begriff Vermogensverwaltung ist in diesem Zusammenhang als Erganzung des Begriffs

der Zweckgeschafte im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 WGG anzusehen und stellt kein Prajudiz fiir

die Zuordnung des verwalteten Vermoégens zum aulRerbetrieblichen Bereich der
Bauvereinigung dar. Da es sich bei den gemeinniitzigen Bauvereinigungen ausschliefSlich um
Korperschaften handelt, die unter § 7 Abs. 3 KStG 1988 fallen, sind die im Rahmen ihrer

Vermogensverwaltung veranlagten Werte jedenfalls dem Betriebsvermoégen zuzurechnen. Es

kann daher jedenfalls eine Befreiungserklarung im Sinne des § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgen. Die

Frage, ob die entsprechenden Ertrage der Steuerpflicht unterliegen oder nicht, ist daher
ausschlieBlich durch Zuordnung der entsprechenden Vermdégensteile zum steuerbefreiten
oder steuerpflichtigen Betrieb der Bauvereinigung zu I6sen. Jedenfalls steuerpflichtig sind
aber die Ertrage aus einem nicht dem Zweckgeschaft zugefiihrten Reservekapital im Sinne
des §5-Z5KStG-1988 § 7 Abs. 6 WGG (Rz 277).

Rz 245 wird wie folgt gedindert (FORG):
245

Dabei handelt es sich um Geschafte, die bei Erflllung von dem Gemeinwohl dienenden
Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens im Rahmen der ordnungsmaRigen
Wirtschaftsfiihrung einer gemeinniitzigen Bauvereinigung notwendig werden, sowie das

Eingehen von Beteiligungen an anderen als denin § 7 Abs. 379 und 10 WGG angefiihrten

Unternehmungen. Das Eingehen von ARGE-=s stellt analog zum Unternehmensrecht keine

Beteiligung nach § 7 Abs. 4 WGG dar. Soweit die von der gemeinniitzigen Bauvereinigung

nach der inneren Arbeitsteilung der ARGE zu erbringende Leistung unter § 7 Abs. 1 bis 3
WGG fallt, liegt kein Ausnahmegeschaft gemal® § 7 Abs. 4 WGG vor.

Geschafte gemald § 7 Abs. 4 WGG setzen die bescheidmaRige Zustimmung der

Landesregierung voraus. Im Verfahren gemaR § 7 Abs. 4 WGG hat die Zzustandige
Abgabenbehorde (seit 1.1.2021: Finanzamt fiir GroRbetriebe FA-Wien1/23firden-brtlichen

A a hare a'

Wirkungsbereichjenestandes-in-dem-siethren-Sitz-haben) gemal § 33 Abs. 2 WGG

Parteistellung und ist sie von der Landesregierung um Stellungnahme zum Antrag der

gemeinnlitzigen Bauvereinigung zu ersuchen. Es ist daher zweckmaRig, vor Entscheidung
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Uber einen Ausnahmeantrag im Sinne des § 6a Abs. 2 KStG 1988 die Entscheidung der

Landesregierung liber den Antrag gemald § 7 Abs. 4 WGG abzuwarten.

Rz 248 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
248

Tatigt eine gemeinnitzige Bauvereinigung Geschafte, die nicht unter § 7 Abs. 1 bis 34 WGG
fallen und liegt ein Ausnahmebescheid im Sinne des § 6a Abs. 2 KStG 1988 vor (siehe Rz 256
bis 260), tritt nur hinsichtlich dieser Geschafte die unbeschrankte Steuerpflicht ein. Liegt kein

Ausnahmebescheid vor, tritt die unbeschrankte Steuerpflicht im vollen Umfang ein.

Parunterfillt Geschafte auBerhalb der in § 7 Abs. 1 bis 3 WGG bezeichneten Art sind etwa

die Errichtung von Kommunalbauten (Schulen) im eigenen Namen mit Eigenmitteln der

gemeinniitzigen Bauvereinigung oder durch Aufnahme von Darlehen durch die
gemeinniitzige Bauvereinigung, sofern sie keine Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne der Rz
230 und 231 darstellen.

Rz 249 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
249

Bauvereinigungen, die Geschafte auRerhalb der in § 7 Abs. 1 bis 3 WGG bezeichneten Art

tatigen, sind ab dem Wirtschaftsjahr unbeschrankt steuerpflichtig, in dem die Tatigkeit
aufgenommen wird. Die Tatigkeit gilt als aufgenommen, wenn konkrete
Vorbereitungshandlungen fiir solche Geschidfte vorgenommen werden (siehe auch

Rz 1416). Der Beginn eines beglinstigungsschadlichen Geschéftes ist mit der ersten zur
Ausfihrung fiihrenden, nach auRen hin in Erscheinung tretenden Handlung anzunehmen.
Dies ist regelmaRig dann der Fall, wenn es zum Abschluss von Vertragen kommt, unabhangig
davon, ob das Geschaft in der Folge tatsachlich zur Ausfiihrung kommt. Rein interne
Vorplanungen, Kalkulationen oder Vorgesprache usw. sind keine solchen Handlungen-;
ebenso nicht die Teilnahme an einer ergebnisoffenen Projektausschreibung, auch wenn
diese der Offentlichkeit bekannt werden sollte. Erfolgt daher im Rahmen der
Ausschreibung die Zuschlagserteilung an einen Mitbewerber, wurde seitens der
Bauvereinigung keine begiinstigungsschadliche Tatigkeit aufgenommen. Erfolgt die
Zuschlagserteilung an die Bauvereinigung, ist gemdR Rz 251 binnen Monatsfrist ein Antrag
gemaR § 6a Abs. 2 bzw. 3 KStG 1988 zu stellen.

Die unbeschrinkte Steuerpflicht endet mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die
Tatigkeit abgeschlossen wird. Das Ende eines beglinstigungsschadlichen Geschaftes ist mit

Abschluss aller zum Geschaft gehdrenden Tatigkeiten anzunehmen. Dies wird in der Regel
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mit dem Legen der Schlussrechnung der Fall sein. Ist die Finanzierung miteingeschlossen, ist
das Ende erst mit deren Abwicklung anzunehmen (Zuzahlung der Wohnbaudarlehen an die

Wohnungs- bzw. Férderungswerber).

Zum Eintritt und Ende der Teilsteuerpflicht siehe auch Rz 272.

Die Uberschrift 2.10.5 wird gedndert und lautet:

2.10.5 Ausnahmebescheid (§ 6a Abs. 2 KStG 1988)

Rz 251 wird wie folgt gedndert (FORG):
251

Ein Ausnahmeantrag nach der Aufnahme eines Geschaftes kann nur dann als rechtzeitig

eingebracht gelten,

e wenn im Zuge eines auszufiihrenden begiinstigungsunschidlichen Projektes Anderungen
vorgenommen werden sollen, die beglinstigungsschadlich sind, oder

e wenn die gemeinniitzige Bauvereinigung von beglinstigungsschadlichen Tatbestianden,
die von anderen Personen gesetzt worden sind, trotz Wahrung der Sorgfaltspflicht keine

Kenntnis haben konnte.

Ist eine Anderung geplant oder erhilt die gemeinniitzige Bauvereinigung von
beglinstigungsschadlichen Tatbestdnden Kenntnis, gilt der Antrag als rechtzeitig eingebracht,
wenn die gemeinnitzige Bauvereinigung ihn vor dem Beginn der Verwirklichung des
geanderten Projektes oder binnen Monatsfrist nach Bekanntwerden der

beglinstigungsschadlichen Tatbestdnde bei der zustandigen Abgabenbehorde (seit 1.1.2021:

in-dem-siedhrenSitz-haben) einbringt.

Ein in einem Feststellungsantrag gemall § 6a Abs. 3 KStG 1988 enthaltenes

Eventualbegehren auf Erteilung eines Ausnahmebescheides gilt als rechtzeitig gestellter

Antrag.

Rz 252 wird wie folgt gedndert (WGG-Novelle 2019):
252

Hat eine gemeinniitzige Bauvereinigung nachweislich Baulichkeiten (zB Einstellplatze,

Garagen oder Abstellpldtze), Wohnungen und Geschéaftsraume im Sinne des § 15b Abs. 1
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WGG mit der Absicht errichtet, diese bereits im Zuge der ersten Uberlassung ins Eigentum
(Miteigentum, Wohnungseigentum) zu libertragen, und werden spater einzelne davon (bis
zu 20% des Bauvorhabens ohne Griinanlagen, bemessen nach Quadratmetern) mangels
Verkaufserfolges voriibergehend zur Nutzung tiberlassen (in Miete oder zur sonstigen
Nutzung im Sinne des § 15b Abs. 1 lit. a WGG) und zu einem spateren Zeitpunkt, jedoch vor
Ablauf der ZehnFiinfjahresfrist gemald § 15b Abs. 1 lit. b WGG ins Eigentum Ubertragen, stellt

diese spatere Ubertragung bzw. deren konkrete Vorbereitung (nicht aber bereits die

Nutzungsiberlassung) ein begiinstigungsschadliches Geschéft dar.

Das begiinstigungsschadliche Geschaft wird in solchen Fallen daher nicht bereits mit der
Errichtung oder den erstmaligen, erfolglosen VerdauBerungsversuchen aufgenommen,
sondern erst spater, mit der ersten Handlung, die erkennbar auf die Eigentumstiibertragung
vor Ablauf der ZehnFiinfjahresfrist gerichtet ist, wie zB durch Abschluss eines Mietvertrages
oder einer sonstigen Nutzungsvereinbarung mit Kaufoption vor Ablauf der
ZehnFunfjahresfrist oder durch nochmalige/erneute Bewerbung der bereits voriibergehend
vermieteten Baulichkeiten, Wohnungen und Geschaftsraume zur nachtraglichen

Ubertragung ins Eigentum.

Nach § 6a Abs. 2 KStG 1988 kann die gemeinniitzige Bauvereinigung einen Antrag auf

Einschrankung der Steuerpflicht auf ein beglinstigungsschadliches Geschaft
(Ausnahmeantrag) vor Aufnahme dieses Geschaftes stellen. Wird der Antrag nicht rechtzeitig
gestellt, tritt die unbeschrankte Steuerpflicht der gemeinnitzigen Bauvereinigung ein (siehe
Rz 250).

Antrage nach § 6a KStG 1988 sind daher in diesen Fallen auch nach erfolgter Errichtung und

auch noch nach erfolglosen VeraufSerungsversuchen, jedoch nur vor Aufnahme des erneuten

(nachtraglichen) Eigentumsiibertragungsgeschafts zulassig (vgl. Rz 250 und 251).

Rz 258 wird wie folgt gedindert (FORG):
258

Leitet die Landesregierung liber Antrag der zustandigen Abgabenbehorde (seit 1.1.2021:
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n-dem-sie-thren-Sitz-haben) ein Entziehungsverfahren im Sinne des § 35 WGG ein, hindert
dies den weiteren Gang der Besteuerung nicht. Die zustandige Abgabenbeho6rde kann

vielmehr daszustandige-Finanzamtanweisen; gemal § 200 BAO vorldufige Bescheide z4

erlassen. Die Behorde hat jedenfalls die antragstellende gemeinnitzige Bauvereinigung vom
Antrag auf Einleitung des Entziehungsverfahrens in Form einer Zwischenerledigung in

Kenntnis zu setzen.

Rz 260 wird wie folgt gedndert (FORG):
260

Wird von der zustdandigen Abgabenbehorde ein Entziehungsverfahren im Sinne des § 35
Wohnungsgemeinnitzigkeitsgesetz beantragt, steht der damit in Zusammenhang stehenden

Offenbarung von Verhaltnissen und Umstanden der betroffenen gemeinnitzigen
Bauvereinigung an die zustandige Landesregierung nicht die Verpflichtung zur
Amtsverschwiegenheit im Sinne des Art. 20 Abs. 3 B-VG entgegen und stellt daher auch

keine Verletzung der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht dar. Dies gilt auch fir

Stellungnahmen der zustandigen Abgabenbehorde (seit 1.1.2021: Finanzamt fiir

’ vy ' 7

sie-thren-Sitz-haben) zu Antragen einer gemeinnitzigen Bauvereinigung nach § 7 Abs. 4
WGG.

Rz 261 wird wie folgt gedndert (Judikatur, Klarstellung):
261

Die zustandige Abgabenbehdrde ist nach § 6a Abs. 3 KStG 1988 nur im Zweifelsfall zum

Erlassen eines Feststellungsbescheides verpflichtet. Ein solcher Feststellungsbescheid kann

nur Gber Antrag einer gemeinnitzigen Bauvereinigung ergehen und darf keinen lber den
Antrag hinausgehenden Inhalt aufweisen (VwGH 12.9.1989, 89/14/0083, 0084).

Das Erlassen eines Feststellungsbescheides von Amts wegen ist daher unzulassig. Liegt ein
Zweifelsfall nicht vor, ist der Antrag abzuweisen. Unbeschadet der Antragsbediirftigkeit und
der Mitwirkungspflicht des Antragstellers hat die Behorde den Sachverhalt von Amts wegen
zu ermitteln (VwWGH 12.9.1989, 89/14/0083, 0084).

Bei einem Zweifelsfall kann die gemeinniitzige Bauvereinigung einen Antrag auf Feststellung
nach § 7 Abs. 3a WGG auch bei der Landesregierung stellen. Liegt kein Bescheid gemaR § 6a
Abs. 3 KStG 1988 vor, ist dBie Abgabenbehorde ist an den Bescheid der Landesregierung

gebunden.
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Liegen Antrage gemaR § 6a Abs. 3 KStG 1988 an das Finanzamt und gemaR & 7 Abs. 3a
WGG an die Landesregierung vor, sind diese Feststellungen unabhéngig voneinander zu

treffen und konnen daher auch zu widerspriichlichen Ergebnissen fiihren (VWGH 7.9.2021,
Ro 2020/15/0024).

Uberschrift 2.10.6 wird wie folgt geédndert und lautet:

2.10.6 Feststellungsbescheid (§ 6a Abs. 3 KStG 1988)

Rz 276 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
276

Eine Mindestkdrperschaftsteuer nach § 24 Abs. 4 KStG 1988 (siehe Rz 1549 bis 1568) fallt

nur dann an, wenn die gemeinnitzige Bauvereinigung teilsteuerpflichtig oder unbeschrankt

steuerpflichtig ist. Beginn und Ende der Mindestkorperschaftsteuerpflicht richten sich nach
dem Beginn und Ende der Teilsteuerpflicht (siehe Rz 267-bis270272) bzw. der
unbeschrankten Steuerpflicht (siehe Rz 273 bis 275) sowie nach den allgemeinen
Bestimmungen hinsichtlich der Mindestkorperschaftsteuer (siehe Rz 1554 bis 1561).

Rz 277 wird wie folgt gedndert (Anpassung an die aktuelle Rechtslage; Textstraffung):

277
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Eine gemeinntzige Bauvereinigung, die lber Eigenkapital verfligt, das nicht zur Deckung
langfristiger Vermogensbestdande oder der vorausschauenden Sicherung des laufenden
Geschéftsbetriebes und sich daraus ergebender Finanzierungserfordernisse verwendet
wurde, hat dieses Eigenkapital (Reservekapital) gemaR § 7 Abs. 6 WGG innerhalb der
folgenden zwei (bisher: drei) Geschaftsjahre fir Geschafte im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 4b

WGG zu verwenden.

Das Eigenkapital (Reservekapital) wird wie folgt ermittelt:
Eigenkapital
+ langfristiges Fremdkapital
+ von anderen gemeinnitzigen Bauvereinigungen gewdhrte Darlehen
- betriebsnotwendiges Anlagevermdégen
- betriebsnotwendiges Umlaufvermoégen
Summe > 0 ergibt Reservekapital (RK)

Als Anreiz flr die widmungsgemaRe Verwendung des Eigenkapitals durch gemeinnitzige

Bauvereinigungen sind gemaR § 6a Abs. 4 KStG 1988 Ertrage aus der Vermogensverwaltung

nur insoweit steuerfrei, als das ertragbringende Vermégen zum "Normalbestand" zu zahlen
ist. Sammelt eine gemeinnitzige Bauvereinigung dariiber hinaus "Reservevermogenkapital"
(Eigenkapital, das nicht zur Deckung langfristiger Vermogensbestande oder der
vorausschauenden Sicherung des laufenden Geschaftsbetriebes verwendet wurde) an, sind

die daraus resultierenden Ertrage grundsatzlich steuerpflichtig.

Die Steuerpflicht kann allerdings insoweit vermieden werden, als das "Reservekapital"
innerhalb von drei Jahren einer widmungsgemafien Verwendung im Sinn des WGG zugefiihrt
wird. Dies wird dadurch erreicht, dass die entsprechenden Ertrage in eine zunachst
steuerfreie Riicklage eingestellt werden, die sodann nach MaRgabe des Abbaus des
"Reservekapitals" innerhalb eines Dreijahreszeitraums steuerneutral aufgeldst wird. Eine so

genannte Baupause im Sinne des § 7 Abs. 5 WGG hemmt die Verwendungsfrist insoweit, als

sie sich auf (volle) Wirtschaftsjahre erstreckt.

Dabei gilt Folgendes:
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e Die Bildung einer Riicklage steht im kaufmannischen Ermessen, die Verwendung der
Ricklage hingegen nicht.

e Gebildete Riicklagen sind nur in jenem Verhaltnis als verwendet anzusehen, in dem das
verwendungspflichtige Eigenkapital abgebaut wird. Als Abbau gilt auch die Gewadhrung
von Darlehen an andere Bauvereinigungen im Sinne des WGG zur Erfullung ihrer

Aufgaben im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 WGG unabhangig von ihrer Fristigkeit.

e Die Relation des Kapitalabbaues ist stets auf den Stand des jeweiligen Vorjahres zu
beziehen, sodass im Falle eines Gleichstandes oder einer spateren Erhéhung des
verwendungspflichtigen Eigenkapitals eine bestimmungsgemaRe Verwendung
unterbleibt.

e Die sich aus der Verhaltnisrechnung ergebende fiir die bestimmungsgemalle
Verwendung maRgebende Prozentzahl ist auf den Stand der Riicklage zum
vorangegangenen Bilanzstichtag und den im betreffenden Jahr zugefiihrten Riicklagenteil
zu beziehen. Im Hinblick auf die dreijahrige Verwendungsfrist missen die jahrlichen
Zufuhrungen zur Riicklage daher evident gehalten werden.

e Die bestimmungsgemaRe Verwendung der Riicklage ist steuerneutral.

e Riicklagen oder Riicklagenteile, die innerhalb der dreijahrigen Verwendungsfrist nicht
bestimmungsgemal verwendet werden konnten, sind im dritten dem Bildungsjahr
folgenden Wirtschaftsjahr mit einem zwanzigprozentigen Zuschlag steuerwirksam

aufzuldsen.

Die Berechnung der Riicklage (RL) bzw. ihre steuerfreie Auflésung hat wie folgt zu erfolgen:

(RY Beginn des Wi+ laufende Einkinfte)  x [Kapital 4857 Abs—6-WGG End
Wi

Kapital cemiR 57 Abs_6 WGEG amAnf

o («=1000
: Zeitablayf o RLTeile) = Riekl

(RL am Beginn des WIJ + laufende Einkiinfte aus RK) x (RK am Ende des WJ / RK am Beginn

des WJ)Y - wegen Zeitablaufs zu versteuernde RL-Teile = Riicklage

1) Dieser Quotient darf héchstens 100% betragen.

Beispiel:

Das EigenReservekapital (ERK) im Sinne des § 7 Abs. 6 WGG und die daraus resultierenden
Einkiinfte einer zum 31. Dezember bilanzierenden gemeinnliitzigen Bauvereinigung

betragen:
2010-2020 2041 2021 2012 2022 2013 2023 2014 2024
ERK 100 90 72 80 40
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Einkiinfte 10 12 15 8

Sémtliche Einkiinfte aus dem RK werden jeweils der Eigenkapitalriicklage gemdf3 § 6a Abs.
5 KStG 1988 zugefiihrt. Aus dem Verzeichnis ergibt sich fiir die Riicklagenteile (RLT) in den
einzelnen Jahren folgendes Bild:

RLT 201120219 2012 2022? 20132023 2014 2024°
20112021 10-1=9% 9-1,8=72 7,2 72-36=36%
20122022 12-2,4=96% 9,6 9,6-4,8=48
20132023 159 15-75=75
2014 2024 8-4=4%

Y Die Kapitalverminderung von 100 auf 90 = 10%: der RLT 2041 2021 vermindert sich daher
um 10% der urspriinglichen Bemessungsgrundlage der Einkiinfte von 10.

2) Dje Kapitalverminderung von 90 auf 72 = 20%: der RLT 2041 2021 vermindert sich daher
um 20% der Vorjahresriicklage von 9; der 2842 2022 gebildete RLT wird sofort nach Bildung
um 20% vermindert.

3) Die Kapitalverminderung von 80 auf 40 = 50%, die bestimmungsgemdifSe Verwendung
bezieht sich auf die Vorjahresstéinde und den RLT 2844 2024.

4 Nach Ablauf der Verwendungsfrist ist der verbliebende RLT 2041 2021 in Héhe von 3,6
mit einem 20-prozentigen Zuschlag dh. mit 4,32 gewinnerhéhend aufzulésen.

5) Verwendungsfrist liuft bis bei RLT 2042 2021 bis Ende 2034 2024; RLT 2012 2022 bis
Ende 2045 2025; RLT 2043 2023 bis Ende 2016 2026; RLT 2014 2024 bis Ende 2017 2027.

Nach der Uberschrift 2.14 wird folgende Uberschrift 2.14.1 eingefiigt (MiFiGG 2017 und
StRefG 2020):

2.14.1 Allgemeines

Nach Rz 291 werden Rz 292 sowie die folgenden Abschnitte 2.14.2 bis 2.14.9 mit den Rz 293
bis 334 eingefiigt (MiFiGG 2017 und StRefG 2020):

291
[...]
292

Wahrend § 5 Z 14 KStG 1988 die Steuerbefreiung fiir
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften normiert, regelt § 6b Abs. 1 KStG 1988

insbesondere die materiellen und formellen Voraussetzungen fiir
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften. Von der Erfiillung der Voraussetzungen in & 6b
KStG 1988 hangt nicht nur die steuerliche Begiinstigung der
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Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften selbst ab, sondern auch jene auf Investorenebene
(vgl. § 27 Abs. 7 EStG 1988).

Aufgrund ihrer Tatigkeit wiirden diese Gesellschaften fiir steuerliche Zwecke grundsatzlich
der Fondsbesteuerung unterliegen (§§ 186 und 188 InvFG 2011). Allerdings sind
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften im Sinne des § 6b KStG 1988 (auch in der Fassung
des MiFiGG 2017) vom Anwendungsbereich der §§ 186 und 188 InvFG 2011 ausgenommen,
weil nach § 200 Abs. 8 letzter Unterabsatz InvFG 2011 die Regelungen des KStG 1988 bei
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften jenen der §§ 186 und 188 InvFG 2011 vorgehen.

Dadurch gelten Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften gemaR § 186 Abs. 7 iVm § 200
Abs. 8 InvFG 2011 als Koérperschaften im Sinne des § 1 KStG 1988.

2.14.2 Umfang der Befreiung
293

Die steuerliche Begiinstigung auf Ebene der Kérperschaft besteht in einer Steuerbefreiung
fiir die dem Finanzierungsbereich (siehe Rz 304 ff) zuzuordnenden Ertrage von der
unbeschrankten Steuerpflicht (§ 5 Z 14 KStG 1988). Daher sind insbesondere Gewinne und

Verluste aus der VerduBerung der Beteiligungen an Zielunternehmen von der
Korperschaftsteuer befreit (§ 6b Abs. 1 KStG 1988). Zusatzlich sind nach § 6b Abs. 1 letzter

Satz KStG 1988 Ertrage aus der Annexfinanzierung von der Befreiung umfasst (siehe dazu

Rz 313). Die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft ist im Rahmen des steuerbefreiten

Finanzierungsbereiches auch von der beschrankten Steuerpflicht befreit (§ 21 Abs. 27 4

KStG 1988). Dem Veranlagungsbereich zuzuordnende Ertrage sind hingegen nicht von der

Befreiung umfasst.

Die Befreiung von der unbeschrankten Steuerpflicht entfillt riickwirkend, wenn der
angestrebte begiinstigte Zweck innerhalb von sieben Jahren nach der Eintragung der neu
gegriindeten Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft aufgegeben wird (§ 5 Z 14 zweiter Satz
KStG 1988). Siehe dazu und zu den Folgen bei Wegfall der Voraussetzungen des § 6b KStG
1988 ausfiihrlich Rz 329 ff.

Zum zeitlichen Anwendungsbereich siehe Rz 291.
Zu den Begiinstigungen auf Investoren- bzw. Gesellschafterebene siehe EStR 2000 Rz 6220.

2.14.3 Griindung und Rechtsform (§ 6b Abs. 1Z 1, 2 und 5 KStG 1988)

294

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften konnen sowohl in der Rechtsform einer
Aktiengesellschaft als auch in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung
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gegriindet werden (§ 6b Abs. 1 Z 1 KStG 1988). Allerdings kénnen auch mit diesen
Gesellschaften vergleichbare auslandische Gesellschaften

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften sein; dies ist insb. dann relevant, wenn diese
Gesellschaft ihren Ort der Geschiftsleitung im Inland hat (und damit unbeschrankt

steuerpflichtig ist).
Das (sukzessive) Erreichen eines Mindestkapitals ist keine Voraussetzung.

295

In § 6b Abs. 1 Z5 KStG 1988 ist eine ,, Konzernausschlussklausel” vorgesehen. Diese soll

sicherstellen, dass durch einzelne Investoren kein beherrschender Einfluss auf die
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft und ihre Investitionsstrategie ausgeiibt werden
kann. Dies entspricht zudem dem Sinn und Zweck des Risikokapitalbeihilfeinstruments, ein
moglichst breites Anlegerpublikum anzusprechen. Aus diesem Grund miissen mindestens
fiinf Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital und an den
Stimmrechten der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft beteiligt sein, wobei die
Beteiligung eines einzelnen Gesellschafters nicht mehr als 49% betragen darf.

296

In der Satzung von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften kann die Ausgabe von
Genussrechten im Sinne des § 8 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 vorgesehen werden; das sind solche,

mit denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn und am Liquidationsgewinn der

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft verbunden ist (Substanzgenussrechte).

Voraussetzung ist jedoch, dass der Gesamtnennbetrag dieser Genussrechte mit der Héhe
des aufgebrachten Grund- oder Stammkapitals beschrankt ist. Das einbezahlte
Genussrechtskapital darf daher maximal die Hohe des einbezahlten Grund- oder
Stammbkapitals erreichen.

2.14.4 Geschaftsgegenstand und Kapital (§ 6b Abs. 1 Z 3 KStG 1988)

297

Der Geschaftsgegenstand einer Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft muss auf das
Veranlagen des Eigenkapitals und damit zusammenhédngende Nebenleistungen beschrankt
sein. Das Veranlagen des Eigenkapitals gliedert sich nach § 6b Abs. 1 Z 3 KStG 1988 in

folgende zwei Bereiche:

e Finanzierungsbereich (§ 6b Abs. 1 Z 3 lit. a KStG 1988): Der Finanzierungsbereich

umfasst ausschlie3lich die Investition des Eigenkapitals, das den
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften durch die Investoren bereitgestellt wird, in die
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Zielunternehmen nach Mal3gabe des § 6b Abs. 2 KStG 1988 (siehe Rz 304 ff).
Investitionen kénnen ausschlieBlich in Form der in § 6b Abs. 2 Z 3 KStG 1988
abschlieBend genannten Beteiligungen erfolgen.

e Veranlagungsbereich (§ 6b Abs. 1 Z 3 lit. b KStG 1988): Der Veranlagungsbereich
umfasst hingegen die Veranlagung des Eigenkapitals. Dabei sind ausschlie8lich die in
§ 6b Abs. 1 Z 3 lit. b KStG 1988 genannten Arten der Geldveranlagung moglich

(Geldeinlagen und sonstige Forderungen bei Kreditinstituten und
Forderungswertpapiere).

Der Finanzierungs- und Veranlagungsbereich haben zudem in einem bestimmten
Verhaltnis zueinander zu stehen: Mindestens 75% des Eigenkapitals der
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft miissen nachhaltig im Finanzierungsbereich
eingesetzt werden. Umgekehrt darf die Veranlagung des Eigenkapitals der
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft im Rahmen des Veranlagungsbereiches somit
nachhaltig hochstens 25% betragen. Mit der jeweiligen Investition aus dem
Finanzierungsbereich im Zusammenhang stehende Nebenleistungen in Form von
Sicherungsgeschiften (derivative Geschafte oder Finanzinstrumente) zur Absicherung
gegen Verluste aus dem Grundgeschaft sind zwar zulassig, jedoch sind sie in die fiir den
Veranlagungsbereich maigebliche 25%-Grenze einzubeziehen; fiir die Einbeziehung sind
die Buchwerte der jeweiligen Sicherungsgeschafte mafigeblich.

Die nach § 6b Abs. 2 Z 3 |it. f KStG 1988 zuldssigen Annexfinanzierungen zihlen nicht zum

Veranlagungs-, sondern zum Finanzierungsbereich.

Zur naheren Festlegung der Voraussetzungen fiir die nachhaltige Investition und
Veranlagung des Eigenkapitals besteht eine Verordnungsermiachtigung des

Bundesministers fiir Finanzen. Davon wurde noch nicht Gebrauch gemacht.

Fiir den Finanzierungsbereich und den Veranlagungsbereich sind gesonderte
Rechnungskreise zu fiihren. Es entstehen losgeldst vom Bilanzergebnis zwei voneinander
vollig unabhangige Einkommensschedulen. Daher kénnen positive oder negative
Ergebnisse der einen Schedule keine steuerliche Auswirkung auf die andere Schedule
haben. Positive Einkiinfte aus dem Veranlagungsbereich werden steuerlich nicht mit
negativen Einkiinften aus dem Finanzierungsbereich verrechnet und umgekehrt, sodass ein
Verlust aus dem Veranlagungsbereich auch bei einem positiven Ergebnis aus dem
Finanzierungsbereich ungeschmalert zum vortragsfihigen Verlust wird.
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298

Die planmaRBige Aufnahme vom Fremdkapital ist fiir
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften nicht vorgesehen, da der Geschaftsgegenstand
auf das Veranlagen des Eigenkapitals und die damit zusammenhangenden
Nebenleistungen beschrankt ist (§ 6b Abs. 1 Z 3 KStG 1988).

Im Jahresabschluss sind aber Verbindlichkeiten und Riickstellungen im Zusammenhang mit
Personalaufwand, des Sozialkapitals, der laufenden Betriebsfithrung (Mieten usw.) oder
aber auch hinsichtlich noch nicht filliger Einzahlungsverpflichtungen auf Beteiligungen

(Kapitalaufbringung mit nicht voll einbezahlten Aktien oder GmbH-Anteilen) auszuweisen.

299

Insbesondere bei erst neu gegriindeten Unternehmen erfolgt bereits in einigen Fallen eine
Beteiligung am Aktienkapital, wobei lediglich ein Teil des Nennbetrages einbezahlt wird.
Die restlichen Zahlungen erfolgen nach MaRgabe der Mittelverwendung im
Beteiligungsunternehmen, die Ertrage aus der Zwischenveranlagung verbleiben allerdings
bei der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft.

Es handelt sich damit bei diesen Verbindlichkeiten um durch den Gesetzeszweck (zuldssige
Nebenleistungen) gedeckte Verbindlichkeiten. Aufschiebend bedingte Zuschussleistungen,
wie zB nicht eingefordertes Stamm- oder Grundkapital, sind als Eventualverbindlichkeiten
unter dem Strich auszuweisen, solange nicht ernsthaft mit dem Eintreten einer

Zahlungsverpflichtung zu rechnen ist.

Weiters ist denkbar, dass bei Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften, die von einem
ausgelagerten Management die Verwaltung besorgen lassen, Verbindlichkeiten aus dem
Managemententgelt bestehen.

300

Fiir die Definition des Eigenkapitals fiir Zwecke des § 6b KStG 1988 kann das Eigenkapital

gemaR § 224 Abs. 3 UGB abziiglich der gesetzlichen Riicklage und dem Bilanzgewinn,

soweit er im Folgejahr ausgeschiittet wird, herangezogen werden. Die Erfiillung der in § 6b
KStG 1988 festgelegten Mindestgrenze fiir die Veranlagung in Beteiligungen ist nach der
Relation des Eigenkapitals zu den historischen Anschaffungskosten der am Bilanzstichtag
vorhandenen Beteiligungen zu beurteilen. Es ist also eine statisch auf den Bilanzstichtag
bezogene Relationsermittlung fiir die Beteiligung vorgesehen. Da die Beriicksichtigung der
laufenden Wertschwankungen zu einem laufenden Umschichtungsbedarf im Portefeuille
fiihren wiirde, der dem Gedanken der kontinuierlichen Beteiligungsfinanzierung
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entgegenstiinde, sind Wertberichtigungen und Aufwertungen nicht in die

Relationsberechnung einzubeziehen.

301

Neben der Veranlagung in Beteiligungen und im Veranlagungsbereich kann die
Gesellschaft ihr Eigenkapital im wirtschaftlich notwendigen AusmaR auch zur Finanzierung
ihres Anlagevermogens einsetzen. Das dafiir eingesetzte Kapital scheidet aus der
Relationsberechnung des Eigenmitteleinsatzes aus. Ebenso kénnen Nebenleistungen
erbracht werden, die mit dem Zweckgeschiaft in unmittelbarem wirtschaftlichen
Zusammenhang stehen, wie etwa Beratungsleistungen zur Vorbereitung des Eingehens
einer Beteiligung. Auch ein allfélliger Bilanzverlust (etwa VerdauBerungsverlust einer

Beteiligung oder Verluste aus dem Management) ist aus dem Eigenkapital abzudecken.

2.14.5 Investitionsstrategie (§ 6b Abs. 1 Z 4 KStG 1988)

302

Um sicherzustellen, dass die an der MaBnahme beteiligten Finanzintermediare zur
Behebung des festgestellten Marktversagens beitragen, muss deren Investitionsstrategie
kommerziell solide sein (Rz 67 der Leitlinien fir staatliche Beihilfen zur Férderung von
Risikofinanzierungen, ABI. Nr. C 19 vom 22.01.2014 S. 4; Leitlinien 2014).

Insbesondere hat die von den Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften vorgeschlagene
Investitionsstrategie eine geeignete Risikodiversifizierungsstrategie zu umfassen, die
sowohl auf Rentabilitdt als auch auf Effizienzgewinne aufgrund des Umfangs und der

geografischen Verteilung der Investitionen abzielt.

2.14.6 Mindestausschiittungsverpflichtung (§ 6b Abs. 1 Z 6 KStG 1988)

303

Nach § 6b Abs. 1 Z 6 KStG 1988 ist als zusatzliche Voraussetzung fiir die Gewahrung der

steuerlichen Begiinstigung fiir Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften vorgesehen, dass

die sich aus der Steuerfreiheit des VerdauRBerungsgewinnes ergebende Steuerersparnis an
die Anteilsinhaber der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft im Wege eine Ausschiittung
verpflichtend weiterzugeben ist. Diese Mindestausschiittung in Hohe des sich aus der
Steuerfreiheit ergebenden Betrages hat in dem der VerauBerung einer Beteiligung an
einem Zielunternehmen folgenden Wirtschaftsjahr zu erfolgen.

Dies gilt nicht fiir steuerneutrale internationale Schachtelbeteiligungen (§ 10 Abs. 3 KStG
1988).
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2.14.7 Finanzierungsbereich (§ 6b Abs. 2, 3 und 4 KStG 1988)

304

§ 6b Abs. 2 KStG 1988 regelt die Investitionsmoglichkeiten von

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften im Finanzierungsbereich. Diese konnen
ausschlieBlich in operative Unternehmen in der Friihphase (Rz 305 f) und Unternehmen in
der Wachstumsphase (Rz 307 f) investieren. Durch Einbeziehung von Unternehmen in der
Wachstumsphase soll in Hinblick auf die , Lebenszyklusphase” sowie GroRRen- bzw.
Schwellenwerte von Unternehmen der Kreis der moglichen Zielunternehmen weiter

gefasst werden, als dies nach der Art. 21 AGVO 2014 zuldssig ware.

»Operativ” bedeutet, dass die Tatigkeit dieser Unternehmen nach Art und Umfang keine

nur vermogensverwaltende sein darf.

2.14.7.1 Unternehmen in der Frithphase (§ 6b Abs. 2 Z 1 KStG 1988)

305

§ 6b Abs. 2 Z 1 KStG 1988 definiert operative Unternehmen in der Frithphase und orientiert
sich dabei an der in Art. 21 Abs. 6 AGVO 2014 angefiihrten Definition. Ein Unternehmen ist

somit dann in der Frithphase, wenn auch nur eines der folgenden drei Kriterien erfillt

wird:

e Das Unternehmen ist noch auf keinem Markt tatig (§ 6b Abs. 2 Z 1 lit. a KStG 1988).

Diese Beurteilung hat grundsatzlich unabhangig von der Bestandsdauer des

Unternehmens zu erfolgen; ein Unternehmen kann auch schon bestehen, ohne dass es
bereits auf einem Markt tatig geworden ist (zB im Stadium der Forschung oder
Entwicklung eines Produktes). Entscheidend ist, ob das Unternehmen mit den von ihm
angebotenen Leistungen, Waren, Produkten etc. schon am Markt aufgetreten ist und
bereits kommerziell titig war (zB bei Verkauf eines entwickelten ,,Endproduktes).

e Das Unternehmen ist seit seinem ersten kommerziellen Verkauf noch keine sieben
Jahre gewerblich tatig (§ 6b Abs. 2 Z 1 lit. b KStG 1988). Entscheidend fiir den Beginn

des Laufes dieser Zeitspanne von sieben Jahren soll alleine der Zeitpunkt des ersten

kommerziellen Verkaufs der Waren oder Produkte bzw. des ersten kommerziellen
Angebots der Leistungen des Unternehmens am Markt sein; die Bestandsdauer des
Unternehmens zu diesem Zeitpunkt ist nicht relevant.

e Es wird eine erste Risikofinanzierung bendétigt, die aufgrund des Eintritts in einen
neuen sachlich oder raumlich relevanten Markt mehr als 50% des durchschnittlichen
Jahresumsatzes in den vorangegangenen fiinf Jahren betragt (§ 6b Abs. 2 Z 1 lit. c KStG

1988). Das Unternehmen muss infolge dessen zur Erfiillung dieses Kriteriums
zumindest bereits fiinf Wirtschaftsjahre bestehen und auch bereits am Markt tatig
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gewesen sein, um liberhaupt in einen ,,neuen” Markt (in raumlicher oder sachlicher

Hinsicht) eintreten zu kénnen.

In allen drei Fallen (§ 6b Abs. 2 Z 1 lit. a, b und c KStG 1988) darf das Unternehmen zum

Zeitpunkt der erstmaligen Investition durch die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft noch

nicht borsennotiert sein, weil andernfalls nicht von einem erschwerten Zugang zum
Kapitalmarkt auszugehen ist, der durch Risikokapitalbeihilfen zu kompensieren ist. Dabei
ist darauf abzustellen, ob das jeweilige Unternehmen an einem geregelten Markt iSd § 1
Z 2 BorseG 2018 in der jeweils geltenden Fassung zugelassen ist.

306

In Unternehmen in der Friihphase diirfen nach Ablauf von sieben Jahren gewerblicher
Tatigkeit seit dem ersten kommerziellen Verkauf Anschlussfinanzierungen geleistet
werden, wobei diese in das maximale Investitionsvolumen von 15 Millionen Euro pro
Unternehmen einzubeziehen sind (§ 6b Abs. 3 Z 2 lit. b KStG 1988). Die Moglichkeit der

Inanspruchnahme einer Anschlussfinanzierung muss jedoch — entsprechend der

beihilfenrechtlichen Vorgaben - bereits im urspriinglichen Geschaftsplan vorgesehen
worden sein. Zudem wird vorausgesetzt, dass dem Unternehmen in der Friihphase nicht
bereits eine Risikofinanzierung durch ein mit ihm verbundenes Unternehmen

bereitgestellt worden ist.

2.14.7.2 Unternehmen in der Wachstumsphase (§ 6b Abs. 2 Z 2 KStG 1988)

307

Unter § 6b Abs. 2 Z 1 KStG 1988 fallen nur die von der AGVO 2014 erfassten Unternehmen,

die die Erstinvestition im Rahmen der RisikofinanzierungsmaBnahme vor ihrem ersten

kommerziellen Verkauf auf einem Markt, innerhalb von sieben Jahren nach ihrem ersten
kommerziellen Verkauf erhalten oder in einen neuen (rdumlich oder sachlich relevanten)
Markt eintreten. Nach Ablauf von sieben Jahren (ausgehend vom ersten kommerziellen
Verkauf) sind lediglich Anschlussinvestitionen von der AGVO 2014 abgedeckt.

Bestimmte Arten von Unternehmen kdnnen jedoch weiterhin als in ihrer Expansionsphase
bzw. ihrer friihen Wachstumsphase befindlich betrachtet werden, wenn sie auch nach
Ablauf des Siebenjahreszeitraums ihr Potential zur Erwirtschaftung von Renditen noch
nicht ausreichend nachweisen konnten und/oder ihre Erfolgsbilanz nicht hinreichend
solide ist und keine Sicherheiten vorhanden sind. Dariiber hinaus benétigen manche
Unternehmen, die liber ausreichendes internes Kapital zur Finanzierung ihrer ersten
Tatigkeiten verfiigen, erst zu einem spateren Zeitpunkt eine externe Finanzierung, zB wenn

sie ihre Kapazitdten erhéhen und sich von einem kleinen Unternehmen zu einem gréReren
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entwickeln wollen. Dies kann einen hoheren Investitionsbetrag erfordern, der nicht aus

eigenen Mitteln gedeckt werden kann.

308

Unternehmen in der Wachstumsphase werden in § 6b Abs. 2 Z 2 KStG 1988 erfasst.

Investitionsmoglichkeiten im Finanzierungsbereich sind allerdings auf jene Unternehmen

in der Wachstumsphase beschrankt, die die RisikofinanzierungsmaRBnahme innerhalb von

zehn Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf erhalten.

Zu den Unternehmen in der Wachstumsphase zdhlen:

¢ Innovative Unternehmen (& 6b Abs. 2 Z 2 lit. a KStG 1988): Um den innovativen

Charakter eines Unternehmens zu bewerten, soll nach Rz 73 der Leitlinien 2014 die in

Art. 2 Abs. 80 AGVO 2014 festgelegte Begriffsbestimmung herangezogen werden. Als

»innovativ” gelten danach Unternehmen,

— die anhand eines externen Gutachtens nachweisen kdnnen, dass sie in absehbarer
Zukunft Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren entwickeln werden, die neu
oder verglichen mit dem Stand der Technik in dem jeweiligen Wirtschaftszweig
wesentlich verbessert sind und die das Risiko eines technischen oder industriellen
Misserfolgs in sich tragen, oder

— deren Forschungs- und Entwicklungskosten in mindestens einem der drei Jahre vor
Gewadhrung der Risikokapitalbeihilfe mindestens 10% ihrer gesamten
Betriebsausgaben ausmachen; im Falle eines neugegriindeten Unternehmens ohne
abgeschlossenes Geschiftsjahr ist dies im Rahmen einer Uberpriifung des

laufenden Geschiftsjahres von einem externen Rechnungspriifer zu testieren.

e Unternehmen, die in einem stark risikobehafteten Sektor tétig sind, wie etwa im
Bereich Biotechnologie oder der Kultur- und Kreativwirtschaft (§ 6b Abs. 2Z 2 lit. b
KStG 1988).

2.14.7.3 Art der Beteiligung (§ 6b Abs. 2 Z 3 und 4 KStG 1988)

309

In § 6b Abs. 2 Z 3 KStG 1988 werden — je nach Rechtsform der in Z 1 und Z 2 genannten
Zielunternehmen - die méglichen Beteiligungsformen der

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft im Finanzierungsbereich abschlieBend geregelt.
Dabei sind neben Beteiligungen an der Unternehmenssubstanz und stillen Beteiligungen

auch Annexfinanzierungen zulassig.
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310

Nach § 6b Abs. 2 Z 3 KStG 1988 zulassige Substanzbeteiligungen sind:

e Aktien, GmbH-Anteile und Genossenschaftsanteile (lit. a);
e Genussrechte gemaR § 8 Abs. 3 Z 1 zweiter TS KStG 1988, dh. Substanzgenussrechte
(lit. b);

e Anteile an Kommanditgesellschaften, mit denen die Stellung als Mitunternehmer

verbunden ist (lit. c).

311

Nach § 6b Abs. 2 Z 3 lit. d KStG 1988 kann eine Beteiligung auch in Form einer stillen

Beteiligung iSd § 179 UGB bestehen, wenn damit die Stellung als Mitunternehmer gemaR
§ 23 EStG 1988 verbunden ist.

312

Als Beteiligungen gelten gemaB § 6b Abs. 2 Z 3 lit. e KStG 1988 auch vergleichbare Anteile

im Sinne der lit. a bis d an auslandischen Zielunternehmen. Voraussetzung dafiir ist jedoch,
dass im Ansdssigkeitsstaat bzw. im Belegenheitsstaat des Zielunternehmens nachweislich
ein Marktversagen vorliegt; dariiber hinaus ist eine Einbeziehung auslandischer

Zielunternehmen vor unionsrechtlichem Hintergrund nicht erforderlich.

Bei internationalen Schachtelbeteiligungen iSd § 10 Abs. 2 KStG 1988 ist § 6b Abs. 4 KStG
1988 zu beachten (siehe dazu unten Rz 324).

313

Neben der Substanzbeteiligung und stillen Beteiligung kann an ein
Beteiligungsunternehmen im Finanzierungsbereich eine Annexfinanzierung (§ 6 Abs. 273
lit. f KStG 1988) in Form von

e Darlehen,

e Schuldverschreibungen,

e nicht unter § 6b Abs. 2 Z 3 lit. d KStG 1988 fallenden stillen Beteiligungen (dh. typischen
stillen Beteiligungen),

e nichtunter § 6b Abs. 2 Z 1 lit. b KStG 1988 fallenden Genussrechten (dh.
obligationenartigen Genussrechten) sowie von

e Zuzahlungen in wirtschaftlich begriindeten Fillen

vergeben werden.
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Annexfinanzierungen eines Unternehmens sind in das maximale Investitionsvolumen pro

Unternehmen einzubeziehen (Rz 320 ff).

314

Mit § 6b Abs. 2 Z 4 KStG 1988 wird sichergestellt, dass keine Investitionen in Unternehmen

maglich sind, die zu Unrecht staatliche Beihilfen erhalten und diese noch nicht

zuriickgezahlt haben.

2.14.7.4 Beteiligungsbeschrankungen (& 6b Abs. 3 KStG 1988)

315

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften unterliegen gemaR § 6b Abs. 3 KStG 1988
unterschiedlichen Beschrankungen hinsichtlich der Investition ihres Eigenkapitals im
Finanzierungsbereich. Dies betrifft die Gr6Be der Unternehmen, in die investiert wird, das

Beteiligungsvolumen und das BeteiligungsausmaR.

2.14.7.4.1 UnternehmensgroRe (§ 6b Abs. 3 Z 1 KStG 1988)

316

Investitionen diirfen ausschlie8lich in ,kleine und mittlere Unternehmen“ (Rz 317), ,,kleine
Unternehmen mittlerer Kapitalisierung” (Rz 318) und ,,innovative Unternehmen mittlerer

Kapitalisierung” (Rz 319) geleistet werden.

Das Gesamtinvestitionsvolumen in , kleine und mittlere Unternehmen” muss jedoch
mindestens 70% betragen; daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass in , kleine
Unternehmen mittlerer Kapitalisierung” und ,innovative Unternehmen mittlerer
Kapitalisierung” insgesamt hochstens 30% des Gesamtinvestitionsvolumens investiert

werden diirfen.

Flir Zwecke der GroRenkriterien in § 6b Abs. 3 Z 1 KStG 1988 werden mehrere
Einrichtungen als ein Unternehmen betrachtet, sofern eine der in Art. 3 Abs. 3 des

Anhangs | AGVO 2014 aufgefiihrten Voraussetzungen erfiillt ist.

317

Fiir ,,kleine und mittlere Unternehmen“ (§ 6b Abs. 3 Z 1 lit. a KStG 1988) sind die in Anhang

| Art. 2 AGVO 2014 genannten GréBen und Schwellenwerte maigeblich. ,Kleine und

mittlere Unternehmen” sind danach solche, die

e weniger als 250 Personen beschaftigen und
e entweder einen Jahresumsatz von hochstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren
Jahresbilanzsumme sich auf hochstens 43 Millionen Euro belduft.
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318

Die Einbeziehung , kleiner Unternehmen mittlerer Kapitalisierung” (§ 6b Abs. 3Z 1 lit. b
KStG 1988) in den Kreis beihilfefdhiger Zielunternehmen geht zwar iiber Art. 21 AGVO

2014 hinaus, ist aber aufgrund der Leitlinien 2014 zulassig. Daher sind fiir diese

Unternehmen die in Rz 52 Unterpunkt xxvii der Leitlinien 2014 festgelegten
Schwellenwerte maRgeblich. ,Kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung” sind danach

solche, die

e weniger als 500 Personen beschaftigen und
e einen Jahresumsatz von weniger als 100 Millionen Euro erzielen oder eine

Bilanzsumme von weniger als 86 Millionen Euro aufweisen.

319

Auf Grundlage der Leitlinien 2014 werden zudem ,,innovative Unternehmen mittlerer
Kapitalisierung” (§ 6b Abs. 3 Z 1 lit. c KStG 1988) in den Kreis beihilfefahiger

Zielunternehmen einbezogen werden. Darunter fallen nach Rz 52 Unterpunkt xviii der

Leitlinien 2014 Unternehmen, deren Kosten fiir Forschung und Entwicklung sowie fiir
Innovation gemal} der AGVO 2014

¢ in mindestens einem der drei Jahre vor der ersten Investition im Rahmen der
Risikofinanzierungsbeihilfe mindestens 15% der gesamten Betriebsausgaben
ausmachen oder

¢ inden drei Jahren vor der ersten Investition im Rahmen der Risikofinanzierungsbeihilfe

mindestens 10% jdahrlich der gesamten Betriebsausgaben ausmachen.

2.14.7.4.2 Beteiligungsvolumen (§ 6b Abs. 3 Z 2 KStG 1988)

320

In § 6b Abs. 3 Z 2 KStG 1988 sind Einschrankungen der Investitionsmaoglichkeiten fiir
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften in Hinblick auf ein einzelnes Zielunternehmen

geregelt.

321

Das Eigenkapital einer Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft darf zu héchstens 20% in ein
einzelnes Unternehmen investiert werden (§ 6b Abs. 3 Z 2 lit. a KStG 1988). Dadurch wird
eine gewisse ,,Streuung” des Investitionsvolumens in moglichst viele beihilfefdhige

Unternehmen erreicht.
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322

Das Investitionsvolumen einer Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft in ein einzelnes
Unternehmen darf weiters insgesamt (einschlieBlich Anschluss- und Annexfinanzierungen)
den Betrag von 15 Millionen Euro nicht liberschreiten (§ 6b Abs. 3 Z 2 lit. b KStG 1988); es

handelt sich somit um eine unternehmensbezogene Investitionsgrenze. Das

beihilfenrechtlich zuldssige Investitionsvolumen wird damit voll ausgeschépft, wodurch
flexible Investitionsmoglichkeiten fiir Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften bestehen.

Die 15 Millionen Euro-Grenze pro Unternehmen bezieht sich allerdings auf samtliche
Investitionen von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften insgesamt, sodass ein
Unternehmen nicht von mehreren Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften in Summe
mehr als 15 Millionen Euro erhalten kann (einschlieB8lich Anschluss- und

Annexfinanzierung).

2.14.7.4.3 Beteiligungsausmal (§ 6b Abs. 3 Z 3 KStG 1988)

323

Nach § 6b Abs. 3 Z 3 KStG 1988 darf sich die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft am
Grund- oder Stammkapital bzw. am fixen Kapital des jeweiligen Unternehmens zu

héchstens 49% beteiligen und keine beherrschende Stellung ausiiben.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft primar — ihrem
Sinn und Zweck entsprechend — als Kapitalgeberin fungiert und nicht fiir Konzern-
Gestaltungen verwendet werden kann, die eine Einflussnahme auf die Tatigkeit des

Unternehmens und seine Geschaftsfiihrung ermoglichen.

2.14.7.5 Internationale Schachtelbeteiligungen (§ 6b Abs. 4 KStG 1988)

324

§ 6b Abs. 4 KStG 1988 ergdnzt die Befreiungsbestimmung des § 6b Abs. 1 KStG 1988 in

Hinblick auf auslandische Zielunternehmen. Halt die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft

eine Beteiligung an einem auslandischen Zielunternehmen (iSd § 6b Abs. 2 Z 3 lit. e

KStG 1988) nach MaRgabe der dafiir erforderlichen Voraussetzungen und erfiillt diese
Beteiligung die Kriterien fiir internationale Schachtelbeteiligungen nach § 10 Abs. 2 KStG

1988, kann die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft — dem allgemeinen Regime des § 10
Abs. 3 KStG 1988 entsprechend — auch die Moglichkeit der Option zur Steuerwirksamkeit
haben.
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Wird die Option zur Steuerwirksamkeit nicht ausgeiibt, ergibt sich die Befreiung der
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft fiir Gewinne aus der VerdauBRerung bereits aufgrund
von § 10 Abs. 3 erster Satz KStG 1988.

Wird die Option zur Steuerwirksamkeit hingegen ausgeiibt, sind Gewinne und Verluste aus
der VerduBerung sowie sonstige Wertdnderungen (Zuschreibungen oder
Teilwertabschreibungen) steuerwirksam; demnach kommt in diesem Fall weder die in § 10
Abs. 3 erster Satz KStG 1988 angeordnete Steuerneutralitdt noch die Befreiung gemaR & 5
Z14iVm § 6b KStG 1988 zur Anwendung.

2.14.8 Formale Verpflichtungen (& 6b Abs. 5 KStG 1988)

325

In § 6b Abs. 5 KStG 1988 sind formale Voraussetzungen fiir die Uberpriifung und

Bescheinigung der Voraussetzungen von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften geregelt.

326

Eine Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft hat jahrlich die Erfiillung der Voraussetzungen
gemaR § 6b KStG 1988 durch Bestatigung eines Wirtschaftspriifers nachzuweisen. Dabei

gelten die Bestimmungen des & 275 UGB sinngemalR3.

327

Zudem ist die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft zur jahrlichen Offenlegung jener
Informationen verpflichtet, die fiir die Erfiillung der mitgliedstaatlichen
Veroffentlichungspflichten von Risikokapitalbeihilfen notwendig sind. Dies betrifft
entsprechend Rz 166 lit. v der Leitlinien 2014

e die Nennung des Namens des Unternehmens, in das investiert wurde,

e Informationen liber die Art des Unternehmens (KMU, kleines Unternehmen mittlerer
Kapitalisierung, innovatives Unternehmen mittlerer Kapitalisierung),

e die Region, in der das Unternehmen seinen Standort hat (auf NUTS-2-Ebene),

e den Hauptwirtschaftszweig (auf Ebene der NACE-Gruppe), in dem das Unternehmen
tatig ist,

e sowie Form und Hohe der Investition.

328

Durch das Finanzamt fiir GroBbetriebe ist das Vorliegen der Voraussetzungen zu
bescheinigen; simtliche dieser Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften sind sodann vom
Finanzamt fiir GroBbetriebe einmal jahrlich auf elektronischem Wege in Form einer Liste
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zu veroffentlichen. Diese Liste ist zudem maRgeblich fiir die Uberpriifung, ob die Befreiung
gemaR § 27 Abs. 7 EStG 1988 zu gewdhren ist.

Um eine rasche Veréffentlichung von neu gegriindeten
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften zu erméglichen, konnen diese auch schon vorab,
dh. nach einer raschen unterjihrigen Uberpriifung, auf die Liste fiir
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften aufgenommen werden kénnen. Zu diesem Zweck
ist binnen acht Wochen das Vorliegen der Voraussetzungen durch einen Wirtschaftspriifer
zu bestatigen und die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft in die zuletzt veréffentlichte

Liste aufzunehmen (mit Zusatz ,,neu aufgenommen®).

Die Aufnahme von neu gegriindeten Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften auf die Liste
bedeutet jedoch nicht, dass auch in Hinblick auf die sich bereits auf der Liste befindenden
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften die Voraussetzungen erneut liberpriift worden

waren.

2.14.9 Verletzung der Voraussetzungen
2.14.9.1 Wegfall der KSt-Befreiung
329

Im Allgemeinen fiihrt jede Verletzung der Begiinstigungsvoraussetzungen zur
unbeschrankten Steuerpflicht der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft. Die Steuerpflicht
beginnt mit jenem Veranlagungszeitraum, in den das die Verletzung auslosende Ereignis
fallt und wirkt grundsatzlich nur pro futuro. Werden die Voraussetzungen in der Folge
wiederum hergestellt, tritt die Gesellschaft mit Beginn des auf die ,,.Sanierung” folgenden

Veranlagungszeitraumes wieder in die (Teil-)Steuerbefreiung ein. § 18 KStG 1988 ist in

beiden Fillen anzuwenden.

330

Die Besteuerung nach einer Verletzung der Anwendungsvoraussetzungen ergibt sich wie

folgt:

Steuerlich adaptierter Gewinn laut Bilanz des Verletzungsjahres (die Befreiung nach
§ 57 14 KStG 1988 ist nicht anzuwenden)

+ Auflosung der Riicklage nach Ubergangsregelung (§ 18 Abs. 1 KStG 1988)

- Sonderausgaben und Sanierungsgewinn

= Steuerpflichtiges Einkommen, zum Normalsteuersatz zu versteuern.
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331

Die Verletzung der Anwendungsvoraussetzungen kann nicht nur in Jahren gegeben sein,
fiir die noch keine Bestadtigung des Wirtschaftspriifers vorliegt, sondern auch liberpriifte
Jahre betreffen, wenn die Verletzung der Anwendungsvoraussetzungen zB im Rahmen von
Betriebspriifungen festgestellt wird.

Eine Verletzung ist fiir jedes Jahr gesondert zu beurteilen und beriihrt das Folgejahr, in

dem die Anwendungsvoraussetzungen wieder gegeben sein kdnnen, grundsatzlich nicht.
2.14.9.2 Aufgabe des begiinstigten Zwecks und Liquidation

332

Die Befreiung von der unbeschrankten Steuerpflicht entfillt riickwirkend, wenn der
angestrebte begiinstigte Zweck innerhalb von sieben Jahren nach der Eintragung der neu

gegriindeten Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft aufgegeben wird (§ 5 Z 14 zweiter Satz

KStG 1988). Es kommt daher zur Nachversteuerung aller bisher erzielten Ertrage der
Gesellschaft.

Diese Regelung des § 5 Z 14 KStG 1988 soll verhindern, dass Kérperschaften unter Hinweis
auf § 5 Z 14 KStG 1988 fiir die ersten sieben Jahre die Steuerbefreiung als
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft in Anspruch nehmen und in der Folge durch

Verdnderung der Gestion darauf verzichten, obwohl die Voraussetzungen fiir eine
begiinstigte Gesellschaft vorliegen. Die Gestaltung soll insbesondere den Missbrauch fiir

einzelne VerauBlerungsgewinne hintanhalten.

333

Sobald eine Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft ihre Liquidation beschlieBt, scheidet sie
aus der Steuerbegiinstigung aus. Im Liquidationszeitraum unterliegen daher alle Ertrage

der unbeschrankten Steuerpflicht.

2.14.9.3 Zusatzsteuer (§ 6b Abs. 6 KStG 1988)

334

In § 6b Abs. 6 KStG 1988 sind weitere Rechtsfolgen fiir den Fall der nachhaltigen
Verletzung der Voraussetzungen des § 6b KStG 1988 durch
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften geregelt.

Diesfalls ist der Bruttobetrag samtlicher von der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft
getdtigten und bei den Investoren eine Steuerbefreiung gemaf} § 27 Abs. 7 EStG 1988

vermittelnden Ausschiittungen fiir die von der Verletzung betroffenen Geschaftsjahre
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(auch riickwirkend) neben dem Einkommen mit dem besonderen Steuersatz gemaR § 27a
Abs. 1 Z 2 EStG 1988 ,,nachzuversteuern®.

Sinn und Zweck dieser Nachversteuerung ist die Riickgangigmachung zu Unrecht in
Anspruch genommener Steuerbegiinstigungen in Form der Befreiung von
Gewinnausschiittungen von der Einkommensteuer; ohne Befreiungsbestimmung wiirden
die Gewinnausschiittungen beim Investor mit dem besonderen Steuersatz gemaR § 27a
Abs. 17 2 EStG 1988 (27,5%) besteuert werden. Zudem ist eine allfallige von der

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft fiir die Anteilsinhaber iibernommene

Kapitalertragsteuer zu beriicksichtigen, sodass sich auf Ebene der
Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft insgesamt eine Nachversteuerung mit 37,93%
ergibt. Die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft haftet nach allgemeinen
kapitalertragsteuerlichen Grundsatzen fiir die KESt (§ 95 Abs. 1 EStG 1988).

Voraussetzung fiir die Nachversteuerung der Ausschiittungen ist allerdings eine
nachhaltige Verletzung der Voraussetzungen; eine einmalige und kurzfristige Verletzung

einzelner Voraussetzungen fiihrt daher nicht zu einer ,Zusatzsteuer”.

Nach Abschnitt 2.14. werden der folgende neue Abschnitt 2.15 mit der Uberschrift ,,Gemdif3
$ 718 Abs. 9 ASVG errichtete Privatstiftungen (§ 5 Z 15 KStG 1988)" und die nachfolgenden
Rz 335 und 336 eingefiigt (StRefG 2020):

2.15 GemaR § 718 Abs. 9 ASVG errichtete Privatstiftungen (§ 5 Z 15 KStG 1988)

335

Aus Anlass der Organisationsreform des 6sterreichischen Sozialversicherungssystems im
Rahmen der 89. ASVG-Novelle (BGBI. | Nr. 100/2018) und der damit einhergehenden

Auflésung von Betriebskrankenkassen bestimmter Betriebsunternehmen (Wiener

Verkehrsbetriebe, Mondi, voestalpine Bahnsysteme, Zeltweg und Kapfenberg; siehe § 718
Abs. 8 ASVG) mit Wirksamkeit ab 1. Janner 2020 wurde fiir Betriebsunternehmer, deren
Bedienstete gegeniiber den aufgel6sten Betriebskrankenkassen anspruchs- oder
anwartschaftsberechtigt waren, gesetzlich die Moglichkeit zur Errichtung einer
Privatstiftung zur Férderung der Gesundheit ihrer Beschaftigten vorgesehen (§ 718 Abs. 9
ASVG). Durch die Errichtung einer solchen Privatstiftung sollte fiir die bisherigen
Versicherten und deren anspruchsberechtigten Angehodrigen das zum Zeitpunkt der
Auflosung der jeweiligen Betriebskrankenkasse bestehende Leistungsniveau
aufrechterhalten werden. Den errichteten Privatstiftungen wurde von der jeweiligen
Betriebskrankenkasse fiir diese Zwecke ein Anteil in Hohe von 20% ihres im
Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Reinvermogens gewidmet (§ 718 Abs. 9 ASVG iVm
BKK-RV-VO, BGBI. Il Nr. 361/2019).
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336

Privatstiftungen, die nach MaRRgabe von § 718 Abs. 9 ASVG errichtet wurden, sind

aufgrund von § 5 Z 15 KStG 1988 von der unbeschrankten Kérperschaftsteuerpflicht sowie
von der beschriankten Korperschaftsteuerpflicht (§ 21 Abs. 2 Z 3 |etzter Teilstrich
KStG 1988; siehe Rz 1505) befreit.

Randzahlen 337 bis 347: derzeit frei.

Rz 390 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
390

Die Steuersubjekteigenschaft der Kérperschaften und der Gleichheitsgrundsatz gebieten,
dass die Grundsatze der Liebhaberei auch fiir den Bereich der Kérperschaftsteuer zu
beachten sind. Der VWGH hat die Mdéglichkeit des Vorliegens von Liebhaberei bei

Kérperschaften bejaht (vgl. VWGH 20.10.2009, 2007/13/0029 26-4-1989,-89/14/0001 und

VwWGH 28.4.2009, 2006/13/0140 49-2-1992,-92/14/0016). Zur Liebhaberei im Bereich der
Korperschaftsteuer siehe im Detail LRL 2012 Rz 130 ff.

Rz 400 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
400

Aulierhalb der Eigenschaft als Unternehmer kraft Rechtsform werden dem
§ 7 Abs. 3 KStG 1988 zugerechnet:

e Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, soweit sie nach § 189 UGB in Verbindung
mit § 22 GenG zur Rechnungslegung verpflichtet sind (§ 7 Abs. 3 KStG 1988; siehe auch
Rz 456).

e Betriebe gewerblicher Art (§ 2 KStG 1988), wenn sie nach unternehmensrechtlichen oder
vergleichbaren Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind und ihre
mafgeblichen Umsédtze mehr als 700.000 Euro betragen (§ 7 Abs. 3 KStG 1988 idF
COVID-19-StMG; siehe Rz 95 ff).

e Betrieblich veranlasste Privatstiftungen, die unter § 4 Abs. 11 7 1 EStG 1988 fallen (StiftR
2009 Rz 140 bis Rz 182). Eigennlitzige und gemischtniitzige Privatstiftungen fallen nur
dann und so lange unter den Geltungsbereich des § 7 Abs. 3 KStG 1988, als sie derin § 13

Abs. 1 KStG 1988 verankerten Offenlegungspflicht nicht nachkommen.

e Den genannten Korperschaften vergleichbare auslandische Kérperschaften sind gemald

§ 7 Abs. 3 KStG 1988 den inlandischen gleichgestellt, wenn sie im Inland unbeschrankt

steuerpflichtig sind, so-dass die "Isolationstheorie" nicht anzuwenden ist.
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Rz 424 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
424

Zu den allgemeinen Grundsdtzen des Betriebsvermogensvergleiches nach § 5 EStG 1988
siehe EStR 2000 Rz 426 ff. § 7 Abs. 3 KStG 1988 legt darliber hinaus die Gewinnermittlung
nach § 5 EStG 1988 flr bestimmte Korperschaften fest. Auf Grund dieser Bestimmungen

haben folgende Kérperschaften den Gewinn nach § 5 EStG 1988 zu ermitteln:

e Kapitalgesellschaften (AG und GmbH)

e Rechnungslegungspflichtige Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

e Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (siehe Rz 452)

e Gemeinnliitzige Bauvereinigungen, soweit sie infolge beglinstigungsschadlicher Geschafte
unbeschrankt steuerpflichtig sind

e Sparkassen

e Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des 6ffentlichen Rechts, sofern sie nach
Unternehmensrechirechnungslegungspflichtigsind unternehmensrechtlichen oder
vergleichbaren Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind und ihre
mafgeblichen Umsdtze mehr als 700.000 Euro betragen (§ 7 Abs. 3 KStG 1988 idF
COVID-19-StMG; siehe Rz 94 bis Rz 97)

e Betriebliche Privatstiftungen im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 EStG 1988, soweit sie nicht von
der Korperschaftsteuer befreit sind (siehe StiftR 2009 Rz 140 bis Rz 145)

e Eigennitzige oder gemischtnitzige Privatstiftungen nach § 13 Abs. 1 Z 2 KStG 1988,

wenn und solange sie ihrer Offenlegungspflicht nicht nachkommen, weiters, soweit die
Privatstiftung selbst einen Gewerbebetrieb flhrt (siehe StiftR 2009 Rz 37). Zur
Gewinnermittlung betreffend die Mitunternehmeranteile einer Privatstiftung an einer
gewerblich tatigen Mitunternehmerschaft siehe StiftR 2009 Rz 53 und Rz 54.

e Vereine, die nach § 22 VerG rechnungslegungspflichtig sind (siehe aber Rz 426).

e Nichtrechtsfahige Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere

Zweckvermogen im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 3 KStG 1988, wenn diese mit ihrer Betatigung

nach unternehmensrechtlichen Vorschriften rechnungslegungspflichtig sind. Sind
derartige Korperschaften lediglich mit einem Teil ihrer Betatigung
rechnungslegungspflichtig, haben sie nur insoweit den Gewinn nach § 5 EStG 1988 zu

ermitteln.

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die nicht mehr der Rechnungslegungspflicht
unterliegen, kénnen in der Steuererklarung des Jahres, in dem das Wirtschaftsjahr endet,
und flr das erstmalig keine Pflicht zur Rechnungslegung besteht, beantragen, weiterhin als
rechnungslegungspflichtig zu gelten. Damit bleibt auch die einheitliche Qualifikation
samtlicher Einkiinfte als solche aus Gewerbebetrieb aufrecht. Der Antrag kann bis zur
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Rechtskraft des Bescheides gestellt werden und bindet die Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft so lange, als er nicht in der Steuererklarung fiir das jeweils zu
veranlagende Wirtschaftsjahr mit Wirkung fir dieses und die folgenden Wirtschaftsjahre

widerrufen wird.

Rz 426 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
426

Zu den allgemeinen Grundsatzen des Betriebsvermogensvergleiches nach
§ 4 Abs. 1 EStG 1988 siehe EStR 2000 Rz 417 ff. Korperschaften haben den Gewinn nach
§ 4 Abs. 1 EStG 1988 zu ermitteln, wenn sie nicht unter die Bestimmungen des

§ 7 Abs. 3 KStG 1988 fallen, mit Betrieben nicht einer Rechnungslegungspflicht unterliegen,
aber eine Buchfiihrungspflicht nach § 125 BAO besteht.

Folgende Korperschaften sind zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG 1988 verpflichtet:

e Eigennitzige und gemischtnitzige Privatstiftungen, wenn die Privatstiftung selbst
Einklinfte aus Land- und Forstwirtschaft oder Einkiinfte aus senstigerselbstandiger
Arbeit, wie zB aus einer geschaftsmafigen Hauserverwaltung, erzielt. Siehe weiters StiftR
2009 Rz 51. Hinsichtlich der Gewinnermittlung einer Privatstiftung bei Beteiligung an
einer Mitunternehmerschaft siehe StiftR 2009 Rz 53 und Rz 54.

e Vereine, die land- und forstwirtschaftliche oder wirtschaftliche Geschaftsbetriebe
flihren, wenn diese Betriebe mit ihrer Betadtigung nicht der Rechnungslegungspflicht

unterliegen, aber die Buchfliihrungsgrenzen gemal} § 125 Abs. 1 BAO Uberschreiten.

e Nichtrechtsfahige Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere

Zweckvermogen (§ 1 Abs. 2 Z 3 KStG 1988), wenn diese mit ihrer Betatigung keiner

Rechnungslegungspflicht unterliegen, die aber gemal § 125 BAO zur Fiithrung von

Blchern verpflichtet sind.

Weiters kdnnen Korperschaften, die betriebliche Einklinfte haben, aber nicht zur
Gewinnermittlung gemall § 5 Abs. 1 EStG 1988 oder § 4 Abs. 1 EStG 1988 verpflichtet sind,

freiwillig Bicher flihren.

Hinsichtlich der Unterschiede der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG 1988 und
§ 5 EStG 1988 siehe EStR 2000 Rz 416; die Unterschiede hinsichtlich der steuerlichen
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Behandlung von Grund und Boden sind seit dem 1. StabG 2012, BGBI. | Nr. 22/2012

entfallen.

Rz 427 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
427

Zu den allgemeinen Grundsatzen der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 1988 siehe
EStR 2000 Rz 658 ff. Kbrperschaften konnen den Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG 1988

ermitteln, wenn sie nicht unter die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 KStG 1988 fallen, nicht

einer Rechnungslegungspflicht unterliegen, und die Buchflihrungsgrenzen des § 125 BAO

nicht Gberschreiten.

Die Moglichkeit, den Gewinn freiwillig durch Betriebsvermogensvergleich gemaR § 4 Abs. 1
EStG 1988 zu ermitteln, besteht fir Einklnfte aus allen betrieblichen Einkunftsquellen.

Folgende Korperschaften sind zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 1988 berechtigt:

e \Vereine, die land- und forstwirtschaftliche oder wirtschaftliche Geschéaftsbetriebe
flihren, wenn diese Betriebe mit ihrer Betatigung keiner Rechnungslegungspflicht
unterliegen und die Buchflihrungsgrenzen des § 125 BAO nicht tiberschreiten bzw. wenn
sie eine sonstige selbstandige Tatigkeit austben.

e Nichtrechtsfahige Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere
Zweckvermogen (§ 1 Abs. 2 Z 3 KStG 1988), wenn diese mit ihrer Betatigung keiner

Rechnungslegungspflicht unterliegen und die Buchfiihrungsgrenzen des § 125 BAO nicht
Uberschreiten.

e Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des 6ffentlichen Rechts, sofern sie weder
nach Ynternehmensrecht unternehmensrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften
nicht rechnungslegungspflichtig sind-rech-die-Buchfihrungsgrenzen-des§125-BAG
dberschreiten oder wenn sie die Umsatzgrenzen des § 7 Abs. 3 KStG 1988 idF COVID-19-
StMG nicht iiberschreiten (siehe Rz 94 bis Rz 97).

Hinsichtlich der Unterschiede der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 1988 und der
Gewinnermittlung durch Betriebsvermégensvergleich siehe EStR 2000 Rz 415.

Rz 436 wird wie folgt gedndert (Anderung der Rechtsansicht):

436

[...]
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Beispiel:

Eine GmbH erwirbt eine Wohnung und (iberléisst sie zunéichst einem betriebszugehérigen
Arbeitnehmer. Spditer wird die Wohnung vermietet. Diese Vermietung ldsst auf Dauer
gesehen keinen Gesamtiiberschuss erwarten (Liebhaberei). Die Wohnung gelangt daher
vom betrieblichen Bere/ch mittels , Entnahme in den auﬁerbetr/ebllchen Bereich der
Kérperschaft. bi

Zatpunkpdeptatseeh#eh%#eehﬁe#uﬂg—eufgedeekp Durch dle Entnahme kommt es zur
Aufdeckung der stillen Reserven (Ndheres siehe LRL 2012 Rz 138 f).

Rz 471a wird wie folgt gedndert (KonStG 2020):
471a

Fiir im Jahr 2016 beginnende Wirtschaftsjahre gilt bei der Absetzung fir Abnutzung (AfA)
gemall § 7 EStG 1988 iVm § 8 EStG 1988 fiir betrieblich genutzte Betriebsgebdude ohne
Nachweis der Nutzungsdauer ein einheitlicher Abschreibungssatz von bis zu 2,5% (statt
bisher 2%, 2,5% oder 3%). Werden Gebadude fiir Wohnzwecke liberlassen, gilt wie bei
Vermietung und Verpachtung im auBerbetrieblichen Bereich ein Abschreibungssatz von 1,5%
(bisher idR 2%).

Fiir nach dem 30. Juni 2020 angeschaffte oder hergestellte Geb3dude kann eine

beschleunigte Absetzung fiir Abnutzung geltend gemacht werden (§ 8 Abs. 1a EStG 1988

idF KonStG 2020). Im Jahr der erstmaligen Beriicksichtigung betradgt die Absetzung fiir
Abnutzung von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten héchstens das Dreifache des
jeweiligen Prozentsatzes des § 8 Abs. 1 EStG 1988 (7,5% bzw. 4,5%), im darauffolgenden
Jahr hochstens das Zweifache (5% bzw. 3%). Die Grenzen des zuldssigen AfA-Satzes von

7,5% bzw. 4,5% konnen unterschritten werden, sodass ab dem Jahr der erstmaligen
Beriicksichtigung der Absetzung fiir Abnutzung auch die einfache AfA zulassig ist. Siehe
dazu naher EStR 2000 Rz 3139b ff.

Nach Abschnitt 4.4 wird folgender Abschnitt 4.5 mit den Abschnitten 4.5.1 bis 4.5.3 und den
Rz 475aa bis 475be eingefiigt (KonStG 2020):

4.5 Verlustriicktrag und COVID-19-Riicklage (vorgezogene Verlustberiicksichtigung)
4.5.1 Allgemeines
475aa

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Krise durch eine Ergebnisglattung
steuerlich abzumildern, besteht zeitlich befristet seit dem Konjunkturstarkungsgesetz
2020, BGBI. I Nr. 96/2020 iVm COVID-19-Verlustberiicksichtigungsverordnung, BGBI. Il
Nr. 405/2020, die Moglichkeit eines Verlustriicktrages und einer vorgezogenen

Verlustberiicksichtigung durch die Bildung einer COVID-19-Riicklage.
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GemaR § 26¢ Z 76 KStG 1988 idF COVID-19-SteuermaRnahmengesetz, BGBI. | Nr. 3/2021,
stehen der Verlustriicktrag und die COVID-19-Riicklage nach § 124b Z 355 EStG 1988 auch
Korperschaften zu. Hierfiir gelten im Allgemeinen die Ausfiihrungen in den EStR 2000

Rz 3901 ff sinngemaR.

4.5.2 Sonderfragen bei Korperschaften

4.5.2.1 COVID-19-Riicklage

4.5.2.1.1 Voraussetzungen zur Bildung der COVID-19-Riicklage
475ab

Die COVID-19-Riicklage steht in personlicher Hinsicht grundsatzlich allen Kérperschaften
offen. Daher kénnen sowohl juristische Personen des privaten Rechts
(Kapitalgesellschaften, Privatstiftungen, Vereine etc.) als auch Betriebe gewerblicher Art
von Korperschaften des 6ffentlichen Rechts sowie sonstige kdrperschaftsteuerpflichtige
Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermégen im Sinne des
§ 3 KStG 1988 die COVID-19-Riicklage beantragen.

475ac

Voraussetzung ist allerdings auch bei Korperschaften, dass der Gesamtbetrag der
betrieblichen Einkiinfte im Jahr 2019 positiv und im Jahr 2020 voraussichtlich negativ ist
(8§ 1 Abs. 1Z 1 COVID-19-Verlustberiicksichtigungsverordnung). Kdrperschaften, die in

einem der beiden Veranlagungszeitraume nicht liber (im Inland steuerpflichtige)
betriebliche Einkiinfte verfiigen, konnen dementsprechend keine COVID-19-Riicklage
bilden (zB beschrankt Steuerpflichtige der ersten Art ohne Betriebsstatte oder beschrankt
Steuerpflichtige der zweiten Art). Bei Kérperschaften, die § 7 Abs. 3 KStG 1988 unterliegen,
sind samtliche Einkiinfte betriebliche Einkiinfte und damit fiir Zwecke der COVID-19-

Riicklage grundsatzlich in voller Hohe zu beriicksichtigen.

475ad

Als Gesamtbetrag der betrieblichen Einkiinfte gilt auch bei Kérperschaften der Saldo der
nach dem Tarif zu versteuernden Gewinne und Verluste (§ 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 EStG 1988) aus

Wirtschaftsjahren, die im jeweiligen Kalenderjahr enden.

Wenngleich bei Kérperschaften im Aligemeinen ein einheitlicher Steuertarif von 25% gilt,
so sind demnach bei diesen auch nur jene Einkiinfte zu beriicksichtigen, die steuerwirksam
in die Gewinnermittlung und die synthetische Einkommensermittlung miteinzubeziehen
sind. Fir Zwecke der Ermittlung der COVID-19-Riicklage diirfen folglich insbesondere nicht
beriicksichtigt werden:
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e steuerneutrale oder steuerfreie Vermogensveranderungen (zB nach §§ 8 oder 10 KStG
1988),

e Einkiinfte, die bei der jeweiligen Kérperschaft einer Schedulenbesteuerung unterliegen
(zB Immobilienertragsteuer gemaR § 30b EStG 1988 iVm § 24 Abs. 2 KStG 1988;
Kapitalertragsteuer gemaR § 97 Abs. 1 EStG 1988; Steuerabzug nach § 107 EStG 1988
iVm § 24 Abs. 7 KStG 1988) sowie

e Einkiinfte, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens steuerbefreit sind.

475ae

Soweit Privatstiftungen iiber betriebliche Einkiinfte verfiigen, konnen auch diese eine
COVID-19-Riicklage bilden. Fiir die Ermittlung der COVID-19-Riicklage nicht zu
beriicksichtigen sind Einkiinfte, die der Zwischenbesteuerung nach § 13 Abs. 3 KStG 1988

unterliegen.

475af

Fiir die Ermittlung einer COVID-19-Riicklage ergeben sich aus den Regelungen des KStG

1988 insbesondere folgende Besonderheiten:

e Einkiinfte, die der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen (§ 10a KStG 1988) sind zu

beriicksichtigen.

e Teilwertabschreibungen auf Kapitalanteile sind nur in dem AusmaR zu beriicksichtigen,
in dem sie in dem betreffenden Veranlagungszeitraum steuerwirksam sind (§ 12 Abs. 3
KStG 1988).

e Voraussichtliche Liquidationsverluste (§ 19 KStG 1988) sind vor dem Hintergrund der
Zielsetzung des § 124b Z 355 EStG 1988, werbende Unternehmen in der Krise zu
starken, fiir Zwecke der COVID-19-Riicklage nicht zu beriicksichtigen.

e Sanierungsgewinne (& 23a KStG 1988) sind fiir die Ermittlung der COVID-19-Riicklage zu

beriicksichtigen.

475ag

Durch die Bildung der COVID-19 Riicklage wird der positive Gesamtbetrag der Einkiinfte

des Jahres 2019 vermindert, ohne dass die Hohe der betrieblichen Einkiinfte vermindert
wird (& 1 Abs. 2 COVID-19-Verlustberiicksichtigungsverordnung). Die COVID-19-Riicklage
kiirzt daher die Basis (Gesamtbetrag der Einkiinfte) fiir den Verlustabzug und geht damit

auch der Beriicksichtigung von Verlustvortragen nach Mal3gabe des & 8 Abs. 4 Z 2 KStG
1988 iVm § 18 Abs. 6 EStG 1988 aus Vorjahren vor.
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Fiir Kérperschaften verandert sich durch den Abzug der COVID-19-Riicklage somit auch die
Basis (= Gesamtbetrag der Einkiinfte) fiir die in der Veranlagung 2019 zu beriicksichtigende
75%-Verlustvortragsgrenze gemaR & 8 Abs. 4 Z 2 |it. a KStG 1988.

475ah

Die Geltendmachung der COVID-19-Riicklage erfolgt aufgrund eines gesonderten Antrages,
wenn die Veranlagung fiir 2019 bereits erledigt worden ist (Formular CoV19-RLZE-PDF-
2019 bzw. iiber FinanzOnline). Der Antrag gilt als riickwirkendes Ereignis gemafR} § 295a
BAO.

475ai

Fiir jene Félle, in denen die Steuererklarung 2019 noch nicht eingebracht worden ist,
besteht die Moglichkeit der nachtraglichen Herabsetzung der Vorauszahlungen fiir das
Jahr 2019 nach § 124b Z 355 lit. a EStG 1988 idF COVID-19-StMG, BGBI. | Nr. 3/2021, iVm
§ 5 COVID-19-Verlustberiicksichtigungsverordnung (siehe EStR 2000 Rz 3938). AuBBerdem
kann im Zuge der Abgabe der Steuererkldrung 2019 (Formulare K 1, K 2, K 3) gemeinsam

mit der Steuererklarung 2019 auch der Antrag auf COVID-19-Riicklage gestellt werden.

4.5.2.1.2 Hohe der COVID-19-Riicklage
475aj

Zur Ermittlung der Héhe der COVID-19-Riicklage siehe grundlegend EStR 2000 Rz 3911 f.

Fiir Korperschaften ist insbesondere zu beachten, dass die COVID-19-Riicklage — ohne
weiteren Nachweis des Steuerpflichtigen — bis zu 30% des positiven Gesamtbetrages der
betrieblichen Einkiinfte betrdgt, wenn die Korperschaftsteuervorauszahlungen 2020 nur in
Hohe der Mindeststeuer (§ 24 Abs. 4 KStG 1988) festgesetzt wurden. Voraussetzung ist

aber dennoch, dass der Gesamtbetrag der betrieblichen Einkiinfte 2020 voraussichtlich

negativ sein wird. MaBstab dafiir ist die Sachlage zum Zeitpunkt der Antragstellung.

4.5.2.1.3 Keine steuersubjektiibergreifende Bildung der COVID-Riicklage

475ak

Zur steuersubjektiibergreifenden Beriicksichtigung der COVID-19-Riicklage siehe EStR 2000
Rz 3913 ff.

4.5.2.1.4 Hinzurechnung der COVID-19-Riicklage

475al

Zur Hinzurechnung der COVID-19-Riicklage bei der Veranlagung siehe EStR 2000 Rz 3920.
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4.5.2.2 Verlustriicktrag
4.5.2.2.1 Voraussetzungen fiir den Verlustriicktrag
475am

Die Voraussetzungen des Verlustriicktrages sind den Voraussetzungen des
Verlustvortrages (Verlustabzug iSd & 8 Abs. 4 Z 2 KStG 1988 iVm § 18 Abs. 6 EStG 1988)
nachgebildet. Siehe dazu EStR 2000 Rz 3922 ff.

475an

Der Verlustriicktrag steht — wie die COVID-19-Riicklage — in personlicher Hinsicht
grundsatzlich allen Kérperschaften offen, die in den betreffenden Veranlagungszeitraumen
steuerpflichtige betriebliche Einkiinfte erzielt haben (Rz 475ab f). Nach MaRRgabe von § 19
KStG 1988 ermittelte Liquidationsverluste sind vor dem Hintergrund der Zielsetzung des

§ 124b Z 355 EStG 1988, werbende Unternehmen in der Krise zu stidrken, von der

Vornahme eines Verlustriicktrages ausgeschlossen (siehe dazu EStR 2000 Rz 3922).

475a0

Fiir die bei der Ermittlung und Anwendung des Verlustriicktrages auer Ansatz bleibenden
Einkiinfte siehe bereits Rz 475ad.

475ap

Fiir die sich bei der Ermittlung des Verlustriicktrages aus den Regelungen des KStG 1988
ergebenden Besonderheiten siehe bereits Rz 475af.

475aq

Der Abzug des Verlustriicktrages erfolgt vom Gesamtbetrag der Einkiinfte vor
Beriicksichtigung von Sonderausgaben (§ 124b Z 355 lit. a EStG 1988) und damit auch vor

Beriicksichtigung des Freibetrags fiir begiinstigte Zwecke. Auch der Verlustriicktrag kiirzt

die Basis (Gesamtbetrag der Einkiinfte) fiir den Verlustvortrag (Verlustabzug) und geht
damit der Beriicksichtigung von Verlustvortragen nach MaRgabe von § 8 Abs. 4 Z 2 KStG
1988 iVm § 18 Abs. 6 EStG 1988 aus Vorjahren vor.

Fiir Korperschaften verdandert sich durch den Verlustriicktrag auch die Basis
(= Gesamtbetrag der Einkiinfte) fiir die in der Veranlagung 2019 zu beriicksichtigende 75%-
Verlustvortragsgrenze gemafld § 8 Abs. 4 7 2 |it. a KStG 1988.
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475ar

Soweit Verluste in den Verlustriicktrag miteinbezogen wurden, erhéhen diese in eben
diesem AusmaR den Gesamtbetrag der Einkiinfte fiir 2020. Damit scheidet ein
Verlustvortrag (Verlustabzug) fiir jene Verluste aus, die bereits riickgetragen worden sind.

4.5.2.2.2 Hohe des Verlustriicktrages

475as

Fiir die Hohe des Verlustriicktrages sehen § 124b Z 355 lit. a EStG 1988 und § 7 COVID-19-
Verlustberiicksichtigungsverordnung besondere Regelungen vor. Siehe dazu EStR 2000
Rz 3925 ff.

475at

Wenngleich der Verlustriicktrag grundsatzlich unter den gleichen Bedingungen zusteht wie
der Verlustvortrag, unterliegt der Verlustriicktrag nicht der Verlustverrechnungsgrenze
von 75% nach § 8 Abs. 4 Z 2 lit. a KStG 1988. Die Regelungen des § 124b Z 355 EStG 1988
und § 7 der COVID-19-Verlustberiicksichtigungsverordnung sind insoweit als die

spezielleren Regelungen anzusehen. Allerdings bleiben die Regelungen zur Mindeststeuer
unberiihrt (§ 24 Abs. 4 KStG 1988).

4.5.2.2.3. Kein steuersubjektiibergreifender Verlustriicktrag
475au
Zur steuersubjektiibergreifenden Anwendung des Verlustriicktrages siehe EStR 2000

Rz 3935 ff.

4.5.3 Sonderregelungen fiir Unternehmensgruppen (& 26c Z 76 KStG 1988)

4.5.3.1 COVID-19-Riicklage
475av

Eine COVID-19-Riicklage kann auch durch Unternehmensgruppen (§ 9 KStG 1988) gebildet
werden. Aufgrund der Gruppenbesteuerung gelten allerdings insbesondere im Hinblick auf

die Beantragung und die Hohe der COVID-19-Riicklage gewisse Besonderheiten.

475aw

Die COVID-Riicklage kann ausschlief3lich durch den Gruppentrager beantragt werden (§ 1
Abs. 3 COVID-19-Verlustberiicksichtigungsverordnung). Die Bildung einer COVID-19-
Riicklage durch einzelne Gruppenmitglieder, deren Einkommen 2019 im Rahmen der
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Gruppenbesteuerung zugerechnet wurden, scheidet demnach analog zum Verlustriicktrag

aus.

475ax

Die Hohe der COVID-19-Riicklage richtet sich grundsatzlich nach denselben Vorschriften
wie fiir einzelne Korperschaften (siehe Rz 475aj). Als maBgebliche Bezugsgrofe fiir die
COVID-19-Riicklage ist jedoch in sinngemaRRer Anwendung des & 26¢ Z 76 lit. b KStG 1988
anstatt des Gesamtbetrags der betrieblichen Einkiinfte das Gruppeneinkommen (& 24a

Abs. 3 KStG 1988) vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben heranzuziehen (zu

auslandischen Verlusten siehe Rz 475bd).

Die Obergrenze der COVID-19-Riicklage von 5 Millionen Euro steht sowohl fiir den
Gruppentrager als auch fiir jedes einzelne Gruppenmitglied einmal zu (§ 1 Abs. 3 COVID-

19-Verlustberiicksichtigungsverordnung); dh. die Anzahl der unbeschrankt und beschrankt

steuerpflichtigen Gruppenmitglieder plus dem Gruppentrager ist mit 5 Millionen Euro zu
multiplizieren. Voraussetzung ist jedoch, dass das Einkommen der inlandischen
Gruppenmitglieder bzw. die Einkiinfte aus inlandischen Betriebsstatten oder aus
inlandischem unbeweglichen Vermogen beschrankt steuerpflichtiger Gruppenmitglieder

bei der Veranlagung 2019 dem Gruppentréager zugerechnet wurde(n).

475ay

Ist ein Gruppenmitglied, dessen Einkommen 2019 im Rahmen der Gruppenbesteuerung
zugerechnet wurde, im Jahr 2020 aus der Gruppe ausgeschieden, kann dieses
Gruppenmitglied fiir sich selbst keine COVID-19-Riicklage bilden. Allerdings kann der
Gruppentrager auch dieses Gruppenmitglied hinsichtlich des Hochstbetrages einer COVID-
19-Riicklage beriicksichtigen, weil fiir die Ermittlung des Hochstbetrages auf die Anzahl der
Gruppenmitglieder (siehe Rz 475ax) im Jahr 2019 abzustellen ist. Voraussetzung ist aber
dennoch, dass das Gruppeneinkommen 2020 voraussichtlich negativ ist. Die Einkiinfte des
ausgeschiedenen Gruppenmitgliedes sind bei der Berechnung des voraussichtlich

negativen Gruppeneinkommens — insbesondere fiir Zwecke des § 1 Abs. 1 Z 3 lit. b COVID-

19-Verlustberiicksichtigungsverordnung — nicht zu beriicksichtigen.

Die Aufnahme neuer Gruppenmitglieder in eine bereits bestehende Unternehmensgruppe
im Jahr 2020 steht der Bildung einer COVID-19-Riicklage durch den Gruppentrager nicht
entgegen. Ein im Jahr 2020 neu hinzugekommenes Gruppenmitglied kann allerdings selbst
keine Riicklage bilden, weil dessen Ergebnis 2020 vollumfinglich dem Gruppentréger
zugerechnet wird. Fiir die Ermittlung des Hochstbetrages ist auf die Anzahl der
Gruppenmitglieder (siehe Rz 475ax) im Jahr 2019 abzustellen.
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Die Neubildung einer Unternehmensgruppe im Jahr 2020 steht der Bildung einer COVID-
19-Riicklage durch den Gruppentrager nicht entgegen. Der Héchstbetrag betragt diesfalls 5

Millionen Euro.
4.5.3.2 Verlustriicktrag

475az

Auch der Verlustriicktrag steht Unternehmensgruppen zu. Aufgrund der
Gruppenbesteuerung gelten allerding insbesondere in Hinblick auf die Beantragung und

die Hohe des Verlustriicktrages Besonderheiten.

475ba

Der Verlustriicktrag kann ausschlieBlich vom Gruppentrager beantragt werden (§ 26¢c Z 76
lit. a KStG 1988). Eine Wiederaufrollung der Veranlagung 2019 bzw. 2018 bei samtlichen
Gruppenmitgliedern ist daher nicht erforderlich.

Eine Korperschaft, deren Ergebnis 2018 oder 2019 im Rahmen der Gruppenbesteuerung
zugerechnet wurde, kann selbst keinen Verlustriicktrag beantragen. Das gilt insbesondere
auch dann, wenn das betreffende Gruppenmitglied im Jahr 2020 aus der
Unternehmensgruppe ausscheidet. Allerdings wird ein solches Gruppenmitglied bei der
Ermittlung des Hochstbetrages beriicksichtigt, weil dafiir die Anzahl der
Gruppenmitglieder im Jahr 2019 bzw. 2018 maBgeblich ist (siehe Rz 475ay).

Die Aufnahme neuer Gruppenmitglieder in eine bereits bestehende Unternehmensgruppe
im Jahr 2020 steht einem Verlustriicktrag durch den Gruppentrager nicht entgegen. Ein im
Jahr 2020 neu hinzugekommenes Gruppenmitglied kann allerdings selbst keinen
Verlustriicktrag (auf seine Vorgruppenergebnisse) beantragen, weil dessen Ergebnis des
Jahres 2020 vollumfanglich dem Gruppentrager zugerechnet wird. Fiir die Ermittlung des
Hochstbetrages ist auf die Anzahl der Gruppenmitglieder (siehe Rz 475ax) im Jahr 2019
bzw. 2018 abzustellen.

Die Neubildung einer Unternehmensgruppe im Jahr 2020 steht einem Verlustriicktrag
durch den Gruppentrager nicht entgegen. Der Hochstbetrag betragt diesfalls 5 Millionen
(2019) bzw. 2 Millionen (2018).

475bb

Die Hohe des Verlustriicktrages richtet sich grundsatzlich nach denselben Vorschriften, die
fiir einzelne Korperschaften gelten (siehe Rz 475as f). Anstelle des Gesamtbetrags der
Einkiinfte tritt bei Unternehmensgruppen jedoch systembedingt das Gruppeneinkommen
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iSd § 24a Abs. 3 KStG 1988 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben auf das
zusammengefasste Ergebnis (§ 9 Abs. 6 Z 2 zweiter Satz KStG 1988).

475bc

Damit geht der Verlustriicktrag auch bei Unternehmensgruppen der Beriicksichtigung
etwaiger Verlustvortrage als Sonderausgaben vor. Jedoch bleibt die Beriicksichtigung von
Vor- und AuBergruppenverlusten bei der Veranlagung 2019 bzw. 2018 unberiihrt, zumal
diese unmittelbar mit Gewinnen des betreffenden Gruppenmitglieds zu verrechnen sind;
daher ist der Verlustriicktrag systematisch nachgelagert.

Dasselbe gilt auch fiir die Beriicksichtigung der Verluste auslandischer Gruppenmitglieder
hinsichtlich der 75%-Verlustgrenze gemaR § 9 Abs. 6 Z 6 KStG 1988 bei der der Veranlagung
2019 bzw. 2018, weil der Verlustriicktrag sich auf das Gruppeneinkommen nach

Beriicksichtigung der Auslandsverluste bezieht und somit systematisch nachgelagert ist.

475bd

Bei der Ermittlung des Verlustriicktrages sind auch inldndische Betriebsstattenverluste
beschrankt steuerpflichtiger Gruppenmitglieder zu beriicksichtigen (siehe auch Rz 1078).

Ausladndische Verluste von auslandischen Gruppenmitgliedern werden bei der Ermittlung
der Hohe des Verlustriicktrages hingegen nicht beriicksichtigt. Der Verlustriicktrag setzt
das Vorliegen eines Verlustes voraus; ausldndische Verluste ausldndischer
Gruppenmitglieder konnen aufgrund der 75%-Verlustgrenze gemald § 9 Abs. 6 Z 6 KStG

1988 jedoch nur die (positive) Summe der eigenen Einkommen unbeschrankt
steuerpflichtiger Gruppenmitglieder sowie des Gruppentragers vermindern. Die Summe
der eigenen Einkommen kann durch auslandische Verluste auslandischer
Gruppenmitglieder somit nicht negativ werden bzw. kann eine negative Summe der
eigenen Einkommen nicht noch weiter verringert werden. Nicht verrechenbare
auslandische Verluste gehen daher ausschlieBlich in den Verlustvortrag des
Gruppentragers ein (siehe Rz 1084 ff).

475be

Die Obergrenze des Verlustriicktrages fiir das Jahr 2019 von 5 Millionen Euro steht fiir den
Gruppentrager und jedes einzelne Gruppenmitglied einmal zu (§ 26¢ Z 76 lit. c KStG 1988);

dh. die Anzahl der unbeschrankt und beschrankt steuerpflichtigen Gruppenmitglieder (mit
inlandischer Betriebsstatte oder inlandischem unbeweglichen Vermogen), deren Ergebnis
2019 zugerechnet wurde, plus dem Gruppentrager ist mit 5 Millionen Euro zu
multiplizieren. Voraussetzung ist jedoch, dass das Einkommen der Gruppenmitglieder bei
der jeweiligen Veranlagung dem Gruppentrager zugerechnet wurde.
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Dieser fiir den Verlustriicktrag in der Unternehmensgruppe maRgebliche Hochstbetrag von
5 Millionen Euro pro Gruppenmitglied plus Gruppentrager ist lediglich fiir die Veranlagung
2019 mafdgeblich; fiir die Veranlagung 2018 steht eine Obergrenze von 2 Millionen Euro
pro Gruppenmitglied plus Gruppentrager, insgesamt in den Jahren 2018 und 2019 jedoch
hochstens 5 Millionen Euro zu.

Beispiel:

Eine Unternehmensgruppe (Bilanzstichtag jeweils 31.12.) besteht im Jahr 2019 aus dem
inldndischen Gruppentréiger A, den beiden inléindischen Gruppenmitgliedern B und C,
sowie dem ausldndischen Gruppenmitglied X (GM X ist nicht beschréinkt steuerpflichtig).
Es bestehen 2019 keine vortragsféihigen Verluste.

Im Jahr 2020 wird die Beteiligung von GT A am GM B an eine gruppenfremde
Gesellschaft verdufert.

Die eigenen Einkommen bzw. der Verlust des auslédndischen Gruppenmitglieds setzen
sich 2019 und 2020 wie folgt zusammen:

2019 2020
Gruppentrdiiger A 18.000.000 - 10.000.000
Gruppenmitglied B 10.000.000 ausgeschieden
Gruppenmitglied C - 7.000.000 - 6.000.000
Gruppenmitglied X - 2.000.000 - 4.000.000

Es wird das voraussichtlich negative Gruppeneinkommen vor Beriicksichtigung von
Sonderausgaben fiir 2020 gegeniiber der Abgabenbehérde glaubhaft gemacht. Es soll
eine COVID-19-Riicklage gebildet und bei der Veranlagung des Jahres 2020 soll der
Verlustriicktrag im héchstmdglichen Ausmaf geltend gemacht werden. Die in der
Veranlagung 2020 erkléirten eigenen Einkommen von GT A und GM C sowie der
zuzurechnende Verlust von GM X entsprechen den glaubhaft gemachten Werten.

Fiir die Deckelung der COVID-19-Riicklage und des Verlustriicktrages ist die Anzahl der
gruppenzugehdrigen unbeschréinkt oder beschriinkt steuerpflichtigen Kérperschaften im
Jahr 2019 mafigeblich (GT A + GM B + GM C). Der gruppenbezogene Hochstbetrag
betrdgt folglich 15 Mio. Euro. GM X ist fiir den Hochstbetrag nicht zu beriicksichtigen.

GT A kann fiir das Jahr 2019 somit eine COVID-19-Riicklage fiir die Gruppe in Hé6he von
11,4 Mio. Euro abziehen (60% vom zusammengefassten Gruppeneinkommen vor
Beriicksichtigung von Sonderausgaben 2019 iHv 19 Mio. Euro). Aufgrund der Deckelung
des Verlustriicktrages mit 15 Mio. Euro kann nach Abzug der bereits beriicksichtigten
COVID-19-Riicklage noch ein Verlustriicktrag von 3,6 Mio. Euro geltend gemacht werden.
Das im Jahr 2020 ausgeschiedene GM B kann selbst keinen Verlustriicktrag beantragen.
Das ausléindische GM X wird fiir die Héhe des Verlustriicktrages nicht beriicksichtigt, weil
aufgrund der 75%-Verrechnungsgrenze die Summe der eigenen Einkommen sémtlicher
unbeschréinkt steuerpflichtiger Gruppenmitglieder sowie des Gruppentréigers nicht
weiter verringert werden kann (§ 9 Abs. 6 Z 6 KStG 1988); die zuzurechnenden Verluste
des GM X gehen daher nur in den Verlustvortrag des Gruppentréigers ein.

2019 unter Beriicksichtigung der COVID-19-Riicklage:
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Gruppeneinkommen 2019 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben 19.000.000
ohne COVID-19-Riicklage

COVID-19-Riicklage - 11.400.000
(19 Mio. Euro * 0,6)

Gruppeneinkommen 2019 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben 7.600.000
abziiglich COVID-19-Riicklage

2019 unter Beriicksichtigung der COVID-19-Riicklage und des Verlustriicktrages:

Gruppeneinkommen 2019 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben 19.000.000
ohne COVID-19-Riicklage

COVID-19-Riicklage - 11.400.000
(19 Mio. Euro * 0,6)

Gruppeneinkommen 2019 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben 7.600.000
abziiglich COVID-19-Riicklage

Verlustriicktrag - 3.600.000
Gruppeneinkommen 2019 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben 4.000.000

abziiglich COVID-19-Riicklage und abziiglich Verlustriicktrag

2020 unter Beriicksichtigung der COVID-19-Riicklage und des Verlustriicktrages:

Gruppeneinkommen 2020 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben | - 16.000.000
ohne COVID-19-Riicklage

COVID-19-Riicklage +11.400.000

Gruppeneinkommen 2020 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben -4.600.000
zuziiglich COVID-19-Riicklage

Verlustriicktrag +3.600.000

Gruppeneinkommen 2020 vor Beriicksichtigung von Sonderausgaben - 1.000.000
zuziiglich COVID-19-Riicklage und zuziiglich Verlustriicktrag

Vortragsfihige Verluste (einschliefllich nicht verrechenbarer - 5.000.000
ausldndischer Verluste gemdif8 § 9 Abs. 6 Z 6 KStG 1988)

Rz 533 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
533

Verzichtet ein Anteilsinhaber gegeniber seiner Kérperschaft auf eine bloRe
Pensionsanwartschaft, liegt keine Einlage vor, sondern es ergibt sich in Hohe der
wegfallenden Riickstellung bei der Korperschaft ein steuerpflichtiger Ertrag. Wird allerdings
auf einen bereits entstandenen Pensionsanspruch verzichtet, liegt eine Einlage vor.
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Rz 606 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
606

Eine bereits verwirklichte verdeckte Ausschiittung kann nach Ablauf des jeweiligen
Wirtschaftsjahres nicht mit steuerlicher Wirkung riickgangig gemacht werden, es sei denn,
die Korperschaft fordert diese noch vor dem Bilanzstichtag zurlick und bilanziert eine
Rickzahlungsforderung (vgl. VwGH 31.5.2011, 2008/15/0153; VwGH 23.10.1997,
96/15/0180, 96/15/0204, und VWGH 21.12.1993, 93/14/0216; siehe Rz 666 bis 675).

Dariiber hinaus kann eine verdeckte Ausschiittung bis zum Ablauf des Kalenderjahres, fiir
das die Veranlagung vorgenommen wird, wahlweise auch als Einlagenriickzahlung gemaR
§ 4 Abs. 12 EStG 1988 behandelt werden (vgl. VWGH 5.2.2021, Ro 2019/13/0027).

Rz 638 wird wie folgt gedindert (Judikatur):

638

[...]

Eine Zuordnung der Immobilie zur auBerbetrieblichen Sphare kommt nur ausnahmsweise in
Betracht, wenn diese schon ihrer Erscheinung nach offensichtlich fir die private Nutzung
durch den Gesellschafter bestimmt ist (wie insbesondere bei besonders reprasentativen und
luxuriésen Gebduden, die speziell auf die Wohnbediirfnisse des Gesellschafters abstellen,
siehe dazu zB VWGH 20.06.2000, 98/15/0169). In solchen Fallen ist grundsatzlich davon
auszugehen, dass die Immobilie hinsichtlich der laufenden Besteuerung der Kérperschaft
steuerneutrales Vermogen darstellt (vgl. VwWGH 7.12.2020, Ra 2020/15/0067; VWGH
7.12.2020, Ra 2020/15/0004); dh. Aufwendungen, die die Immobilie betreffen, konnen bei
der Einkiinfteermittlung nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden (vgl. VWGH
19.3.2013, 2009/15/0215) und Ertrage aus der Vermietung an den Gesellschafter sind nicht

steuerwirksam zu erfassen. Eine Erfassung der Differenz zwischen der tatsachlich

geleisteten Miete und der Renditemiete als laufende verdeckte Ausschiittung auf Ebene
der Korperschaft kommt daher in solchen Fallen nicht in Betracht. Auf Ebene des
Gesellschafters liegt hingegen eine laufende verdeckte Ausschiittung in Hohe der Differenz
zwischen Renditemiete und tatsdchlich bezahlter Miete vor.

Einklinfte im Zusammenhang mit einer-Nutzungstiberlassungbzw-—einer-allfilligen spateren

VeraulRerung des Objekts bei der Kérperschaft sind nach MaRgabe der Bestimmungen des
§ 30 EStG 1988 deraulerbetrieblichenEinkunftsarten-zu ermitteln-sind;einre

Feilwertabschreibungsteht-dahernichizy. Die so ermittelten Einklinfte sind gemal} § 7
Abs. 3 KStG 1988 als Einklinfte aus Gewerbebetrieb zu veranlagen.
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Rz 695 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
AuBenvorgang
695

Aullenvorgange sind Vorgange mit einem Drittgeschaft, bei denen eine direkte Zurechnung
eines der Korperschaft entzogenen Gewinnes jedenfalls moglich ist. Eine verdeckte
Ausschiittung kann allerdings auch bei einem Innenvorgang vorliegen. Siehe dazu aueh das
Stichwort ”“Innenvorgang”, Rz 812 und 663 bis 665.

Rz 730 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
Deliktisches Verhalten
730

Eine verdeckte Ausschiittung wird nach jiingerer Rechtsprechung des VWGH bei
deliktischem Verhalten eines Gesellschafter-Geschaftsfiihrers gegentiber der Kérperschaft
in der Regel bereits durch die Zuwendung des Vorteils (zB Zufluss von Mehrgewinnen einer
Kapitalgesellschaft auf Privatkonten des Gesellschafter-Geschaftsfiihrers) dann ausgelost,
weil das deliktische Verhalten des Geschaftsfiihrers der Gesellschaft grundsatzlich
zuzurechnen ist (VWGH 28.5.2015, Ro 2014/15/0046; 1.6.2017, Ra 2016/15/0059); somit

nicht erst dann, wenn auf die Geltendmachung oder Durchsetzung von Anspriichen auf

Schadenersatz seitens der Kérperschaft verzichtet wird. Auch der Ersatz von Strafen oder
Schadenersatzleistungen gegeniber Dritten (aufgrund des Verhaltens des Anteilsinhabers)
kann zu einer verdeckten Ausschiittung fiihren. Eine solche liegt nur dann nicht vor, wenn
Verzicht oder Ersatz fremdiiblich sind (zB Uberladung von LKW). Insb. bei einem
ausschlieBlich im Interesse der Gesellschaft liegenden VerstoR wird grundsatzlich eine
verdeckte Ausschiittung nicht angenommen werden kénnen (zB Geldstrafen wegen

verbotener Beschaftigung nach dem Ausldanderbeschaftigungsgesetz). In diesem Fall liegt

allenfalls ein Vorteil aus dem Dienstverhdaltnis vor.

Rz 784 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
Gesellschafter-Geschaftsfiihrer, Allgemeines
784

Entfaltet der Gesellschafter-Geschaftsfiihrer eine eigenbetriebliche Tatigkeit in der Branche
der Korperschaft, kann ihm diese Tatigkeit nur dann personlich zugerechnet werden, wenn
die Funktionsteilung eindeutig und einwandfrei festgelegt ist, sodass eine
Gewinnmanipulation im Einzelfall nicht stattfinden kann. Im Zweifel wird die Tatigkeit fur die

Korperschaft besorgt. Liegt daher eine nach auBen zum Ausdruck kommende, klare und
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eindeutige Regelung zwischen Anteilsinhaber und Kérperschaft nicht vor und schlieRt eine
Reihe von Indizien die Tatigkeit als Einzelunternehmer aus, ist diese der Kérperschaft
zuzurechnen (VWGH 17.12.1996, 95/14/0074). Ist der Grundstiickshandel Geschaftszweck
der GmbH, muss eine eindeutige Vereinbarung tber eine Befreiung vom
Wettbewerbsverbot vorliegen, wenn der Geschaftsfiihrer ebenfalls auf diesem Gebiet tatig
wird, ein allfdlliger Verzicht der Gesellschaft auf die Geltendmachung eines Anspruches auf
Vorteilsherausgabe ware eine verdeckte Ausschittung. Siehe auch das Stichwort
"Wettbewerbsverbot”, Rz 983.

Bei einem deliktischen Verhalten eines Gesellschafter-Geschaftsfiihrers wurde nach alterer
Rechtsprechung ¥von einer fehlenden AuBenwirkung ist-auszugehen-ausgegangen, wenn
sich ein Geschaftsfiihrer an erzielten Barerlosen bereichert, die er nicht in die Buchhaltung
aufnimmt, und die Organe der Korperschaft nach Kenntnisnahme eine Forderung an ihn
einstellen, Schadenersatz geltend machen und ihn als Geschaftsfihrer kiindigen. Da die
Korperschaft in diesem Fall eine Entnahme nicht akzeptiert hat, egt wurde vom VwWGH
keine verdeckte Ausschiittung ve+ verneint (VWGH 27.5.1999, 96/15/0018). Ebenseowenn

ain Mindaerhe gace h e M Ba ebcvarmoaan-de Korpa h o hafind ha SH

Nach der jiingeren Rechtsprechung des VWGH wird in der Regel bereits die Zuwendung

eines Vorteils an den Gesellschafter aufgrund des deliktischen Verhaltens des
Gesellschafter-Geschaftsfiihrers eine verdeckte Ausschiittung bewirken, weil das
Verhalten des Geschiftsfiihrers der Gesellschaft grundsatzlich zuzurechnen ist (VWGH
28.5.2015, Ro 2014/15/0046; 1.6.2017, Ra 2016/15/0059).

Das Vorliegen von Einkilinften aus nichtselbstandiger Arbeit schliel$t die Annahme von
verdeckten Ausschiittungen nicht aus. Ob ein Sachbezug als Vorteil aus dem Dienstverhaltnis
oder als verdeckte Ausschiittung anzusehen ist, hangt von der Angemessenheit der
Gesamtentlohnung ab. Geldwerte Vorteile sind auch dann als Lohnaufwand anzuerkennen,
wenn eine entsprechende Vereinbarung fehlt, solange die Gesamtentlohnung (einschlieRlich
der geldwerten Vorteile) im angemessenen Rahmen bleibt. Betreffend

Sozialversicherungspflichtbeitrdge siehe Stichwort "GSVG-Beitrage”, Rz 807.
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Rz 812 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
Innenvorgang/Innenverhaltnis
812

Zur Frage einer Schadigung der Gesellschaft lediglich im Innenverhaltnis {keire-verdeckte
Aussehittung) siehe Stichwort ”Gesellschafter-Geschaftsfiihrer, Allgemeines”, Rz 784. Liegen
deliktische, nicht nach auRen einem Dritten gegenliber gerichtete Handlungen eines
Gesellschafter-Geschaftsfihrers vor (zB Bereicherung durch Nichtaufnahme von Geschaften
in die Buchhaltung), spricht man von einem Innenvorgang. Hat die Gesellschaft als Reaktion
auf die Vorfille eine Schadenersatzforderung geltend gemacht und die
Geschaftsfihrungsfunktion beendet, ist wurde aufgrund der dlteren Rechtsprechung des
VwGH mangels eines Drittgeschaftes eine Zurechnung der Zuwendungen als ein der
Gesellschaft vorenthaltener und bei ihr steuerlich zu erfassender Gewinn nicht fiir moglich
erachtet.

Nach der jiingeren Rechtsprechung des VWGH wird in der Regel nicht erst der Verzicht der

Gesellschaft auf eine Riickforderung, sondern bereits die Zuwendung des Vorteils aufgrund
des deliktischen Verhaltens des Gesellschafter-Geschaftsfiihrers eine verdeckte
Ausschiittung bewirken, weil das Verhalten des Geschiftsfiihrers der Gesellschaft
grundsatzlich zuzurechnen ist (VwGH 28.5.2015, Ro 2014/15/0046; 1.6.2017, Ra
2016/15/0059).

Rz 855 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
Mehrgewinne, Zurechnung
855

Die bei der Gewinnermittlung einer Kapitalgesellschaft unter dem Titel verdeckte
Ausschittung zugerechneten Mehrgewinne, die im Betriebsvermégen der Gesellschaft
keinen Niederschlag gefunden haben, sind idR als den Gesellschaftern zugeflossen zu werten
(VWGH 27.4.1994, 92/13/0011, 94/13/0094; VwWGH 19.7.2000, 97/13/0241, 97/13/0242;

5C S 5oV v v 7

83/14/0037). Dies gilt auch dann, wenn die Geschiaftsfiihrung der Gesellschaft von einem
Minderheitsgesellschafter ausgeiibt wird und die Abgabenbehérde zur Uberzeugung
gelangt, dass die Mehrgewinne als verdeckte Ausschiittung an den
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Minderheitsgesellschafter und Geschaftsfiihrer anzusehen sind (VwGH 21.9.2005,
2001/13/0261; 28.5.2015, Ro 2014/15/0046). Nach jiingerer Rechtsprechung des VWGH
bewirkt nicht erst der Verzicht der Gesellschaft auf eine Riickforderung, sondern bereits

das deliktische Verhalten des Gesellschafter-Geschaftsfiihrers eine verdeckte
Ausschiittung, weil das Verhalten des Geschaftsfiihrers der Gesellschaft grundsatzlich
zuzurechnen ist (VWGH 21.9.2005, 2001/13/0261; 28.5.2015, Ro 2014/15/0046).

Die Aufteilung der verdeckten Ausschiittung erfolgt liblicherweise nach MaR3gabe der
Beteiligungsverhaltnisse (VWGH 8.11.1983, 83/14/0037). Da aber trotz der in der Regel
eintretenden Endbesteuerungswirkung eine unmittelbare Abhangigkeit des
Einkommensteuerbescheides des Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft vom
Korperschaftsteuerbescheid nicht besteht, kann vor Zurechnung einer bei der Gesellschaft
angenommenen verdeckten Ausschittung an den einzelnen Gesellschafter im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung zu priifen sein, ob und inwieweit er fir die Vereinnahmung
der verdeckten Ausschittung in Betracht kommt (VWGH 5.4.1989, 87/13/0223). Jedem
Gesellschafter steht dabei offen, alles vorzubringen, was dagegen spricht, dass auch auf ihn
ein Anteil entfallt (VwGH 8.11.1983, 83/14/0037). Prinzipiell trifft aber den Gesellschafter
die Beweislast (iber einen behaupteten Nichtzufluss des entsprechenden Anteils des
Mehrgewinns (VWGH 10.12.1985, 85/14/0080; VwWGH 21.12.1989, 89/14/0151) oder einen
vom Anteilsverhéltnis abweichenden Zufluss (VWGH 28.1.1998, 95/13/0069).

Eine fehlende Zeichnungsmoglichkeit des Geschaftsfiihrers auf den Konten der angeblichen
Subfirmen bedeutet noch nicht die fehlende Riickflussmoglichkeit der strittigen Betrdge an
den Gesellschafter-Geschaftsfuhrer (VWGH 19.7.2000, 97/13/0241, 97/13/0242).

Rz 1016 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
1016

§ 26c 7 18 KStG 1988 sieht vor, dass § 9 Abs. 2 und 3 KStG 1988 idF vor dem
Abgabenadnderungsgesetz 2010, BGBI. | Nr. 34/2010, auf zum 30. Juni 2010 bestehende

Beteiligungsgemeinschaften bis zum 31. Dezember 2020 nur dann weiter anzuwenden ist,

wenn die Beteiligungsgemeinschaft in ihrer Struktur unverdndert (,,eingefroren”) bleibt. Dies

ist unter folgenden Voraussetzungen der Fall:

e Die Beteiligungsgemeinschaft nimmt keine neuen Korperschaften in die
Unternehmensgruppe auf.

e Es werden keine neuen Mitbeteiligten in die Beteiligungsgemeinschaft aufgenommen.

e Das Beteiligungsausmal’ der Beteiligungsgemeinschaft an den

Beteiligungskorperschaften bleibt unverandert.
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Die Verletzung einer dieser Voraussetzungen flihrt im Zeitpunkt der Verletzung zur
Auflésung der Beteiligungsgemeinschaft. Auch Umgriindungen im Sinne des UmgrStG
kdnnen zu einer schadlichen Strukturanderung der Beteiligungsgemeinschaft fiihren (zu
schadlichen Strukturveranderungen durch Verschmelzungen siehe UmgrStR 2002 Rz 351b,
352b, 352c¢, 353f, 353j, zu schadlichen Strukturveranderungen durch Einbringungen siehe
UmgrStR 2002 Rz 1245b, 1245d, 1245h).

Zum 1. Janner 2021 noch bestehende Beteiligungsgemeinschaften, die nicht Gruppentrager
sind, gelten als an diesem Tag aufgelost. Vermittelt das bisherige hauptbeteiligte
Gruppenmitglied alleine oder zusammen mit einem bisher minderbeteiligten
Gruppenmitglied dem Gruppentréager eine ausreichende finanzielle Verbindung an der
bislang iiber die aufgel6ste Beteiligungsgemeinschaft in die Unternehmensgruppe
einbezogenen Beteiligungskorperschaft, kann diese weiterhin nahtlos (ohne neuerlichen
Antrag) in die Unternehmensgruppe des Gruppentragers einbezogen werden (siehe Rz
1028).

Rz 1023 wird wie folgt gedndert (Judikatur und geéinderte Verwaltungspraxis):
1023

Nach § 9 Abs. 3 vierter Teilstrich KStG 1988 sind auslandische beschrankt steuerpflichtige

Korperschaften gruppentragerfihig, wenn sie entweder EU-Korperschaften laut Anlage 2
zum EStG 1988, die den inlandischen gruppentragerfahigen Kérperschaften vergleichbar

sind, oder den 6sterreichischen Kapitalgesellschaften vergleichbare Gesellschaften mit Sitz
und Ort der Geschéftsleitung im EU/EWR-Raum (Norwegen, Island und Liechtenstein) sind.
Diese beschrankt steuerpflichtigen EU/EWR-Korperschaften miissen zudem einen
inlandischen Anknupfungspunkt haben, dh. sie miissen mit einer Zweigniederlassung im
Osterreichischen Firmenbuch eingetragen sein und die Beteiligungen an den
Gruppenmitgliedern mussen funktional (siehe dazu Rz 433) zum-{retwendigen-oder
gewilkirten} Betriebsvermogen der Zweigniederlassung gehdren. Ob eine inldandische
Zweigniederlassung vorliegt, ist nach § 12 UGB bzw. § 254 AktG zu beurteilen.

Rz 1058a wird wie folgt gedindert (Judikatur):
1058a

Dem Erklaren des Ausscheidens aus der Unternehmensgruppe ist der Untergang des
Gruppenmitglieds oder Gruppentragers aufgrund einer Umgriindung gleichzuhalten, im Zuge
derer die Ubertragung des Vermégens des untergegangenen Gruppenmitglieds oder
Gruppentragers nicht iSd § 9 Abs. 5 vierter Satz KStG 1988 innerhalb der
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Unternehmensgruppe erfolgt bzw. die Unternehmensgruppe nicht weiterhin finanziell
verbunden bleibt (VWGH 28.6.2016, 2013/13/0066).

Eine Verschmelzung iSd Art. | UmgrStG des Gruppentragers auf eine gruppenfremde
Korperschaft flihrt daher zum Ausscheiden des Gruppentragers aus der
Unternehmensgruppe und somit zu deren Beendigung (VWGH 28.6.2016, 2013/13/0066;
siehe dazu auch UmgrStR 2002 Rz 354d). Zwischen der iibernehmenden Korperschaft — als
neue Gruppentrdgerin — und den Gruppenmitgliedern kann nach der Verschmelzung
allenfalls eine neue Unternehmensgruppe gebildet werden. Dabei wird eine finanzielle
Verbindung nach § 9 Abs. 5 dritter Satz KStG 1988 jedoch frithestens mit Ablauf des
Verschmelzungsstichtages begriindet; eine vor dem Stichtag bestehende finanzielle

Verbindung des Rechtsvorgangers wird nicht dem Rechtsnachfolger zugerechnet (VWGH
15.5.2019, Ra 2018/13/0029).

Verschmelzungen iSd Art. | UmgrStG des einzigen Gruppenmitglieds mit dem Gruppentrager
flihren ebenfalls zur Beendigung der Unternehmensgruppe, weil jede Unternehmensgruppe
einen Gruppentrager und zumindest ein Gruppenmitglied aufweisen muss (VwWGH
18.10.2012, 2009/15/0214; siehe dazu auch UmgrStR 2002 Rz 354c).

Eine errichtende Umwandlung eines Gruppenmitglieds in eine GmbH & Co KG erfolgt
grundsatzlich innerhalb der Unternehmensgruppe iSd & S Abs. 5 vierter Satz KStG 1988 und

flhrt nicht zu einer (partiellen) Beendigung der Gruppe (VwGH 31.5.2017, Ro
2016/13/0002).

Rz 1088 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
1088

Auch Umgrindungen kénnen zu einer Nachversteuerung fliihren. Geht das auslandische
Gruppenmitglied umgriindungsbedingt unter (Verschmelzung, Umwandlung oder
Aufspaltung), ist zu unterscheiden: Im Falle einer Auslandsumgriindung ist ein Ausscheiden
im Sinne des § 9 Abs. 6 Z 7 KStG 1988 §9-Abs—6Z6KStG1988 (bzw. ab-dem1-1:2015-im
Sinne des § 9 Abs. 6 Z 67 KStG 1988 idF vor AbgAG 2014) nicht gegeben, wenn der

auslandische Rechtsnachfolger selbst ein Gruppenmitglied ist und bei ihm eine kiinftige

Nachversteuerung vorgenommen werden kann (siehe auch UmgrStR 2002 Rz 352d).

In allen anderen Fallen (zB auslandischer Rechtsnachfolger selbst ist kein Gruppenmitglied)
und bei grenziiberschreitenden Umgriindungen auslandischer Gruppenmitglieder auf
inlandische Angehorige der Unternehmensgruppe liegt jedoch ein Fall des Ausscheidens des

Mitgliedes mit Nachversteuerung vor (zur Verlustnachversteuerung am Beispiel der
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Importverschmelzung siehe UmgrStR 2002 Rz 352e; zum Ubergang von auslandischen
Verlusten siehe UmgrStR 2002 Rz 160a und 351a).

Im Falle von "grenziiberschreitenden" Auslandsumgriindungen (zB Verschmelzung
zweierauslandischer Gruppenmitglieder in unterschiedlichen Staaten) entsteht fiir das
Ubernehmende auslandische Gruppenmitglied eine auslandische Betriebsstatte, weshalb flr
Zwecke der Ergebnisumrechnung des tibernehmenden auslandischen Gruppenmitglieds § 2
Abs. 8 EStG 1988 anzuwenden ist. Da in diesen Fallen eine kiinftige Nachversteuerung der

auf die umgriindungsbedingt entstandene Betriebsstatte Ubergegangenen Verlustvortrage
im Inland nicht ausreichend sichergestellt ist, liegt ein Fall des Ausscheidens mit

Nachversteuerung noch offener Verluste des libertragenden Gruppenmitgliedes vor.

Gehen Verlustvortrage eines auslandischen Gruppenmitglieds aufgrund von Vorschriften
des auslandischen Rechts unter (zB aufgrund einer anlasslich eines Gesellschafterwechsels
zur Anwendung kommenden Mantelkaufregelung), fiihrt eine darauffolgende
Auslandsumgriindung (zB Verschmelzung) des ausldndischen Gruppenmitglieds nicht zu
einer Nachversteuerung im Sinne des § 9 Abs. 6 Z 7 KStG 1988, wenn diese kiinftig beim

libernehmenden auslandischen Gruppenmitglied vorgenommen werden kann (siehe auch
UmgrStR 2002 Rz 352d).

Rz 1094 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
1094

Im Falle des Untergangs (Liquidation oder Insolvenz) des auslandischen Gruppenmitglieds ist
bei tatsachlichem und endgitiltigem Vermoégensverlust der zuzurechnende Betrag um die
wahrend der Gruppenzugehorigkeit nicht steuerwirksamen Teilwertabschreibungen zu
kirzen. Ein gezieltes Liquidieren auslandischer Gruppenmitglieder (ohne tatsachlichem und
endglltigem Vermogensverlust) zur Vermeidung einer Nachversteuerung ist daher nicht
moglich. Die Kirzung der Nachversteuerung bei Untergang lehnt sich an die Systematik von
§ 10 Abs. 3 KStG 1988 an. Bei Untergang mit tatsachlichem und endgitiltigem

Vermogensverlust erfolgt eine Kiirzung des zuzurechnenden (nachzuversteuernden)
Betrages um die in der Gruppenzeit nicht steuerwirksamen Teilwertabschreibungen. Die
Klrzung hangt nicht davon ab, ob nach § 10 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 in die Steuerwirksamkeit

optiert worden ist oder nicht. Der bei Ausscheiden zuzurechnende Betrag kann bis auf

hochstens Null gekiirzt werden.

Da das Liquidationsergebnis bei inlandischen Gruppenmitgliedern nicht mehr innerhalb
der Gruppe verrechenbar ist (VWGH 27.11.2017, Ro 2017/15/0010), und dies fiir
auslandische Gruppenmitglieder gleichermaRen gilt, ist auch das ausléndische
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Liquidationsergebnis nicht bei der Kiirzung des Nachversteuerungsbetrages zu
beriicksichtigen. Eine Beriicksichtigung finaler Verluste kommt daher ebenso wenig in
Betracht.

Das ex lege Ausscheiden auslandischer Gruppenmitglieder mit 1.1.2015 aufgrund einer

fehlenden umfassenden Amtshilfe (siehe dazu Rz 1013c) ist dem Ausscheiden aufgrund
Untergangs nicht gleichzusetzen. Daher fiihrt das ex lege Ausscheiden zu derselben
Nachversteuerungspflicht wie das Ausscheiden zB aufgrund des Wegfalls der ausreichenden
finanziellen Verbindung; eine Kiirzung des Nachversteuerungsbetrages um die wahrend der
Gruppenzugehorigkeit nicht steuerwirksam vorgenommenen Teilwertabschreibungen

kommt daher in diesen Fallen nicht in Betracht.
Rz 1096 wird wie folgt gedndert:
1096

Dem tatsachlichen Ausscheiden aus der Unternehmensgruppe ist ein wirtschaftliches
Ausscheiden (wirtschaftliche Aushdhlung des auslandischen Gruppenmitgliedes unter
Weiterfiihrung als "Mantelgesellschaft") gleichzuhalten. Ein auslandisches Gruppenmitglied
scheidet wirtschaftlich aus der Unternehmensgruppe aus, wenn nach dem Gesamtbild der

Verhaltnisse keine Vergleichbarkeit im Sinne des § 4 Z 1 lit. c UmgrStG mehr gegeben ist.

Dies ist der Fall, wenn beim ausldandischen Gruppenmitglied im Vergleich zum Jahr der

Verlustentstehung eine qualifizierte Umfangsminderung der in Frage kommenden
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betriebswirtschaftlichen Kriterien um 75% nach dem Gesamtbild der Verhaltnisse unter
Beachtung der unternehmens- und branchenbezogenen Umstédnde vorliegt (vgl. UmgrStR
2002 Rz 222). Wurden Verluste eines auslandischen Gruppenmitglieds in der
Unternehmensgruppe berticksichtigt, ist daher eine permanente Betrachtung der
Veranderung dieser Kriterien im Verhaltnis zum Jahr der Verlustentstehung vorzunehmen.
Ist beim ausldandischen Gruppenmitglied im Vergleich zum Jahr der Verlustentstehung eine
qualifizierte Umfangsminderung eingetreten, scheidet das auslandische Gruppenmitglied im
Hinblick auf das Jahr der Verlustentstehung und alle vorhergehenden Jahre wirtschaftlich
aus der Gruppe aus. Dementsprechend hat eine Nachversteuerung der im betroffenen Jahr

und allen vorhergehenden Jahren zugerechneten Verluste zu erfolgen.

Beispiel:

Der Gruppentrdger ist am ausléndischen Gruppenmitglied I-AG zu 100% beteiligt und
bekommt von diesem in den Jahren 01 bis 05 Verluste zugerechnet. Im Jahr 06 verkauft die
I-AG ihren gesamten Betrieb an eine konzernzugehérige Gesellschaft, die Ausschiittung des
Verduflerungsgewinnes ist gemdfS § 10 Abs. 1 Z 7 iVm Abs. 2 KStG 1988 beim
Gruppentrdger steuerfrei. Da es in Folge des Verkaufs des gesamten Betriebes im Vergleich
zu den Jahren der Verlustentstehung zu einer qualifizierten Umfangsminderung (ndmlich
um 100%) kommt, scheidet die I-AG im Jahr 06 im Hinblick auf séimtliche Jahre 01 bis 05
aus der Unternehmensgruppe aus. Im Jahr 06 werden beim Gruppentrdger daher die in den
Jahren 01 bis 05 von der I-AG zugerechneten Verluste beim Gruppentréiger
gewinnerhéhend angesetzt.

Es bestehen keine Bedenken, fiir Zwecke der Gruppenbesteuerung nicht von einem
wirtschaftlichen Ausscheiden auszugehen, wenn in den Jahren 2020 und 2021
ausschlieBlich aufgrund der COVID-19-Pandemie voriibergehend eine qualifizierte

Umfangsminderung im Hinblick auf das Jahr der Verlustentstehung vorliegt.

Das wirtschaftliche Ausscheiden erganzt das tatsachliche Ausscheiden. Liegt daher eine
Fallkonstellation des tatsachlichen Ausscheidens vor, wie insbesondere bei Eintritt des
auslandischen Gruppenmitglieds in die Liquidation, kommen die diesbezliglichen
Besteuerungs- und Nachversteuerungsregeln zur Anwendung. Ein wirtschaftliches

Ausscheiden ist daher im Liquidationszeitraum ausgeschlossen.

Rz 1108 wird wie folgt gedindert (Klarstellung):
1108

Erfolgt auf eine Beteiligung zunachst eine steuerneutrale Teilwertabschreibung, die dem
Grunde nach unter § 12 Abs. 3 7 2 KStG 1988 fillt, jedoch aufgrund von § 9 Abs. 7 KStG 1988

steuerneutral ist, und tritt sodann eine Wertaufholung ein, hat unternehmensrechtlich wie

steuerrechtlich eine Zuschreibung zu erfolgen, wodurch sich der Buchwert der Beteiligung
erhoht. Diese Zuschreibung ist — spiegelbildlich zur vorausgehenden Teilwertabschreibung —
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steuerneutral. Die Zuschreibung ist auf das Ausmal? der Teilwertabschreibung begrenzt.
Sollte die Beteiligung unterjahrig vor der (steuerneutralen) Zuschreibungsmaglichkeit
verauBert werden, ist der VerdauBerungsgewinn insoweit steuerneutral zu behandeln. Dies
gilt daher nur fir jenen Teil des VerdauBerungsgewinnes, der mit einer vorgenommenen

Teilwertabschreibung zusammenhangt und als "unterjahrige Zuschreibung" anzusehen ist.

Diese spiegelbildliche Behandlung wirkt einerseits in eine Gruppe hinein und andererseits
auch aus einer Gruppe hinaus. Daher ist eine vor Gruppenzugehdérigkeit vorgenommene
steuerwirksame Teilwertabschreibung auch im Falle einer spater wahrend aufrechter
Gruppenzeit vorzunehmenden Zuschreibung insoweit steuerwirksam aufzuholen.
Umgekehrt fiihrt eine wahrend aufrechter Gruppenzeit gemaR § 9 Abs. 7 KStG 1988 nicht

abzugsfihige Teilwertabschreibung auch nach Beendigung der Gruppe (dh. auBerhalb
einer Gruppe oder in einer neuen Gruppe) insoweit zu einer steuerneutralen Zuschreibung
oder einem steuerneutralen VerauBerungsgewinn, als dadurch die vormalige

(steuerneutrale) Teilwertabschreibung aufgeholt wird.

Beispiel:

Die A-GmbH hdilt eine Beteiligung an der B-GmbH, die wiederum eine Beteiligung an der
C-GmbH hidilt; die drei Gesellschaften sind Mitglieder einer Unternehmensgruppe.
Widhrend aufrechter Gruppenzeit dieser Unternehmensgruppe nimmt das
Gruppenmitglied B-GmbH auf das Gruppenmitglied C-GmbH eine — aufgrund von § 9 Abs.
7 KStG 1988 steuerneutrale — Teilwertabschreibung vor.

In weiterer Folge verdiiufiert die A-GmbH die Beteiligung an der B-GmbH an die D-GmbH;
sowohl die B-GmbH als auch die C-GmbH werden in eine neue Unternehmensgruppe
(Gruppentréiiger D-GmbH) einbezogen. Tritt nun eine Werterholung der Beteiligung an
der C-GmbH ein, ist die Zuschreibung bei der B-GmbH auch in der neuen
Unternehmensgruppe insoweit steuerneutral vorzunehmen.

Erfolgen sowohl steuerwirksame als auch nicht steuerwirksame Teilwertabschreibungen,
ist im Hinblick auf die spiegelbildliche Betrachtung davon auszugehen, dass im Falle einer
spateren Werterholung bzw. VerauBBerung die zuletzt vorgenommene

Teilwertabschreibung aufgeholt wird (,,LIFO“).

Der Grundsatz der steuerneutralen Behandlung von Zuschreibungen und unterjahrigen
VeraulRerungsgewinnen im Falle von vorangegangenen steuerneutralen

Teilwertabschreibungen gemal § 9 Abs. 7 KStG 1988 gilt sinngemal auch fiir erhaltene

Ergebnisabfuhren nach vorangegangenen Verlustabdeckungen im Rahmen von
Ergebnisabfliihrungsvertragen, die steuerlich als Einlagenriickzahlung qualifiziert werden
(siehe Abschnitt 5.3. des Einlagen- und Innenfinanzierungserlasses, BMF-010203/0309-
IV/6/2017, der unabhdngig vom Bestehen einer Unternehmensgruppe anzuwenden ist).
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Beispiel:

Der Gruppentréger GT und das Gruppenmitglied GM bilden eine Unternehmensgruppe. Die
Anschaffungskosten des GT fiir die Beteiligung an GM betragen 35. Zwischen GT und GM
besteht ein Ergebnisabfiihrungsvertrag.

Im Jahr X1 erfolgt eine Verlustabdeckung in Hé6he von 100. Steuerlich stellt dies eine
Einlage dar, was zundichst zu einer Erh6hung des Buchwertes und der Anschaffungskosten
von 35 auf 135 fiihrt. In einem zweiten Schritt wird jedoch aufgrund der Nichtwerthaltigkeit
der Beteiligung eine Teilwertabschreibung in Héhe von 100 vorgenommen, die aufgrund
von § 9 Abs. 7 KStG 1988 steuerneutral ist. Der steuerliche Buchwert betréigt 35, die
steuerlichen Anschaffungskosten weiterhin 135 (unternehmensrechtlich betragen die
Anschaffungskosten und der Buchwert unverdndert 35).

Im Jahr X2 erfolgt eine Ergebnisabfuhr von 100. Steuerlich liegt insoweit eine
Einlagenriickzahlung vor, die zundchst zu einer Absenkung des Buchwertes auf 0 und zu
einer Abstockung der steuerlichen Anschaffungskosten auf die urspriinglichen 35 fiihrt. In
Héhe von 65 liegt aufgrund der Einlagenriickzahlung ein VerédufSerungsgewinn vor, der
jedoch steuerneutral ist, weil er zur Gdnze in der vorangegangenen steuerneutralen
Teilwertabschreibung Deckung findet. In H6he von 35 (100 steuerneutrale
Teilwertabschreibung abziiglich des steuerneutralen VerdufSerungsgewinnes von 65) ist ein
spdterer VerdufSerungsgewinn oder eine allféllige Zuschreibung der Beteiligung ebenfalls
steuerneutral.

Besteht zwischen den Gesellschaften, die den Ergebnisabflihrungsvertrag vereinbart haben,
keine Unternehmensgruppe, fihrt die Verlustabdeckung zu einer dem Grunde nach

steuerwirksamen Teilwertabschreibung gemal § 12 Abs. 3 Z 2 KStG 1988, die auf sieben

Jahre zu verteilen ist. Ein spaterer steuerpflichtiger VerdauBerungsgewinn aufgrund der
Einlagenriickzahlung (Ergebnisabfuhr) kann diesfalls gemals § 12 Abs. 3 Z 2 zweiter Teilstrich
2 KStG 1988 mit noch offenen Siebenteln aus der vorangegangenen Teilwertabschreibung

verrechnet werden.

In Rz 1109a entfdllt der letzte Absatz (Aufhebung der BMF-Info vom 5.12.2016, BMF-
010203/0385-VI/6/2016).

Rz 1126 wird wie folgt gedndert (Anpassung an die aktuelle Rechtslage):
1126

Der beherrschende Einfluss geht hinsichtlich des Personenkreises liber den aktienrechtlichen
Konzernbegriff hinaus und erfasst alle Gesellschafter (natlirliche Personen,
Personengesellschaften, Kérperschaften wie zB Privatstiftungen oder Korperschaften des
offentlichen Rechts), die an einer Kérperschaft konzernartig beteiligt sind und einen
beherrschenden Einfluss ausliben. Ob ein beherrschender Einfluss ausgelibt wird, ist von den
Umstanden des Einzelfalls abhdngig: Befinden sich alle anderen Aktien im Streubesitz, kann
bereits bei einer verhdltnismaRig kleinen Beteiligung ein beherrschender Einfluss gegeben
sein. Halt dagegen ein anderer Gesellschafter die Gbrigen Aktien bzw. Anteile, kann auch
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eine groRere Beteiligung, von zB 40%, keinen beherrschenden Einfluss vermitteln. Im Zweifel
kann auf die Vermutung des § 228 UGB idF vor RAG 2014 zuriickgegriffen werden.

Ein indirekter Beteiligungserwerb liegt im Wege zwischengeschalteter Personen oder
Gesellschaften vor.

Rz 1127 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
1127

Ein Erwerb von einer konzernzugehorigen Korperschaft liegt auehk dann vor, wenn der

ACALE S Sae C—Co i c cl c = - -

restlichenkeonzerngeselschaften-erworben-werden-zum Zeitpunkt der Anschaffung der

Beteiligung an der inldndischen Zielgesellschaft bereits ein Konzernverhdltnis zwischen

verauBernder und erwerbender Gesellschaft bestand oder Kaufer und Verkaufer zu diesem
Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar von demselben Gesellschafter beherrscht wurden
(VWGH 6.7.2020, Ro 2019/13/0018).

In Rz 1129 entfillt der letzte Absatz (Aufhebung der BMF-Info vom 16.6.2016, BMF-
010203/0178-VI/6/2016).

Rz 1159 wird wie folgt gedindert (StRefG 2020):
1159

Voraussetzung auf Seiten der Beteiligungskorperschaft (Untergesellschaft) ist, dass es sich

um eine

e inlandische Kapitalgesellschaft oder Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft,

e korperschaftlich organisierte Personengemeinschaft (Agrargemeinschaft) im-Sinne-des
A2 Abs 1 Z 3 B-VG,

e andere inldandische Korperschaft, soweit sie Partizipationskapital oder
Substanzgenussrechte (§ 8 Abs. 3 Z 1 KStG 1988) ausgibt,

e beschrankt steuerpflichtige inlandische Kérperschaft gemaR § 1 Abs. 3 Z 3 KStG 1988

(steuerbefreite Korperschaft),
e ,EU-Korperschaft” oder

e deninlandischen unter § 7 Abs. 3 KStG 1988 fallenden Kérperschaften vergleichbare

auslandische Korperschaft, mit deren Ansassigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe

besteht (in Folge kurz ,,vergleichbare ausldndische Korperschaft(en)”),

handelt.
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Fir die Frage, ab wann eine umfassende Amtshilfe vorliegt, ist auf den Beginn der
Wirksamkeit des DBA abzustellen. Entscheidend ist daher, ab wann die Anwendung des DBA

erfolgt. Dieser Zeitpunkt ist aufgrund der Regelungen im einzelnen DBA zu ermitteln.

Rz 1178 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):

1178

Bei tatsachlich ausgeschiitteten Ertragen und als ausgeschiittet geltenden Ertragen

(ausschittungsgleichen Ertragen) aus einem

e § 186 oder § 188 des Investmentfondsgesetzes 2011 oder

e §40 oder § 42 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes

unterliegenden Gebilde kommt unter den Voraussetzungen der Rz 1241 die
Beteiligungsertragsbefreiung insoweit zur Anwendung, als darin Beteiligungsertrage im
Sinne des § 10 Abs. 1 Z 1 bis 6 KStG 1988 enthalten sind.

Rz 1214 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
1214
Nach § 10 Abs. 3 erster Satz 3-KStG 1988 bleiben Gewinne, VerdaulRerungsgewinne, -verluste

und sonstige Wertdanderungen aus einer internationalen Schachtelbeteiligung aulRer Ansatz,

sofern keine Option (zur Steuerpflicht) gemaR § 10 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 vorgenommen

wurde (siehe Rz 1216). Ausgenommen sind Liquidationsverluste (siehe Rz 1224).

Bei § 10 Abs. 3 erster Satz KStG 1988 handelt es sich um eine sachliche Steuerbefreiung.

Bei der Ermittlung des steuerfrei zu behandelnden Betrages im Falle der VerduRerung
einer internationalen Schachtelbeteiligung hat zunachst eine Verrechnung der Einnahmen
mit den damit zusammenhangenden Ausgaben zu erfolgen; die Steuerbefreiung kommt
folglich erst auf den verbleibenden Nettobetrag (VerduBerungsgewinn oder -verlust) zur
Anwendung.

Bei der VerduRerung einer internationalen Schachtelbeteiligung ist der Ubergang des

wirtschaftlichen Eigentums maRgebend.
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Rz 1248ac wird wie folgt gedindert (Klarstellung):
1248ac

Die Hinzurechnungsbesteuerung bewirkt, dass Passiveinkiinfte einer niedrigbesteuerten
beherrschten auslandischen Kérperschaft unmittelbar im Inland bei der inlandischen
beherrschenden Korperschaft steuerpflichtig sind. Im Unterschied zum Methodenwechsel
gemaR § 10a Abs. 172 iVm Abs. 7 KStG 1988 (siehe dazu ndher Rz 1248fm ff) kommt die

Hinzurechnungsbesteuerung bereits auf nicht ausgeschittete Gewinne der

niedrigbesteuerten beherrschten auslandischen Korperschaft zur Anwendung.

Liegen fremdunubliche Leistungsbeziehungen zwischen der niedrigbesteuerten beherrschten
auslandischen Korperschaft und ihrer inlandischen beherrschenden Kérperschaft bzw.
weiteren inlandischen verbundenen Unternehmen vor, gehen die nach MalRgabe von § 6 Z 6
EStG 1988 durchzufiihrenden Verrechnungspreiskorrekturen der Anwendung der
Hinzurechnungsbesteuerung vor (zu den Auswirkungen der Verrechnungspreiskorrekturen

gemald § 6 Z 6 EStG 1988 auf die Ermittlung des Einkommens der auslandischen

beherrschten Kérperschaft und der hinzurechnungspflichtigen Passiveinkiinfte siehe Rz
1248ay und Rz 1248ds).

Da eine Hinzurechnungsbesteuerung kein unmittelbares Besteuerungsrecht der Republik
Osterreich hinsichtlich der Wirtschaftsgiiter der auslidndischen beherrschten Kérperschaft
begriindet, begriindet der Wegfall der Voraussetzungen fiir die
Hinzurechnungsbesteuerung auch keine diesbeziigliche Einschrankung des
Besteuerungsrechtes gemaR § 6 Z 6 EStG 1988; korrespondierend dazu begriindet die

erstmalige Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung kein entstehendes
Besteuerungsrecht hinsichtlich dieser Wirtschaftsgiiter (siehe dazu sinngemafl UmgrStR
2002 Rz 385e).

Rz 1248aw wird wie folgt gedndert (Klarstellung; COVID-19-StMG):
1248aw

Niedrigbesteuerung einer auslandischen Korperschaft im Sinne des § 10a KStG 1988 liegt

vor, wenn deren tatsdchliche Steuerbelastung des (gesamten) Einkommens im Ausland nicht
mehr als 12,5% betragt. Fir die Beurteilung der Niedrigbesteuerung ist die effektive
Steuerbelastung (Durchschnittssteuerbelastung) maRgeblich. Diese wird durch Division der
tatsachlich entrichteten ausldandischen Steuern bzw. der voraussichtlichen Steuerbelastung
(siehe dazu ndher Rz 1248bh) durch das ausldandische Einkommen der auslandischen

Korperschaft ermittelt.
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Nach Art. 7 Abs. 1 vorletzter Satz ATAD wird fiir Zwecke der Ermittlung der
Niedrigbesteuerung einer auslandischen beherrschten Kérperschaft eine Betriebsstitte,

die im Steuergebiet des beherrschten auslandischen Unternehmens nicht der Steuer
unterliegt oder steuerbefreit ist, nicht beriicksichtigt.

Bei der Ermittlung der Niedrigbesteuerung einer auslandischen beherrschten Kérperschaft

gemaR § 10a Abs. 3 KStG 1988 fiir Zwecke der Hinzurechnungsbesteuerung sind daher im

Wege einer richtlinienkonformen Interpretation Betriebsstatten, die im Ansadssigkeitsstaat
der auslandischen Korperschaft steuerbefreit sind (insbesondere aufgrund einer DBA-
Freistellungsverpflichtung), weder bei der Ermittlung des Einkommens noch der

anzusetzenden auslandischen Steuern zu beriicksichtigen.

Die Nichtberiicksichtigung auslandischer Freistellungs-Betriebsstitten der beherrschten
Koérperschaft gilt jedoch entsprechend dem Wortlaut und Sinn und Zweck des § 10a Abs. 3
KStG 1988 zur Vermeidung unerwiinschter Gestaltungen dann nicht, wenn bereits bei
gesamthafter Betrachtung der auslandischen beherrschten Koérperschaft einschlieBlich
auslandischer Betriebsstatten insgesamt eine Niedrigbesteuerung einer auslandischen

beherrschten Korperschaft vorliegen sollte.

Beispiel 1:

Die dsterreichische M GmbH beherrscht eine ausléndische Kérperschaft T Co (beherrschte
Korperschaft), die in ihrem Ansdissigkeitsstaat Passiveinkiinfte iHv 100 erzielt, deren
Steuerbelastung dort 15 betrdigt. Die beherrschte Kérperschaft T Co unterhdilt im Staat B
eine Betriebsstditte, die aufgrund des DBA zwischen Staat A und B DBA-rechtlich
freizustellende Betriebsstétteneinkiinfte iHv 900 erzielt, deren tatscichliche
Steuerbelastung im Staat B 90 betrdigt.

Bei gesamthafter Betrachtung der ausléidndischen Kérperschaft T Co betrdigt die effektive
Steuerbelastung unter Beriicksichtigung der ausldndischen Betriebsstiitte insgesamt
10,05% (Einkommen 1.000; ausléindische Steuern 105). Es liegt daher eine
Niedrigbesteuerung iSd § 10a Abs. 3 KStG 1988 vor; eine isolierte Betrachtung der
Einkiinfte im Ansdssigkeitsstaat unter Ausblendung der auslédndischen Betriebsstiitte
erfolgt nicht.

Beispiel 2:

Die osterreichische M GmbH beherrscht eine ausldndische Kérperschaft T Co (beherrschte
Korperschaft), die in ihrem Ansdissigkeitsstaat Passiveinkiinfte iHv 100 erzielt, deren
Steuerbelastung dort 10 betrdigt. Die beherrschte Kérperschaft T Co unterhdilt im Staat B
eine Betriebsstditte, die aufgrund des DBA zwischen Staat A und B DBA-rechtlich
freizustellende Betriebsstdtteneinkiinfte iHv 900 erzielt, deren tatséichliche
Steuerbelastung im Staat B 180 betrdigt.

Aufgrund der richtlinienkonformen Interpretation hat in diesem Fall die Ermittlung der
Niedrigbesteuerung unter Ausblendung der Freistellung-Betriebsstdtte zu erfolgen. Es
liegt eine Niedrigbesteuerung iSd § 10a Abs. 3 KStG 1988 vor.
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Aufgrund von § 10a Abs. 11 KStG 1988 idF COVID-19-StMG gilt eine Korperschaft jedenfalls
als niedrigbesteuert, wenn diese in einem Staat ansassig ist, der zum Abschlussstichtag

dieses Wirtschaftsjahres in der Liste jener Drittlander gefiihrt wird, die von den
Mitgliedstaaten gemeinsam als nicht kooperierende Liander eingestuft worden sind (§ 10a
Abs. 11 KStG 1988 idF COVID-19-StMG, BGBI. | Nr. 3/2021). Damit kommt Osterreich seiner
Verpflichtung nach, mit 1.1.2021 mindestens eine der von der EU-Arbeitsgruppe

»Verhaltenskodex” (Unternehmensbesteuerung) empfohlenen koordinierten steuerlichen
AbwehrmaBBnahmen gegeniiber diesen Listenstaaten umzusetzen. Diese steuerlichen
AbwehrmaBnahmen sollen dazu beitragen, dass sich die Kooperationsbereitschaft dieser

Lander und Gebiete zukiinftig verbessert.

Mit Stand 12.10.2021 sind folgende Staaten auf dieser Liste (vgl. ABl. Nr. C 413] vom

12.10.2021 S. 1): Amerikanische Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Fidschi, Guam,

Palau, Panama, Samoa, Trinidad und Tobago, Vanuatu.

Rz 1266af wird wie folgt gedndert (Judikatur):
1266af

Ein fir die Abzugsfahigkeit schadlicher konzerninterner Beteiligungserwerb einer

Korperschaft liegt auch dann vor, wenn der-eirheitlichewirtschaftliche Vorgang des Erwerbs

"

Zeitpunkt der Anschaffung der Beteiligung an der Zielgesellschaft bereits ein

Konzernverhdltnis zwischen verauRernder und erwerbender Gesellschaft bestand oder
Kaufer und Verkaufer zu diesem Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar von demselben
Gesellschafter beherrscht wurden (in diesem Sinne siehe auch Rz 1127 zur Konzernklausel
bei der Firmenwertabschreibung in der Unternehmensgruppe; VWGH 6.7.2020,

Ro 2019/13/0018).

Rz 1268 wird wie folgt gedndert (KonStG 2020):
1268

Der Regelungsinhalt des § 12 Abs. 2 erster Teilstrich KStG 1988 ist Ausdruck des allgemeinen

steuerlichen Rechtsgrundsatzes, wonach dem Fehlen der Steuerpflicht auf der einen das
Abzugsverbot auf der anderen gegentiibersteht. Bei der Ermittlung der Einkiinfte haben jene
Ausgaben auller Ansatz zu bleiben, die mit nicht steuerbaren Vermdgensvermehrungen oder
steuerfreien Einnahmen in einem klar abgrenzbaren objektiven Zusammenhang stehen.
Dieser Zusammenhang ist objektiv und kausal herzustellen. Aufwendungen und Ausgaben,

die der Verwendung solcher Einnahmen oder Vermogensvermehrungen dienen, sind von
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§ 12 Abs. 2 KStG 1988 nicht betroffen; es ist vielmehr nach den tbrigen Vorschriften zu
prifen, ob sie abzugsfahig sind oder nicht. Siehe weiters EStR 2000 Rz 4853 bis 4855.

Auf die Investitionspramie gemaR Investitionspramiengesetz, BGBI. | Nr. 88/2020, ist § 12
Abs. 2 KStG 1988 nicht anwendbar (§ 124b Z 365 EStG 1988; siehe dazu EStR 2000
Rz 3826a), sodass es zu keiner Aufwandskiirzung kommt.

Das Abzugsverbot des § 12 Abs. 2 KStG 1988 kommt auch im Rahmen der
Gruppenbesteuerung gemaR § 9 KStG 1988 zum Tragen und ist bei der Ermittlung des

eigenen Einkommens des Gruppenmitgliedes bzw. Gruppentragers zu bericksichtigen (vgl.
VWGH 25.1.2017, Ra 2015/13/0027; siehe dazu auch Rz 1060 und 1255). Bei der aus § 9 Abs.
1 KStG 1988 resultierenden rein steuerlichen Ergebniszurechnung innerhalb der

Unternehmensgruppe handelt es sich um keine ,steuerpflichtige Vermogensmehrung” der
beteiligten Korperschaft. Unternehmensrechtliche Gewinnausschittungen der
Beteiligungsgesellschaft an die beteiligte Kérperschaft sind auch innerhalb des
Gruppenbesteuerungsregimes als Beteiligungsertrage iSd § 10 KStG 1988 zu qualifizieren.

Auch die Ergebnisabfuhr aufgrund eines Ergebnisabflihrungsvertrages stellt einen
Beteiligungsertrag iSd § 10 KStG 1988 dar (vgl. VwWGH 28.2.2018, Ro 2016/15/0009).

Rz 1301 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
1301

Die Verteilung der steuerlichen Wirksamkeit der Teilwertabschreibung einer Beteiligung auf
sieben Jahre bewirkt nicht, dass sich der Buchwert der Beteiligung im Jahr der
Teilwertberichtigung und den folgenden sechs Jahren jeweils um ein Siebentel mindert.
Vielmehr sinkt der Buchwert der Beteiligung sofort um den gesamten Abschreibungsbetrag.
Im Jahr der bilanzmaRigen Abschreibung kommt es zu einer auRerbilanzmaRigen Zurechnung
von sechs Siebenteln des Abschreibungsbetrages, in den nachfolgenden sechs Jahren zu
einer auBerbilanzmaRigen Absetzung jeweils eines Siebentelbetrages. Ob die
unternehmensrechtliche Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert auf
voriibergehende oder dauernde Wertminderungen zuriickzufiihren ist, ist fir die steuerliche
Siebentelung nicht malRgebend. Mehrfache Teilwertabschreibungen lI6sen ebenso viele

Siebenjahresverteilungen aus.

Zur Bilanzberichtigung gemaR § 4 Abs. 2 Z 2 EStG 1988 siehe Rz 446 sowie allgemein EStR
2000 Rz 639 ff. Im Falle einer im ,,Wurzeljahr” zu Unrecht vorgenommenen

Teilwertabschreibung einer Beteiligung ist die Beurteilung der rechtlichen Voraussetzung,
ob die Siebentelabsetzung in den dem ,,Wurzeljahr” nachfolgenden sechs
Wirtschaftsjahren zu beriicksichtigen ist, jeweils eigenstandig und unabhangig davon zu
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vorzunehmen, ob das ,,Wurzeljahr” bereits rechtskraftig veranlagt ist und dabei die
Absetzung eines Siebentels beriicksichtigt wurde; eine Bindungswirkung hinsichtlich
unrichtiger Bilanzansatze besteht nicht (vgl. VWGH 27.6.2019, Ra 2018/15/0040).

Rz 1307 wird wie folgt gedndert (Beseitigung eines Redaktionsversehens):
1307

Nach § 12 Abs. 3 Z 3 KStG 1988 dirfen im Falle von Einlagen in mittelbar verbundene

Korperschaften Teilwertabschreibungen bei der Zwischenkdrperschaft insoweit nicht

vorgenommen werden, als ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der
von der Zielkérperschaft empfangenen Einlage und dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts
besteht. Der um die Einlage erhéhte Buchwert der Beteiligung an der Zielkérperschaft ist von
der Zwischenkorperschaft steuerlich fortzufiihren. Der Zuschuss bleibt somit im
Beteiligungsansatz der Zwischenkorperschaft enthalten und wird auch im

Einlagenevidenzkonto der Zielgesellschaft ausgewiesen.

§ 12 Abs. 3 Z 3 KStG 1988 verhindert daher, dass unerwiinschte Kaskadenwirkungen bei
Durchaktivierungen von Einlagen an mittelbar verbundene Kérperschaften bei den
Zwischenkorperschaften entstehen und es zur steuerlichen Multiplikation der Wirkung von
Wertminderungen dieser Beteiligungen im Wege von steuerwirksamen
Teilwertabschreibungen kommt und zwar unabhangig davon, ob tatsachlich Geldflisse

stattfinden oder nicht.

Rz 1308 wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
1308

Das Tatbestandsmerkmal der mittelbaren Verbindung zwischen der die Einlage leistenden

Korperschaft und der die Einlage empfangenden Zielkérperschaft ist weit auszulegen.

Das Verbot der Teilwertabschreibung gilt unabhangig davon, ob die Einlage durch einen
direkten Zuschuss der GroBmuttergesellschaft an die Enkelgesellschaft oder im Wege der
Durchleitung liber eine oder mehrere Zwischenkdrperschaften erfolgt. Eine mittelbare
Verbindung kann daher etwa auch bei Einlagen der , Tantengesellschaft” in die

»Nichtengesellschaft” vorliegen.

Wird die Einlage durch eine steuerbefreite oder eine in Osterreich nicht unbeschrankt

steuerpflichtige Korperschaft (,,auslandische Korperschaft”) geleistet, ist § 12 Abs. 3 Z 3 KStG

1988 auf Ebene der Zwischenkorperschaft(en) anwendbar; dies gilt unabhangig davon, ob
im Ausland eine Teilwertabschreibung geltend gemacht werden kann. Dies gilt analog fiir

den Fall, dass die Einlage durch eine Privatstiftung geleistet wird; auch diesfalls ist § 12

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 93

93 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20190627&hz_gz=Ra+2018%2f15%2f0040
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=3

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

Abs. 3 Z 3 KStG 1988 auf Ebene der Zwischenkorperschaft(en) unabhdngig davon
anwendbar, ob sich die Teilwertabschreibung auf Ebene der Privatstiftung auswirken kann.

Ist die Beteiligung an der die Einlage empfangenden Kdrperschaft (mittelbar) einem
inlandischen Betrieb einer auslandischen Korperschaft zuzurechnen, steht die
Teilwertabschreibung (unter Beriicksichtigung von § 12 Abs. 3 Z 2 KStG 1988; siehe dazu

Rz 1299 ff) auf Ebene des inlandischen Betriebes zu.

100%

TWA nach MaBgabe von § 12
Abs. 3 7 2 KStG 1988

Keine TWA aufgrund von § 12
Abs. 3 7 3 KStG 1988

l 100%
Keine TWA aufgrund von § 12
Abs. 3 7 3 KStG 1988

l 100%

Wird die Einlage durch eine natiirliche Person geleistet, steht die Teilwertabschreibung auf

Ebene der ersten Kérperschaft, an der die natirliche Person beteiligt ist, zu (unter
Beriicksichtigung von § 12 Abs. 3 Z 2 KStG 1988; siehe dazu Rz 1299 ff). Die
Zwischenkorperschaften konnen hingegen aufgrund von § 12 Abs. 3 Z 3 KStG 1988 keine

Teilwertabschreibung vornehmen. Halt die natiirliche Person die Beteiligung an der die
Einlage empfangenden Kdrperschaft (mittelbar) im Betriebsvermogen, steht eine

Teilwertabschreibung allerdings zu (unter Bericksichtigung von § 6 Z 2 lit. ¢ EStG 1988).
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TWA nach MaBgabe von §6 Z 2
lit. c EStG 1988, wenn im BV
gehalten

TWA nach MaBgabe von § 12
Abs. 37 2 KStG 1988

Keine TWA aufgrund von § 12
Abs. 37 3 KStG 1988

Rz 1309 wird wie folgt gedndert (Klarstellung und Prézisierung):
1309

Nach § 12 Abs. 3 Z 3 KStG 1988 besteht auf Ebene der Zwischenkdrperschaft die gesetzliche

Vermutung, dass ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der geleisteten Einlage und

dem Ansatz eines allenfalls niedrigeren Teilwerts besteht (einlagenbedingte
Teilwertabschreibung). Diese gesetzliche Vermutung besteht grundsatzlich zeitlich
unbegrenzt, ist jedoch widerlegbar. Fraglich ist stets, ob ein wirtschaftlicher
Zusammenhang zwischen der geleisteten Einlage und der — unter Umstdnden auch erst in
darauffolgenden Jahren vorgenommenen — Teilwertabschreibung gegeben ist. Die
Beweislast dafiir, dass die Teilwertminderung im jeweiligen Einzelfall nicht auf die Leistung
einer Einlage zurickzufihren ist, tragt die Zwischenkoérperschaft. Ist die Teilwertminderung
der Beteiligungen nachweislich nicht einlagenbedingt, kann die Zwischenkorperschaft eine

steuerwirksame Teilwertabschreibung vornehmen.

Bei der Beurteilung, ob ein wirtschaftlicher Zusammenhang im Sinne des § 12 Abs. 373
KStG 1988 zwischen Einlagen und Teilwertabschreibungen gegeben ist, sind die Griinde fiir
die Einlagenleistung ausschlaggebend. Von einem wirtschaftlichen Zusammenhang wird
auszugehen sein, wenn die Ursache der Wertminderung bereits im Zeitpunkt der Einlage
angelegt ist. Dafiir ist entscheidend, ob bereits bei Einlagenleistung mit dem Eintritt der
Wertminderung gerechnet wurde und deshalb ein Zuschuss gewdhrt wurde: Wurde die
Wertminderung bereits im Zeitpunkt der Einlage antizipiert, auch wenn sie sich zum
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Zeitpunkt der Einlagenleistung noch nicht manifestiert hatte, wird ein wirtschaftlicher
Zusammenhang zwischen Einlage und niedrigerem Teilwert gegeben sein. Hingegen sind
Ursachen fiir Wertminderungen, die im Zeitpunkt der Einlagenleistung noch nicht
antizipiert werden konnten, nicht von § 12 Abs. 3 Z 3 KStG 1988 erfasst.

Beispiel:

Eine Enkelgesellschaft erhdlt von der mittelbar beteiligten GrofSmuttergesellschaft einen
Investitionszuschuss. Drei Jahre spéter kommt es bei der Enkelgesellschaft auf Grund einer
Anderung der Marktverhdltnisse zu einem nachhaltigen Wertverlust, der bei der
Zwischenkdrperschaft und unter Umstéinden auch bei der GrofSmuttergesellschaft den
Ansatz des niedrigeren beizulegenden Wertes der jeweiligen Beteiligung rechtfertigt. In
diesem Fall kann auch die Zwischenkérperschaft die Teilwertabschreibung gemdfs §

12 Abs. 3 Z 2 KStG 1988 steuerwirksam geltend machen.

Die Grundsatze des § 12 Abs. 3 Z 3 KStG 1988 sind auch im Falle der VerdauRerung oder des
sonstigen Ausscheidens der Beteiligung anzuwenden (siehe Rz 1289). Wird von der

Zwischengesellschaft ein Nachweis, dass zwischen einer geleisteten Einlage und einem
Veraulerungsverlust kein wirtschaftlicher Zusammenhang besteht, nicht erbracht, ist ein
Verlust, der sich aus der Gegeniberstellung des VeraulRerungspreises und des héheren
Buchwerts der Beteiligung ergibt, daher insoweit steuerneutral, als er auf die aktivierte
Einlage zu beziehen ist.

Nach Rz 1309 werden ein neuer Abschnitt 22. ,,Zinsschranke (§ 12a KStG 1988)“ sowie die
neuen Rz 1309aa bis 1309fl eingefiigt.

22. Zinsschranke (§ 12a KStG 1988)

22.1 Aligemeines
1309aa

§ 12a KStG 1988 sieht eine Beschrdnkung der Abzugsfihigkeit von
Fremdfinanzierungszinsen fiir Kérperschaften in Abhdngigkeit von deren steuerlichem
Ergebnis (EBITDA) vor. Mit dieser Regelung wurde die in Art. 4 der Richtlinie (EU)
2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekampfung von
Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des

Binnenmarkts (sog. Anti Tax Avoidance Directive, ATAD) vorgesehene Zinsschranke
umgesetzt. Die Regelung wurde mit dem COVID-19-SteuermafBnahmengesetz (COVID-19-
StMG; BGBI. | Nr. 3/2021) umgesetzt und ist gemaB § 26¢ Z 80 KStG 1988 erstmals fir nach
dem 31.12.2020 beginnende Wirtschaftsjahre anzuwenden, wobei fiir

Unternehmensgruppen Besonderheiten hinsichtlich des Inkrafttretens bestehen (siehe
dazu Rz 1309¢ek).
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1309ab

Das Abzugsverbot des & 12a KStG 1988 ist zusatzlich zu den bereits bestehenden speziellen
und allgemeinen Abzugsverboten des KStG 1988 (insbesondere § 12 Abs. 1 Z9 und 10

sowie Abs. 2 KStG 1988) anzuwenden, umfasst jedoch dem Grunde nach nur

Zinsaufwendungen, die nicht bereits einem der anderen Abzugsverbote unterliegen (siehe
Rz 1309as).

22.2 Grundregel und mafigebliche Gr6Ben zur Ermittlung der Zinsschranke (§ 12a Abs. 1
KStG 1988)
1309ac

GemadR § 12a Abs. 1 erster Satz KStG 1988 ist ein Zinsiliberhang eines Wirtschaftsjahres nur
im AusmaR von 30% des steuerlichen EBITDA (= verrechenbaren EBITDA) dieses

Wirtschaftsjahres abzugsfihig, jedenfalls aber bis zu einem Betrag von 3 Millionen Euro

(Freibetrag). Fiir die Anwendung der Zinsschranke und die Ermittlung des abzugsfahigen

Zinsiiberhangs eines Wirtschaftsjahres sind die folgenden GroRen relevant:

e Der Zinsiiberhang (§ 12a Abs. 3 KStG 1988; siehe dazu Rz 1309ar ff)

e Das steuerliche EBITDA und das davon abgeleitete verrechenbare EBITDA (§ 12a Abs. 4
KStG 1988; siehe dazu Rz 1309bi ff)

e Der Freibetrag von bis zu 3 Millionen Euro (§ 12a Abs. 1 letzter Satz KStG 1988; siehe
dazu Rz 1309ad)

1309ad

Sowohl die Ermittlung des Zinsiiberhangs als auch des (verrechenbaren) EBITDA sind
einheitlich auf dasselbe, jeweilige (Rumpf-)Wirtschaftsjahr zu beziehen, fiir das die
Zinsschranke angewendet wird (§ 12a Abs. 1 erster Satz KStG 1988).

Der Freibetrag von 3 Millionen Euro bezieht sich hingegen auf den Veranlagungszeitraum.
Enden in einem Veranlagungszeitraum mehrere (Rumpf-)Wirtschaftsjahre, kann der Betrag
von 3 Millionen Euro nur einmal in voller Hohe ausgeschopft werden. Die gemeinsame
Veranlagung mehrerer (Rumpf-)Wirtschaftsjahre bewirkt folglich keine Vervielfachung des
Freibetrages.

1309ae

Rechnerisch ist bei Anwendung der Grundregel gemaR § 12a Abs. 1 erster Satz KStG 1988

der Zinsiiberhang dem verrechenbaren EBITDA gegeniiberzustellen. Dabei sind folgende
Konstellationen zu unterscheiden:
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e Findet der Zinsiiberhang vollstandig im verrechenbaren EBITDA Deckung, ist der
Zinsiiberhang — ungeachtet dessen Héhe — vollstandig abzugsfihig.

e Ubersteigt der Zinsiiberhang das verrechenbare EBITDA, ist der Zinsiiberhang
grundsatzlich nur in Hohe des verrechenbaren EBITDA abzugsfahig. Allerdings ist der
Zinsiuiberhang jedenfalls bis zu einem Betrag von 3 Millionen Euro abzugsfihig
(Freibetrag).

e Im Falle eines negativen steuerlichen EBITDA ist der Zinsiiberhang lediglich bis zur
Hohe des Freibetrages abzugsfahig.

Beispiel:
Die A-GmbH ermittelt fiir das Wirtschaftsjahr X1

a) einen Zinsiiberhang in Héhe von 2 Millionen Euro und ein verrechenbares EBITDA in
Hoéhe von 2,5 Millionen Euro:

Da der Zinsiiberhang vollstéindig im verrechenbaren EBITDA Deckung findet, ist der
Zinsiiberhang in voller Héhe (2 Millionen Euro) abzugsféihig.

b) einen Zinsiiberhang in Héhe von 6 Millionen Euro und ein verrechenbares EBITDA in
Héhe von 4 Millionen Euro:
Der Zinsiiberhang ist in Hohe des verrechenbaren EBITDA (4 Millionen Euro) abzugsfihig.

¢) einen Zinsiiberhang in Héhe von 4 Millionen Euro und eine verrechenbares EBITDA in
Hdhe von 2 Millionen Euro:

Der Zinsiiberhang ist grundséitzlich in Héhe des verrechenbaren EBITDA, jedenfalls aber
bis zu einem Betrag von 3 Millionen Euro abzugsféihig. Da der Freibetrag das
verrechenbare EBITDA iiberschreitet, ist der Zinsiiberhang in Hohe von 3 Millionen Euro
abzugsfihig; die Zinsschranke bewirkt eine Beschréiinkung der Abzugsféhigkeit in Hohe
von 1 Million Euro.

d) einen Zinsiiberhang in Héhe von 4 Millionen und eine verrechenbares EBITDA in Hohe
von - 1 Million Euro:

Der Zinsiiberhang ist grundsdtzlich in Hohe des verrechenbaren EBITDA, jedenfalls aber
bis zu einem Betrag von 3 Millionen Euro abzugsféhig. Da der Freibetrag das (negative)
verrechenbare EBITDA iiberschreitet, ist der Zinsiiberhang in Héhe von 3 Millionen Euro
(Freibetrag) abzugsfihig.

Zusammengefasst bewirkt § 12a Abs. 1 KStG 1988 somit keine Beschrankung der

Abzugsfahigkeit eines Zinsiiberhangs, wenn dieser

e vollstandig im verrechenbaren EBITDA Deckung findet oder
e trotz Ubersteigens des verrechenbaren EBITDA den Betrag von 3 Millionen Euro nicht
Uberschreitet.
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22.3 Personlicher Anwendungsbereich (§ 12a Abs. 2 KStG 1988)

22.3.1 Erfasste Korperschaften
1309af

Die Zinsschrankenregelung findet nicht auf natiirliche Personen, sondern ausschlieBlich auf

bestimmte in § 12a Abs. 2 KStG 1988 taxativ aufgezahlte Korperschaften Anwendung.

Diese sind:

e Unbeschrankt steuerpflichtige juristische Personen des privaten Rechts
(Korperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 1 KStG 1988; siehe dazu Rz 7 ff)

e Beschrankt steuerpflichtige Kérperschaften, die

— im Inland weder ihre Geschéftsleitung noch ihren Sitz haben,

— mit einer inldndischen juristischen Person vergleichbar sind und

— imInland eine Betriebsstédtte unterhalten (Kérperschaften im Sinne des § 1 Abs. 3
Z 1 lit. a KStG 1988; siehe dazu ndher Rz 1487).

1309ag
Nicht der Zinsschrankenregelung unterliegen daher folgende Kérperschaften:

e Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des 6ffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 27 2
KStG 1988),

e Unbeschrankt und beschrankt steuerpflichtige nichtrechtsfihige
Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermogen (& 1 Abs. 2
Z3und §1 Abs.3Z1 lit. b KStG 1988) und

o beschrankt steuerpflichtige Korperschaften der zweiten Art (§ 1 Abs. 3Z 2 und Z 3 KStG
1988).

1309ah

Soweit eine Kdrperschaft im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 1 KStG 1988 gemaR § 5 KStG 1988 nur

teilweise von der unbeschrankten Steuerpflicht befreit ist und somit teilweise weiterhin

unbeschrankt steuerpflichtig ist (siehe dazu ndaher Rz 167), unterliegt diese insoweit im
Rahmen der unbeschrankten Steuerpflicht auch der Zinsschranke.

Eine solche Teilsteuerpflicht besteht etwa fiir eigenniitzige Privatstiftungen, weil die
Steuerbefreiung gemaR § 57 11 iVm § 13 Abs. 2 KStG 1988 lediglich ausldndische
Beteiligungsertrage betrifft.
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1309ai

Personengesellschaften unterliegen als solche nicht der Zinsschranke. Ist jedoch eine von
der Zinsschranke in personlicher Hinsicht erfasste Korperschaft an einer
Mitunternehmerschaft oder vermogensverwaltenden Personengesellschaft beteiligt, sind
auch die der Kérperschaft aus dieser Beteiligung zugewiesenen anteiligen steuerpflichtigen
Einkiinfte (Tangente), anteiligen Zinsaufwendungen und Zinsertriage sowie Ab- und
Zuschreibungen des Anlagevermégens aus der Personengesellschaft fiir Zwecke der
Zinsschrankenregelung zu beriicksichtigen. Ebenso sind etwaige Sonderbetriebsausgaben
bzw. Sonderbetriebseinnahmen der beteiligten Kérperschaft zu beriicksichtigen. Zu den
Auswirkungen auf die Ermittlung des Zinsiiberhangs gemaR § 12a Abs. 3 KStG 1988 und
des steuerlichen EBITDA gemaRB & 12a Abs. 4 KStG 1988 siehe naher Rz 1309bk.

22.3.2 Personliche Ausnahmen
22.3.2.1 Allgemeines
1309a;j

GemadR § 12a Abs. 2 zweiter Satz KStG 1988 wird eine Korperschaft in persénlicher Hinsicht

vom Anwendungsbereich der Zinsschranke ausgenommen, wenn diese kumulativ die

folgenden Voraussetzungen erfiillt:

e Die Korperschaft wird nicht vollstindig in einen Konzernabschluss einbezogen (siehe
dazu Rz 1309al ff).

e Die Korperschaft verfiigt liber kein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 10a
Abs. 4 Z 2 KStG 1988 (siehe dazu Rz 1309an ff).

e Die Korperschaft verfiigt liber keine auslandische Betriebsstatte (siehe dazu Rz 1309aq
ff).

22.3.2.2 Beurteilungszeitraum
1309ak

Alle drei Anwendungsvoraussetzungen der Ausnahmebestimmung fiir eigenstandige
Koérperschaften miissen im jeweiligen fiir die Anwendung der Zinsschranke maf3geblichen
Wirtschaftsjahr erfiillt sein; auf die Verhaltnisse des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
kommt es nicht an. Es reicht nicht aus, wenn die Anwendungsvoraussetzungen blof$ zum
Bilanzstichtag des jeweiligen Wirtschaftsjahres erfiillt sind, jedoch nicht durchgehend
wahrend des gesamten Wirtschaftsjahres erfiillt waren.

Beispiel:

Die unbeschriinkt steuerpflichtige C-GmbH ist zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres
X1 weder tatscéichlich vollstéindig in einen Konzernabschluss einbezogen, noch verfiigt sie
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zu diesem Zeitpunkt iiber verbundene Unternehmen und ausléindische Betriebsstditten.
Allerdings hat die C-GmbH bis zum 31.10.X1 eine Beteiligung von 30% an der T-GmbH
gehalten.

Die Ausnahme von der Zinsschranke fiir eigenstéindige Kérperschaften gemdf & 12a Abs.
2 zweiter Satz KStG 1988 kann von der C-GmbH fiir das Wirtschaftsjahr X1 nicht in
Anspruch genommen werden, sondern friihestens fiir das Wirtschaftsjahr X2.

22.3.2.3 Keine Einbeziehung in einen Konzernabschluss
1309al

§ 12a Abs. 2 zweiter Satz erster Teilstrich KStG 1988 setzt voraus, dass die Kérperschaft

nicht vollstindig in einen Konzernabschluss einbezogen wird. Die Verpflichtung zur
Einbeziehung in einen Konzernabschluss kann sich nach dem UGB, den IFRS oder
vergleichbaren Rechnungslegungsstandards wie zB US-GAAP ergeben (siehe dazu naher
Rz 1309cx). Eine bloRe anteilige Einbeziehung in einen Konzernabschluss
(,,Quotenkonsolidierung” oder ,at equity“-Konsolidierung) stellt keine vollstdndige
Einbeziehung in einen Konzernabschluss dar; die Anwendung der Ausnahmeregelung ist in

solchen Fillen daher moglich.

1309am

Eine tatsachliche Einbeziehung in einen Konzernabschluss steht der Anwendung der
Ausnahmebestimmung auch dann entgegen, wenn keine rechtliche Verpflichtung zur
Einbeziehung bestand, sondern diese bloB freiwillig erfolgte (zur Anwendung der
Eigenkapital-Ausnahme in solchen Fillen siehe aber Rz 1309cy). Bei einer pflichtwidrig
unterlassenen vollstindigen Einbeziehung in Konzernabschluss kann die

Ausnahmebestimmung nicht in Anspruch genommen werden.

22.3.2.4 Kein verbundenes Unternehmen
1309an

§ 12a Abs. 2 zweiter Satz zweiter Teilstrich KStG 1988 setzt voraus, dass die Korperschaft
iber kein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 10a Abs. 4 Z 2 KStG 1988 verfiigt. Das

Vorliegen eines verbundenen Unternehmens ist nach MaRBgabe der Definition des § 10a
Abs. 4 Z 2 KStG 1988 zu beurteilen (siehe dazu ndher Rz 1248cj ff). Dementsprechend kann
ein verbundenes Unternehmen in drei unterschiedlichen Auspridgungen vorliegen, namlich

sowohl als Tochtergesellschaft (lit. a), Muttergesellschaft (lit. b) als auch als
Schwestergesellschaft (letzter Satz) der Korperschaft.
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1309a0

Die Korperschaft verfiigt liber ein verbundenes Unternehmen unabhangig davon, ob die
Verbundenheit durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mindestens 25%
in Form von Kapital- oder Stimmrechten oder aufgrund eines mindestens 25-prozentigen

Gewinnanspruchs hergestellt wird.

1309ap

Der Begriff des verbundenen Unternehmens ist rechtsformunabhéngig (siehe Rz 1248cp)
und erfasst daher grundsatzlich juristische und natiirliche Personen sowie

Personenvereinigungen.

Halt jedoch eine selbst nicht unternehmerisch tatige natiirliche Person lediglich eine
Beteiligung von mindestens 25% an der Korperschaft, kann die Kérperschaft die
Ausnahmebestimmung des § 12a Abs. 2 zweiter Satz zweiter Teilstrich KStG 1988 in

Anspruch nehmen. Sollte jedoch eine natiirliche Person zu mindestens 25% an einer
weiteren Korperschaft oder Personenvereinigung beteiligt sein, sind diese
Schwestergesellschaften als verbundene Unternehmen der Korperschaft anzusehen,
weshalb die Kérperschaft die Ausnahmebestimmung in diesem Fall nicht in Anspruch

nehmen kann.

Beispiel:

An der beschréinkt steuerpflichtigen A-GmbH sind zwei nicht unternehmerisch tétige
natiirliche Personen X und Y zu jeweils 50% beteiligt. Die Gesellschafter halten keine
weiteren Beteiligungen an anderen Kérperschaften oder Personenvereinigungen.

Die A-GmbH erfiillt die Anwendungsvoraussetzungen des § 12a Abs. 2 zweiter Satz
zweiter Teilstrich KStG 1988.

Variante:
X hélt auch eine Beteiligung von 30% an der unbeschréinkt steuerpflichtigen B-GmbH.

Die A-GmbH und die B-GmbH sind verbundene Unternehmen, sodass sowohl fiir die A-
GmbH als auch fiir die B-GmbH die Ausnahmebestimmung von der Zinsschranke fiir
eigensténdige Korperschaften nicht zusteht.

22.3.2.5 Keine auslandische Betriebsstatte

1309aq

§ 12a Abs. 2 zweiter Satz dritter Teilstrich KStG 1988 setzt voraus, dass die Kérperschaft

iiber keine auslandische Betriebsstatte verfiigt. Das Vorliegen einer Betriebsstatte im
Ausland ist nach MaR3gabe des mit dem jeweiligen Betriebsstattenstaat anzuwendenden
DBA zu beurteilen. Dabei ist nicht ma3geblich, ob das DBA mit dem Betriebsstattenstaat
die Befreiungs- oder Anrechnungsmethode fiir Betriebsstitteneinkiinfte vorsieht.
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22.4 Ermittlung des Zinsliberhangs (§ 12a Abs. 3 KStG 1988)

22.4.1 Allgemeines
1309ar

Fiir die Ermittlung des Zinsiiberhangs sind gemaR § 12a Abs. 3 KStG 1988 die abzugsfahigen

Zinsaufwendungen eines Wirtschaftsjahres den steuerpflichtigen Zinsertragen
gegeniiberzustellen. Die in den Zinsiiberhang einflieBenden Zinsaufwendungen und
Zinsertrage ergeben sich aus dem fiir Zwecke der Zinsschranke maRgeblichen Zinsbegriff
(siehe Rz 1309at ff).

1309as

Die Anwendung der Zinsschranke setzt gemaf} § 12a Abs. 1iVm Abs. 3 KStG 1988

definitionsgemiR voraus, dass ein Uberhang abzugsfihiger Zinsaufwendungen vorliegt

(,,Zinsiiberhang”), dh. die abzugsfihigen Zinsaufwendungen miissen die steuerpflichtigen
Zinsertrdage im jeweiligen Wirtschaftsjahr libersteigen (Nettobetrachtung).

Zinsaufwendungen, die bereits einem anderen allgemeinen (§ 12 Abs. 2 KStG 1988) oder
speziellen Abzugsverbot (§ 12 Abs. 1 Z 9 oder Z 10 KStG 1988) unterliegen, sind daher bei

der Ermittlung des Zinsiliberhangs nicht zu beriicksichtigen.

22.4.2 Zinsbegriff
22.4.2.1 Allgemeines
1309at

§ 12a Abs. 3 letzter Satz KStG 1988 definiert den fiir die Ermittlung des Zinsiiberhangs

mafgeblichen Zinsbegriff, der in korrespondierender Betrachtung sowohl ausgabenseitig

(Zinsaufwendungen) als auch einnahmenseitig (Zinsertrage) zu verstehen ist. Die

Beriicksichtigung der von § 12a Abs. 3 letzter Satz KStG 1988 erfassten Zinsaufwendungen

fiir Zwecke der Ermittlung des Zinsiiberhangs erfolgt jedoch ungeachtet dessen, ob der
korrespondierende Zinsertrag empfangerseitig der Steuerpflicht unterliegt. Ebenso ist es
fiir Zwecke der Ermittlung des Zinsiiberhangs unbeachtlich, wer der Empfanger der
korrespondierenden Zinsertrage ist, sodass auch Zinszahlungen an unabhangige Dritte
unter den Zinsbegriff der Zinsschranke fallen.

Zinsen liegen auch dann vor, soweit sie in Ausschiittungen oder ausschiittungsgleichen
Ertragen aus einem den §§ 186 und 188 InvFG 2011 unterliegenden Gebilde enthalten sind
(vgl. InvFR 2018 Rz 338 f). Dies gilt nicht bei Nichtmeldefonds, fiir die auch kein
Selbstnachweis gemaR § 186 Abs. 2 Z 3 InvFG 2011 erbracht wird.
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Bei ausldndischen Zinsen ist der Bruttobetrag — dh. vor Abzug einer etwaigen

auslandischen Quellensteuer — fiir Zwecke der Zinsschranke heranzuziehen.

22.4.2.2 Definition
1309au

§ 12a Abs. 3 letzter Satz KStG 1988 zufolge sind Zinsen jegliche Vergiitungen fiir

Fremdkapital einschlieBlich samtlicher Zahlungen fiir dessen Beschaffung sowie sonstige
Vergiitungen, die mit diesen Vergiitungen und Zahlungen wirtschaftlich gleichwertig sind.

Diese allgemeine Definition von Zinsen im Sinne des § 12a Abs. 3 KStG 1988 geht auf Art. 2

Abs. 1 ATAD zuriick (zu Aufwendungen, die nach den Vorgaben der ATAD jedenfalls als

Zinsaufwendungen zu behandeln sind, siehe sogleich Rz 1309bc f).

1309av

Ob Vergiitungen fiir die Uberlassung des Kapitals fix oder variabel ausgestaltet ist oder ob
die Kapitalriickzahlung von bestimmten Bedingungen bzw. von der Entwicklung eines

Basiswertes abhangt, hat fiir das Vorliegen von Zinsen im Sinne des § 12a Abs. 3 KStG 1988

keine Bedeutung.

1309aw

Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Disagio oder Damnum sind vom Zinsbegriff
des § 12a Abs. 3 letzter Satz KStG 1988 erfasst. Durch die ausdriickliche Einbeziehung von

Zahlungen fiir die Beschaffung von Fremdkapital sind vom Zinsbegriff fiir Zwecke der

Zinsschranke insbesondere auch Geldbeschaffungskosten erfasst, womit der Zinsbegriff
des § 12a Abs. 3 KStG 1988 etwa iliber den engen Zinsbegriff in § 11 Abs. 1 Z 4 KStG 1988
hinausgeht (siehe dazu Rz 1252 ff).

1309ax

Von einer Erfiillung des Zinsbegriffes fiir Zwecke der Zinsschranke ist auch dann
auszugehen, wenn ein Wirtschaftsgut angeschafft und der Kaufpreis nicht nur kurzfristig —
dh. grundsatzlich iiber ein Jahr — gestundet oder eine Ratenzahlung vereinbart wird. In
diesem Fall ist die iiber den Barwert hinausgehende Zinskomponente des Kaufpreises bzw.
der einzelnen Rate beim Schuldner als Zinsaufwand und beim Gldubiger als Zinsertrag zu
erfassen.

1309ay

Auch Nebenkosten wie Provisionen und Gebiihren, die im Zusammenhang mit der
Fremdkapitalaufnahme geleistet werden (zB Bearbeitungsgebiihren,

Verwaltungsprovisionen und -gebiihren), sind vom allgemeinen Zinsbegriff fiir Zwecke der
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Zinsschranke erfasst (zu Vermittlungsgebiihren im Besonderen siehe Rz 1309bd). Auch
Vorfilligkeitsentschadigungen, die fiir die vorzeitige Beendigung eines Darlehensvertrages
geleistet werden, sind als im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kapital anfallende
Zahlungen und daher als vom Zinsbegriff des § 12a Abs. 3 KStG 1988 mitumfasst zu sehen.

1309az

Bereitstellungszinsen sind als wirtschaftlich gleichwertige Vergiitungen ebenfalls vom
aligemeinen Zinsbegriff erfasst. Dasselbe gilt fiir vertragliche und gesetzliche

Verzugszinsen.

1309ba

Aufwendungen im Zusammenhang mit unechtem Factoring und unechter Forfaitierung
sind vom Zinsbegriff fiir Zwecke der Zinsschranke erfasst; das ist dann der Fall, wenn der
Zessionar nicht das Ausfallsrisiko der Forderung ilibernimmt (zum echten Factoring und zur
echten Forfaitierung siehe Rz 1309bh). Der Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und
Einlésungsbetrag der Forderung stellt dann wirtschaftlich gesehen einen Zinsaufwand bzw.

einen Zinsertrag dar.

1309bb

Auf- und Abzinsungen von langfristigen unverzinslichen oder niedrig verzinslichen
Forderungen (siehe EStR 2000 Rz 2362) und Verbindlichkeiten (siehe EStR 2000 Rz 2446
und 3309c), die in wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Zinskomponente enthalten,
sind vom Zinsbegriff des § 12a Abs. 3 KStG 1988 ebenfalls erfasst.

Die Abzinsung langfristiger Riickstellungen ist nicht vom Zinsbegriff des § 12a Abs. 3 KStG
1988 erfasst (siehe Rz 1309be).

22.4.2.3 Beispielhafte Aufzdahlung von Zinsen, die jedenfalls unter den Zinsbegriff fallen
1309bc

Die allgemeine Definition von Zinsen im Sinne des § 12a Abs. 3 KStG 1988 geht auf die

ATAD zuriick. Die ATAD enthalt dariiber hinaus eine beispielhafte Aufzahlung von
Zinsaufwendungen, die jedenfalls als Zinsen fiir Zwecke der Zinsschranke zu behandeln
sind. Dazu zdhlen gemaR Art. 2 Abs. 1 ATAD unter anderem (siehe dazu ndher Rz 1309bd):

e Zahlungen im Rahmen von Beteiligungsdarlehen,

e kalkulatorische Zinsen auf Instrumente wie Wandelanleihen und Nullkuponanleihen,
e Zinsaufwendungen im Rahmen von Finanzierungsleasing,

e Betrdge im Rahmen von alternativen Finanzierungsmodalitaten,

e im Bilanzwert eines zugehorigen Vermoégenswertes enthaltene kapitalisierte Zinsen,
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e die Amortisation kapitalisierter Zinsen,

e Betrage, die durch Bezugnahme auf eine Finanzierungsrendite im Rahmen von
Verrechnungspreisregelungen gemessen werden,

e Betrage fiktiver Zinsen im Rahmen von Derivaten oder Hedging-Vereinbarungen im
Zusammenhang mit dem Fremdkapital eines Unternehmens,

e bestimmte Wechselkursgewinne und -verluste auf Fremdkapital,

¢ Instrumente im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fremdkapital,

e Garantiegebiihren fiir Finanzierungsvereinbarungen sowie Vermittlungsgebiihren und

ahnliche Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital.

1309bd

Die beispielhafte Aufzihlung der ATAD kann im Lichte des Zinsbegriffes gemaR § 12a
Abs. 3 KStG 1988 wie folgt prazisiert werden:

e Zahlungen im Rahmen von Beteiligungsdarlehen:

Darunter fallen beispielweise Zahlungen im Zusammenhang mit partiarischen
Darlehen, echten stillen Beteiligungen, Gewinnschuldverschreibungen und
obligationenahnlichen Genussrechten. Hingegen sind Substanzgenussrechte nicht vom
Zinsbegriff fiir Zwecke der Zinsschranke erfasst (siehe dazu EStR 2000 Rz 6112c).

e Kalkulatorische Zinsen auf Instrumente wie Wandelanleihen und Nullkuponanleihen:

Bei Wandelanleihen (siehe dazu allgemein EStR 2000 Rz 6181) liegt der Zinskupon
aufgrund des Wandlungsrechts idR unter dem Marktzins. Liegt aufgrund der
niedrigeren Verzinsung ein verdecktes Aufgeld vor, das als Disagio zu aktivieren und
abzuschreiben ist, ist dieser (zusatzliche) Zinsaufwand aus der Abschreibung des
Disagios ebenfalls fiir Zwecke der Zinsschranke zu beriicksichtigen.

Bei Nullkuponanleihen (siehe dazu allgemein EStR 2000 Rz 6187) zdhlen die iiber die
Laufzeit verteilten — im héheren Einlosungsbetrag enthaltenen — kalkulatorischen

Zinsen zum Zinsbegriff.
e Zinsaufwendungen im Rahmen von Finanzierungsleasing:

Nach der ATAD fallen auch Zinsaufwendungen im Rahmen von Finanzierungsleasing
unter den Zinsbegriff gemaR § 12a Abs. 3 KStG 1988; Aufwendungen aus operativen

Leasinggeschdften fallen hingegen nicht darunter. Die Qualifizierung von
Leasinggeschdften als Finanzierungsleasing und damit einhergehend die Erfassung
einer in der Leasingrate enthaltenen Zinskomponente fiir Zwecke der Zinsschranke
setzt einen Wechsel des wirtschaftlichen Eigentums zum Leasingnehmer voraus. Dabei
sind die in IFRS 16 dargelegten Kriterien zur Abgrenzung von Finanzierungsleasing und
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Operating Leasing maf3geblich. Ein Leasingverhaltnis wird danach als
Finanzierungsleasing eingestuft, wenn alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und
Chancen libertragen werden (IFRS 16.61 ff). Im Zweifelsfall bestehen jedoch keine
Bedenken, sich an den innerstaatlichen Grundsatzen zur Abgrenzung von
Finanzierungsleasing und Operating Leasing zu orientieren (vgl. auch Rz 1248a0; EStR
2000 Rz 135 ff).

e Im Bilanzwert eines zugehdérigen Vermégenswertes enthaltene kapitalisierte Zinsen:

Dabei handelt es sich um Zinsaufwendungen, die anlasslich der Anschaffung oder
Herstellung eines Wirtschaftsgutes anfallen und - soweit sie auf den Zeitraum der
Herstellung entfallen — auf dieses aktiviert werden. Dies betrifft insbesondere Zinsen
fiir Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung von Gegenstidnden des Anlage- oder
Umlaufvermogens, die im Rahmen der Herstellungskosten nach MaRRgabe von § 203
Abs. 4 UGB iVm § 6 EStG 1988 angesetzt werden (sog. Bauzeitzinsen; sieche EStR 2000
Rz 2201). Wird von diesem Aktivierungswahlrecht im Rahmen des
Herstellungsvorgangs Gebrauch gemacht, ist der in den Absetzungen fiir Abnutzungen
des jeweiligen Wirtschaftsgutes enthaltene Anteil an Zinsaufwendungen insoweit fiir
Zwecke der Zinsschranke herauszuschalen und bei der Ermittlung des Zinsiiberhangs zu
beriicksichtigen. Die Einbeziehung derartiger Zinsaufwendungen in den Zinsbegriff fiir
Zwecke der Zinsschranke gilt unabhdngig davon, ob vom Aktivierungswahlrecht gemaf}

§ 203 Abs. 4 UGB Gebrauch gemacht wird. Dies gilt jedoch nicht fiir Zinsaufwendungen,

die bereits in vor dem 1.1.2021 beginnenden Wirtschaftsjahren aktiviert wurden.
e Amortisation kapitalisierter Zinsen:

Kapitalisierte Zinsen sind Zinsen, die aktiv- oder passivseitig dem Kapital zugeschlagen
sind. Auf es Glaubigers entsteht dabei im Falle der Bilanzierung ein Zinsertrag und auf

Seiten des Schuldners ein Zinsaufwand.

e Betriige, die durch Bezugnahme auf eine Finanzierungsrendite im Rahmen von

Verrechnungspreisregelungen gemessen werden:

Zu den Zinsen fiir Zwecke der Zinsschranke gehoren auch steuerwirksame, fiktive
Zinsaufwendungen und Zinsertrége, die aufgrund einer fremduniiblichen
Kapitalliberlassung im Rahmen von Verrechnungspreiskorrekturen gemaR § 6 Z 6 EStG
1988 oder § 8 KStG 1988 anzusetzen sind.

e Betrdge fiktiver Zinsen im Rahmen von Derivaten oder Hedging-Vereinbarungen im

Zusammenhang mit dem Fremdkapital eines Unternehmens:

Betrdge fiktiver Zinsen im Rahmen von Derivaten oder Hedging-Vereinbarungen im
Zusammenhang mit Fremdkapital eines Unternehmens fallen unter den Zinsbegriff fiir
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Zwecke der Zinsschranke, soweit sich der Aufwand oder Ertrag auf Zinsen (nicht
hingegen auf das Stammrecht) bezieht. Demnach sind Aufwendungen im
Zusammenhang mit Zins- und Wahrungsswaps sowie mit weiteren derivativen
Finanzinstrumenten oder Sicherungsgeschaften bei der Ermittlung des Zinsiiberhangs
zu beriicksichtigen, wenn ihnen ein Geschaft zur Kapitaliiberlassung zu Grunde liegt
und die Vereinbarung in Erganzung oder als Absicherung einer
Fremdkapitalvereinbarung vorgenommen wurde. Dabei miissen Laufzeit und Valuta

der Darlehens- und Sicherungsvereinbarung aber grundsatzlich kongruent sein.
e Bestimmte Wechselkursgewinne und -verluste auf Fremdkapital:

Bereits vorab im Zusammenhang mit der Kapitaliiberlassung vereinbarte — und damit
im Zeitpunkt der Darlehensgewdhrung bereits , bestimmte” — Wechselkursdifferenzen
(vgl. dazu beispielsweise VWGH 25.11.2002, 99/14/0099) sind bei der Ermittlung des
Zinsiiberhangs zu beriicksichtigen.

Hingegen sind vorab unsichere Wechselkursgewinne und -verluste nur insoweit bei der
Ermittlung des Zinsiiberhangs zu beriicksichtigen, als diese sich — je nach Entwicklung
des Wechselkurses — unmittelbar auf den jahrlichen Zinsaufwand (Kursverlust) oder
Zinsertrag (Wechselkursgewinn) beziehen; Wertanderungen des Stammrechts
(Aufwand oder Ertrag aus der Bewertung von Kreditforderungen

oder -verbindlichkeiten aufgrund von Wechselkursschwankungen) sind bei der
Ermittlung des Zinsiiberhangs nicht zu beriicksichtigen, weil darin keine wirtschaftlich
vergleichbare Vergiitung fiir Fremdkapital zu sehen ist.

e Garantiegebiihren fiir Finanzierungsvereinbarungen sowie Vermittlungsgebiihren und

dhnliche Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital:

Auch Garantiegebiihren fiir Finanzierungsvereinbarungen sind von Art. 2 Abs. 1 ATAD

erfasst, weshalb auch Aval- und Biirgschaftsprovisionen bei der Ermittlung des
Zinsiiberhangs zu beriicksichtigen sind. Vermittlungsgebiihren und dhnliche Kosten im
Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital, wie beispielsweise
»Arrangement Fees”, ,,Agency Fees”, ,Security Fees” oder Beratungskosten, sind bei
der Ermittlung des Zinsiiberhangs ebenfalls zu beriicksichtigen.

22.4.2.4 Negativabgrenzung

1309be

Vom Zinsbegriff des § 12a Abs. 3 KStG 1988 sind nur Vergiitungen fiir die
Fremdkapitalaufnahme, nicht aber Vergiitungen fiir die Fremdkapitalhingabe erfasst,

weshalb Negativzinsen — zahler- und empfingerseitig — nicht vom Zinsbegriff des § 12a
Abs. 3 KStG 1988 erfasst sind.
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Die Auf- und Abzinsung langfristiger Riickstellungen nach MafR3gabe von § 9 Abs. 5 sowie
§ 14 EStG 1988 fillt nicht unter den Zinsbegriff des § 12a Abs. 3 KStG 1988. Dies gilt auch
fiir versicherungstechnische Riickstellungen gemafB § 15 KStG 1988.

1309bf

Auch Aufwendungen fiir die Uberlassung von korperlichen und unkérperlichen
Wirtschaftsgiitern (zB Miete, Pacht, Lizenzgebiihren) sowie Aufwendungen fiir
Sachdarlehen sind vom Zinsbegriff fiir Zwecke der Zinsschranke nicht erfasst, sondern
ausschlieRlich Aufwendungen fiir die Uberlassung von Geldkapital. Sollte der Zinsiiberhang
allerdings durch Wertpapierleihgeschafte oder dhnliche Vereinbarungen in nicht
unwesentlichem Ausmal verringert werden, kann dies unter Missbrauchsgesichtspunkten

zu priifen sein.

Fiir die Erfillung des Zinsbegriffes ist es hingegen nicht relevant, ob eine
(Geld-)Verbindlichkeit anstatt durch die Riickzahlung des Kapitals durch die Hingabe von
anderen Wirtschaftsgiitern getilgt werden kann, unabhangig davon, ob und welchem der
Vertragspartner ein Wahlrecht zusteht (insbesondere Aktienanleihen, Wandelanleihen,
Umtauschanleihen, Wandeldarlehen etc.). Ausschlaggebend ist lediglich, ob Geldkapital

tberlassen wird.

1309bg

Aufwendungen aus operativen Leasinggeschéften sind nicht vom Zinsbegriff erfasst (zur

Abgrenzung zum unter die Zinsschranke fallenden Finanzierungsleasing siehe Rz 1309hd).

1309bh

Aufwendungen im Zusammenhang mit echtem Factoring und echter Forfaitierung sind
nicht vom Zinsbegriff erfasst; das ist der Fall, wenn das Ausfallrisiko der Forderung auf den
Zessionar libergeht (zur Abgrenzung zum unter die Zinsschranke fallenden unechten

Factoring und zur unechten Forfaitierung siehe Rz 1309ba).

22.5 Ermittlung des steuerlichen EBITDA (§ 12a Abs. 4 KStG 1988)

22.5.1 Allgemeines
1309bi

Der ermittelte Zinsiiberhang (Rz 1309ar ff) ist in einem Wirtschaftsjahr nur im AusmaR von
30% des steuerlichen EBITDA (= verrechenbares EBITDA) dieses Wirtschaftsjahres
abzugsfahig (zur Grundregel siehe bereits Rz 1309ac). Als steuerliches EBITDA gilt gemaR

§ 12a Abs. 4 KStG 1988 der vor Anwendung der Zinsschranke ermittelte Gesamtbetrag der

Einkiinfte, neutralisiert um steuerliche Abschreibungen und Zuschreibungen sowie den
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Zinsiiberhang gemaR § 12a Abs. 3 KStG 1988. Im Hinblick auf die vorzunehmenden
Neutralisierungen ist die auf § 12a Abs. 8 KStG 1988 basierende Verordnung des

Bundesministers fiir Finanzen zur Ermittlung des steuerlichen EBITDA sowie des Gruppen-
EBITDA (EBITDA-Ermittlungs-VO, BGBI. Il Nr. 390/2021) zu beriicksichtigen (siehe dazu
ndher Rz 1309al ff).

22.5.2 Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 als
Ausgangsgrofe

1309bj

Ausgangspunkt fiir die Ermittlung des steuerlichen EBITDA ist ein vorlaufiger, dh. vor
Anwendung der Zinsschranke gemaR § 12a KStG 1988 ermittelter Gesamtbetrag der

Einkiinfte der jeweiligen Kérperschaft. Alle sonstigen ertragsteuerlichen Regelungen sind
bei der Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkiinfte daher zu beriicksichtigen. Die sich
dabei ergebenden steuerwirksamen Erh6hungen und Verminderungen des
Gesamtbetrages der Einkiinfte beeinflussen folglich auch das fiir Zwecke der
nachgelagerten Anwendung der Zinsschranke maBgebliche steuerliche EBITDA (vgl. dazu
auch Art. 4 Abs. 2 ATAD, wonach es sich beim EBITDA um eine im Mitgliedstaat der
Korperschaftsteuer unterliegende GroRe handelt).

Steuerfreie in- und auslandische Einkiinfte, wie beispielweise Beteiligungsertrage gemaR
§ 10 KStG 1988 oder DBA-steuerbefreite Auslandseinkiinfte, beeinflussen den
Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des & 12a KStG 1988 hingegen nicht und

bleiben daher auch fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA unberiicksichtigt
(vgl. dazu Art. 4 Abs. 2 ATAD, wonach steuerfreie Einkiinfte im EBITDA nicht zu

beriicksichtigen sind).

Im Inland nach Maf3gabe von § 2 Abs. 8 Z 3 EStG 1988 angesetzte auslandische Verluste

sowie gemaR § 2 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 angesetzte Nachversteuerungsbetrage vermindern

bzw. erh6hen jedoch den Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG
1988. Ebenso erh6hen gemaR § 10a KStG 1988 hinzugerechnete Betrdge den

Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988. Zu den diesbeziiglich

vorzunehmenden Neutralisierungen im Hinblick auf darin enthaltene Ab- und
Zuschreibungsbetrage sowie Zinsaufwendungen und Zinsertrage im Rahmen der
Ermittlung des steuerlichen EBITDA siehe Rz 1309bo.

1309bk

Ist eine vom personlichen Anwendungsbereich der Zinsschranke gemaf} § 12a Abs. 2 erster
Satz KStG 1988 erfasste Korperschaft (siehe dazu Rz 1309af ff) an einer
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Personengesellschaft als Mitunternehmerin beteiligt, gehen auch der Kérperschaft
aufgrund dieser Beteiligung zugewiesene steuerpflichtige Gewinn- und Verlustanteile in
deren Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 ein und flieRen

daher anteilig in die Ausgangsgrofe fiir die Ermittlung des steuerlichen EBITDA der
jeweiligen Korperschaft ein; dies gilt auch fiir Beteiligungen an einer
vermogensverwaltenden Personengesellschaft. Dementsprechend flieBen darin
enthaltene Zinsaufwendungen und Zinsertrage der Personengesellschaft auch in den
Zinsiiberhang gemaR § 12a Abs. 3 KStG 1988 der beteiligten Korperschaft ein. Auch die in

der EBITDA-Ermittlungs-VO vorgesehenen Erhohungen und Verminderungen des
Gesamtbetrages der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 (siehe Rz 1309bl ff) um

darin enthaltene Absetzungen fiir Abnutzungen, Teilwertabschreibungen, abzugsfihige

Zinsaufwendungen (§ 1 Z 1 lit. a, b und c EBITDA-Ermittlungs-VO) sowie Zuschreibungen
und steuerpflichtige Zinsertrage (§ 1 Z 2 lit. a und b EBITDA-Ermittlungs-VO) sind fiir

Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA vorzunehmen.

22.5.3 Vorzunehmende Neutralisierungen bei Ermittlung des steuerlichen EBITDA (& 1
EBITDA-Ermittlungs-VO)

22.5.3.1 Allgemeines
1309bl

Der Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 eines
Wirtschaftsjahres ist gemaR & 1 Z 1 EBITDA-Ermittlungs-VO zu erh6hen um darin

enthaltene

e Absetzungen fiir Abnutzungen (lit. a; siehe Rz 1309bq),
e Teilwertabschreibungen des Anlagevermaogens (lit. b; siehe Rz 1309br ff) sowie

e abzugsfihige Zinsaufwendungen (lit. c; siehe Rz 1309av)

und gemaRB § 1 Z 2 EBITDA-Ermittlungs-VO zu vermindern um darin enthaltene

e Zuschreibungen des Anlagevermogens (lit. a; siehe Rz 1309bw ff) sowie

o steuerpflichtige Zinsertrage (lit. b; siehe Rz 1309ca).

Die Erhohungen (Z 1) und Verminderungen (Z 2) um die jeweiligen Betrage sind jedoch nur
insoweit vorzunehmen, als sich diese nach den allgemeinen ertragsteuerlichen
Vorschriften im jeweiligen Wirtschaftsjahr bei der Ermittlung des Gesamtbetrages der
Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 ausgewirkt haben (§ 1 Z 3 EBITDA-
Ermittlungs-VO).
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1309bm

Die gemaR § 1 Z 1 lit. a und lit. b sowie Z 2 lit. a EBITDA-Ermittlungs-VO vorzunehmenden

Neutralisierungen um Ab- und Zuschreibungen beschranken sich auf Wirtschaftsgiiter des
Anlagevermogens. Teilwertabschreibungen und Zuschreibungen von Wirtschaftsgiitern
des Umlaufvermogens, die den Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a

KStG 1988 steuerwirksam beeinflusst haben, sind nicht zu neutralisieren.

Zur Abgrenzung von Beteiligungen des Anlage- und Umlaufvermdégens siehe allgemein
bereits Rz 1300.

1309bn

Steuerwirksame, im Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des & 12a KStG 1988

enthaltene Gewinne und Verluste aus der VerduRBerung von Wirtschaftsgiitern des
Anlagevermogens sind fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA grundsatzlich
nicht neutralisierend zu beriicksichtigen. Eine Neutralisierung von VerdauRerungsgewinnen
und -verlusten fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA hat allerdings insoweit
zu erfolgen, als von einem — dem VeraulBlerungsvorgang zeitlich vorgelagerten —
Bewertungsvorgang auszugehen ist (vorgelagerte Zuschreibung bis zu den
fortgeschriebenen Anschaffungskosten bzw. vorgelagerte Teilwertabschreibung), der nach
Mafgabe von § 1 Z 2 lit. a bzw. Z 1 lit. b jeweils iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO auch zu

neutralisieren ware. Praktische Relevanz hat die Neutralisierung von vorgelagerten

Bewertungsvorgangen insbesondere fiir teilwertgeminderte Beteiligungen des
Anlagevermogens (siehe Rz 1309br und 1309bx f).

1309bo

Soweit in im Inland angesetzten Betriebsstattenverlusten gemaR § 2 Abs. 8 Z 3 EStG 1988

bzw. in den gemaR § 2 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 nachzuversteuernden Betragen

Verminderungen und Erh6hungen gema3 § 1 Z 1 und 2 EBITDA-Ermittlungs-VO enthalten

sind (zB Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Zinsertrage; siehe Rz 1309bj), sind diese fiir

Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA insoweit zu neutralisieren.

Dasselbe gilt im Hinblick auf Hinzurechnungsbetriage gemaB § 10a KStG 1988 (siehe
Rz 1309bj).

1309bp

Die fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA vorzunehmende Neutralisierung
nach Maf3gabe des § 1Z 1 und Z 2 iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO hat auch zu erfolgen,
wenn diese den Gesamtbetrag der Einkiinfte nicht im Rahmen der laufenden

Gewinnermittlung fiir das jeweilige Wirtschaftsjahr erhoht oder vermindert haben,
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sondern sich im Rahmen einer Bilanzberichtigung gemaB § 4 Abs. 2 Z 2 EStG 1988 im

»Wurzeljahr” oder im ersten nicht verjahrten Jahr durch Vornahme eines Zu- oder

Abschlages auswirken.

22.5.3.2 Erh6hungen des Gesamtbetrages der Einkiinfte (§ 1 Z 1 EBITDA-Ermittlungs-VO)

1309bq

Zu den dem Gesamtbetrag der Einkiinfte hinzuzurechnenden Absetzungen fiir
Abnutzungen zdhlen gemaB3 § 1 Z 1 lit. a EBITDA-Ermittlungs-VO neben der linearen oder

degressiven Absetzung fiir Abnutzung im Sinne des § 7 EStG 1988 auch jegliche
Sonderformen der Absetzung fiir Abnutzung im Sinne des § 8 EStG 1988 (zB fiir PKW,
Gebaude oder Abschreibungen fiir auBergewdhnliche technische oder wirtschaftliche
Abnutzung) sowie sofortige Absetzungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten

geringwertiger Wirtschaftsgiiter gemaf} § 13 EStG 1988.

Bei nicht § 7 Abs. 3 KStG 1988 unterliegenden Korperschaften ist der Gesamtbetrag der

Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 um die Absetzungen fiir Abnutzungen im
Sinne des § 16 Abs. 1 Z 8 EStG 1988 sowie einen auf 15 Jahre zu verteilenden
Herstellungsaufwand im Sinne des § 28 Abs. 3 EStG 1988 zu erhdhen.

1309br

Zu den dem Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988
hinzuzurechnenden Betrdagen zihlen gemal § 1 Z 1 lit. b iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO

weiters Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert von Wirtschaftsgiitern des
Anlagevermégens im Sinne des § 6 Z 1 und Z 2 lit. a EStG 1988, soweit sich diese im

betreffenden Wirtschaftsjahr nach den ertragsteuerlichen Vorschriften steuerlich

auswirken konnten.

Steuerwirksame Verluste aus der VerduBerung von Wirtschaftsgiitern des
Anlagevermogens sind fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA zu
neutralisieren, weil von einem — dem VerauBerungsvorgang zeitlich vorgelagerten —
Bewertungsvorgang auszugehen ist (vorgelagerte Teilwertabschreibung), der nach
Mafgabe von § 1 Z 1 lit. b iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO auch zu neutralisieren ware
(siehe Rz 1309bn).

Zur Abgrenzung von Beteiligungen des Anlage- und Umlaufvermégens siehe allgemein
Rz 1300.
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1309bs

Fiir Korperschaften, die nicht unter § 7 Abs. 3 KStG 1988 fallen, kénnen sich
Einschrankungen der Abzugsfahigkeit von Teilwertabschreibungen insbesondere aufgrund
von § 6 Z 2 lit. cund lit. d EStG 1988 ergeben (Kiirzung der Abzugsfahigkeit eines allenfalls

verbleibenden, negativen Uberhangs aus Teilwertabschreibungen auf 55% bzw. 60% im
Zusammenhang mit sondersteuersatzbesteuerten Wirtschaftsgiitern; siehe dazu Rz 403
sowie EStR 2000 Rz 794 f und 784 ff). Dies spielt insbesondere eine Rolle fiir eigenniitzige,
nicht offengelegte Privatstiftungen (zum persénlichen Anwendungsbereich der
Zinsschranke siehe Rz 1309ah). Fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA ist
folglich nur der gekiirzte Betrag dem Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des

§ 12a KStG 1988 hinzuzurechnen (§ 1 Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO).

1309bt

Fiir unter § 7 Abs. 3 KStG 1988 fallende Korperschaften ergeben sich Einschrankungen der

sofortigen steuerlichen Abzugsfahigkeit von Teilwertabschreibungen aufgrund von § 12
Abs. 3 Z 2 KStG 1988 insbesondere im Zusammenhang mit zum Anlagevermogen
gehorenden Beteiligungen im Sinne des § 10 KStG 1988 (siehe dazu Rz 1299 ff). Wirkt sich
eine dem Grunde nach abzugsfihige Teilwertabschreibung danach in einem

Wirtschaftsjahr nur zu einem Siebentel als Betriebsausgabe aus, ist fiir Zwecke der
Ermittlung des steuerlichen EBITDA gemad8 § 1 Z 1 lit. b iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO
auch nur ein Siebentel dem Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung der Zinsschranke

hinzuzurechnen.

Beispiel:

Die A-GmbH ist zu 100% an der B-GmbH beteiligt (Anschaffungskosten 1.000). Im
Wirtschaftsjahr X1 nimmt die A-GmbH auf die B-GmbH eine Teilwertabschreibung iHv
700 vor (Teilwert = 300), die sich steuerlich im Wirtschaftsjahr X1 aufgrund von § 12
Abs. 3 Z 2 KStG 1988 nur zu einem Siebentel (=100) auswirkt (Buchwert sinkt auf 300).

Der vor Anwendung des § 12a KStG 1988 ermittelte Gesamtbetrag der Einkiinfte der A-
GmbH hat sich in X1 somit zundichst um 100 steuerwirksam vermindert; fiir Zwecke der
Ermittlung des steuerlichen EBITDA ist daher dieser Gesamtbetrag der Einkiinfte in X1
um 100 zu erhéhen. In den darauffolgenden Wirtschaftsjahren X2 bis X7 hat die A-GmbH
den jeweiligen ermittelten Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung der Zinsschranke
um jeweils 100 zu erhéhen.

Bereits dem Grunde nach nicht abzugsfiahige Abschreibungen von Beteiligungen des
Anlagevermogens auf den niedrigeren Teilwert, wie ausschiittungsbedingte
Teilwertabschreibungen gemadR § 12 Abs. 3 Z 1 KStG 1988, haben den Gesamtbetrag der
Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 nicht steuerwirksam vermindert und sind
daher nach MaBgabe von § 1 Z 1 lit. b iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO auch nicht fiir
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Zwecke der Ermittlung des EBITDA erh6hend zu beriicksichtigen. Dies gilt auch fiir

Teilwertabschreibungen von internationalen Schachtelbeteiligungen, die sich aufgrund der

generellen Steuerneutralitidt des § 10 Abs. 3 erster Satz KStG 1988 steuerlich nicht

auswirken.

1309bu

Bei dem Grunde nach abzugsfihigen Teilwertabschreibungen gemaR § 12 Abs. 3 Z 2 KStG

1988 sind fiir Zwecke der Ermittlung des Erhohungsbetrages die Méglichkeiten der

vorzeitigen Gegenrechnung noch offener Siebentel aus Teilwertabschreibungen mit

¢ in spateren Wirtschaftsjahren erfolgenden Zuschreibungen (erster Teilstrich; siehe
Rz 1309by Beispiel Variante 1) oder

e entstehenden VerduBerungsgewinnen (zweiter Teilstrich; siehe Rz 1309by Beispiel
Variante 2) dieser Beteiligung oder

e im Wirtschaftsjahr der Teilwertabschreibung erzielten VerauRerungsgewinnen aus

anderen Beteiligungen (dritter Teilstrich; siehe sogleich das Bespiel unten)

zu beachten. Dem Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung der Zinsschranke ist im
jeweiligen Wirtschaftsjahr gemaB § 1 Z 1 lit. b iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO jener Betrag

neutralisierend hinzuzurechnen, der unter Beriicksichtigung der vorzeitigen

Verrechnungsmaoglichkeit steuerlich insgesamt abgesetzt werden konnte.

Beispiel:

Die A-GmbH ist zu 100% an der B-GmbH beteiligt (Anschaffungskosten 1.000). Im
Wirtschaftsjahr X1 nimmt die A-GmbH auf die B-GmbH eine Teilwertabschreibung iHv
700 vor (Teilwert = 300), die sich steuerlich im Wirtschaftsjahr X1 aufgrund von § 12 Abs.
3 Z 2 KStG 1988 nur zu einem Siebentel (=100) auswirken wiirde (Buchwert sinkt auf 300).
Dariiber hinaus verduflert die A-GmbH in X1 jedoch auch ihre Beteiligung an der C-GmbH
(AK = BW = 1.000; TW = 1.490) und erzielt dabei einen steuerpflichtigen
Verduferungsgewinn iHv 490. Nach Gegenrechnung der offenen Siebentel (=700) mit
dem Verduflerungsgewinn (§ 12 Abs. 3 Z 2 dritter Teilstrich KStG 1988) verbleibt eine
steuerlich noch nicht abgesetzte Teilwertabschreibung iHv 210, die auf sieben Jahre zu
verteilen ist. In X1 kann daher zuséitzlich zur vorgezogenen Teilwertabschreibung iHv 490
ein laufendes Siebentel iHv 30 abgesetzt werden (siehe Rz 1305); insgesamt somit eine
Teilwertabschreibung in Héhe von 520.

Fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA ist daher der Gesamtbetrag der
Einkiinfte der A-GmbH fiir das Wirtschaftsjahr X1 um 520 zu erhéhen (§ 1 Z 1 lit. b
EBITDA-Ermittlungs-VO). Der anldsslich der Verduferung der Beteiligung an der C-GmbH
erzielte steuerpflichtige VerdufSerungsgewinn (490) ist in den Gesamtbetrag der
Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 eingeflossen. Eine diesbeziigliche
Verminderung des Gesamtbetrages der Einkiinfte fiir Zwecke der Ermittlung des EBITDA
hat nicht zu erfolgen, weil in der Vergangenheit keine Teilwertabschreibung auf die C-
GmbH durchgefiihrt wurde und folglich auch kein (vorgelagerter) Bewertungsvorgang
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vorliegt, der fiir die Ermittlung des steuerlichen EBITDA neutralisierend zu
beriicksichtigen wdire (siehe dazu Rz 1309by Beispiel Variante 2).

Zur vorzeitigen Gegenrechnung offener Siebentel mit (vorgelagerten) Zuschreibungen
spaterer Wirtschaftsjahre siehe Rz 1309by.

1309bv

Zu den dem Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988
hinzuzurechnenden Betragen zahlen auch abzugsfihige Zinsaufwendungen des jeweiligen
Wirtschaftsjahres (§ 1 Z 1 lit. c EBITDA-Ermittlungs-VO). Dabei handelt es sich um die in
den Zinsiiberhang eines Wirtschaftsjahres gemaR & 12a Abs. 3 KStG 1988 einflieBenden

Zinsaufwendungen (zum Zinsbegriff siehe Rz 1309at ff), die den Gesamtbetrag der
Einkiinfte vor Anwendung der Zinsschranke im jeweiligen Wirtschaftsjahr vermindert
haben. Ein Zinsvortrag ist folglich nicht hinzuzurechnen; dieser erhoht gemaf} § 12a Abs. 6
Z 1 zweiter Satz KStG 1988 das steuerliche EBITDA nicht.

Zinsaufwendungen, die aufgrund einer Ausnahmeregelung des § 12a KStG 1988 nicht in

den Zinsiiberhang gemaR § 12a Abs. 3 KStG 1988 einflieBen, wie insbesondere
Zinsaufwendungen aus Altvertragen gemaR § 26¢ Z 80 KStG 1988 (siehe Rz 1309¢n ff) und
Zinsaufwendungen fiir langfristige Infrastrukturprojekte im allgemeinen 6ffentlichen
Interesse (siehe Rz 1309ch ff), sind auch fiir Zwecke der EBITDA-Ermittlung nicht zu
neutralisieren, dh. dem Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988

nicht hinzuzurechnen.

Im Falle eines aktivierungs- und verteilungspflichtigen Zinsaufwandes im Sinne des § 12a
Abs. 3 KStG 1988 (zB Disagio und Geldbeschaffungskosten gemaR § 6 Z 3 EStG 1988; siehe
dazu Rz 1309aw), hat eine Neutralisierung fiir Zwecke der EBITDA-Ermittlung nur insoweit

zu erfolgen, als sich der Zinsaufwand im jeweiligen Wirtschaftsjahr steuerlich auswirkt § 1
Z 1lit. b iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO).

22.5.3.3 Verminderungen des Gesamtbetrages der Einkiinfte (§ 1 Z 2 EBITDA-Ermittlungs-
Vo)

1309bw

Der Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 ist gemaB § 1 Z 2 lit.

aiVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO zunachst um Zuschreibungen von Wirtschaftsgiitern des

Anlagevermoégens im Sinne des § 6 Z 1 EStG 1988 zu vermindern, soweit diese sich im

jeweiligen Wirtschaftsjahr steuerlich auswirken.
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Zuschreibungen von internationalen Schachtelbeteiligungen, die sich aufgrund der
generellen Steuerneutralitidt des § 10 Abs. 3 erster Satz KStG 1988 steuerlich nicht

auswirken, sind auch fiir Zwecke der EBITDA-Ermittlung nicht zu neutralisieren.

1309bx

Gewinne aus der VerauBBerung von Wirtschaftsgiitern des Anlagevermaogens sind fiir
Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA zu neutralisieren, soweit von einem — dem
VerauBerungsvorgang gedanklich vorgelagerten — Bewertungsvorgang (vorgelagerte
Zuschreibung bis zu den fortgeschriebenen Anschaffungskosten) auszugehen ist (siehe
dazu bereits Rz 1309bn). Dabei ist § 3 zweiter Satz EBITDA-Ermittlungs-VO zu beachten
(siehe Rz 1309cd ff).

1309by

Bei Zuschreibungen von Beteiligungen des Anlagevermogens ist die gemaR § 12 Abs. 37 2
KStG 1988 vorgesehene Moglichkeit der vorzeitigen Verrechnung mit noch offenen
Siebenteln aus Teilwertabschreibungen — unter Beachtung von § 1 Z 3 EBITDA-Ermittlungs-

VO - zu beriicksichtigen: Zuschreibungen sind danach fiir Zwecke der Ermittlung des
steuerlichen EBITDA in jenem Ausmal} vom Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung

des § 12a KStG 1988 abzuziehen, in dem sie sich aufgrund der vorgezogenen

Verrechnungsmoglichkeit steuerlich ausgewirkt haben.

Sofern eine in einem Wirtschaftsjahr steuerwirksam vorzunehmende Zuschreibung von

Beteiligungen des Anlagevermoégens gemaR § 12 Abs. 3 Z 2 KStG 1988 vollstandig mit noch

offenen Siebenteln aus Teilwertabschreibungen gegenverrechnet werden kann, ergeben
sich daraus in diesem Wirtschaftsjahr insgesamt keine Auswirkungen auf den
Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988, weshalb gemall § 173
EBITDA-Ermittlungs-VO keine Neutralisierung der Zu- und Abschreibung fiir Zwecke der

Ermittlung des steuerlichen EBITDA zu erfolgen hat.

Fortsetzung Beispiel Rz 1309bt, Variante 1 (Verrechnung mit Zuschreibung):

Im Wirtschaftsjahr X3 erfolgt bei der A-GmbH eine Zuschreibung der Beteiligung an der
B-GmbH (AK 1.000, BW 300) um 250 (Teilwert 550). Zundichst ist fiir das laufende
Wirtschaftsjahr X3 das dritte Siebentel (100) steuerlich abzusetzen und mit der
steuerwirksamen Zuschreibung zu verrechnen. Im Ausmap der iiber das abgesetzte
laufende Siebentel hinausgehenden, noch verbleibenden Zuschreibung iHv 150 (=250-
100) kann gemdf3 § 12 Abs. 3 Z 2 erster Teilstrich KStG 1988 eine Gegenrechnung mit den
noch offenen Siebenteln aus der Teilwertabschreibung (=400) erfolgen.

Im Ergebnis haben die Ab- und Zuschreibung im Wirtschaftsjahr X3 insgesamt keine
Auswirkungen auf den Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988,
weshalb gemdf3 § 1 Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO keine Neutralisierung fiir Zwecke der
Ermittlung des steuerlichen EBITDA erfolgt.
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In den folgenden Wirtschaftsjahren X4 und X5 ist die noch verbleibende
Teilwertabschreibung (250) zu je 100 abzusetzen und fiir Zwecke der Ermittlung des
steuerlichen EBITDA dem Gesamtbetrag der Einkiinfte der A-GmbH hinzuzurechnen, im
Wirtschaftsjahr X6 nur noch iHv 50.

Dies gilt auch im Falle einer vorzeitigen Verrechnung noch offener Siebentel aus
Teilwertabschreibungen mit einer vorgelagerten Zuschreibung bis zu den
fortgeschriebenen Anschaffungskosten anlasslich einer VerdauBerung, wenn sich dadurch
im jeweiligen Wirtschaftsjahr insgesamt keine Auswirkungen auf den Gesamtbetrag der
Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 ergeben.

Fortsetzung Beispiel Rz 1309bt, Variante 2 (Verrechnung mit Verduferungsgewinn als
vorgelagerte Zuschreibung):

Im Wirtschaftsjahr X3 verdufert die A-GmbH die Beteiligung an der B-GmbH (AK 1.000,
BW 300) mit einem Verdiuflerungsgewinn von 250 (Teilwert 550).

Zundichst ist fiir das laufende Wirtschaftsjahr X3 das dritte Siebentel (100) steuerlich
abzusetzen und mit dem steuerwirksamen VerdufSerungsgewinn zu verrechnen. Im
Ausmap der iiber das abgesetzte laufende Siebentel hinausgehenden Gewinnrealisierung
iHv 150 (=250-100) kann gemdf § 12 Abs. 3 Z 2 zweiter Teilstrich KStG 1988 eine
Gegenrechnung mit den noch offenen Siebenteln aus der Teilwertabschreibung (=400)
erfolgen.

Der Verduflerungsvorgang ist bis hin zu den Anschaffungskosten fiir Zwecke der
Ermittlung des steuerlichen EBITDA wie ein vorgelagerter Bewertungsvorgang und der
steuerpflichtige VerédufSerungsgewinn insoweit wie eine steuerpflichtige Zuschreibung zu
behandeln, weshalb insoweit eine Neutralisierung zu erfolgen hat. Im Ergebnis haben die
Abschreibung einerseits und die ,vorgelagerte Zuschreibung” andererseits im
Wirtschaftsjahr X3 somit insgesamt keine Auswirkungen auf die Héhe des
Gesamtbetrages der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988, weshalb gemdf3 § 1
Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO keine Neutralisierung fiir Zwecke der Ermittlung des
steuerlichen EBITDA erfolgt.

In den folgenden Wirtschaftsjahren X4 und X5 ist die noch verbleibende
Teilwertabschreibung (250) zu je 100 abzusetzen und fiir Zwecke der Ermittlung des
steuerlichen EBITDA dem Gesamtbetrag der Einkiinfte der A-GmbH vor Anwendung der
Zinsschranke hinzuzurechnen, im Wirtschaftsjahr X6 nur noch iHv 50.

1309bz

Liegt eine steuerlich nicht abzugsfahige ausschiittungsbedingte Teilwertabschreibung
gemaR § 12 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 vor, hat diese den Gesamtbetrag der Einkiinfte vor
Anwendung der Zinsschranke nicht steuerwirksam vermindert und ist daher insoweit fiir

Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA dem Gesamtbetrag der Einkiinfte auch
nicht hinzuzurechnen (siehe auch Rz 1309bt). In darauffolgenden Wirtschaftsjahren
erfolgende Zuschreibungen nach ausschiittungsbedingten Teilwertabschreibungen sind
jedoch steuerwirksam (siehe dazu Rz 1295), weshalb sie auch fiir Zwecke der Ermittlung
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des steuerlichen EBITDA vom Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a
KStG 1988 abzuziehen sind (§ 1 Z 2 lit. a iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO).

1309ca

Neben Zuschreibungen von Wirtschaftsgiitern des Anlagevermaégens sind auch die
steuerpflichtigen Zinsertrage eines Wirtschaftsjahres vom Gesamtbetrag der Einkiinfte vor
Anwendung des § 12a KStG 1988 abzuziehen (§ 1 Z 2 lit. b EBITDA-Ermittlungs-VO; zum
Zinsbegriff siehe Rz 1309at ff).

Dabei handelt es sich um jene Zinsertrage, die in den Zinsiiberhang des jeweiligen
Wirtschaftsjahres gemaR & 12a Abs. 3 KStG 1988 einflieBen und den Gesamtbetrag der
Einkiinfte vor Anwendung der Zinsschranke erhoht haben. Eine Verminderung des

Gesamtbetrages der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 um steuerpflichtige

Zinsertrage erfolgt daher auch, wenn im jeweiligen Wirtschaftsjahr kein Zinsiiberhang -
also kein Uberhang von abzugsfihigen Zinsaufwendungen —, sondern ein Uberhang von
steuerpflichtigen Zinsertragen im Sinne des § 12a Abs. 3 KStG 1988 vorliegt.

22.5.4 Ermittlung des Gruppen-EBITDA (§ 2 EBITDA-Ermittlungs-VO)

1309cb

Zu den Besonderheiten bei der Ermittlung des Gruppen-EBITDA siehe ndher Rz 1309ep ff.

22.5.5 Inkrafttreten (& 3 EBITDA-Ermittlungs-VO)

1309cc

Wie auch die Zinsschranke selbst (§ 26c Z 80 KStG 1988) ist auch die EBITDA-Ermittlungs-
VO erstmals fiir Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2020 beginnen (§ 3
erster Satz EBITDA-Ermittlungs-VO).

1309cd

Da sich Abschreibungen vorangegangener Wirtschaftsjahre fiir Zwecke der Ermittlung des
steuerlichen EBITDA noch nicht (erh6hend) auswirken konnten, sind § 3 zweiter Satz

EBITDA-Ermittlungs-VO zufolge auch korrespondierende Zuschreibungen, die in nach dem

31.12.2020 beginnenden Wirtschaftsjahren vorgenommen wurden — und daher
grundsatzlich bereits in den Anwendungsbereich der EBITDA-Ermittlungs-VO fallen wiirden
— bei der Ermittlung des steuerlichen EBITDA auszublenden, dh. nicht abzuziehen.

Bei auBerhalb des zeitlichen Anwendungsbereichs der EBITDA-Ermittlungs-VO
vorgenommenen Teilwertabschreibungen von Beteiligungen gilt dies nur insoweit, als sich
aufgrund von § 12 Abs. 3 Z 2 KStG 1988 Siebentel nicht steuerlich auswirken konnten.
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Folgesiebentel, die in nach dem 31.12.2020 beginnenden Wirtschaftsjahren steuerwirksam
abgesetzt werden, sind hingegen auch bereits fiir Zwecke der EBITDA-Ermittlung (§ 1Z 1
lit. b iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO) erhdhend zu beriicksichtigen. Insoweit daher durch

eine spater erfolgende steuerwirksame Zuschreibung eine steuerlich wirksame und fiir
Zwecke der EBITDA-Ermittlung neutralisierte Teilwertabschreibung aufgeholt wird, ist

auch die Zuschreibung fiir Zwecke der EBITDA-Ermittlung zu neutralisieren.

Beispiel:

Die A-GmbH (Bilanzstichtag 31.12.) ist zu 100% an der B-GmbH beteiligt
(Anschaffungskosten 1.000). Im Wirtschaftsjahr 2019 nimmt die A-GmbH auf die B-GmbH
eine Teilwertabschreibung iHv 700 vor (Teilwert = 300), die aufgrund von § 12 Abs. 3Z 2
KStG 1988 iiber sieben Jahre zu verteilen ist. Im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgt eine
Zuschreibung der Beteiligung durch die A-GmbH iHv 700 (Teilwert = 1.000).

In den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 kann die A-GmbH jeweils ein Siebentel (je 100)
steuerlich absetzen. Da die Absetzung dieser Siebentel vom zeitlichen
Anwendungsbereich der EBTIDA-Ermittlungs-VO noch nicht erfasst ist, sind diese
Siebentel fiir Zwecke der Ermittlung der steuerlichen EBITDA nicht zu beriicksichtigen (§ 3
erster Satz EBITDA-Ermittlungs-VO).

Im Wirtschaftsjahr 2021 kann die A-GmbH ein weiteres Siebentel (100) steuerlich
absetzen. Fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA ist dieses Siebentel dem
Gesamtbetrag der Einkiinfte der A-GmbH vor Anwendung des § 12a KStG 1988 bereits
hinzuzurechnen(§ 1 Z 1 lit. b iVm Z 3 EBITDA-Ermittlungs-VO).

Im Wirtschaftsjahr 2022 kann die A-GmbH zundichst das vierte Siebentel (100) steuerlich
absetzen und mit der steuerwirksamen Zuschreibung verrechnen (siehe dazu Rz 1302). Im
Ausmap der iiber das abgesetzte laufende Siebentel hinausgehenden, noch
verbleibenden Zuschreibung iHv 600 (=700-100) kann gemdf3 § 12 Abs. 3 Z 2 erster
Teilstrich KStG 1988 eine Gegenrechnung mit den noch offenen Siebenteln aus der
Teilwertabschreibung (=300) erfolgen. Im Hinblick auf den nach der Gegenrechnung
verbleibenden Zuschreibungsbetrag iHv 300 ist fiir Zwecke der EBITDA-Ermittlung zu
differenzieren:

e Im Ausmaf3 von 100 ist die Zuschreibung vermindernd zu beriicksichtigen, dh. vom
Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 abzuziehen, weil
insoweit auch die Teilwertabschreibung bereits EBITDA-wirksam war (Siebentel aus
2021).

e Im Ausmapf von 200 ist die Zuschreibung auszublenden, dh. nicht vom Gesamtbetrag
der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 abzuziehen, weil insoweit auch
die Teilwertabschreibung nicht EBITDA-wirksam war (Siebentel aus 2020, 2019).

1309ce

Folgt einer auBerhalb des zeitlichen Anwendungsbereichs der EBITDA-Ermittlungs-VO

vorgenommenen Teilwertabschreibung (zB 31.12.2020) eine weitere
Teilwertabschreibung, die bereits in den Anwendungsbereich der EBITDA-Ermittlungs-VO
fallt (zB 31.12.2021) und folglich gema § 1 Z 1 lit. b EBITDA-Ermittlungs-VO zu

neutralisieren ist, ist im Falle einer in Folgejahren vorzunehmenden Zuschreibung fiir
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Zwecke des § 3 zweiter Satz EBITDA-Ermittlungs-VO ,,chronologisch” von einer

Wertaufholung der zuletzt vorgenommenen Teilwertabschreibung auszugehen (,,LIFO“, im
Beispiel also die Teilwertabschreibung aus 2021. Bei Beteiligungen kdnnen sich aufgrund
von § 12 Abs. 3Z 2 KStG 1988 jedoch Folgesiebentel aus Teilwertabschreibungen aus

vorangegangenen, vor dem Anwendungsbereich der EBITDA-Ermittlungs-VO liegender

Wirtschaftsjahre in nach dem 31.12.2020 beginnende Wirtschaftsjahre erstrecken und sind
bereits ,,EBITDA-wirksam“. Insoweit Folgesiebentel fiir Zwecke der EBITDA-Ermittlung
bereits neutralisiert werden, ist auch die Zuschreibung zu neutralisieren (siehe Rz 1309cd).

1309cf

Im Hinblick auf die gemaR § 3 zweiter Satz EBITDA-Ermittlungs-VO auszublendenden

korrespondierenden Zuschreibungen ist zu beachten, dass auch die (anteilige)
steuerwirksame Auflosung einer nach MaBBgabe von § 124b Z 270 lit. a EStG 1988

gebildeten Zuschreibungsriicklage (siehe EStR 2000 Rz 2587a) wie eine Zuschreibung zu
behandeln ist (siehe dazu auch Rz 1302a sowie Rz 1305a; zur Auflosung einer
Zuschreibungsriicklage in Folge einer ausschiittungsbedingten Teilwertabschreibung siehe
jedoch Rz 1295a).

1309cg

§ 3 zweiter Satz EBITDA-Ermittlungs-VO ist ebenso bei der Ermittlung des Gruppen-EBITDA

hinsichtlich vorgenommener Firmenwertabschreibungsfiinfzehntel und deren
Nacherfassung gemaR § 9 Abs. 7 KStG 1988 zu beriicksichtigen.

22.6 Ausnahmen von der Zinsschranke (& 12a Abs. 9 und § 26¢ Z 80 KStG 1988)

22.6.1 Langfristige 6ffentliche Infrastrukturprojekte im allgemeinen 6ffentlichen Interesse
22.6.1.1 Allgemeines und Anwendungsbereich

1309ch

Gemal § 12a Abs. 9 erster Satz KStG 1988 sind Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehen
zur Finanzierung langfristiger o6ffentlicher Infrastrukturprojekte innerhalb der
Europaischen Union von allgemeinem 6ffentlichen Interesse (zur Definition siehe ndher Rz
1309ck) von der Zinsschranke ausgenommen, dh., sie sind bei der Ermittlung des
Zinsiiberhangs gemal § 12a Abs. 3 KStG 1988 nicht zu beriicksichtigen. Folglich sind

derartige Zinsaufwendungen auch fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA nicht
zu neutralisieren, dh. dem Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG
1988 nicht hinzuzurechnen (siehe Rz 1309bv).
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Korrespondierend zu § 12a Abs. 9 erster Satz KStG 1988 bleiben die mit derartigen

Infrastrukturprojekten im Zusammenhang stehenden Einkiinfte gemaf} § 12a Abs. 9 letzter
Satz KStG 1988 bei der Ermittlung des steuerlichen EBITDA im Sinne des § 12a Abs. 4 KStG
1988 ebenfalls auBer Ansatz, dh. der Gesamtbetrag der Einkiinfte vor Anwendung des §
12a KStG 1988 (siehe dazu Rz 1309bj ff) ist um diese — zunachst darin enthaltenen —

Einklinfte zu vermindern.

Infrastrukturprojekte, die die Voraussetzungen des § 12a Abs. 9 KStG 1988 erfiillen, sind

daher fiir Zwecke der Zinsschranke vollstandig — dh. sowohl ausgaben- wie

einnahmenseitig — auszublenden.

1309ci

Ausgenommen von § 12a Abs. 9 erster Satz KStG 1988 sind Atomkraftwerke und
klimaschadliche Infrastrukturprojekte (§ 12a Abs. 9 zweiter Satz KStG 1988).

Welche Infrastrukturprojekte als , klimaschadlich” iSv § 12a Abs. 9 zweiter Satz KStG 1988

anzusehen sind, wird naher durch eine noch zu erlassende Verordnung des

Bundesministers fiir Finanzen im Einvernehmen mit der Bundesministerin fiir Klimaschutz,

Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie (BMK) festgelegt.

Liegt ein klimaschadliches Infrastrukturprojekt vor, sind die Zinsaufwendungen aus der

Finanzierung derartiger auBerhalb des Anwendungsbereichs von § 12a Abs. 9 KStG 1988

liegender Projekte bei der Ermittlung des Zinsiiberhangs gemaB § 12a Abs. 3 KStG 1988 zu

beriicksichtigen; folglich hat auch eine Neutralisierung dieser Zinsaufwendungen fiir
Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA zu erfolgen. Korrespondierend dazu
flieBen diesfalls auch die damit im Zusammenhang stehenden Einkiinfte in das steuerliche
EBITDA im Sinne des § 12a Abs. 4 KStG 1988 ein; dh. sie sind im Gesamtbetrag der
Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 enthalten.

1309cj

Auch wenn der Wortlaut der von § 12a Abs. 9 erster Satz KStG 1988 auf Zinsaufwendungen

»fur Darlehen” beschrankt ist, bestehen im Lichte der ATAD keine Bedenken — analog zur

Ausnahmebestimmung fiir Altvertrage gemaR & 26c Z 80 zweiter Satz KStG 1988 — jegliche

unter § 12a KStG 1988 fallende Zinsaufwendungen (unabhangig von der vertraglichen

Bezeichnung als ,,Darlehen”) unter die Ausnahmeregelung des § 12a Abs. 9 erster Satz

KStG 1988 zu subsumieren, die dem Grunde nach zu Fremdfinanzierungsaufwendungen im
Sinne des § 12a Abs. 3 zweiter Satz KStG 1988 fithren (zum Zinsbegriff siehe Rz 1309at ff).
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22.6.1.2 Definition langfristiger 6ffentlicher Infrastrukturprojekte
1309ck

Von § 12a Abs. 9 KStG 1988 sind lediglich in der Europaischen Union belegene langfristige

offentliche Infrastrukturprojekte erfasst. Diese Voraussetzung ist den Vorgaben der ATAD
(Art. 4 Abs. 4 lit. b ATAD) zufolge erfiillt, wenn sowohl

e der Projektbetreiber,
e die Vermogenswerte (= jeweilige Infrastruktur)

¢ und die damit im Zusammenhang stehenden Zinsaufwendungen und Einkiinfte

in der Europaischen Union belegen sind.

Fiir die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung ist vor diesem Hintergrund maRgeblich,
dass sich die Zinsaufwendungen aus dem Infrastrukturprojekt in einem Mitgliedstaat der
Europdischen Union steuermindernd ausgewirkt haben. Korrespondierend gilt dies auch
fiir die mit dem Infrastrukturprojekt im Zusammenhang stehenden Einkiinfte; diese
miissen die fiir die Ermittlung des steuerlichen EBITDA maRgebliche AusgangsgréRe in
einem Mitgliedstaat steuerwirksam erhoht haben.

Der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung steht nicht entgegen, dass sich ein
Infrastrukturprojekt auf mehr als einen Mitgliedstaat der Europdischen Union erstreckt (zB
bei Verkehrsinfrastrukturprojekten; siehe Rz 1309cl).

1309cl

Ein langfristiges 6ffentliches Infrastrukturprojekt im Sinne des § 12a Abs. 9 KStG 1988 liegt

vor, wenn es der Bereitstellung, dem Ausbau, dem Betrieb und/oder der Erhaltung eines
umfangreichen Vermoégenswertes dient, der von einem Mitgliedstaat als im allgemeinen
offentlichen Interesse stehend betrachtet wird. § 12a Abs. 9 KStG 1988 erfasst damit

sowohl den Neubau, Umbau oder Ausbau einer (bereits bestehenden) Infrastruktur im
allgemeinen offentlichen Interesse. Das Bestehen eines allgemeinen 6ffentlichen
Interesses wird voraussetzen, dass das Infrastrukturprojekt dem Nutzen der Allgemeinheit
dient.

Als langfristige 6ffentliche Infrastrukturprojekte von 6ffentlichem Interesse kommen vor
diesem Hintergrund insbesondere in Betracht:

e Verkehrsinfrastrukturprojekte, wie Eisenbahntrassen- und Gleisbau, Bahnhéfe und
Giiterterminals, Straflen- und Tunnelbau, Wasserstraen und Hafen, Flughafen;
e Energieversorgungsprojekte, wie beispielsweise Kanal-, Wasser-, Gas- oder

Fernwarmenetz, Errichtung von Kraftwerken (ausgenommen Atomkraftwerke);
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e Kommunikationsinfrastrukturprojekte wie Telefon- und Glasfaserleitungen;

e Umweltspezifische Einrichtungen wie beispielsweise Wasseraufbereitung oder
Miillentsorgung;

e Krankenhauser, Alters- und Pflegeheime;

e Bildungseinrichtungen (Schulen, Universitdten), Kindergarten, Bibliotheken, Museen;

e Verwaltungsgebdude wie beispielsweise Rathduser und Botschaften.

Davon ausgenommen sind — ungeachtet der Erfiillung der Definition von langfristigen
offentlichen Infrastrukturprojekten von 6ffentlichem Interesse dem Grunde nach - jene
Infrastrukturprojekte, die dem Interesse des Klimaschutzes entgegenstehen (siehe bereits
Rz 1309ci).

1309cm

Liegt ein langfristiges 6ffentliches Infrastrukturprojekt innerhalb der Europdischen Union
von allgemeinem offentlichen Interesse vor (siehe Rz 1309ck f), setzt § 12a Abs. 9 erster

Satz KStG 1988 fiir die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung zudem voraus, dass die

Darlehen oder sonstigen Vertrage nachweislich und ausschlieBlich zur Finanzierung des
Infrastrukturprojektes verwendet werden. Fiir diese Zwecke hat eine nachvollziehbare
Trennung der Finanzierungsaufwendungen fiir das begiinstigte Infrastrukturprojekt von
anderen Finanzierungsaufwendungen — etwa durch einen gesonderten Ausweis der
Fremdfinanzierungsaufwendungen in einem eigenen, projektbezogenen Rechnungskreis —

zu erfolgen.

22.6.2 Zinsaufwendungen aus Altvertragen
22.6.2.1 Allgemeines und Anwendungsbereich
1309¢cn

Gemal § 26¢ Z 80 zweiter Satz KStG 1988 bleiben Zinsaufwendungen, die aufgrund von vor

dem 17. Juni 2016 geschlossenen Vertragen anfallen, bei der Ermittlung des Zinsiiberhangs
gemaR § 12a Abs. 3 KStG 1988 auBer Ansatz (Bestandsschutzklausel fur Altvertrage).
Erfasst sind somit vor dem maRgeblichen Zeitpunkt geschlossene Vertrage, die zu

Zinsaufwendungen im Sinne des § 12a Abs. 3 zweiter Satz KStG 1988 fiihren (zum

Zinsbegriff siehe Rz 1309at ff). Derartige unter die Bestandsschutzklausel fallende
Zinsaufwendungen sind steuerlich abzugsfihig, sofern sie nicht bereits unter ein anderes
allgemeines oder spezielles Abzugsverbot fallen.

Fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen EBITDA sind die unter § 26¢ Z 80 zweiter Satz

KStG 1988 fallenden abzugsfihigen Zinsaufwendungen nicht zu neutralisieren (siehe ndher
Rz 1309bv).
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1309co

Fiir die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung gemaf} § 26¢ Z 80 zweiter Satz KStG 1988

ist der Vertragsabschluss vor dem 17. Juni 2016 maRgeblich; eine bloB spatere
Inanspruchnahme eines Kredits (zB im Zusammenhang mit revolvierenden Krediten) oder
ein bloB zu einem spateren Zeitpunkt erfolgender Abruf der Kreditsumme (zB im

Zusammenhang mit Kontokorrentkrediten) ist daher unschadlich.

1309cp

Von der Bestandsschutzklausel sind aufgrund von § 26¢ Z 80 zweiter Satz KStG 1988

lediglich aufgrund von Altvertragen anfallende ,,Zinsaufwendungen” erfasst. Die mit
diesen Zinsaufwendungen korrespondierenden Zinsertrage flieBen hingegen
empfangerseitig stets in die Ermittlung des Zinsiiberhangs gemaR § 12a Abs. 3 KStG 1988

der empfangenden Korperschaft ein; diese sind folglich auch vom Gesamtbetrag der
Einkiinfte vor Anwendung des § 12a KStG 1988 fiir Zwecke der Ermittlung des steuerlichen
EBITDA abzuziehen (siehe dazu Rz 1309ca).

1309cq

Die Ausnahme fiir Zinsaufwendungen aus Altvertragen ist befristet und kommt letztmalig
bei der Veranlagung 2025 zur Anwendung (& 26¢ Z 80 letzter Satz KStG 1988); danach sind
auch Zinsaufwendungen aus Altvertragen bei der Ermittlung des Zinsiiberhangs nach
MaRgabe von § 12a Abs. 3 KStG 1988 stets zu beriicksichtigen.

22.6.2.2 Anderung von Altvertrigen
1309cr

Die Bestandsschutzklausel fiir Altvertrage umfasst Zinsaufwendungen aufgrund von vor
dem 17. Juni 2016 geschlossenen Vertragen. Der Bestandsschutz ist auf die diesen
Altvertragen zugrundeliegenden Bedingungen und Parameter beschrankt: Nach dem

17. Juni 2016 erfolgende Anderungen von Altvertrigen sind fiir die Inanspruchnahme von
§ 26¢ Z 80 KStG 1988 schadlich (vgl. Art. 4 Abs. 4 lit. a ATAD) und bewirken — beginnend
mit Wirksamkeit der Vertragsanderung — insoweit eine Beriicksichtigung von

Zinsaufwendungen bei der Ermittlung des Zinsiiberhangs fiir Zwecke der Zinsschranke (vgl.
dazu auch Erwdgungsgrund 8 der ATAD).

1309cs

Zu den schidlichen Anderungen von Altvertrigen zihlen nur Anderungen von
wesentlichen Parametern, wie insbesondere die Erh6hung des Darlehensbetrages sowie
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die Verlangerung der Laufzeit. Fiir die Behandlung der Zinsaufwendungen ist dabei

diesfalls zu differenzieren (vgl. auch Erwagungsgrund 8 der ATAD):

e Bei nachtraglicher Erh6hung des Darlehensbetrages sind nur die auf den urspriinglich
vereinbarten Darlehensbetrag entfallenden Zinsaufwendungen weiterhin vom
Bestandsschutz fiir Altvertrage erfasst. Fiir diese Zwecke hat ein gesonderter Ausweis
des urspriinglichen (vom Bestandsschutz erfassten) Darlehensbetrages einerseits und
des erhohten Darlehensbetrages andererseits sowie der darauf jeweils entfallenden
Zinsaufwendungen zu erfolgen.

e Bei nachtraglicher Verlangerung der Laufzeit des Darlehens (oder eines anderen
Vertrages) ist der Bestandsschutz fiir Altvertrage weiterhin nur hinsichtlich der

urspriinglichen Laufzeit anwendbar.

BloR geringfiigige Anderungen von Konditionen, wie insbesondere die Anpassung des
Zinssatzes aufgrund von vor dem 17. Juni 2016 vereinbarten Zinsanpassungsklauseln, sind

fiir die Anwendung des Bestandsschutzes fiir Altvertrdge hingegen unschadlich.

Eine nach dem 17. Juni 2016 erfolgende, nicht auf einer iibereinstimmenden
Willenserkldrung von Schuldner und Gliubiger beruhende, Anderung der Vertragsparteien
(zB Verkauf eines Kreditportfolios ohne Widerspruchsrecht des Schuldners) ist fiir die

Anwendung des Bestandsschutzes fiir Altvertrage ebenfalls unschadlich.

1309ct

In Vereinbarungen iiber Stundungen von Kreditraten von Altvertriagen aufgrund der
COVID-19-Pandemie (tilgungsfreie Zeiten) sind keine schidlichen Anderungen zu sehen;

die Zinsaufwendungen sind weiterhin unverandert dem Altvertrag zuzuordnen.

22.7 Eigenkapitalquotenvergleich (§ 12a Abs. 5 KStG 1988)

22.7.1 Grundregel und Rechtsfolgen
1309cu

Fiir konzernal verbundene Korperschaften kann sich unter den Voraussetzungen des § 12a
Abs. 5 KStG 1988 eine Ausnahme von der nach § 12a Abs. 1 KStG 1988 eingeschrankten
Abzugsfahigkeit eines Zinsiiberhangs ergeben.

Eine Korperschaft, die vollstindig in einen Konzernabschluss nach UGB, IFRS oder
vergleichbaren Rechnungslegungsstandards einbezogen wird (zur Vergleichbarkeit von
Rechnungslegungsstandards siehe Rz 1309c¢x), kann ihren Zinsiiberhang — ungeachtet des
§ 12a Abs. 1 KStG 1988 —in voller Hohe abziehen, wenn ihre eigene Eigenkapitalquote zum

Abschlussstichtag des jeweiligen Wirtschaftsjahres entweder gleich hoch oder héher ist als
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die Eigenkapitalquote des Konzerns, in den sie einbezogen wird

(Eigenkapitalquotenvergleich). § 12a Abs. 5 KStG 1988 sieht im Sinne einer Toleranzregel

vor, dass ein vollstindiger Abzug des Zinsiiberhangs auch zulassig ist, wenn die
Eigenkapitalquote der jeweiligen Konzerngesellschaft die Eigenkapitalquote des Konzerns

- lediglich geringfiigig — um nicht mehr als 2 Prozentpunkte unterschreitet.

1309cv

Die Anwendung des Eigenkapitalquotenvergleichs gemaR § 12a Abs. 5 KStG 1988 bedingt

die Ermittlung der Eigenkapitalquote der jeweiligen Kérperschaft, die den
Eigenkapitalquotenvergleich in Anspruch nehmen will, sowie die Ermittlung der
Eigenkapitalquote des Konzerns, in den diese Korperschaft vollstindig einbezogen wird.
Die Ermittlung und Vornahme des Eigenkapitalquotenvergleichs obliegt jener
Korperschaft, die den Eigenkapitalquotenvergleich anwenden will. Die Inanspruchnahme
des Eigenkapitalquotenvergleichs durch den Steuerpflichtigen erfolgt
wirtschaftsjahrbezogen; eine amtswegige Verpflichtung zur Anwendung des
Eigenkapitalquotenvergleichs besteht nicht.

Die Anwendung des Eigenkapitalquotenvergleichs ist aufgrund von § 12a Abs. 7Z 2

KStG 1988 auch moglich, wenn eine Unternehmensgruppe vorliegt. Siehe dazu Rz 1309eu
ff.

1309cw

Bei tatsachlicher Erfiillung des Eigenkapitalquotenvergleichs gemald § 12a Abs. 5 KStG 1988

kann der gesamte Zinsiiberhang der Konzerngesellschaft des jeweiligen Wirtschaftsjahres
zur Ganze als Betriebsausgabe abgezogen werden; dies betrifft auch einen etwaigen
Zinsvortrag, der gemaR § 12a Abs. 6 Z 1 KStG 1988 durch Erhohung der Zinsaufwendungen

des darauffolgenden Wirtschaftsjahres in den Zinsiiberhang dieses Wirtschaftsjahres
einfliet (siehe dazu Rz 1309dq f).

Ein EBITDA-Vortrag gemal} § 12a Abs. 6 Z 2 lit. a KStG 1988 kann in Wirtschaftsjahren, in

denen der Eigenkapitalquotenvergleich tatsachlich erfiillt wird, nicht entstehen, weil

diesfalls kein den Zinsliberhang iibersteigendes verrechenbares EBITDA vorliegt. In
Wirtschaftsjahren, in denen das verrechenbare EBITDA den Zinsiiberhang libersteigt,
weshalb der Eigenkapitalquotenvergleich nicht tatsachlich zur Anwendung gebracht wird,
kann insoweit ein EBITDA-Vortrag entstehen, auch wenn der Eigenkapitalquotenvergleich
abstrakt erfiillt ware. Siehe dazu auch Rz 1309eb.
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22.7.2 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen fiir den Eigenkapitalquotenvergleich
22.7.2.1 Volistindige Einbeziehung in einen Konzernabschluss
1309cx

Der Eigenkapitalquotenvergleich bedingt eine vollstandige Einbeziehung in einen
Konzernabschluss nach UGB, IFRS oder anderen vergleichbaren
Rechnungslegungsstandards. Als mit UGB oder IFRS ,vergleichbare”
Rechnungslegungsstandards kommen —in Anlehnung an die Anforderungen des § 245

Abs. 2 Z 2 UGB zur Befreiung von der Aufstellung eines Teilkonzernabschlusses — nach dem

nationalen Recht eines EU- oder EWR-Staates aufgestellte Konzernabschliisse in Betracht;
bei nach dem Recht von Drittstaaten erstellten Konzernabschliissen ist von einer
Vergleichbarkeit nur dann auszugehen, wenn sie als gleichwertig im Sinne der VO (EG)
1569/2007 anzusehen sind (Verordnung (EG) Nr. 1569/2007 der Kommission vom

21. Dezember 2007 iiber die Einrichtung eines Mechanismus zur Festlegung der
Gleichwertigkeit der von Drittstaatemittenten angewandten Rechnungslegungsgrundsatze
gemaR den Richtlinien 2003/71/EG und 2004/109/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates). Nach US-GAAP erstellte Konzernabschliisse sind jedenfalls als gleichwertig

anzusehen.

1309cy

Wird der Konzernabschluss, in den die Kérperschaft vollstandig einbezogen wird, nicht
verpflichtend, sondern lediglich freiwillig erstellt, steht dies der Anwendung des
Eigenkapitalquotenvergleichs nicht entgegen (umgekehrt steht die freiwillige Einbeziehung
in einen Konzernabschluss der Anwendung der Ausnahme fiir eigenstiandige Unternehmen
entgegen; siehe dazu Rz 1309am). Der fiir Zwecke des Eigenkapitalquotenvergleichs

mafBgebliche Vergleichsmalistab ist diesfalls der freiwillig erstellte Konzernabschluss.

1309cz

Da der Eigenkapitalquotenvergleich die ,,vollstandige” Einbeziehung in einen

Konzernabschluss voraussetzt, kann die Ausnahmebestimmung des § 12a Abs. 5 KStG 1988

nicht in Anspruch genommen werden, wenn die jeweilige Kérperschaft bloR anteilig in den
Konzern einbezogen wird (,,Quotenkonsolidierung” oder ,,at equity“-Konsolidierung; zur
moglichen Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung fiir eigenstiandige Kérperschaften
bei Vorliegen einer ,,Quotenkonsolidierung” oder ,,at equity“-Konsolidierung siehe aber

Rz 1309al).
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1309da

Die vollstandige Einbeziehung einer Kérperschaft in den Konzernabschluss muss fiir die
Inanspruchnahme des Eigenkapitalquotenvergleichs zudem tatsachlich erfolgen; die blo
abstrakte Moglichkeit der Einbeziehung ist fiir die Inanspruchnahme des
Eigenkapitalquotenvergleichs nicht ausreichend (zur freiwilligen Einbeziehung siehe

Rz 1309cy). Die Inanspruchnahme des Eigenkapitalquotenvergleichs durch eine
Korperschaft kann folglich insbesondere dann nicht erfolgen, wenn auf deren
Einbeziehung in den Konzernabschluss aus den in § 249 UGB genannten Griinden
verzichtet wird (zB weil die fiir die Einbeziehung erforderlichen Angaben nicht ohne
unverhaltnismaBige Verzogerungen und nicht hohe Kosten zu erhalten sind oder die
Beteiligung ausschlieRBlich zum Zweck der WeiterverdauRerung gehalten wird).

22.7.2.2 Zeitliche Aspekte

1309db

GemaR § 12a Abs. 5 KStG 1988 bezieht sich die Voraussetzung fiir die Anwendung des

Eigenkapitalquotenvergleichs in zeitlicher Hinsicht auf den ,, Abschlussstichtag dieses

Wirtschaftsjahres”, also den Abschlussstichtag jenes Wirtschaftsjahres der Kérperschaft,
fiir das die volistandige Abzugsfahigkeit des Zinsiiberhangs durch den
Eigenkapitalquotenvergleich erwirkt werden soll.

22.7.2.3 Ermittlung der Eigenkapitalquoten

1309dc

Beim Eigenkapitalquotenvergleich gemaR § 12a Abs. 5 KStG 1988 wird die auf Basis des

Jahresabschlusses der Korperschaft (,,Einzelabschluss”) ermittelte Eigenkapitalquote der
auf Basis des Konzernabschlusses ermittelten Eigenkapitalquote gegeniibergestellt. Die
Eigenkapitalquote des Einzel- und Konzernabschlusses wird nach betriebswirtschaftlichen

Grundsatzen jeweils als Verhaltnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme ermittelt.

1309dd

Gesonderte Anpassungen der fiir die Ermittlung der Eigenkapitalquote maRRgeblichen
GroBen fiir steuerliche Zwecke sieht § 12a Abs. 5 KStG 1988 nicht vor. Damit der Vergleich

der auf Basis des Einzel- und Konzernabschlusses ermittelten Eigenkapitalquoten sowohl in
inhaltlicher als auch zeitlicher Hinsicht aussagekraftig ist, normieren § 12a Abs. 5 Z 1 bis 3

KStG 1988 jedoch Rahmenbedingungen, unter denen die jeweilige Kérperschaft den
Eigenkapitalquotenvergleich vorzunehmen hat (siehe dazu ndher Rz 1309dg ff).
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Aus der gemiR § 12a Abs. 5 KStG 1988 erforderlichen Uberleitung der fiir die
Eigenkapitalquote maBgeblichen GroRen (Eigenkapital und Bilanzsumme) auf den fiir den

Konzernabschluss maRgeblichen Rechnungslegungsstandard sowie der MaBgeblichkeit des
Konzernabschlusses im Hinblick auf die Bewertung (siehe dazu ndaher Rz 1309dh ff) ergibt
sich, dass fiir den Eigenkapitalquotenvergleich die Einstufung als Eigenkapital nach dem
Konzernrechnungslegungsstandard relevant ist. Die Einordnung als Eigenkapital nach
steuerlichen Grundsatzen sowie der Ausweis als Eigenkapital im Einzelabschluss der
Korperschaft sind hingegen nicht maBgeblich, weshalb sich fiir Zwecke des
Eigenkapitalquotenvergleichs auch eine von steuerlichen und unternehmensrechtlichen
Grundsatzen abweichende Behandlung bei der Einstufung als Eigen- oder Fremdkapital
ergeben kann.

1309de

In den Eigenkapitalquotenvergleich sind die im Jahresabschluss der Korperschaft

ausgewiesenen Vermogensgegenstiande und Schulden einzubeziehen.

1309df

Der Eigenkapitalquotenvergleich gemaR § 12a Abs. 5 KStG 1988 kann auch im Falle einer

negativen Eigenkapitalquote der jeweiligen Kérperschaft und/oder des Konzerns
vorgenommen werden. Negative Eigenkapitalquoten sind bei Vornahme des
Eigenkapitalquotenvergleichs jeweils in deren tatsachlich ermittelter Hohe — also mit

negativem Vorzeichen — und nicht mit null anzusetzen.

22.7.2.4 MaRgebliche Abschlussstichtage fiir den Eigenkapitalquotenvergleich (§ 12a
Abs. 5 Z 1 KStG 1988)

1309dg

Wourde eine Korperschaft vollstandig in den Konzernabschluss einbezogen, hat fiir Zwecke
des Eigenkapitalquotenvergleichs die Ermittlung der Eigenkapitalquote dieser Kérperschaft
zum Abschlussstichtag ihres eigenen Wirtschaftsjahres zu erfolgen (§ 12a Abs. 5 erster Satz
KStG 1988); dies entspricht dem Abschlussstichtag jenes Wirtschaftsjahres, fiir das die
vollstandige Abzugsfahigkeit des Zinsiiberhangs erwirkt werden soll.

Die Ermittlung der Eigenkapitalquote des Konzerns hat hingegen zum Abschlussstichtag
des Konzerns fiir jenes Wirtschaftsjahr zu erfolgen, in das auch der Jahresabschluss der
jeweiligen Konzerngesellschaft eingegangen ist (§ 12a Abs. 5 Z 1 KStG 1988). Daraus ergibt

sich, dass die Ermittlung der Eigenkapitalquote der Kdrperschaft nicht auf Basis eines
etwaigen, fiir Zwecke der Rechnungslegung gemaR § 252 Abs. 2 erster Satz UGB auf den

Stichtag und den Zeitraum des Konzernabschlusses aufgestellten Zwischenabschlusses zu

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 130

130 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12a&dz_VonAbsatz=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12a&dz_VonAbsatz=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12a&dz_VonAbsatz=5&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12a&dz_VonAbsatz=5&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12a&dz_VonAbsatz=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12a&dz_VonAbsatz=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=12a&dz_VonAbsatz=5&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1051100&ida=UGB&gueltig=20211105&hz_id=1051100&dz_VonParagraf=252&dz_VonAbsatz=2

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

erfolgen hat: Wurde daher der Jahresabschluss der Korperschaft entgegen § 252 Abs. 2
erster Satz UGB zu einem vom Konzernabschluss abweichenden Abschlussstichtag erstellt,

ist die Eigenkapitalquote der Kérperschaft ungeachtet dessen auf Basis des — zum
Abschlussstichtag der Korperschaft fiir das jeweilige Wirtschaftsjahr — erstellten

Einzelabschlusses zu ermitteln.

Beispiel 1:

Die inlédndische T-GmbH wird als 100-prozentige Tochtergesellschaft der inléindischen M-
GmbH vollistéiindig in den Konzernabschluss nach UGB einbezogen. Der Konzernabschluss
wird auf den Stichtag des Einzelabschlusses der M-GmbH (= 31.12.) erstellt. Die T-GmbH
erstellt ihren Einzelabschluss fiir das Wirtschaftsjahr X1 hingegen bereits zum 30.9. Die T-
GmbH hat fiir Zwecke des Eigenkapitalquotenvergleichs ihre auf Basis des
Einzelabschlusses zum 30.9.X1 ermittelte Eigenkapitalquote der auf Basis des
Konzernabschlusses zum 31.12.X1 ermittelten Eigenkapitalquote gegeniiberzustellen.

Beispiel 2:

Die inlédndische T-GmbH wird als 100-prozentige Tochtergesellschaft der inlindischen M-
GmbH vollstdndig in den Konzernabschluss nach UGB einbezogen. Der Konzernabschluss
wird auf den Stichtag des Einzelabschlusses der M-GmbH (= 31.12.) erstellt. Die T-GmbH
erstellt ihren Einzelabschluss fiir das Wirtschaftsjahr X1 hingegen bereits zum 30.6. Nach
Mafgabe von § 252 Abs. 2 UGB ist die T-GmbH in den Konzernabschluss aufgrund eines
auf den Stichtag und den Zeitraum des Konzernabschlusses aufgestellten
Zwischenabschlusses in den Konzernabschluss einzubeziehen. Fiir Zwecke des
Eigenkapitalquotenvergleichs hat die T-GmbH ungeachtet dessen ihre auf Basis des
Einzelabschlusses zum 30.6.X1 ermittelte Eigenkapitalquote der auf Basis des
Konzernabschlusses zum 31.12.X1 ermittelten Eigenkapitalquote gegeniiberzustellen.

22.7.2.5 Malgeblicher Rechnungslegungsstandard fiir den Eigenkapitalquotenvergleich
(§ 12a Abs. 5 Z 2 KStG 1988)

1309dh

Der fiir Zwecke des Eigenkapitalquotenvergleichs maRRgebliche Rechnungslegungsstandard
ist jener, nach dem der Konzernabschluss erstellt wurde. Wurde daher der Jahresabschluss
der Korperschaft, die den Eigenkapitalquotenvergleich in Anspruch nehmen will, nach
einem vom Konzernabschluss abweichenden Rechnungslegungsstandard erstellt, hat eine
Uberleitung des Jahresabschlusses der Kérperschaft auf den Rechnungslegungsstandard
des Konzerns zu erfolgen.

1309di

Im Falle von mehrstockigen Konzernstrukturen und dem Vorliegen von
Teilkonzernabschliissen auf verschiedenen Konzernebenen sind fiir Zwecke des
Eigenkapitalquotenvergleichs der auf oberster Konzernebene erstellte Konzernabschluss
sowie der diesem zu Grunde liegende Rechnungslegungsstandard maRgeblich.
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1309dj

Ein nach lokalem Rechnungslegungsstandard erstellter Jahresabschluss (zB UGB) der
Korperschaft ist fiir Zwecke der Einbeziehung in einen nach internationalen Grundsatzen
(zB IFRS) erstellten Konzernabschluss auf einen diesem Rechnungslegungsstandard
entsprechenden Einzelabschluss (zB IFRS-Einzelabschluss) liberzuleiten; erganzend dazu
ordnet § 12a Abs. 5 Z 3 KStG 1988 die Bewertung nach derselben Methode wie im
Konzernabschluss an (dazu Rz 1309dm f).

1309dk

Im Zuge der Uberleitung des Einzelabschlusses der jeweiligen Korperschaft auf den
abweichenden Rechnungslegungsstandard des Konzerns werden — als Vorbereitung fiir die
Einbeziehung in den Konzernabschluss — die im Einzelabschluss der Kérperschaft
ausgewiesenen Bilanzansatze in die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Konzernabschlusses liberfiihrt (Erstellung eines sog. ,,Reporting Packages” fiir die in den
Konzernabschluss einzubeziehende Kérperschaft). Fiir Zwecke des
Eigenkapitalquotenvergleichs kann das fiir die Kérperschaft erstellte ,Reporting Package”
als Grundlage herangezogen werden, wobei jedoch selbst bei Ubereinstimmung des
Rechnungslegungsstandards und Uberfiihrung an die fiir den Konzernabschluss
vorgesehenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anpassungen erforderlich sein

kénnen:

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn im Zuge der Erstellung des Reporting Packages
bereits Konsolidierungsbuchungen vorweggenommen wurden und sich daher keine
diesbeziiglichen Bilanzansatze aus dem Einzelabschluss mehr darin finden (zB Forderungen
und Verbindlichkeiten sowie Beteiligungen gegeniiber vollkonsolidierten
Tochtergesellschaften). Fiir Zwecke des Eigenkapitalquotenvergleichs sind im adaptierten
Einzelabschluss der Kérperschaft aber auch Vermogenswerte und Schulden auszuweisen,
die nur im Einzelabschluss, aufgrund der Konsolidierung aber nicht im Konzernabschluss
ausgewiesen werden. Vor diesem Hintergrund sind derartige Vermoégenswerte und
Schulden, wie insbesondere Beteiligungen an anderen Kérperschaften sowie an
Personengesellschaften, im adaptierten Einzelabschluss auszuweisen (zur konkreten
Bewertung nach MaRgabe des § 12 Abs. 5 Z 3 KStG 1988 siehe Rz 1309dn).

Dariiber hinaus sind Anpassungen des Reporting Packages der jeweiligen Kérperschaft
erforderlich, wenn anlésslich des Erwerbs der Beteiligung an der Tochtergesellschaft durch
die Muttergesellschaft der Kaufpreis im Konzernabschluss auf die von der Tochter
erworbenen Vermogensgegenstidnde und Schulden sowie einen etwaigen entstehenden
Firmenwert aufgeteilt werden (Kaufpreisallokation auf Konzernebene; sog ,,push down
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accounting”); die Vermogensgegenstande und Schulden der erworbenen Korperschaft
gehen dadurch mit vom Einzelabschluss der Kérperschaft abweichenden Werten in den
Konzernabschluss ein. Diesfalls sind die im Reporting Package ausgewiesenen — die
Kaufpreisallokation bereits beriicksichtigenden — Buchwerte durch die Buchwerte ohne
Beriicksichtigung der Effekte aus der Kaufpreisallokation zu ersetzen. Kommt es im
Rahmen der Kaufpreisallokation im Konzernabschluss auch zum Ansatz von im
Einzelabschluss nicht angesetzten Vermogensgegenstanden (wie zB Markenrechte und
Kundenstock), sind diese fiir Zwecke des adaptieren Einzelabschlusses nicht zu

beriicksichtigen (dh. nicht anzusetzen).

1309d|I

GemadR § 12a Abs. 5 Z 2 letzter Satz KStG 1988 ist die Richtigkeit des fiir Zwecke des

Eigenkapitalquotenvergleichs adaptierten Einzelabschlusses der Korperschaft auf

Verlangen der Abgabenbehoérde durch einen Wirtschaftspriifer zu bestatigen.

22.7.2.6 Einheitliche Bewertung fiir den Eigenkapitalquotenvergleich (§ 12a Abs. 5 Z 3 KStG
1988)

1309dm

Fiir Zwecke des Eigenkapitalquotenvergleichs hat die Bewertung im Einzelabschluss der
Korperschaft nach derselben Methode wie im Konzernabschluss zu erfolgen. Aufgrund der
bereits von § 12a Abs. 5 Z 2 KStG 1988 angeordneten Uberleitung des Einzelabschlusses

auf den fiir den Konzernabschluss geltenden (und vom Einzelabschluss abweichenden)
Rechnungslegungsstandard miissen die im adaptierten Einzelabschluss ausgewiesenen
Vermogenswerte und Schulden entsprechend der im Konzernabschluss vorgenommenen

Bewertungsmethode bewertet werden.

Etwaige nach dem Rechnungslegungsstandard des Konzerns bestehende
Bewertungswahlrechte in Bezug auf Vermogenswerte und Schulden, die sowohl im Einzel-
als auch im Konzernabschluss anzusetzen sind, sind daher fiir Zwecke des
Eigenkapitalquotenvergleichs bereits im Konzernabschluss auszuiiben und fiir den
adaptierten Einzelabschluss bindend (MaRgeblichkeit des Konzernabschlusses fiir den
adaptierten Einzelabschluss).

1309dn

Bewertungsmethoden und -wahlrechte, die in Bezug auf Vermoégenswerte und Schulden
bestehen, die nur im Einzelabschluss, nicht aber im Konzernabschluss ausgewiesen werden
(insbesondere Beteiligungen an anderen Korperschaften), sind im adaptierten

Einzelabschluss unabhéngig vom Konzernabschluss auszuiiben, wenn der nach dem
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Konzernrechnungslegungsstandard vorgesehene Bewertungsansatz fiir Zwecke des
Einzelabschlusses nicht zulassig ist (wie etwa die Vollkonsolidierung beherrschter
Tochtergesellschaften; siehe Rz 1309dk). Diesfalls ist vor dem Hintergrund der von § 12a
Abs. 5 Z 3 KStG 1988 angeordneten mafigeblichen Bewertung des Konzernabschlusses

jener Methode der Vorzug zu geben, die der im Konzernrechnungslegungsstandard fiir
diese Vermoégensgegenstinde und Schulden vorgesehenen Methode(n) am nachsten
kommt; im Falle der Beteiligung an beherrschten Tochtergesellschaften also der
Vollkonsolidierung moglichst nahekommt. Vor diesem Hintergrund sind Beteiligungen an
beherrschten Tochtergesellschaften im adaptierten Einzelabschluss fiir Zwecke des
Eigenkapitalquotenvergleichs nach der Equity Methode, dh. zum anteiligen
durchgerechneten Eigenkapital der Tochtergesellschaft, anzusetzen.

Assoziierte Unternehmen sind in Ubereinstimmung mit UGB und IFRS-Konzernabschliissen

auch fiir Zwecke des adaptierten Einzelabschlusses nach der Equity Methode anzusetzen.

Andere Anteile an Unternehmen sind fiir Zwecke des adaptierten Einzelabschlusses nach
dem jeweiligen nach UGB (Anschaffungskosten) bzw. nach IFRS (fair value) vorgesehenen

BewertungsmaRstab anzusetzen.

22.7.3 Eigenkapitalquotenvergleich fiir Inlandsbetriebsstatten beschrankt steuerpflichtiger
Korperschaften (§ 21 Abs. 1 Z 2 lit. a zweiter Satz KStG 1988)

1309do

Vom personlichen Anwendungsbereich der Zinsschranke sind auch beschrankt
steuerpflichtige Korperschaften im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 1 lit. a KStG 1988 mit ihren im

Inland unterhaltenen Betriebsstédtten erfasst (siehe Rz 1487 und 1309af). Daher kénnen
diese Kérperschaften im Hinblick auf inlandische Betriebsstatten auch vom

Eigenkapitalquotenvergleich gemaR § 12a Abs. 5 KStG 1988 Gebrauch machen.

1309dp

Gemal § 21 Abs. 1 Z 2 lit. a zweiter Satz KStG 1988 ist fiir diese Zwecke ausschlielich das
der inldndischen Betriebsstatte zuordenbare Eigenkapital und die der inlandischen

Betriebsstadtte zuordenbare Bilanzsumme fiir den Eigenkapitalquotenvergleich
heranzuziehen. Das im Jahresabschluss der ausldndischen Kérperschaft nach den
auslandischen Rechnungslegungsvorschriften ausgewiesene Eigenkapital sowie die darin
ausgewiesene Bilanzsumme sind daher nur Ausgangsbasis fiir eine nach steuerlichen
Grundsatzen erfolgende Zuordnung zur inldndischen Betriebsstatte.

Die so ermittelte ,betriebsstattenbezogene” Eigenkapitalquote ist der Eigenkapitalquote

jenes Konzernabschlusses gegeniiberzustellen, in den die ausldndische Kérperschaft
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volistiandig einbezogen wird. Dabei ist § 12a Abs. 5 Z 1 bis Z 3 KStG 1988 im Hinblick auf die
Ermittlung einer adaptierten , betriebsstittenbezogenen” Eigenkapitalquote sinngemaf
anzuwenden (siehe Rz 1309dg ff).

22.8 Zinsvortrag (§ 12a Abs. 6 Z 1 KStG 1988)

22.8.1 Allgemeines
1309dq

Ein im laufenden Wirtschaftsjahr nicht abzugsfahiger Zinsiiberhang kann gemaR § 12a

Abs. 6 Z 1 KStG 1988 auf Antrag in darauffolgende Wirtschaftsjahre vorgetragen werden

(Zinsvortrag). Dadurch kann ein zunachst nicht abzugsfahiger Zinsiiberhang auch in
spateren Wirtschaftsjahren nach MaBgabe der Bestimmungen des § 12a KStG 1988

nachtraglich vom Gesamtbetrag der Einkiinfte abgezogen werden. Der Zinsvortrag kann -
ahnlich dem Verlustvortrag — zeitlich unbefristet verwertet werden. Im Unterschied dazu
ist die Verwertung des EBITDA-Vortrags zeitlich auf die darauffolgenden 5 Wirtschaftsjahre
begrenzt (siehe zum EBITDA-Vortrag naher Rz 1309dy ff).

1309dr

Der Zinsvortrag erhoht die Zinsaufwendungen im Sinne des § 12a Abs. 3 KStG 1988 in den

darauffolgenden Wirtschaftsjahren, nicht jedoch das steuerliche EBITDA der
darauffolgenden Wirtschaftsjahre (§ 12a Abs. 6 Z 1 zweiter Satz KStG 1988).

1309ds

Die Beriicksichtigung eines Zinsvortrages setzt einen Antrag der Korperschaft voraus. Der
Antrag ist fiir jenes Wirtschaftsjahr zu stellen, in dem der Zinsiiberhang nicht zur Gdnze
abgezogen werden kann, dh. im Entstehungsjahr des Zinsvortrages. Die Antragstellung
erfolgt durch Ankreuzen der hierfiir vorgesehenen Stelle in der
Korperschaftsteuererklarung oder als formlose Beilage zur Korperschaftsteuererkldarung
fiir das Veranlagungsjahr, in dem das betreffende Wirtschaftsjahr zu erfassen ist. Eine
Antragstellung ist auch nach Ergehen des Korperschaftsteuerbescheides moglich und kann
bis zum Eintritt der Rechtskraft des Bescheides nachgeholt werden (etwa im Rahmen einer
Beschwerde oder im Wiederaufnahmeverfahren).

22.8.2 Entstehung des Zinsvortrages
1309dt

Der Zinsvortrag betrifft nur jenen Zinsiiberhang, der nach Maf3gabe von § 12a Abs. 1 bis 5

KStG 1988 im laufenden Wirtschaftsjahr nicht abgezogen werden kann. Ein Zinsvortrag
entsteht daher nur insoweit, als der Zinsiiberhang das verrechenbare EBITDA und den
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Freibetrag gemalR § 12a Abs. 1 KStG 1988 liberschreitet und weder aufgrund der

Ausnahme fiir eigenstandige Unternehmen gemaR § 12a Abs. 2 zweiter Satz KStG 1988

noch jener aufgrund des Eigenkapitalquotenvergleichs gemaR § 12a Abs. 5 KStG 1988

abgezogen werden kann.

Beispiel:

Die A-GmbH weist im Wirtschaftsjahr X1 einen Zinsiiberhang von 5 Mio. Euro und ein
verrechenbares EBITDA von 2,5 Mio. Euro aus.

Der Zinsiiberhang iibersteigt sowohl das verrechenbare EBITDA iHv 2,5 Mio. Euro als
auch den hoheren Freibetrag iHv 3 Mio. Euro. Der nicht abzugsféhige Zinsiiberhang
betréigt daher 2 Mio. Euro. Dieser nicht abzugsféhige Zinsiiberhang kann auf Antrag in
darauffolgende Wirtschaftsjahre unbefristet vorgetragen werden.

Variante:

Die A-GmbH ist in X1 volistéiindig in einen Konzernabschluss einbezogen und kann
nachweisen, dass ihre Eigenkapitalquote hoher ist als jene des Konzerns
(Eigenkapitalquotenvergleich gemdf3 § 12a Abs. 5 KStG 1988). Da die
Ausnahmebestimmung anwendbar ist, kann die A-GmbH in X1 den Zinsiiberhang zur
Gdinze abziehen. Ein Zinsvortrag entsteht daher nicht.

1309du

Ein im laufenden Wirtschaftsjahr zunéchst nicht abzugsfahiger Zinsiiberhang ist jedoch
gemaR § 12a Abs. 6 Z 2 lit. b KStG 1988 bis zur Hohe der EBITDA-Vortrage aus
vorangegangenen Wirtschaftsjahren abziehbar (siehe zum EBITDA-Vortrag ndher Rz

1309dy ff). Diese Verrechnung mit EBITDA-Vortragen bewirkt daher insoweit eine
Abzugsfahigkeit des Zinsiiberhangs, sodass nur der nach dieser Verrechnung verbleibende
letztlich nicht abzugsfihige Zinsiiberhang fiir einen Zinsvortrag gemal § 12a Abs. 67 1
KStG 1988 in Betracht kommt.

Beispiel:

Die A-GmbH weist im Wirtschaftsjahr X2 einen Zinsiiberhang von 5 Mio. Euro und ein
verrechenbares EBITDA von 4 Mio. Euro aus. Im Wirtschaftsjahr X1 ist ein EBITDA-
Vortrag iHv 500.000 Euro entstanden.

Der im Wirtschaftsjahr X2 zundichst nicht abzugsféhige Zinsiiberhang iHv 1 Mio. Euro ist
mit dem EBITDA-Vortrag iHv 500.000 Euro zu verrechnen. Es verbleibt im Wirtschaftsjahr
X2 daher letztlich nur mehr ein nicht abzugsféhiger Zinsiiberhang iHv 500.000 Euro, der
insoweit auf Antrag in darauffolgende Wirtschaftsjahre vorgetragen werden kann.

22.8.3 Verbrauch des Zinsvortrages
1309dv

Ein Verbrauch (und damit eine nachtragliche Abzugsfahigkeit) des gesamten Zinsvortrages
erfolgt, wenn die Zinsaufwendungen inklusive der noch vorhandenen Zinsvortrage in
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einem darauffolgenden Wirtschaftsjahr das verrechenbare EBITDA dieses
Wirtschaftsjahres nicht liberschreiten. Ist das verrechenbare EBITDA niedriger als der
Freibetrag von 3 Millionen Euro, kann der Zinsvortrag bis zur Hé6he des Freibetrages

verbraucht werden.

Kann der Zinsvortrag nur teilweise verbraucht werden, ist der gekiirzte Zinsvortrag in die
darauffolgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen; ein neuerlicher Antrag ist in diesem Fall
nicht erforderlich. Erh6ht sich der Zinsvortrag oder entsteht neuerlich ein Zinsvortrag, ist

(insoweit) neuerlich ein Antrag zu stellen.

Beispiel:

Die B-GmbH hat fiir einen im Wirtschaftsjahr X1 nicht abzugsféhigen Zinsiiberhang iHv
400.000 Euro einen Zinsvortrag beantragt.

Im Wirtschaftsjahr X2 betragen die laufenden Zinsaufwendungen 5,1 Mio. Euro, denen
Zinsertréige von 100.000 Euro gegeniiberstehen. Der Gesamtbetrag der Einkiinfte vor
Anwendung des § 12a KStG 1988 betrégt 8 Mio. Euro; der steuerlich abzugsféhige
Abschreibungsaufwand 4 Mio. Euro.

X2:

Ermittlung Zinsiiberhang:

Zinsaufwendungen 5.100.000
Zinsertrdge 100.000
Zinsiiberhang (ohne Zinsvortrag) 5.000.000
Zinsvortrag 1.1.X2 400.000
Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag) 5.400.000

Ermittlung steuerliches EBITDA:

Gesamtbetrag der Einkiinfte vor § 12a KStG 1988 8.000.000
+ Abschreibungen 4.000.000
+ Zinsiiberhang (ohne Zinsvortrag) 5.000.000
Steuerliches EBITDA 17.000.000
Verrechenbares EBITDA (30% vom steuerlichen EBITDA) 5.100.000

Ermittlung abzugsfédhiger Zinsiiberhang:

Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag) 5.400.000
- verrechenbares EBITDA 5.100.000
abzugsfdhiger Zinsiiberhang (ohne Zinsvortrag) -5.000.000
abzugsféhiger Zinsvortrag - 100.000
Zinsvortrag zum 31.12.X2 300.000
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Der Zinsiiberhang (ohne Zinsvortrag) iHv 5.000.000 Euro ist niedriger als das
verrechenbare EBITDA iHv 5.100.000 Euro und ist daher zur Géinze abzugsféhig. In Hohe
der Differenz von 100.000 Euro wird somit auch der Zinsvortrag abzugsféhig. Der
Zinsvortrag zum 31.12.X2 betréigt somit lediglich 300.000 Euro und ist in darauffolgende
Wirtschaftsjahre weiterhin vorzutragen; ein neuerlicher Antrag ist nicht erforderlich.

1309dw

Sollten die laufenden Zinsaufwendungen in einem darauffolgenden Wirtschaftsjahr
niedriger sein als die laufenden Zinsertrage (Nettozinsertrag), erhoht der Zinsvortrag
ebenso die Zinsaufwendungen. Es kommt daher zunachst zu einem Verbrauch des
Zinsvortrages bis zur Hohe des Nettozinsertrags und damit zu dessen nachtraglicher
Abzugsfahigkeit.

Beispiel:

Die C-GmbH hat fiir einen im Wirtschaftsjahr X1 nicht abzugsféihigen Zinsiiberhang iHv
200.000 Euro einen Zinsvortrag beantragt.

Im Wirtschaftsjahr X2 betragen die laufenden Zinsaufwendungen 500.000 Euro, denen
Zinsertréige von 550.000 Euro gegeniiberstehen. Der Gesamtbetrag der Einkiinfte vor
Anwendung des § 12a KStG 1988 betréigt 8 Mio. Euro; der steuerliche abzugsféhige
Abschreibungsaufwand 4 Mio. Euro.

Ermittlung Zinsiiberhang:

Zinsaufwendungen 500.000
Zinsertréige 550.000
Zinsvortrag 1.1.X2 200.000
Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag) 150.000

Ermittlung steuerliches EBITDA:

Gesamtbetrag der Einkiinfte vor § 12a KStG 1988 8.000.000
+ Abschreibungen 4.000.000
+ Zinsaufwendungen 500.000
- Zinsertréige 550.000
Steuerliches EBITDA 11.950.000
Verrechenbares EBITDA 3.585.000

Ermittlung abzugsfdhiger Zinsiiberhang:

Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag) 150.000
verrechenbares EBITDA 3.585.000
abzugsféhiger Zinsvortrag - 200.000
Zinsvortrag zum 31.12.X2 0
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Der Zinsvortrag wird bis zur Héhe des Nettozinsertrages iHv 50.000 Euro und dariiber
hinaus iHv 150.000 Euro verbraucht, weil der Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag)
niedriger als das verrechenbare EBITDA ist. Insgesamt ist daher der Zinsvortrag iHv
200.000 Euro in X2 abzugsfihig, sodass per 31.12.X2 kein Zinsvortrag mehr besteht. Zur
Entstehung eines EBITDA-Vortrages siehe Rz 1309eb ff.

1309dx

Ein Zinsvortrag kann in einem darauffolgenden Wirtschaftsjahr zur Gdnze verbraucht und
somit nachtraglich abgezogen werden, wenn die Kérperschaft in diesem darauffolgenden
Wirtschaftsjahr die Voraussetzungen der Ausnahme fiir eigenstandige Kérperschaften
gemaR § 12a Abs. 2 zweiter Satz KStG 1988 erfiillt.

Dies gilt grundsatzlich auch, wenn die Ausnahme aufgrund des

Eigenkapitalquotenvergleichs gemaR § 12a Abs. 5 KStG 1988 erfiillt ist, es sein denn, der

Eigenkapitalquotenvergleich wird lediglich kurzfristig (zB durch Einlagen vor dem
Bilanzstichtag mit nachfolgender zeitnaher Einlagenriickzahlung bzw. Ausschiittung) zum
Zwecke der Verwertung eines Zinsvortrages erfiillt.

22.9 EBITDA-Vortrag (§ 12a Abs. 6 Z 2 KStG 1988)

22.9.1 Allgemeines
1309dy

Soweit das verrechenbare EBITDA (§ 12a Abs. 4 KStG 1988) den Zinsiiberhang in einem
Wirtschaftsjahr libersteigt, ist dieses gemaB § 12a Abs. 6 Z 2 KStG 1988 auf Antrag in die
darauffolgenden fiinf Wirtschaftsjahre vorzutragen. Der EBITDA-Vortrag ermoglicht es

daher, ein nach § 12a Abs. 1 KStG 1988 nicht ausgeschopftes Zinsabzugspotenzial

vorzutragen. Wie der Zinsvortrag erfolgt auch der EBITDA-Vortrag nur auf Antrag der
Korperschaft (siehe dazu bereits Rz 1309ds).

1309dz

Der EBITDA-Vortrag eines Wirtschaftsjahres ist zeitlich befristet und verfallt nach Ablauf
der fuinf darauffolgenden Wirtschaftsjahre (siehe zur ,Verrechnungsreihenfolge” naher Rz
1309eg). Rumpfwirtschaftsjahre sind diesbeziiglich wie volle Wirtschaftsjahre zu
behandeln.

22.9.2 Entstehung des EBITDA-Vortrages

1309ea

Die Entstehung eines EBITDA-Vortrages setzt voraus, dass das verrechenbare EBITDA den
Zinsiiberhang (inklusive eines Zinsvortrages) ilibersteigt. Ein EBITDA-Vortrag kann daher
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erst entstehen, nachdem ein Zinsvortrag vollstiandig verbraucht wurde. Eine Kérperschaft

kann daher nicht gleichzeitig einen Zins- und EBITDA-Vortrag haben.
Beispiel:

Die C-GmbH hat fiir einen im Wirtschaftsjahr X1 nicht abzugsfdhigen Zinsiiberhang iHv
200.000 Euro einen Zinsvortrag beantragt.

Im Wirtschaftsjahr X2 betragen die Zinsaufwendungen 3,6 Mio. Euro, die Zinsertréige
100.000 Euro und das verrechenbare EBITDA 3.650.000 Euro (Variante 1: 3.700.000 Euro,
Variante 2: 3.750.000 Euro).

Ermittlung Zinsiiberhang:
Zinsaufwendungen 3.600.000
Zinsertréige 100.000
Zinsvortrag 1.1.X2 200.000
Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag) 3.700.000
Ausgangssachverhalt:

Da der Zinsiiberhang inklusive Zinsvortrag iHv 3.700.000 Euro das verrechenbare EBITDA
iHv 3.650.000 Euro iibersteigt, kommt es in X2 lediglich zu einem Verbrauch des
Zinsvortrages um 150.000 Euro. Der Zinsvortrag zum 31.12.X2 betréigt daher 50.000
Euro. Ein EBITDA-Vortrag entsteht nicht, weil das verrechenbare EBITDA iHv 3.650.000
Euro den Zinsiiberhang inklusive Zinsvortrag iHv 3.700.000 Euro nicht iibersteigt.

Variante 1:

Da der Zinsiiberhang inklusive Zinsvortrag iHv 3.700.000 Euro vollstéindig im
verrechenbaren EBITDA iHv 3.700.000 Euro Deckung findet, kommt es in X2 zu einem
volistéindigen Verbrauch des Zinsvortrages. Ein EBITDA-Vortrag entsteht dariiber hinaus
jedoch nicht, weil das verrechenbare EBITDA iHv 3.700.000 Euro den Zinsiiberhang
inklusive Zinsvortrag iHv 3.700.000 Euro nicht iibersteigt.

Variante 2:

Da der Zinsiiberhang inklusive Zinsvortrag iHv 3.700.000 Euro vollstéindig im
verrechenbaren EBITDA iHv 3.750.000 Euro Deckung findet, kommt es in X2 zu einem
volistdndigen Verbrauch des Zinsvortrages. Es entsteht in X2 (auf Antrag) ein EBITDA-
Vortrag iHv 50.000 Euro, weil das verrechenbare EBITDA iHv 3.750.000 den Zinsiiberhang
inklusive Zinsvortrag iHv € 3.700.000 um 50.000 Euro iibersteigt.

1309eb

Ubersteigt das verrechenbare EBITDA den Zinsiiberhang (inklusive eines Zinsvortrages),
ergibt sich der EBITDA-Vortrag stets in Hohe der Differenz zwischen dem verrechenbaren
EBITDA und dem niedrigeren Zinsiiberhang (inklusive eines Zinsvortrages). Dies gilt auch
dann, wenn der tatsdchliche Zinsiiberhang niedriger als der Freibetrag iHv 3 Millionen Euro
sein sollte oder die Kérperschaft abstrakt die Ausnahme aufgrund des
Eigenkapitalquotenvergleichs gemaB § 12a Abs. 5 KStG 1988 erfiillen wiirde.
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Beispiel 1:

Der Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag) der T-GmbH im Wirtschaftsjahr X1 betréigt
4 Mio. Euro, das verrechenbare EBITDA 6 Mio. Euro.

Das verrechenbare EBITDA iibersteigt den Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag) um

2 Mio. Euro; die T-GmbH kann daher auf Antrag einen EBITDA-Vortrag iHv 2 Mio. Euro
geltend machen. Der EBITDA-Vortrag entsteht auch dann, wenn der
Eigenkapitalquotenvergleich abstrakt erfiillt wiire.

Ein EBITDA-Vortrag gemal} § 12a Abs. 6 Z 2 lit. a KStG 1988 kann in Wirtschaftsjahren, in

denen der Eigenkapitalquotenvergleich tatsachlich erfiillt wird, nicht entstehen, weil

diesfalls kein den Zinsiiberhang iibersteigendes verrechenbares EBITDA vorliegt.

Beispiel 2:

Der Zinsiiberhang (inklusive Zinsvortrag) der T-GmbH im Wirtschaftsjahr X1 betréigt

6 Mio. Euro, das verrechenbare EBITDA 5,5 Mio. Euro. Der Eigenkapitalquotenvergleich
wird erfiillt, sodass der gesamte Zinsiiberhang in Héhe von 6 Mio. Euro abzugsféhig ist.
Ein EBITDA-Vortrag kann diesfalls nicht entstehen.

1309ec

Korperschaften, die gemaR § 12a Abs. 2 KStG 1988 in personlicher Hinsicht generell oder

aufgrund der Ausnahme fiir eigenstindige Korperschaften nicht der Zinsschranke

unterliegen, kdnnen hingegen keinen EBITDA-Vortrag geltend machen.

1309ed

Sollten in einem Wirtschaftsjahr die Zinsaufwendungen (inklusive eines Zinsvortrages)
niedriger sein als die Zinsertrage (Nettozinsertrag), ist der Zinsiiberhang fiir Zwecke des
§ 12a Abs. 6 Z 2 lit. a KStG 1988 mit 0 Euro anzusetzen. Es kann daher auf Antrag ein
EBITDA-Vortrag in Hohe des verrechenbaren EBITDA gebildet werden.

Beispiel:

Im Wirtschaftsjahr X1 betragen der Zinsaufwand der O-GmbH 100.000 Euro, der
Zinsertrag 300.000 Euro und das verrechenbare EBITDA 1.000.000 Euro.

Der Zinsiiberhang ist mit 0 anzusetzen. Es kann ein EBITDA-Vortrag iHv 1.000.000 Euro
beantragt werden.

22.9.3 Verbrauch des EBITDA-Vortrages (§ 12a Abs. 6 Z 2 lit. b KStG 1988)

1309ee

Ein Verbrauch des EBITDA-Vortrages erfolgt, soweit ein Zinsiiberhang in einem
Wirtschaftsjahr nach MaBgabe des § 12a KStG 1988 nicht abgezogen werden kann (§ 12a
Abs. 6 Z 2 lit. b KStG 1988).
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Beispiel:

Die A-GmbH weist im Wirtschaftsjahr X2 einen Zinsiiberhang von 4.500.000 Euro und ein
verrechenbares EBITDA von 3.500.000 Euro aus. Im Wirtschaftsjahr X1 ist ein EBITDA-
Vortrag iHv 1.200.000 Euro entstanden.

Gemdf3 § 12a Abs. 1 KStG 1988 betrdigt der in X2 nicht abzugsféihige Zinsiiberhang
1.000.000 Euro; die Ausnahmen gemdf8 § 12a Abs. 2 zweiter Satz KStG 1988 und § 12a
Abs. 5 KStG 1988 sind nicht anwendbar. Der in X2 zunéichst nicht abzugsféhige
Zinsiiberhang ist mit dem EBITDA-Vortrag iHv 1.200.000 Euro zu verrechnen, sodass
letztlich der gesamte Zinsiiberhang in X2 abgezogen werden kann. Der EBITDA-Vortrag
verringert sich jedoch nach der Verrechnung zum 31.12.X2 auf 200.000 Euro.

1309ef

Abzugsfahige Zinsiiberhange fiihren nicht zu einem Verbrauch des EBITDA-Vortrages. Dies
gilt unabhdngig davon, ob sich die Abzugsfihigkeit eines Zinsiiberhangs aus

e der Grundregel der Zinsschranke gemaB § 12a Abs. 1 erster Satz KStG 1988,
e des Freibetrags gemaR § 12a Abs. 1 zweiter Satz KStG 1988,

e der Ausnahme fiir eigenstindige Korperschaften gemaf} § 12a Abs. 2 zweiter Satz KStG
1988 oder

e der Ausnahme aufgrund des Eigenkapitalquotenvergleichs gemaf} § 12a Abs. 5 KStG
1988

ergibt.

Beispiel:

Die A-GmbH weist im Wirtschaftsjahr X2 einen Zinsiiberhang von 4.500.000 Euro und ein
verrechenbares EBITDA von 3.500.000 Euro aus. Im Wirtschaftsjahr X1 ist ein EBITDA-
Vortrag iHv 1.200.000 Euro entstanden.

Gemdf3 § 12a Abs. 1 KStG 1988 betrdigt der in X2 nicht abzugsféhige Zinsiiberhang
1.000.000 Euro. Die A-GmbH ist in X2 vollstéindig in einen Konzernabschluss einbezogen
und kann nachweisen, dass ihre Eigenkapitalquote héher ist als jene des Konzerns
(Eigenkapitalquotenvergleich gemdif3 § 12a Abs. 5 KStG 1988). Da die
Ausnahmebestimmung anwendbar ist, kann die A-GmbH in X1 den Zinsiiberhang zur
Gdinze abziehen. Der EBITDA-Vortrag verringert sich daher nicht und betréigt zum
31.12.X2 weiterhin 1.200.000 Euro.

1309eg

Es sind vorrangig die dltesten EBITDA-Vortrage zu verrechnen. Aufgrund dieser
Verwendungsreihenfolge entsprechend dem sog. ,First In — First Out-Prinzip“ (FIFO-
Prinzip) verfallen nicht verbrauchte EBITDA-Vortriage zum spatestmoglichen Zeitpunkt, dh.
nach Ablauf des der Entstehung des EBITDA-Vortrages fiinftfolgenden Wirtschaftsjahres.
Auch in einem Rumpfwirtschaftsjahr kann es sowohl zu einer Verrechnung als auch zu
einem Verfall eines EBITDA-Vortrages kommen.
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Beispiel:

Die A-GmbH weist zum 1.1.X6 einen EBITDA-Vortrag iHv 450.000 Euro aus. Dieser setzt
sich aus bislang nicht verbrauchten EBITDA-Vortréigen der Jahre X1 iHv 300.000 Euro und
X2 in Héhe von 150.000 Euro zusammen. In den Jahren X3, X4 und X5 iiberstiegen die
Zinsiiberhéinge jeweils das verrechenbare steuerliche EBITDA, nicht jedoch den
Freibetrag iHv 3.000.000 Euro. Es kam daher in diesen Jahren zu keinem Verbrauch der
EBITDA-Vortrdige.

In X6 betragen der Zinsiiberhang 3.500.000 Euro und das verrechenbare EBITDA
3.300.000 Euro. Der in X6 zundichst nicht abzugsfdhige Zinsiiberhang iHv 200.000 Euro ist
vorrangig mit dem EBITDA-Vortrag aus X1 zu verrechnen, sodass letztlich in X6 der
gesamte Zinsiiberhang abzugsfiihig ist. Der nicht verrechnete EBITDA-Vortrag aus X1 iHv
100.000 Euro verfiillt mit Ablauf des Jahres X6. Der EBITDA-Vortrag aus X2 iHv 150.000
wird in X7 vorgetragen und kann letztmalig in X7 verrechnet werden.

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Stand EBITDA- 0| 300.000| 450.000| 450.000| 450.000| 450.000
Vortrag 1.1.

Entstehung +300.000 | +150.000 0 0 0 0
EBITDA-Vortrag

Verbrauch 0 0 0 0 0| -200.000
EBITDA-Vortrag (aus X1)
Verfall EBITDA- 0 0 0 0 0| -100.000
Vortrag (aus X1)
Stand EBITDA- 300.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000| 150.000
Vortrag 31.12. (aus X2)

22.10 Zinsschranke in der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs. 7 KStG 1988)

22.10.1 Aligemeines
1309eh

Fiir Unternehmensgruppen im Sinne des § 9 KStG 1988 erfolgt die Anwendung der
Zinsschranke ausschlie3lich auf Ebene des Gruppentrdagers im Rahmen der Ermittlung des

zusammengefassten Ergebnisses der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs. 7 erster Satz KStG

1988). Die Zinsschrankenregelung gemaR § 12a KStG 1988 wirkt sich daher innerhalb einer

Unternehmensgruppe nur auf das vom Gruppentrager zu versteuernde
Gruppeneinkommen und den Veranlagungsbescheid des Gruppentragers gemal} § 24a
Abs. 3 KStG 1988 aus.

1309ei

Die eigenen Einkommen des Gruppentragers gemaR § 9 Abs. 6 Z 2 zweiter Satz KStG 1988

und der unbeschrankt steuerpflichtigen Gruppenmitglieder gemaRl § 9 Abs. 6 Z 1 KStG 1988

sowie die beschrankt steuerpflichtigen Einkiinfte auslandischer Gruppenmitglieder aus
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inlandischen Betriebsstitten werden durch die Zinsschrankenregelung in der
Unternehmensgruppe nicht beeinflusst. Es erfolgt fiir Kérperschaften innerhalb der
Unternehmensgruppe im Unterschied zu Korperschaften auBerhalb der
Unternehmensgruppe daher keine individuelle Anwendung der Zinsschranke. Die
Zinsschranke wirkt sich daher auch nicht auf die Feststellungsbescheide des

Gruppentragers und der Gruppenmitglieder aus.

1309ej

§ 12a Abs. 7 Z 1 bis 5 KStG 1988 sehen spezielle Regelungen fiir die Anwendung der

Zinsschranke in der Unternehmensgruppe vor, die insoweit den allgemeinen Regelungen
des § 12a KStG 1988 vorgehen. Sofern § 12a Abs. 7 KStG 1988 nichts Anderes regelt, gelten
die allgemeinen Regelungen des § 12a KStG 1988 auch innerhalb der

Unternehmensgruppe. In der Unternehmensgruppe sind daher auch folgende

Ausnahmeregelungen anwendbar:

e Ausnahme fiir , Altvertrage” (§ 26¢ Z 80 KStG 1988; vgl. Rz 1309¢n ff);
e Ausnahme fiir langfristige 6ffentliche Infrastrukturprojekte im allgemeinen Interesse
(§ 12a Abs. 9 KStG 1988; vgl. Rz 1309ch)

Die Anwendung der Ausnahme fiir eigenstandige Unternehmen (& 12a Abs. 2 zweiter Satz

KStG 1988; vgl. Rz 13093j ff) ist in der Unternehmensgruppe hingegen ausdriicklich

ausgeschlossen.

1309ek

Bei Vorliegen einer Unternehmensgruppe ist gemal § 26¢ Z 80 KStG 1988 die

Zinsschrankenregelung erstmalig fiir Wirtschaftsjahre des Gruppentragers anzuwenden,
die nach dem 31.12.2020 beginnen. Zugerechnete Ergebnisse von Gruppenmitgliedern aus
Wirtschaftsjahren, die vor dem 1.1.2021 begonnen haben, sind bei der Ermittlung des
Gruppen-Zinsiiberhangs und des Gruppen-EBITDA nicht zu beriicksichtigen.

22.10.2 Grundregel und Freibetrag in der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs. 7 Z 1 KStG
1988)

22.10.2.1 Grundregel
1309el

In der Unternehmensgruppe ist der sog. Gruppen-Zinsiiberhang (siehe dazu Rz 1309en f)
bei der Ermittlung des zusammengefassten Ergebnisses des Veranlagungszeitraumes nur
im AusmaR von 30% des steuerlichen Gruppen-EBITDA (= verrechenbares Gruppen-
EBITDA; siehe dazu Rz 1309ep ff) abzugsfihig.
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22.10.2.2 Freibetrag
1309em

Ein Gruppen-Zinsiiberhang ist jedoch jedenfalls bis zu einem Betrag von 3 Millionen Euro
pro Veranlagungszeitraum abzugsfihig (Gruppen-Freibetrag). Der Gruppen-Freibetrag
kann allerdings nur einmal pro Unternehmensgruppe in Anspruch genommen werden.
Betragt das verrechenbare Gruppen-EBITDA weniger als der Gruppenfreibetrag von

3 Millionen Euro, kann daher auch ein das verrechenbare Gruppen-EBITDA libersteigender

Zinsiiberhang bis zu einem Betrag von 3 Millionen Euro abgezogen werden.

22.10.2.3 Ermittlung des Gruppen-Zinsiiberhangs (lit. a)
1309en

Als Gruppen-Zinsiiberhang gelten die um die steuerpflichtigen Zinsertrage verminderten
abzugsfihigen Zinsaufwendungen des Gruppentragers und der unbeschrankt
steuerpflichtigen Gruppenmitglieder sowie der beschrankt steuerpflichtigen
Gruppenmitglieder aus inlandischen Betriebsstatten.

In die Ermittlung des Gruppen-Zinsiiberhangs flieBen im Wege einer additiven
Beriicksichtigung daher bei unbeschrankt steuerpflichtigen Gruppenkérperschaften
entsprechend & 12a Abs. 3 KStG 1988 deren abzugsfahige Zinsaufwendungen ein, welche

um deren steuerpflichtige Zinsertrage zu vermindern sind (siehe zur aligemeinen
Vorgangsweise bei der Ermittlung des Zinsiiberhangs bereits Rz 1309ar f; zum Zinsbegriff
siehe Rz 1309at ff).

Bei beschrankt steuerpflichtigen Gruppenmitgliedern flieBen hingegen lediglich die einer
inlandischen Betriebsstitte zuzurechnenden abzugsfahigen Zinsaufwendungen vermindert
um die betriebsstattenbezogenen steuerpflichtigen Zinsertrage in den Gruppen-

Zinsiiberhang ein; dies gilt sinngemal auch fiir beschrankt steuerpflichtige Gruppentrager.

1309e0

Aufgrund der Ermittlungsmethodik kommt es innerhalb der Unternehmensgruppe zu einer
Neutralisierung von gruppeninternen steuerpflichtigen Zinsertragen und abzugsfahigen

Zinsaufwendungen.

Beispiel:

Eine steuerliche Unternehmensgruppe besteht aus dem inléndischen Gruppentréiger GT
und dem inléindischen Gruppenmitglied GM (Bilanzstichtag jeweils 31.12.). Der
Gruppentréiger hat im Wirtschaftsjahr X1 abzugsféhige Zinsaufwendungen in Héhe von 4
Mio. Euro, denen steuerpflichtige Zinsertréige aus einem Darlehen an das
Gruppenmitglied in Hhe von 1,5 Mio. Euro gegeniiberstehen. Das Gruppenmitglied hat
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im Wirtschaftsjahr X1 abzugsféihige Zinsaufwendungen in Héhe von 2 Mio. Euro und
keine Zinsertréige.

Der Gruppen-Zinsiiberhang im Veranlagungszeitraum X1 betréigt 4,5 Mio. Euro (4 + 2 -
1,5).

22.10.2.4 Ermittlung des verrechenbaren Gruppen-EBITDA (lit. b und lit. c)

1309%ep

Als Gruppen-EBITDA gilt die Summe der Gesamtbetrdge der Einkiinfte des Gruppentragers
und der unbeschrankt steuerpflichtigen Gruppenmitglieder sowie der Einkiinfte
beschrankt steuerpflichtiger Gruppenmitglieder aus inlandischen Betriebsstétten,
neutralisiert um die darin enthaltenen steuerlichen Abschreibungen und Zuschreibungen
sowie den Gruppen-Zinsiiberhang (§ 12a Abs. 7 Z 1 lit. b KStG 1988). Vor- und
AuBergruppenverluste von Gruppenmitgliedern kiirzen die Einkiinfte nicht.

Bei beschrankt steuerpflichtigen ausldndischen Gruppenmitgliedern werden nur die
Einkiinfte aus inlandischen Betriebsstatten beriicksichtigt; dies gilt sinngemaR auch fiir
beschrankt steuerpflichtige Gruppentréager. Das verrechenbare Gruppen-EBITDA betragt
30% des Gruppen-EBITDA (§ 12a Abs. 7 Z 1 lit. c KStG 1988).

1309eq

Entsprechend § 2 erster Satz EBITDA-Ermittlungs-VO sind bei der Ermittlung der Einkiinfte

dieser Gruppenkorperschaften aufgrund der sinngemaBen Anwendung von § 1 EBITDA-

Ermittlungs-VO steuerfreie in- und ausléndische Einkiinfte sowie § 12a KStG 1988 fiir

Zwecke der Ermittlung des Gruppen-EBITDA nicht zu beriicksichtigen.

Zugerechnete Verluste sowie nachzuversteuernde Verluste auslandischer
Gruppenmitglieder vermindern bzw. erhohen die Gesamtbetrage der Einkiinfte des
Gruppentragers und der unbeschrankt steuerpflichtigen Gruppenmitglieder nicht und sind

daher auch bei der Ermittlung des Gruppen-EBITDA nicht zu beriicksichtigen.

Im Inland nach MaRgabe von § 2 Abs. 8 Z 3 EStG 1988 angesetzte auslandische Verluste

sowie gemald § 2 Abs. 8 Z 4 EStG 1988 angesetzte Nachversteuerungsbetrage vermindern

bzw. erh6éhen hingegen die Gesamtbetrage der Einkiinfte des Gruppentragers und der
unbeschrankt steuerpflichtigen Gruppenmitglieder; siehe korrespondierend dazu zur
EBITDA-Ermittlung fiir Kdrperschaften auBBerhalb einer Unternehmensgruppe Rz 1309bj.
Ebenso erh6hen gemdR § 10a KStG 1988 hinzugerechnete Betrdge die Gesamtbetrdge der

Einkiinfte der Gruppenkorperschaften. Zu den diesbeziiglich vorzunehmenden
Neutralisierungen im Hinblick auf darin enthaltene Ab- und Zuschreibungsbetrdge sowie
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Zinsaufwendungen und Zinsertrage im Rahmen der Ermittlung des steuerlichen EBITDA

siehe bereits allgemein Rz 1309bo.

1309er

Da gemaR § 2 EBITDA-Ermittlungs-VO die allgemeinen Grundsatze von § 1 EBITDA-
Ermittlungs-VO sinngemaR auch fiir die Ermittlung des Gruppen-EBITDA gelten, sind bei

Vorliegen einer Unternehmensgruppe grundsatzlich dieselben Zu- und
Abschlagspositionen wie auch bei § 7 Abs. 3-KStG 1988-Korperschaften auRerhalb einer
Unternehmensgruppe vorzunehmen (§ 1 Z 1 und Z 2 EBITDA-Ermittlungs-VO; siehe dazu

bereits Rz 1309hq ff). Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich Teilwertabschreibungen und
VerauBlerungsverluste im Hinblick auf Beteiligungen an Gruppenmitgliedern aufgrund von
§ 9 Abs. 7 KStG 1988 sowie korrespondierend dazu Zuschreibungen und

VerauBerungsgewinne im Rahmen der Unternehmensgruppe steuerlich nicht auswirken
(siehe Rz 1106 ff). Diese Positionen haben daher die fiir die Ermittlung des Gruppen-
EBITDA maRgebliche AusgangsgréBe nicht steuerwirksam vermindert bzw. erhéht und sind
daher insoweit bei der Ermittlung des Gruppen-EBITDA auch nicht zu neutralisieren. Das

bedeutet, sie beeinflussen das Gruppen-EBITDA nicht.

1309es

Dariiber hinaus regelt § 2 EBITDA-Ermittlungs-VO ausdriicklich die fiir

Unternehmensgruppen zu beriicksichtigenden Besonderheiten: Da im Rahmen der

Gruppenbesteuerung auch fiir Anschaffungen von Beteiligungen vor dem 1.3.2014 eine
Firmenwertabschreibung auf die Anschaffungskosten nach MaRgabe von § 9 Abs. 7 iVm
§ 26¢ Z 47 KStG 1988 erfolgen konnte (siehe Rz 1110 ff), ist gemaR § 2 zweiter Satz EBITDA-

Ermittlungs-VO eine Erh6hung der Gesamtbetrage der Einkiinfte um geltend gemachte

Firmenwertabschreibungsfiinfzehntel sowie deren Verminderung um nachzuerfassende

Fiinfzehntelbetrdge vorzunehmen.

1309et

MafRgeblicher Zeitraum fiir die Ermittlung des Gruppen-Zinsiiberhangs und des Gruppen-
EBITDA ist der jeweilige Veranlagungszeitraum des Gruppentragers. Werden bei
unterschiedlichen Bilanzstichtagen die Einkiinfte eines Gruppenmitglieds aus einem
Wirtschaftsjahr aufgrund der zeitlich verzégerten stufenweisen Ergebniszurechnung erst in
einem spéteren Veranlagungszeitraum beim Gruppentrager erfasst, sind auch die darin
enthaltenen Betrdge im Hinblick auf die gemaR § 2 iVm § 1 EBITDA-Ermittlungs-VO

vorzunehmenden Neutralisierungen heranzuziehen.
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22.10.3 Eigenkapitalquotenvergleich in der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs. 7 Z 2 KStG
1988)

22.10.3.1 Aligemeines und Rechtsfolgen
1309eu

Der Eigenkapitalquotenvergleich gemaB § 12a Abs. 5 KStG 1988 kommt aufgrund von § 12a

Abs. 7 Z 2 KStG 1988 auch fiir Unternehmensgruppen zur Anwendung. Die in § 12a Abs. 5

KStG 1988 dargelegten Voraussetzungen sowie Rahmenbedingungen fiir Durchfiihrung des
Eigenkapitalquotenvergleiches gelten daher gleichermalien auch fiir die
Unternehmensgruppe (siehe dazu bereits Rz 1309cx ff), allerdings sind dabei
Besonderheiten zu beachten, die sich aufgrund der konzeptionellen Besonderheiten der
Unternehmensgruppe ergeben.

1309ev

Die Voraussetzung der vollstandigen Einbeziehung in einen nach UGB, IFRS oder einem
vergleichbaren Rechnungslegungsstandard erstellten Konzernabschluss (zur
Vergleichbarkeit siehe bereits Rz 1309cx) ist im Falle der Unternehmensgruppe vom
Gruppentrager zu erfiillen (§ 12a Abs. 7 Z 2 erster Satz KStG 1988). Ob die sonstigen

Mitglieder der ,Zinsschrankengruppe” — die unbeschrankt steuerpflichtigen
Gruppenmitglieder sowie beschrankt steuerpflichtigen Gruppenmitglieder mit inlandischer
Betriebsstétte —ebenfalls (in diesem Konzernabschluss) vollkonsolidiert werden, ist fiir die

Erfiillung dieser Voraussetzung hingegen nicht relevant.

Wird der Gruppentrager in mehrere Konzernabschliisse einbezogen, ist auf den obersten
Konzernabschluss mit dem groBBten Konsolidierungskreis abzustellen, der nach dem UGB,
den IFRS oder anderen vergleichbaren Rechnungslegungsstandards aufgestellt wurde
(siehe dazu auch bereits Rz 1309di).

1309ew

Fiir Zwecke des § 12a Abs. 7 Z 2 KStG 1988 ist die Eigenkapitalquote der
Unternehmensgruppe der Eigenkapitalquote des Konzerns —in den der Gruppentrager

vollstandig einbezogen wird — gegeniiberzustellen. Ist die Eigenkapitalquote der
Unternehmensgruppe gleich hoch oder hoher als die Eigenkapitalquote des Konzerns, ist
der Gruppen-Zinsiiberhang ungeachtet der Grundregel gemal} § 12a Abs. 7 Z 1 KStG 1988

in voller Hohe abzugsfahig. Eine Abzugsfahigkeit ergibt sich aufgrund der sinngemaBen
Anwendung der Toleranzregelung (§ 12a Abs. 5iVm Abs. 7 Z 2 erster Satz KStG 1988) auch
dann, wenn die Eigenkapitalquote der Unternehmensgruppe bis zu 2 Prozentpunkten

unter der Eigenkapitalquote des Konzerns liegt.
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22.10.3.2 Ermittlung der Eigenkapitalquote der Unternehmensgruppe und des Konzerns
1309ex

In den Gruppen-Zinsiiberhang (siehe Rz 1309en f) sowie das Gruppen-EBITDA (siehe Rz
1309ep ff) flieBen die Ergebnisse des Gruppentragers, der unbeschrankt steuerpflichtigen
Gruppenmitglieder sowie der Betriebsstatten beschrankt steuerpflichtiger
Gruppenmitglieder ein (,,Zinsschrankengruppe”). Vor diesem Hintergrund ist fiir die
Ermittlung der Eigenkapitalquote der Unternehmensgruppe gemaR § 12a Abs. 7 Z 2

zweiter Satz KStG 1988 ein konsolidierter Gruppenabschluss zu erstellen, in den der

Gruppentrager, die unbeschrankt steuerpflichtigen Gruppenmitglieder sowie die
Betriebsstdtten beschrankt steuerpflichtiger Gruppenmitglieder vollstandig einzubeziehen
sind.

1309ey

Wahrend sich die Eigenkapitalquote der Unternehmensgruppe auf die Mitglieder der
»Zinsschrankengruppe“ bezieht (konsolidierter Gruppenabschluss), bezieht sich die als
VergleichsmaRstab heranzuziehende Eigenkapitalquote des Konzerns auf den gesamten
Konzern, in den der Gruppentrager volistindig einbezogen wird; dh. auch auf jene
Korperschaften, die nicht Mitglied der ,, Zinsschrankengruppe” sind (zB auslandische
Tochtergesellschaften oder inlandische Gesellschaften, die aber nicht in die

Unternehmensgruppe einbezogen werden).

1309ez

Ist die ,,Zinsschrankengruppe” mit dem Konzern, in den der Gruppentrager vollstindig
einbezogen wird, deckungsgleich, kann von der Ermittlung einer auf die
Unternehmensgruppe bezogenen Eigenkapitalquote abgesehen werden, weil in diesen
Fallen die Eigenkapitalquote der Zinsschrankengruppe der Eigenkapitalquote des Konzerns
entsprechen und der Eigenkapitalquotenvergleich erfiillt sein wird.

22.10.3.3 Zeitliche Aspekte
1309fa

In zeitlicher Hinsicht ist der konsolidierte Gruppenabschluss gemaR} § 12a Abs. 7 Z 2 |etzter

Satz KStG 1988 zum Abschlussstichtag des Gruppentrdgers zu erstellen. Zu diesem Stichtag
ist entsprechend § 12a Abs. 5 erster Satz KStG 1988 auch die Eigenkapitalquote der

Unternehmensgruppe zu ermitteln, die in sinngemaBer Anwendung von § 12a Abs. 571

KStG 1988 mit der Eigenkapitalquote des Konzerns zum Abschlussstichtag des Konzerns fiir
das Wirtschaftsjahr zu vergleichen ist, in das der Jahresabschluss des Gruppentragers
eingegangen ist.
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22.10.3.4 Rahmenbedingungen fiir den Eigenkapitalquotenvergleich in der
Unternehmensgruppe

1309fb

Entsprechend der Grundregel des & 12a Abs. 5 KStG 1988 ist beim

Eigenkapitalquotenvergleich in der Unternehmensgruppe der fiir den Konzernabschluss

mafgebliche Rechnungslegungsstandard auch fiir den konsolidierten Gruppenabschluss
bindend (§ 12a Abs. 5 Z 2 KStG 1988; siehe dazu bereits Rz 1309dh). Ebenso hat die
Bewertung im konsolidierten Gruppenabschluss nach derselben Methode zu erfolgen wie
im Konzernabschluss (§ 12a Abs. 5 Z 3 KStG 1988; siehe dazu bereits Rz 1309dm ff).

Beteiligungen an anderen, der ,,Zinsschrankengruppe“ nicht angehérenden
Konzerngesellschaften sind bei der Erstellung des konsolidierten Gruppenabschlusses nach

der Equity-Methode anzusetzen (siehe dazu Rz 1309dn).

22.10.4 EBITDA- und Zinsvortrag in der Unternehmensgruppe (§ 12a Abs. 7Z3und Z 4
KStG 1988)

22.10.4.1 Vortragsmoglichkeit des Gruppentragers (Z 3)
1309fc

Der Gruppentrager kann einen nicht abzugsfahigen Gruppen-Zinsiiberhang sowie ein nicht
verrechenbares Gruppen-EBITDA in sinngemaBer Anwendung von § 12a Abs. 6 KStG 1988
auf Antrag vortragen (§ 12a Abs. 7 Z 3 KStG 1988; zur Antragstellung siehe bereits Rz
1309ds). In der Unternehmensgruppe konnen daher Zins- und EBITDA-Vortrage

ausschlieBlich auf Ebene des Gruppentragers entstehen und verbraucht werden.
Gruppenmitglieder konnen hingegen wahrend aufrechter Gruppenzugehorigkeit keine

eigenen Zins- und EBITDA-Vortrage aufbauen.

1309fd

Bei Ausscheiden des Gruppenmitglieds auBerhalb der Mindestdauer gemaf

§ 9 Abs. 10 KStG 1988 kommt es zu keiner Riickiibertragung von Zins- und EBITDA-
Vortrdagen. Auch bei Beendigung der Unternehmensgruppe auRerhalb der Mindestdauer
gemaB § 9 Abs. 10 KStG 1988 verbleiben die Zins- und EBITDA-Vortriage beim ehemaligen
Gruppentrager und kdnnen von diesem nach MaRBgabe der aligemeinen Regelungen der

Zinsschranke verbraucht werden (siehe dazu bereits allgemein Rz 1309dv und 1309ee ff).

1309fe

Fiir die Entstehung des Gruppen-Zinsvortrages gilt § 12a Abs. 6 KStG 1988 sinngemaf}

(siehe dazu Rz 1309dt f). Soweit daher ein Gruppen-Zinsiiberhang in einem
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Veranlagungszeitraum vom Gruppentrager nicht zur Ginze abgezogen werden kann und
auch nicht mit einem vorhandenen Gruppen-EBITDA-Vortrag verrechnet werden kann,
liegt in sinngemaBer Anwendung des § 12a Abs. 6 Z 1 erster Satz KStG 1988 ein Gruppen-

Zinsvortrag vor. Dieser erhoht in sinngemadBer Anwendung des § 12a Abs. 6 Z 1 zweiter

Satz KStG 1988 auf Antrag des Gruppentragers in den folgenden Veranlagungszeitraumen

die Gruppen-Zinsaufwendungen, nicht aber das steuerliche Gruppen-EBITDA der
Unternehmensgruppe.

1309ff

Der Verbrauch des Gruppen-Zinsvortrages erfolgt in folgenden Veranlagungszeitraumen
nach MaRgabe der Grundregel der Zinsschranke in der Unternehmensgruppe bis zur Hohe
des verrechenbaren Gruppen-EBITDA bzw. bis zur Hohe des Gruppen-Freibetrags (siehe
dazu allgemein bereits Rz 1309dv). Ein Verbrauch des Gruppen-Zinsvortrages kann
liberdies auch erfolgen, wenn in einem folgenden Veranlagungszeitraum die
Ausnahmeregelung aufgrund des Eigenkapitalquotenvergleichs in der
Unternehmensgruppe zur Anwendung kommt (siehe dazu allgemein bereits Rz 1309dx).

1309fg

Fiir die Entstehung eines Gruppen-EBITDA-Vortrags gilt § 12a Abs. 6 Z 2 |it. a KStG 1988
sinngemaR. Ein Gruppen-EBITDA-Vortrag entsteht daher insoweit, als das verrechenbare

Gruppen-EBITDA den Gruppen-Zinsiiberhang in einem Veranlagungszeitraum iibersteigt
(siehe dazu allgemein bereits Rz 1309ea f). Der Gruppen-EBITDA-Vortrag kann auf Antrag
in die darauffolgenden fiinf Veranlagungszeitraume des Gruppentragers vorgetragen

werden.

1309fh

Ein nicht abzugsfahiger Gruppen-Zinsiiberhang ist in sinngemaRBer Anwendung des § 12a
Abs. 6 Z 2 lit. b KStG 1988 bis zur Hohe der Gruppen-EBITDA-Vortrage aus

vorangegangenen Veranlagungszeitraumen abziehbar; die dltesten Gruppen-EBITDA-

Vortrage sind vorrangig zu verrechnen (siehe dazu allgemein bereits Rz 1309eg).

22.10.4.2 EBITDA- und Zinsvortradge aus Vorgruppenzeiten (Z 4)
1309fi

Zins- und EBITDA-Vortrage aus Zeitraumen vor Wirksamwerden der Unternehmensgruppe
erhohen den Gruppen-Zinsiiberhang und das Gruppen-EBITDA (§ 12a Abs. 7 Z 4 KStG
1988). Dies betrifft sowohl die eigenen Zins- oder EBITDA-Vortrage eines neu in die

Unternehmensgruppe eintretenden Gruppenmitglieds als auch bei Begriindung einer
Unternehmensgruppe jene des zukiinftigen Gruppentragers.
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1309fj

Tritt eine Korperschaft mit eigenen Zins- oder EBITDA-Vortragen als Gruppenmitglied in
eine Unternehmensgruppe ein, erfolgt die Erh6hung des Gruppen-Zinsiiberhangs oder des
Gruppen-EBITDA in jenem Veranlagungszeitraum, in dem es auch erstmalig zu einer
Zurechnung der Einkiinfte des neu eintretenden Gruppenmitglieds kommt. Diese Zins-
oder EBITDA-Vortrage des eintretenden Gruppenmitglieds kénnen daher bereits in diesem
Veranlagungszeitraum nach Mal3gabe des § 12a Abs. 7 Z 1 KStG 1988 oder des
Eigenkapitalquotenvergleichs gemaR § 12a Abs. 7 Z 2 KStG 1988 vom Gruppentrager

verbraucht werden.

1309fk

Da sich EBITDA-Vortrage aus dem tatsachlich nicht verrechneten verrechenbaren EBITDA
ergeben und daher nur 30% des nicht verrechneten EBITDA entsprechen, erfolgt die
Erh6hung des Gruppen-EBITDA um das gesamte nicht verrechnete EBITDA (dh. iHv EBITDA-
Vortrag/0,3).

Beispiel:

Der EBITDA-Vortrag der A-GmbH aus X2 betréigt 30.000 Euro. In X3 tritt die A-GmbH der
Unternehmensgruppe des Gruppentréiigers GT-GmbH bei. Der EBITDA-Vortrag der A-
GmbH erhéht das Gruppen-EBITDA in X3 um 100.000 Euro (=30.000/0, 3).

1309fl

Insoweit eine sofortige Verwertung der iibergegangenen Zins- oder EBITDA-Vortrage eines
eintretenden Gruppenmitglieds beim Gruppentrager im Veranlagungszeitraum der
erstmaligen Zurechnung nicht moglich ist, entsteht nach Maf3gabe von § 12a Abs. 7Z 3 iVm

Abs. 6 KStG 1988 ein Gruppen-Zinsvortrag oder ein Gruppen-EBITDA-Vortrag. Fiir

libergehende EBITDA-Vortrage ist deren zeitliche Befristung allerdings auch bei einem
Ubergang auf den Gruppentriger weiterhin zu beachten, sodass bei Entstehung eines
Gruppen-EBITDA-Vortrages der Fiinfjahreszeitraum nicht neu zu laufen beginnt.

Beispiel:

Die B-GmbH hat aus dem Jahr X1 einen EBITDA-Vortrag aufgebaut; im Jahr X3 wird die
B-GmbH erstmalig in die Unternehmensgruppe der A GmbH einbezogen. Der EBITDA-
Vortrag erhéht in X3 das Gruppen-EBITDA. Sofern eine sofortige Verwertung der
libergegangenen EBITDA-Vortriige durch die A-GmbH in der Veranlagung X3 nicht
méglich ist, kann insoweit ein Gruppen-EBITDA-Vortrag beantragt werden. Dieser reift
jedoch hinsichtlich der iibergegangenen EBITDA-Vortréige der B-GmbH spditestens mit
Ablauf der Veranlagung X6 ab.

Randzahlen 1309fm bis 1309fz: derzeit frei.
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Nach dem neuen Abschnitt 22 werden der neue Abschnitt 23 ,,Sondervorschriften fiir hybride
Gestaltungen (& 14 KStG 1988)“ sowie die Rz 1309ga bis 1309kq eingefiigt:

23. Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen (§ 14 KStG 1988)

23.1 Aligemeines

1309ga

Mit den Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen gemaR § 14 KStG 1988 wird die
Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekampfung

von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren

des Binnenmarktes (Anti Tax Avoidance Directive, ATAD), beziiglich hybrider Gestaltungen
mit Drittlandern gedndert durch die Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017
(ATAD Il), umgesetzt. Die in der Richtlinie vorgesehenen Regelungen fiir hybride

Gestaltungen sollen dem OECD-Bericht iiber die ,,Neutralisierung der Effekte hybrider
Gestaltungen, Aktionspunkt 2 — Abschlussbericht 2015“ entsprechen und behandeln
zusatzlich auch hybride Gestaltungen bei Betriebsstétten.

1309gb

Die Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen gemafd § 14 KStG 1988 bezwecken

allgemein, bestimmte grenziiberschreitende Fille eines doppelten Abzugs von
Aufwendungen oder eines Abzugs von Aufwendungen ohne korrespondierende Erfassung
von Ertragen durch Versagung des (Betriebs-)Ausgabenabzugs im Inland oder durch
Erfassung einer Zahlung als (Betriebs-)Einnahme zu neutralisieren. Der
Anwendungsbereich der Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen ist dabei gemaR § 14
Abs. 1 KStG 1988 auf Steuerdiskrepanzen iSd § 14 Abs. 2 KStG 1988 (siehe dazu Rz 1309gf
ff) im Rahmen einer hybriden Gestaltung iSd & 14 Abs. 3 bis 5 KStG 1988 (siehe dazu Rz
1309gt ff) eingeschrankt. Die jeweilige Art dieser Neutralisierung ist je nach Art der
hybriden Gestaltung unterschiedlich und wird in den § 14 Abs. 6 bis 10 KStG 1988 geregelt
(siehe dazu Rz 1309io ff).

1309gc

Zusatzlich verhindert § 14 Abs. 11 KStG 1988 die mehrfache ErmaRigung oder Anrechnung
von Quellensteuern (siehe dazu Rz 1309kn f). § 14 Abs. 1 KStG 1988 verweist nicht auf Abs.
11, weil die Anwendung des § 14 Abs. 11 KStG 1988 das Vorliegen einer Steuerdiskrepanz
iSd § 14 Abs. 2 KStG 1988 nicht voraussetzt.
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23.2 Inkrafttreten (& 26¢c Z 72 KStG 1988)

1309gd

Die Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen gemaR § 14 KStG 1988 traten mit

1.1.2020 in Kraft. Die Bestimmung kommt unabhdngig davon zur Anwendung, wann die

eine hybride Gestaltung bewirkenden vertraglichen Vereinbarungen geschlossen wurden.

Fiir Korperschaften, die ihren Gewinn durch Betriebsvermogensvergleich ermitteln, ist die
Bestimmung erstmalig auf ab dem 1.1.2020 angefallene Aufwendungen oder realisierte
Ertrage anzuwenden. Sofern Aufwendungen oder Ertrage sowohl vor dem 1.1.2020 als
auch nach dem 31.12.2019 anfallen oder realisiert werden, kann eine monatsweise
Abgrenzung der Aufwendungen oder Ertrige erfolgen. Vor dem 1.1.2020 angefallene
Aufwendungen oder realisierte Ertrage unterliegen nicht den Sondervorschriften fiir
hybride Gestaltungen, auch wenn die Auszahlung oder Vereinnahmung nach dem
31.12.2019 erfolgen sollte.

Fiir Korperschaften, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermitteln, ist
die Bestimmung erstmalig auf ab dem 1.1.2020 abgeflossene Ausgaben oder zugeflossene

Einnahmen anzuwenden.

23.3 Anwendungsbereich der Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen (§ 14 Abs. 1
iVm Abs. 2 bis 5 KStG 1988)

23.3.1 Betroffene Korperschaften
1309ge

Die Sondervorschriften fiir hybride Gestaltungen gemaRB § 14 KStG 1988 betreffen in

personlicher Hinsicht sowohl unbeschrankt steuerpflichtige Korperschaften iSd § 1 Abs. 2
KStG 1988 als auch beschrankt steuerpflichtige Kérperschaften im Sinne des § 1 Abs. 3
KStG 1988.

23.3.2 Steuerdiskrepanzen (§ 14 Abs. 2 KStG 1988)

23.3.2.1 Aligemeines
1309gf

Die Neutralisierungsregelungen fiir hybride Gestaltungen gemaf} § 14 Abs. 6 bis 10 KStG

1988 setzen das Vorliegen einer Steuerdiskrepanz voraus. Eine Steuerdiskrepanz iSd § 14
Abs. 2 KStG 1988 ergibt sich entweder in der Form
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e eines Abzugs von Aufwendungen in einem Staat ohne steuerliche Erfassung der
korrespondierenden Ertrdge in einem anderen Staat (Abzug ohne korrespondierende
Einnahme) oder

e eines Abzugs derselben Aufwendungen in mehr als einem Staat (doppelter Abzug).

1309gg

Der Abzug ohne korrespondierende Einnahme iSd & 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988 wird aufgrund

der englischen Bezeichnung ,,Deduction/No Inclusion” in weiterer Folge abgekiirzt als

D/NI-Ergebnis bezeichnet. Der doppelte Abzug von Aufwendungen wird aufgrund der
englischen Bezeichnung ,,Double Deduction” in weiterer Folge abgekiirzt als DD-Ergebnis
bezeichnet.

1309gh

Beide Formen der Steuerdiskrepanzen betreffen ausschlieBlich grenziiberschreitende
Sachverhalte, die aufgrund eines Qualifikationskonfliktes zwischen zwei oder mehreren
Staaten zu einem grenziiberschreitenden D/NI- oder DD-Ergebnis fithren. Nicht
grenziiberschreitende Sachverhalte (zB Leistungsbeziehungen zwischen zwei inlandischen
Korperschaften ohne Auslandsbezug) sind vom Begriff der Steuerdiskrepanz iSd § 14 Abs. 2
KStG 1988 nicht erfasst. Allenfalls kann fiir D/NI-Ergebnisse im innerstaatlichen Kontext
ein Abzugsverbot gemaR § 12 KStG 1988 anwendbar sein (insbesondere § 12 Abs. 17210
KStG 1988; siehe dazu Rz 1266ai ff).

23.3.2.2 D/NI-Steuerdiskrepanz
1309gi

GemaR § 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988 liegt eine D/NI-Steuerdiskrepanz vor, wenn
Aufwendungen in einem Staat abzugsfahig sind und die korrespondierenden Ertrage

steuerlich in keinem anderen Staat erfasst werden. Als korrespondierende Ertrage gelten
nur solche, die in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit den

abzugsfahigen Aufwendungen stehen.

1309gj

Aufwendungen gelten dann als abzugsfahig, wenn sie nach den Rechtsvorschriften eines
Staates bei einem Steuersubjekt die Steuerbemessungsgrundlage mindern. Nach den
Vorschriften des KStG 1988 kann der Abzug von Aufwendungen im Inland grundsatzlich als
Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben erfolgen. Soweit allerdings
bereits ein anderes Abzugsverbot der Abzugsfihigkeit entgegensteht (zB im Inland gemaR
§ 12 KStG 1988), liegt keine Abzugsfahigkeit fiir Zwecke des § 14 KStG 1988 vor.
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1309gk

Auf die sofortige Verwertbarkeit des Aufwandes kommt es nicht an; Abzugsfihigkeit ist
daher auch dann gegeben, wenn die Aufwendungen bloR einen vortragsfahigen Verlust
erhéhen.

1309g|

Eine steuerliche Erfassung von Ertragen in einem anderen Staat liegt dann vor, wenn die
Ertrdage nach den Rechtsvorschriften eines Staates bei einem Steuersubjekt die
Steuerbemessungsgrundlage erh6hen. Die Erfassung setzt voraus, dass die Ertrdage sowohl
steuerbar als auch steuerpflichtig sind. Auch bei einer Verrechnung der Ertrage mit

Verlustvortragen liegt eine Erfassung vor.

1309gm

Auf die Hohe der Besteuerung kommt es nach § 14 Abs. 2 KStG 1988 nicht an. Liegt
allerdings eine Steuerbefreiung vor, gelten die Ertrage insoweit (im AusmaR der

Steuerbefreiung) nicht als steuerlich erfasst.

Beispiel:

Eine im Staat A abzugsfdhige Zahlung in Héhe von 100 wird korrespondierend aufgrund
einer teilweisen Steuerbefreiung im Staat B lediglich im Ausmaf3 von 20%, dh. iHv 20
erfasst. Es liegt daher im Ausmaf3 von 80% der Zahlung eine D/NI-Steuerdiskrepanz vor.

1309gn

Fur die Beurteilung des Vorliegens einer D/NI-Steuerdiskrepanz sind nicht nur die
steuerlichen Verhdltnisse im jeweiligen Ansassigkeitsstaat von Zahler und
Zahlungsempfanger, sondern auch jene in weiteren Staaten relevant. Werden daher etwa
die korrespondierenden Ertrage beim Zahlungsempfanger in dessen Ansassigkeitsstaat
zwar steuerlich nicht erfasst, jedoch in einem weiteren Staat (zB in einem Staat, in dem der

Empfinger eine Betriebsstitte unterhilt), liegt keine D/NI-Steuerdiskrepanz vor.

1309go

Liegt im Verhaltnis zwischen dem Ansdssigkeitsstaat des Zahlers und dem
Ansdssigkeitsstaat des Zahlungsempfangers eine D/NI-Steuerdiskrepanz vor, werden
jedoch die korrespondierenden Ertrage aufgrund einer CFC-Regelung bei der
Muttergesellschaft des Zahlungsempfangers hinzugerechnet und damit steuerlich erfasst,
liegt im Ergebnis keine nach § 14 KStG 1988 zu neutralisierende D/NI-Steuerdiskrepanz

mehr vor.
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Dies gilt auch, wenn die steuerliche Erfassung aufgrund von § 10a KStG 1988 bei einer

beherrschenden Korperschaft des Zahlungsempfangers im Inland erfolgen sollte. Bei einer
steuerlichen Erfassung aufgrund einer Hinzurechnungsbesteuerung im Ausland wird die
inlandische Kérperschaft allerdings entsprechend ihrer erh6hten Mitwirkungspflicht bei
Auslandssachverhalten anhand geeigneter Unterlagen darzulegen haben, dass die Zahlung
tatsachlich im vollen Umfang nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem die
Hinzurechnungsbesteuerung erfolgte, beriicksichtigt wurde.

23.3.2.3 DD-Steuerdiskrepanz

1309gp

Gemal § 14 Abs. 2 Z 2 KStG 1988 liegt eine DD-Steuerdiskrepanz vor, wenn dieselben
Aufwendungen in mehr als einem Staat abzugsfahig sind (doppelter Abzug). Der doppelte

Abzug muss sich daher entweder aufgrund desselben Rechtsgeschiftes, desselben
Wirtschaftsgutes (zB in Form der Absetzung fiir Abnutzung) oder derselben Ursache
ergeben. Auf die Zahlungswirksamkeit eines Vorganges kommt es nicht an, sondern
lediglich darauf, dass steuerlich abzugsfahige Aufwendungen vorliegen; zum Begriff der
Abzugsfahigkeit siehe bereits Rz 1309gj. Auf die sofortige steuerliche Verwertbarkeit des
Aufwands kommt es nicht an (siehe bereits Rz 1309gk). Zu Bewertungs- und zeitlichen
Differenzen siehe Rz 1309gr f.

Beispiel:

Eine im Staat A ansdssige Kérperschaft unterhdlt im Staat B eine Betriebsstditte.
Beratungsaufwendungen werden aufgrund von unterschiedlichen
Zuordnungsregelungen sowohl im Staat A auf Ebene des Stammhauses als auch im Staat
B auf Ebene der Betriebsstiitte steuerlich abgezogen. Es liegt eine DD-Steuerdiskrepanz
vor.

1309gq

Der doppelte Abzug derselben Aufwendungen kann sowohl beim selben Steuerpflichtigen

als auch bei unterschiedlichen Steuerpflichtigen eintreten.

Beispiel:

Im Rahmen eines grenziiberschreitenden Leasinggeschdiftes wird ein Wirtschaftsgut im
Staat A dem Leasinggeber zugeordnet und bei diesem steuerlich abgeschrieben, jedoch
im Staat B dem Leasingnehmer zugeordnet und ebenso bei diesem steuerlich
abgeschrieben. Es liegt eine DD-Steuerdiskrepanz vor.
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23.3.2.4 Bewertungs- und zeitliche Differenzen
1309gr

Unterschiedliche steuerliche Ergebnisse, die lediglich auf Unterschiede bei dem einer
Zahlung beigemessenen Wert zuriickzufiihren sind, zB aufgrund von
Wahrungsumrechnungsdifferenzen oder verrechnungspreistechnischen
Bewertungsdifferenzen, stellen keine Steuerdiskrepanz iSd § 14 Abs. 2 KStG 1988 dar.

1309gs

Da die Staaten unterschiedliche Steuerzeitraume und unterschiedliche Regelungen
hinsichtlich der zeitlichen Erfassung von Aufwendungen und Ertragen haben, bewirken
bloBe zeitliche Differenzen an sich keine D/NI- oder DD-Steuerdiskrepanz. Zur
Verrechnung von doppelt abzugsfihigen Aufwendungen mit doppelt erfassten Ertragen in

einem spateren Wirtschaftsjahr siehe auch Rz 1309jk.

23.3.3 Hybride Gestaltungen (§ 14 Abs. 3 KStG 1988)

23.3.3.1 Allgemeines
1309gt

In § 14 Abs. 3 KStG 1988 werden in zwei Ziffern die Anwendungsvoraussetzungen fiir das

Vorliegen einer hybriden Gestaltung geregelt. Eine hybride Gestaltung liegt nur dann vor,

wenn beide Ziffern kumulativ erfillt sind.

1309gu

§ 14 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 enthalt einen taxativen Katalog jener — eine Steuerdiskrepanz

bewirkenden — Konstellationen, die entsprechend den Vorgaben des Art. 2 Nr. 9 Unterabs.

1 der ATAD als hybride Gestaltung bezeichnet werden. Dabei werden hybride
Gestaltungen im Zusammenhang mit D/NI-Steuerdiskrepanzen in lit. a und hybride

Gestaltungen im Zusammenhang mit DD-Steuerdiskrepanzen in lit. b aufgelistet.

1309gv

GemadR § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a KStG 1988 liegt eine hybride Gestaltung nur dann vor, wenn

eine D/NI-Steuerdiskrepanz aufgrund von Unterschieden hinsichtlich der

e Einstufung eines Finanzinstruments (hybrides Finanzinstrument),

e Zurechnung der Einkiinfte aus einem iibertragenen Finanzinstrument (hybride

Ubertragung),

e Beurteilung der Steuersubjektivitat des Zahlers oder Zahlungsempfangers (hybrides
Unternehmen),
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e Zuordnung von Aufwendungen und Ertrdgen zu einer Betriebsstatte (hybride
Betriebsstatte) oder

e Beurteilung lGiber das Bestehen einer Betriebsstatte (unberiicksichtigte Betriebsstatte)

entsteht.

1309gw

§ 14 Abs. 3 Z 1 lit. b KStG 1988 definiert bestimmte DD-Steuerdiskrepanzen im Sinne des
§ 14 Abs. 2 Z 2 KStG 1988 als hybride Gestaltung. Erfasst sind der doppelte Abzug von
Aufwendungen eines hybriden Unternehmens, einer Betriebsstitte oder einer doppelt

ansdssigen Korperschaft aufgrund von steuerlichen Sondervorschriften (siehe dazu ndher
Rz 1309hv ff).

1309gx

§ 14 Abs. 3 Z 2 KStG 1988 schrdankt den Anwendungsbereich des § 14 KStG 1988 auf jene
Fallgruppen ein, in denen es bei einer aufgrund der Z 1 entstandenen Steuerdiskrepanz im
Sinne des § 14 Abs. 2 KStG 1988 wahrscheinlich ist, dass die beteiligten Personen diese

gezielt gestalterisch genutzt haben (siehe dazu ndher Rz 1309ib).

23.3.3.2 Hybrides Finanzinstrument
1309gy

§ 14 Abs. 3 Z 1 lit. a erster Teilstrich KStG 1988 erfasst hybride Gestaltungen im

Zusammenhang mit hybriden Finanzinstrumenten, die zu einer D/NI-Steuerdiskrepanz

fiihren. Dem Begriff des Finanzinstruments ist ein wirtschaftliches Verstandnis zu Grunde
zu legen. Als Finanzinstrument ist jedes Instrument zu bezeichnen, soweit es zu einem
Finanzierungs- oder Eigenkapitalertrag fiihrt, der gemaR den Vorschriften fiir die
Besteuerung von Schulden, Kapital oder Finanzderivaten nach den Rechtsvorschriften des
Steuergebiets entweder des Zahlungsempfangers oder des Zahlenden besteuert wird.
Finanzierungsertrage fiihren bei Korperschaften in der Regel zu steuerpflichtigen
Zinsertragen, wahrend Eigenkapitalertrage bei diesen in der Regel zu steuerfreien
Beteiligungsertragen fiihren.

1309g:z

Bei Zahlungen im Rahmen eines Finanzinstruments liegt ein D/NI-Ergebnis dann vor, wenn
der steuerliche Abzug der Aufwendungen bei gleichzeitiger steuerlicher
Nichtberiicksichtigung der Ertrage auf Unterschiede bei der steuerlichen Einstufung des
Finanzinstruments zuriickzufiihren ist. Schadlich ist es daher, wenn ein Finanzinstrument

im Zahlerstaat als Fremdkapital behandelt wird und zu einem Betriebsausgabenabzug
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fiihrt, wahrend das Finanzinstrument im Empfangerstaat als Eigenkapital behandelt wird
und die Zahlung als steuerfreie Dividende angesehen wird (siehe dazu das Beispiel in
Rz 1309iq).

1309ha

Wird ein Finanzinstrument im Zahlerstaat als Fremdkapital, im Empfangerstaat jedoch als
Eigenkapital eingestuft, liegt eine D/NI-Steuerdiskrepanz iZm einem hybriden
Finanzinstrument auch dann vor, wenn der Empfianger im Ausland auch aus anderen

Griinden steuerbefreit ware (zB aufgrund einer personlichen Befreiung).

1309hb

Wird ein Finanzinstrument hingegen sowohl im Zahler- als auch im Empfingerstaat als
Fremdkapital eingestuft, liegt keine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3Z 1 lit. a

erster Teilstrich KStG 1988 vor. Dies gilt unabhangig davon, ob der Zahlungsempfinger in

seinem Ansassigkeitsstaat mit den Zinseinkiinften steuerbefreit oder niedrigbesteuert ist.
In solchen Fallen kann aber dem steuerlichen Abzug solcher Zinsaufwendungen im Inland
das Abzugsverbot gemafRl § 12 Abs. 1 Z 10 KStG 1988 entgegenstehen (siehe dazu ndher
Rz 1266ai ff).

1309hc

Im Zusammenhang mit hybriden Finanzinstrumenten wird in vielen Fallen bereits durch
die primar anzuwendenden Vorschriften des § 10 Abs. 4 KStG 1988 oder des § 12 Abs. 1
Z 10 KStG 1988 eine D/NI-Steuerdiskrepanz vermieden. Diesfalls liegt keine nach § 14 KStG

1988 zu neutralisierende D/NI-Steuerdiskrepanz mehr vor.

23.3.3.3 Hybride Ubertragung eines Finanzinstruments
1309hd

§ 14 Abs. 3 Z 1 lit. a zweiter Teilstrich KStG 1988 erfasst als hybride Gestaltung eine D/NI-
Steuerdiskrepanz aufgrund von Unterschieden hinsichtlich der Zurechnung der Einkiinfte

aus einem iibertragenen Finanzinstrument (hybride Ubertragung). Dieser Begriff
beschreibt eine Vereinbarung iiber die Ubertragung eines Finanzinstruments, bei der die
Steuerrechtsordnungen zweier Staaten die Einkiinfte aus einem libertragenen
Finanzinstrument unterschiedlichen Personen zurechnen. Beim libertragenen

Finanzinstrument muss es sich selbst nicht um ein hybrides Finanzinstrument handeln.

1309he

Zahlungen im Rahmen einer hybriden Ubertragung kdnnen zu einem D/NI-Ergebnis fiihren,

wenn ein Staat eine Zahlung im Zusammenhang mit dem zugrundeliegenden Ertrag des
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iibertragenen Instruments als abzugsfiahige Aufwendung behandelt, wahrend der andere
Staat den gleichen Betrag als (steuerfreien) Ertrag des zugrundeliegenden
Vermogenswertes ansieht. Dies ist die Folge der unterschiedlichen steuerlichen
Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums an dem iibertragenen Wirtschaftsgut aufgrund

von unterschiedlichen Zurechnungsgrundsatzen zweier Staaten.

1309hf

Eine hybride Ubertragung eines Finanzinstruments im Sinne dieser Bestimmung kann
insbesondere bei Repo-Geschiften (siehe dazu das Beispiel) und

Wertpapierleihegeschaften vorliegen.

Beispiel:

Aktieniibertragung
StaatA : StaatB

ACo BCo

Repogeschiift ‘ Aktien

Die im Staat A ansdissige A Co nimmt von der im Staat B ansdissigen B Co ein Darlehen in
Form eines Repo-Geschdifts auf. Im Rahmen des Repo-Geschidifts iibertréigt A Co Aktien an
B Co mit der Vereinbarung, diese zu einem spditeren Zeitpunkt zu demselben Preis
zuziiglich Repozinsen wieder zuriickzukaufen. Der vereinbarte Preis ist um die wéhrend
der Kreditlaufzeit auf die Aktien von der B Co erhaltenen Ausschiittungen zu kiirzen.

Dividende

Im Staat A wird die Gestaltung als Darlehen behandelt, das durch die iibertragenen
Aktien abgesichert ist. A Co wird weiterhin als wirtschaftlicher Eigentiimer der Aktien
betrachtet. Die Dividenden werden bei der A Co als steuerfreie Beteiligungsertréige
qualifiziert.

Nach den Rechtsvorschriften von Staat B wird B Co als wirtschaftlicher Eigentiimer der
Aktien behandelt und die Dividenden werden ebenso als steuerfreie Beteiligungsertréige
qualifiziert.

Die Unterschiede hinsichtlich der steuerlichen Zuordnung der Aktien fiihren dazu, dass
die Beteiligungsertréige sowohl A Co als auch B Co zugerechnet werden und aufgrund der
Beteiligungsertragsbefreiungen in keinem Steuergebiet besteuert werden. Entsprechen
die Repozinsen den zwischenzeitlichen Dividenden, ergibt sich im Staat B kein
Verduferungsgewinn. A Co kann jedoch die Repozinsen als Zinsaufwand fiir das
Darlehen abziehen. Die hybride Ubertragung des Finanzinstruments fiihrt zu einer
Steuerdiskrepanz iSd § 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988. Es liegt daher eine hybride Gestaltung iSd
§ 14 Abs. 3 Z 1 lit. a zweiter Teilstrich KStG 1988 vor.
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23.3.3.4 Hybrides Unternehmen
1309hg

§ 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich KStG 1988 erfasst als hybride Gestaltungen jene D/NI-

Steuerdiskrepanzen, die sich aufgrund der unterschiedlichen Beurteilung der

Steuersubjektivitat des Zahlers oder Zahlungsempfangers durch zwei Staaten ergeben
(hybrides Unternehmen). D/NI-Steuerdiskrepanzen kénnen sowohl Zahlungen an ein
hybrides Unternehmen (siehe Rz 1309hk) als auch Zahlungen eines hybriden
Unternehmens an seinen Gesellschafter (siehe Rz 1309hl) betreffen.

1309hh

Als hybrides Unternehmen ist jedes Unternehmen oder jede Gestaltung anzusehen, das
bzw. die nach den Rechtsvorschriften eines Staates als Steuersubjekt gilt und dessen bzw.
deren Einkiinfte oder Aufwendungen nach den Rechtsvorschriften eines anderen Staates
steuerlich als Einkiinfte oder Aufwendungen einer oder mehrerer anderer Personen

behandelt werden.

1309hi

Der Begriff des hybriden Unternehmens im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich

KStG 1988 ist weit gefasst und setzt nicht das tatsachliche Vorliegen einer
unternehmerischen Tétigkeit voraus, sondern lediglich eine unterschiedliche Beurteilung
einer Kapitalgesellschaft oder Personenvereinigung (Personengesellschaft) als

Steuersubjekt.

1309hj

Ein hybrides Unternehmen im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich KStG 1988

kann in den beiden folgenden unterschiedlichen Konstellationen vorliegen:

e Eine Gesellschaft wird im Errichtungsstaat als steuerlich intransparent, jedoch im Staat

eines ausldndischen Gesellschafters als steuerlich transparent behandelt.

Beispiel 1:

Eine slowakische ,,kommanditna spolocnost” (k.s.) wird in der Slowakei als eigenes
Kérperschaftsteuersubjekt behandelt, nach dsterreichischem Steuerrecht jedoch als
Personengesellschaft, sodass die anteiligen Einkiinfte und Aufwendungen unmittelbar
den Osterreichischen Gesellschaftern zuzurechnen sind.

Beispiel 2:

Eine dsterreichische GmbH wird in den USA als steuerlich transparent eingestuft, weil
nach US-Steuerrecht aufgrund der sog. check-the-box-Regelungen das Wahlrecht zur
Qualifikation der GmbH als Personengesellschaft fiir steuerliche Zwecke ausgeiibt wurde.
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e Eine Gesellschaft wird im Errichtungsstaat als steuerlich transparent, jedoch im Staat
eines ausldndischen Gesellschafters als steuerlich intransparent behandelt (umgekehrt

hybrides Unternehmen).

1309hk

Bei Zahlungen an ein hybrides Unternehmen kann sich eine hybride Gestaltung dann
ergeben, wenn der Abzug bei gleichzeitiger steuerlicher Nichtberiicksichtigung auf
unterschiedliche Vorschriften liber die Zuordnung dieser Zahlung zwischen einem hybriden
Unternehmen und seinem Gesellschafter zuriickzufiihren ist, weil das hybride
Unternehmen in dem Staat, nach dessen Rechtsvorschriften es errichtet wurde, nicht als
Steuersubjekt, allerdings in dem Staat seines Gesellschafters als Steuersubjekt behandelt
wird (siehe dazu das Beispiel in Rz 1309it).

1309hl

Eine hybride Gestaltung kann auRerdem vorliegen, wenn eine Zahlung eines hybriden
Unternehmens an seinen Gesellschafter zu einem Abzug bei gleichzeitiger steuerlicher
Nichtberiicksichtigung fiihrt und diese Steuerdiskrepanz auf den Umstand zuriickzufiihren
ist, dass die Zahlung nach den Rechtsvorschriften des Staates des Zahlungsempfingers
nicht als Ertrag erfasst wird, weil das hybride Unternehmen aus Sicht dieses Staates nicht
als Steuersubjekt behandelt wird, wahrend aus Sicht des anderen Staates das hybride

Unternehmen als Steuersubjekt behandelt wird.

Beispiel:
StaatA ACo
el "t Zahlung
A
Pt ﬁybrides\ 4
'
! )
! |
! I
1 ¥ p
\\ 7
\ BCo e
\\ y
= —* Gruppenbesteuerung
StaatB R

Ein im Staat B ansdissiges hybrides Unternehmen tiitigt eine Zahlung an seine im Staat A
ansdissige Gesellschafterin A Co.
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Das hybride Unternehmen wird nach den Rechtsvorschriften des Staates A steuerlich als
transparent behandelt. Daher fiihrt die Zahlung im Staat A nicht zu steuerlichen
Einkiinften der A Co.

Im Staat B wird das hybride Unternehmen dagegen als steuerlich intransparent
behandelt. Dieses bildet im Staat B mit der dort ansdissigen B Co eine steuerliche
Unternehmensgruppe. Die Zahlung wird daher im Staat B als Betriebsausgabe zum
Abzug zugelassen und mit den positiven Einkiinften der B Co im Rahmen der steuerlichen
Unternehmensgruppe verrechnet.

Die unterschiedliche Beurteilung der Steuersubjektivitdt des Zahlers fiihrt zu einer
Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988 (D/NI-Ergebnis). Es liegt folglich
eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich KStG 1988 vor.

23.3.3.5 Hybride Betriebsstétte
1309hm

§ 14 Abs. 3 Z 1 lit. a vierter Teilstrich KStG 1988 erfasst als hybride Gestaltungen jene D/NI-
Steuerdiskrepanzen, die sich aufgrund von Unterschieden hinsichtlich der Zuordnung von

Aufwendungen und Ertrdagen zu einer Betriebsstatte (hybride Betriebsstétte) ergeben.

1309hn

Eine hybride Betriebsstatte im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a vierter Teilstrich KStG 1988
liegt vor, wenn sowohl der Ansassigkeitsstaat (Stammhausstaat) des Unternehmens als

auch der Betriebsstattenstaat zwar dem Grunde nach einheitlich vom Vorliegen einer
Betriebsstadtte ausgehen, jedoch Aufwendungen und Ertrage nicht einheitlich der
Betriebsstadtte zuordnen. Entscheidend ist dabei zunéchst, dass abgeleitet aus dem
innerstaatlichen Recht oder dem DBA-Recht beide Staaten einheitlich die Existenz einer
Betriebsstadtte bejahen. Geht lediglich der Ansassigkeitsstaat des Unternehmens vom
Vorliegen einer Betriebsstdtte im anderen Staat aus, liegt eine unberiicksichtigte
Betriebsstatte im Sinne des§ 14 Abs. 3 Z 1 lit. a fiinfter Teilstrich KStG 1988 vor (siehe dazu
Rz 1309hr ff).

1309ho

Gehen beide Staaten einheitlich vom Vorliegen einer Betriebsstdtte aus, ist es in weiterer
Folge nicht maf3geblich, ob sich die unterschiedliche Zuordnung der Einkiinfte und
Aufwendungen zwischen Stammhaus und Betriebsstéitte durch unterschiedliche
innerstaatliche Zuordnungsregelungen, unterschiedliche DBA-Auslegung oder
unterschiedliche Sachverhaltsbeurteilung ergibt.

1309hp

Eine D/NI-Steuerdiskrepanz aufgrund einer hybriden Betriebsstétte tritt bei einer
aufwandswirksam erfassten Zahlung an ein Unternehmen ein, wenn diese zu einer
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steuerlichen Nichtberiicksichtigung der korrespondierenden Ertrage wegen einer
unterschiedlichen Zuordnung von Aufwendungen und Ertragen zwischen Stammhaus und
Betriebsstatte fiihrt. Eine korrespondierende Erfassung der Ertrage fehlt, wenn aus Sicht
des Ansassigkeitsstaates des empfangenden Unternehmens die korrespondierenden
Ertrage einer auslandischen Betriebsstatte zugeordnet werden, die
Betriebsstatteneinkiinfte jedoch etwa aufgrund des DBA mit dem Betriebsstattenstaat
aufgrund der Anwendung der Befreiungsmethode nicht im Ansassigkeitsstaat der
Besteuerung unterliegen (Befreiungsmethode) und der Betriebsstdttenstaat diese Ertrage

dem Stammhaus zuordnet.

Beispiel:
Staat A
ACao
Zinsen !
CCo B BS
Staat C Darlehen Staat B

Die im Staat A ansdissige Kérperschaft A Co gewdhrt der im Staat C ansdssigen
Kérperschaft C Co ein Darlehen. Die C Co téitigt dementsprechend Zinszahlungen an die A
Co, die im Staat C als Betriebsausgabe abgezogen werden. Die A Co unterhdilt im Staat B
eine Betriebsstdtte. Zwischen Staat A und Staat B besteht ein DBA, nach dem
Betriebsstdtteneinkiinfte im Staat B von Staat A freizustellen sind. Staat A ordnet das
Darlehen der Betriebsstditte zu und erfasst daher die korrespondierenden Ertréige (somit
auch die von C Co geleisteten Zinsen) und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem
Darlehen nicht. Staat B geht jedoch davon aus, dass das Darlehen nicht der
Betriebsstiitte, sondern dem Stammhaus zuzuordnen ist und erfasst daher ebenfalls die
von C Co geleisteten Zinsen nicht als Ertrag. Die unterschiedliche Zuordnung von
Aufwendungen und Ertréigen zur Betriebsstiditte fiihrt zu einer Steuerdiskrepanz im Sinne
des § 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988 (D/NI-Ergebnis). Es liegt folglich eine hybride Gestaltung im
Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a vierter Teilstrich KStG 1988 vor.

1309hq

Keine D/NI-Steuerdiskrepanz aufgrund einer hybriden Betriebsstatte tritt daher im
Anwendungsbereich der Anrechnungsmethode ein. Dies gilt auch im Anwendungsbereich
der Befreiungsmethode, wenn es etwa dem Ansdssigkeitsstaat nach dem jeweiligen DBA
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erlaubt ist, zur Vermeidung von Qualifikationskonflikten von der Verpflichtung zur
Freistellung abzusehen.

23.3.3.6 Unberiicksichtigte Betriebsstitte

1309hr

§ 14 Abs. 3 Z 1 lit. a funfter Teilstrich KStG 1988 erfasst als hybride Gestaltungen jene D/NI-
Steuerdiskrepanzen, die sich aufgrund von Unterschieden hinsichtlich der Beurteilung iiber

das Bestehen einer Betriebsstédtte (unberiicksichtigte Betriebsstatte) ergeben.

1309hs

Eine sog. unberiicksichtigte Betriebsstatte im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a fiinfter

Teilstrich KStG 1988 liegt vor, wenn nach den Rechtsvorschriften des Stammhausstaates

eines Unternehmens eine Betriebsstitte in einem anderen Staat besteht, jedoch dieser
andere Staat nach dessen Rechtsvorschriften davon ausgeht, dass keine Betriebsstatte

vorliegt.

Der Qualifikationskonflikt besteht somit im Unterschied zur hybriden Betriebsstatte im
Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a vierter Teilstrich KStG 1988 (siehe dazu Rz 1309hm ff) bereits

hinsichtlich der Frage der Existenz einer Betriebsstatte. Ob sich die unterschiedliche

Beurteilung iiber das Bestehen einer Betriebsstatte durch unterschiedliche innerstaatliche
Rechtsvorschriften der beiden Staaten, unterschiedliche DBA-Auslegung oder
unterschiedliche Sachverhaltsbeurteilung ergibt, ist nicht ma3geblich.

1309ht

Eine D/NI-Steuerdiskrepanz aufgrund einer unberiicksichtigten Betriebsstatte tritt bei
einer aufwandswirksam erfassten Zahlung an ein Unternehmen ein, wenn diese zu einer
steuerlichen Nichtberiicksichtigung der korrespondierenden Ertrage deswegen fiihrt, weil
aus Sicht des Ansassigkeitsstaates des empfangenden Unternehmens die
korrespondierenden Ertrage einer ausldndischen Betriebsstatte zugeordnet werden,
wahrend der andere Staat nicht vom Vorliegen einer Betriebsstidtte ausgeht und daher
diese Ertrage dem Ansadssigkeitsstaat zuordnet. Diese setzt weiters voraus, dass die
Betriebsstadtteneinkiinfte aufgrund des DBA mit dem Betriebsstdttenstaat im
Ansassigkeitsstaat aufgrund der Anwendung der Befreiungsmethode nicht im
Ansdssigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen.
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Beispiel:
Staat A
ACo
Zinsen i
CCo
StaatC i Darlehen Staat B

Die im Staat A ansdissige Kérperschaft A Co gewdhrt der im Staat C ansdssigen
Kérperschaft C Co ein Darlehen. Die C Co téitigt dementsprechend Zinszahlungen an die A
Co, die im Staat C als Betriebsausgabe abgezogen werden. Zwischen Staat A und Staat B
besteht ein DBA, nach dem Betriebsstiitteneinkiinfte im Staat B von Staat A freizustellen
sind. Staat A geht vom Vorliegen einer Betriebsstdtte im Staat B aus, ordnet das
Darlehen dieser Betriebsstdtte zu und erfasst daher die korrespondierenden Ertréige
(somit auch die von C Co geleisteten Zinsen) und Aufwendungen im Zusammenhang mit
diesem Darlehen nicht. Nach den Vorschriften des Staates B liegt jedoch keine
Betriebsstdtte vor und Staat B erfasst daher ebenfalls die von C Co geleisteten Zinsen
nicht als Betriebseinnahme. Die unterschiedliche Beurteilung iiber das Bestehen einer
Betriebsstiitte im Staat B fiihrt zu einer Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 27 1
KStG 1988 (D/NI-Ergebnis). Es liegt folglich eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14
Abs. 3 Z 1 lit. a fiinfter Teilstrich KStG 1988 vor.

1309hu

Keine D/NI-Steuerdiskrepanz aufgrund einer unberiicksichtigten Betriebsstétte tritt daher
im Anwendungsbereich der Anrechnungsmethode ein. Dies gilt auch im
Anwendungsbereich der Befreiungsmethode, wenn der Ansadssigkeitsstaat nach dem
jeweiligen DBA zur Vermeidung von Qualifikationskonflikten von der Verpflichtung zur

Freistellung absehen kann (siehe dazu nidher Rz 1309kb).
23.3.3.7 Hybride Gestaltungen im Zusammenhang mit DD-Steuerdiskrepanzen

1309hv

Gemal § 14 Abs. 3 Z 1 lit. b KStG 1988 gelten bestimmte DD-Steuerdiskrepanzen als
hybride Gestaltung. Betroffen sind in sachlicher Hinsicht der doppelte Abzug von

Aufwendungen

e eines hybriden Unternehmens (siehe zum Begriff bereits Rz 1309hg ff),
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e einer Betriebsstatte oder

e einer doppelt ansassigen Korperschaft,

wenn dieser aufgrund von steuerlichen Sondervorschriften erfolgt.

1309hw

Als steuerliche Sondervorschriften im Sinne dieser Bestimmung gelten insbesondere
Gruppenbesteuerungsregelungen, die zu einem doppelten Abzug von Aufwendungen
fiihren. Eine DD-Steuerdiskrepanz wird in der Regel durch eine divergierende
Einkiinftezurechnung aufgrund von steuerlichen Sondervorschriften bewirkt. Andere
steuerliche Sonderregelungen, wie beispielsweise steuerliche Investitionsbegiinstigungen,
fiihren in der Regel nicht zu einem doppelten Abzug und fallen nicht unter die Regelung.

1309hx

Eine DD-Steuerdiskrepanz von Aufwendungen eines hybriden Unternehmens aufgrund von
steuerlichen Sondervorschriften kann insbesondere bei Zahlungen eines hybriden
Unternehmens in Kombination mit einer unterschiedlichen Einkiinftezurechnung aufgrund

einer in- oder auslandischen Gruppenbesteuerungsregelung eintreten.

Beispiel:
StaatA
ACo
Zinsen ==\
- =~ ~ ~= GRUPPENBESTEUERUNG
Pl N
d b \\
Vd \
! A
Hybrides \
Bank 1 B Co 1
y NUnternehmen I
[y / !
N operative ,*
~ - 4
S.o Gewmfg -,
Darlehen T
StaatB

Die im Staat A ansdissige Kérperschaft A Co ist mehrheitlich an einem hybriden
Unternehmen und an der B Co beteiligt, die beide im Staat B ansdissig sind.

Aus Sicht des Staates A wird das hybride Unternehmen als steuerlich transparent
eingestuft, aus Sicht des Staates B jedoch als steuerlich intransparent. Staat A behandelt
das hybride Unternehmen wie eine Betriebsstdtte der A Co im Staat B.

Im Staat B besteht eine steuerliche Unternehmensgruppe zwischen der B Co und dem
hybriden Unternehmen. Das DBA zwischen Staat A und Staat B sieht die
Anrechnungsmethode fiir Betriebsstdtteneinkiinfte vor.
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Das hybride Unternehmen hat bei einer Bank im Staat B ein Darlehen aufgenommen. Die
betreffenden Zinsaufwendungen kénnen sowohl im Staat A (aufgrund der
Anrechnungsmethode) mit anderen Einkiinften der A Co als auch im Staat B (aufgrund
der Unternehmensgruppe) mit den Gewinnen der B Co verrechnet werden. Die
steuerlichen Sondervorschriften (Gruppenbesteuerung) im Staat B fiihren hinsichtlich der
Aufwendungen des hybriden Unternehmens zu einer Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14
Abs. 2 Z 2 KStG 1988 (DD-Ergebnis). Es liegt folglich eine hybride Gestaltung im Sinne des
§ 14 Abs. 3Z 1 lit. b KStG 1988 vor.

1309hy

Eine Betriebsstatte iSd § 14 Abs. 3 Z 1 lit. b KStG 1988 liegt dann vor, wenn zumindest nach

den Rechtsvorschriften eines Staates vom Vorliegen einer Betriebsstatte ausgegangen
wird und Aufwendungen dieser Betriebsstéitte zugeordnet werden, die aufgrund von
steuerlichen Sondervorschriften doppelt abgezogen werden. Siehe dazu das Beispiel in
Rz 1309jo.

1309hz

Derin § 14 Abs. 3 Z 1 lit. b KStG 1988 verwendete Begriff der doppelt ansassigen

Korperschaft bezeichnet eine Kérperschaft, die nach den jeweiligen innerstaatlichen

Rechtsvorschriften in zwei (oder mehreren) Staaten aufgrund unterschiedlicher
Ankniipfungsmerkmale (zB Sitz im Staat A und Ort der Geschiftsleitung im Staat B) als
steuerlich ansdssig gilt. Der Umstand, dass eine solche Kérperschaft nach MaBgabe des
jeweils anzuwendenden Doppelbesteuerungsabkommens bei einer Art. 4 Abs. 3 OECD-MA
entsprechenden Regelung nur in einem der beiden Staaten abkommensrechtlich ansassig
ist, steht der Einstufung als doppelt ansadssige Kérperschaft im Sinnedes § 14 Abs. 37 1

lit. b KStG 1988 nicht entgegen.

1309ia

Eine DD-Steuerdiskrepanz im Zusammenhang mit einer doppelt ansdssigen Korperschaft
kann eintreten, wenn es in Kombination mit einer in- oder ausldndischen
Gruppenbesteuerungsregelung zum doppelten Abzug der Aufwendungen der doppelt

ansassigen Korperschaft kommt. Siehe dazu das Beispiel in Rz 1309jw.
23.3.3.8 Naheverhaltnis der an der hybriden Gestaltung beteiligten Parteien

1309ib

§ 14 Abs. 3 Z 2 KStG 1988 schriankt den Anwendungsbereich der hybriden Gestaltungen auf
jene Fallgruppen ein, in denen es bei einer aufgrund der gemaB § 14 Abs. 3 Z 1 KStG 1988

entstandenen Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 2 KStG 1988 wahrscheinlich ist,

dass die beteiligten Personen diese gezielt gestalterisch genutzt haben. Es werden daher
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nur solche Steuerdiskrepanzen im Sinne des § 14 Abs. 2 iVm Abs. 3 Z 1 KStG 1988 als
hybride Gestaltungen erfasst, die sich

e zwischen verbundenen Unternehmen im Sinne des § 14 Abs. 4 KStG 1988 (siehe dazu
Rz 1309ic ff),

e zwischen dem Stammhaus und einer Betriebsstétte eines Unternehmens,

e zwischen zwei oder mehreren Betriebsstatten desselben Unternehmens oder
e im Rahmen einer strukturierten Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 5 KStG 1988 (siehe
dazu Rz 1309ii ff) ergeben.

23.4 Verbundene Unternehmen (& 14 Abs. 4 KStG 1988)

23.4.1 Verbundene Unternehmen im Sinne des § 10a Abs. 4 Z 2 KStG 1988 (§ 14 Abs. 4
erster Teilstrich KStG 1988)

1309ic

GemadR § 14 Abs. 4 erster Teilstrich KStG 1988 gelten fiir Zwecke des § 14 KStG 1988
samtliche Unternehmen im Sinne des § 10a Abs. 4 Z 2 KStG 1988 als verbundene

Unternehmen. Das Vorliegen eines verbundenen Unternehmens ist nach MaRgabe der
Definition des § 10a Abs. 4 Z 2 KStG 1988 zu beurteilen (siehe dazu naher Rz 1248;j ff).

Dementsprechend kann ein verbundenes Unternehmen in drei unterschiedlichen

Auspragungen vorliegen, namlich sowohl als Tochtergesellschaft (lit. a), Muttergesellschaft
(lit. b) als auch als Schwestergesellschaft (letzter Satz) einer Korperschaft, auf deren Ebene

die Neutralisierung der hybriden Gestaltung zu erfolgen hat.

1309id

Eine Kérperschaft verfiigt liber ein verbundenes Unternehmen unabhangig davon, ob die
Verbundenheit durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mindestens 25%
in Form von Kapital- oder Stimmrechten oder aufgrund eines mindestens 25-prozentigen

Gewinnanspruchs hergestellt wird.

1309ie

Der Begriff des verbundenen Unternehmens ist rechtsformunabhingig (siehe Rz 1248cp)
und erfasst daher grundsatzlich juristische und natiirliche Personen sowie
Personenvereinigungen. Eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 KStG 1988 kann daher

zB auch bei einer Zahlung eines auslandischen hybriden Unternehmens vorliegen, das nach
osterreichischem Steuerrecht als Personengesellschaft, jedoch nach auslandischem
Steuerrecht als Korperschaft eingestuft wird. Allerdings hat eine Neutralisierung einer
Steuerdiskrepanz nach MafR3gabe von & 14 Abs. 6 bis 9 KStG 1988 im Inland stets nur auf
Ebene einer Kérperschaft im Sinne des KStG 1988 zu erfolgen.
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Beispiel:

Eine inldndische A GmbH ist zu 50% an einer in der Slowakei betrieblich tétigen k.s.
beteiligt, die nach slowakischem Steuerrecht als Kérperschaft, jedoch nach
Osterreichischem Steuerrecht als Personengesellschaft eingestuft wird (hybrides
Unternehmen). Die inléindische A GmbH und die slowakische k.s. sind verbundene
Unternehmen. Sofern eine Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 37 1 KStG 1988
zwischen der inlindischen A GmbH und der slowakischen k.s. vorliegen sollte, hat eine
Neutralisierung nach Maf8gabe von § 14 Abs. 6 bis 9 KStG 1988 auf Ebene der
inléindischen A GmbH zu erfolgen.

23.4.2 Unternehmen in demselben Konzernabschluss gemaB §§ 245a oder 247 UGB (§ 14
Abs. 4 zweiter Teilstrich KStG 1988)

1309if

GemaR § 14 Abs. 4 zweiter Teilstrich KStG 1988 gelten als verbundene Unternehmen im

Sinne des § 14 KStG 1988 auch jene Unternehmen, die vollstandig in

e denselben Konzernabschluss gemaB § 245a UGB (Konzernabschluss nach international
anerkannten Rechnungslegungsgrundsatzen) oder

e denselben Konsolidierungskreis gemaR § 247 UGB einbezogen werden.

In beiden Fallen ist eine vollstandige Konsolidierung des Unternehmens in den
Konzernabschluss bzw. Konsolidierungskreis erforderlich; eine bloRe ,,at equity”-
Konsolidierung ist nicht ausreichend (siehe dazu auch Rz 1309cz).

23.4.3 Mal3geblich beherrschte und beherrschende Unternehmen (§ 14 Abs. 4 dritter und
vierter Teilstrich KStG 1988)

1309ig

Als verbundene Unternehmen iSd § 14 KStG 1988 gelten auch

e Unternehmen, in denen eine — an einer Steuerdiskrepanz beteiligte — Kdrperschaft
mafgeblichen Einfluss auf deren Unternehmensleitung nimmt (§ 14 Abs. 4 dritter
Teilstrich KStG 1988), und

e Unternehmen mit einem maBgeblichen Einfluss auf die Leitung einer — an einer
Steuerdiskrepanz beteiligten — Kérperschaft (§ 14 Abs. 4 vierter Teilstrich KStG 1988).

1309ih

Ein maBgeblicher Einfluss auf die Leitung eines Unternehmens setzt eine maigebliche
Mitwirkung in Grundsatzfragen der Geschiafts- und Finanzpolitik voraus. Im Zweifel wird
entsprechend § 189a Z 9 UGB von einem mal3geblichen Einfluss auf die Leitung eines

anderen Unternehmens ab einem Besitz von 20% oder mehr der Stimmrechte dieses
Unternehmens auszugehen sein. Im Einzelfall kann jedoch auch ohne
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Stimmrechtsbeteiligung bei tatsachlicher Einflussnahme auf die Unternehmensleitung ein
mafgeblicher Einfluss im Sinne des § 14 Abs. 4 dritter und vierter Teilstrich KStG 1988

gegeben sein.

23.5 Strukturierte Gestaltung (§ 14 Abs. 5 KStG 1988)

1309ii

Eine hybride Gestaltung liegt auch vor, wenn eine Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14
Abs. 3 Z 1 KStG 1988 im Rahmen einer strukturierten Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 5
KStG 1988 eintritt (§ 14 Abs. 3 Z 2 vierter Teilstrich KStG 1988).

1309ij

GemaR § 14 Abs. 5 erster Satz KStG 1988 liegt entsprechend Art. 2 Nr. 11 ATAD eine

strukturierte Gestaltung vor, wenn

e die Steuerdiskrepanz in die Bedingungen der Gestaltung eingerechnet ist (erster
Teilstrich, siehe dazu Rz 1309ik) oder

e diese mit der Absicht der Erzielung einer Steuerdiskrepanz entwickelt wurde (zweiter
Teilstrich, siehe dazu Rz 1309il).

Zur Gegenausnahme gemaR § 14 Abs. 5 zweiter Satz KStG 1988 siehe Rz 1309im f.

1309ik

Eine Einrechnung der Steuerdiskrepanz in die Bedingungen der Gestaltung im Sinne des

§ 14 Abs. 5 erster Satz erster Teilstrich KStG 1988 liegt dann vor, wenn der sich aus der

Steuerdiskrepanz ergebende Steuervorteil in die Konditionen der Gestaltung eingepreist
wird. Ob der Steuervorteil im In- oder im Ausland eintritt, ist nicht maBgeblich. Auf das
Ausmalb, in dem die Steuerdiskrepanz in die Gestaltung eingepreist wurde, kommt es
ebenso wenig an. Indizien fiir die Einrechnung der Steuerdiskrepanz sind zB fremduniiblich

vereinbarte Preise oder eine Vermarktung als steuerbegiinstigte Gestaltung.

Beispiel:

A Co (ein im Staat A ansdssiges Unternehmen) und B Co (ein in Staat B ansdssiges
Unternehmen) sind fremde Dritte. A Co leiht B Co im Rahmen eines Darlehens mit
jéhrlicher Zinszahlung einen Betrag von 300.000 Euro. Die Anleihe wird nach den
Rechtsvorschriften von Staat B als Fremdkapitalinstrument, nach den Rechtsvorschriften
von Staat A aber als Eigenkapitalinstrument (dh. als Aktien) behandelt. Nach
innerstaatlichem Recht befreit Staat A im Ausland erzielte Dividendeneinkiinfte generell
von der Steuer. Daher fiihrt die Zahlung zu einem D/NI-Ergebnis, bei dem es sich um eine
Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a erster Teilstrich KStG 1988 handelt.

Die Formel fiir die Berechnung der Zinszahlung fiir das Fremdkapitalinstrument sieht
einen Abschlag gegeniiber dem Marktzinssatz vor, der in Bezug auf den
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Korperschaftsteuersatz in Staat A berechnet wird (dh. die Zinsformel lautet
Marktzinssatz x (1 - Steuersatz)). Der Marktzinssatz fiir das Darlehen wiirde 2% betragen
(300.000 Euro x 2% = 6.000 Euro). Bei einem Steuersatz von 30% wiirde der A Co ein
Zinsertrag nach Steuern iHv 4.200 Euro verbleiben. Da die Zahlung jedoch im Staat A als
Dividendeneinkiinfte behandelt und daher befreit wird, wird der sich aus der
Steuerdiskrepanz ergebende Steuervorteil (1.800 Euro) in die Bedingungen der
Vereinbarung eingerechnet, sodass die jihrliche Zinszahlung fiir das Darlehen lediglich
4.200 Euro betrdigt.

Da der Steuervorteil in die Berechnung des Zinssatzes eingepreist ist, liegt eine
strukturierte Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 5 erster Teilstrich KStG 1988 vor.

1309il

Eine strukturierte Gestaltung liegt gemaB § 14 Abs. 5 zweiter Teilstrich KStG 1988

alternativ zum ersten Teilstrich auch dann vor, wenn eine hybride Gestaltung im Sinne des
§ 14 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 mit der Absicht zur Erzielung einer Steuerdiskrepanz entwickelt

wurde. Diesbeziiglich ist zu beurteilen, ob die Gegebenheiten und Umstdnde

(einschlieBlich der Bedingungen) der Gestaltung objektiv auf eine solche subjektive Absicht
jener Personen schlieflen lassen, welche an der Konzeption oder Beratung der Gestaltung
beteiligt waren. Maf3geblich ist, ob die Absicht zur Erzielung einer Steuerdiskrepanz zum
Zeitpunkt des Abschlusses der entsprechenden vertraglichen Vereinbarung gegeben war.
Es ist nicht erforderlich, dass die Erzielung einer Steuerdiskrepanz der wesentliche Grund
fiir den Abschluss der Vereinbarung war.

1309im

§ 14 Abs. 5 zweiter Satz KStG 1988 schlief3t als Gegenausnahme zum ersten Satz der

Bestimmung das Vorliegen einer strukturierten Gestaltung jedoch aus, wenn

e die Korperschaft nicht an dem Steuervorteil aus der hybriden Gestaltung beteiligt
wurde (Nichtbeteiligung) und

e verniinftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass die Korperschaft oder ein
verbundenes Unternehmen von der hybriden Gestaltung nichts wusste (Nichtwissen).

Die beiden Tatbestandsvoraussetzungen der Nichtbeteiligung am Steuervorteil und des
Nichtwissens von der hybriden Gestaltung miissen kumulativ erfiillt sein.

1309in

Legt die Abgabenbehodrde einen Anfangsbeweis fiir das Vorliegen einer strukturierten
Gestaltung iSd § 14 Abs. 5 erster Satz KStG 1988 vor, obliegt die Beweislast iiber das
Vorliegen der Voraussetzungen fiir die Gegenausnahme gemaR § 14 Abs. 5 zweiter Satz
KStG 1988 der an der hybriden Gestaltung iSd & 14 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 beteiligten
Korperschaft. Es ist dabei ausreichend, wenn die Kérperschaft ihre Nichtbeteiligung am
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Steuervorteil und ihr Nichtwissen — sowie das ihrer verbundenen Unternehmen —

glaubhaft machen kann.

23.6 Neutralisierung einer hybriden Gestaltung iZm einer D/NI-Steuerdiskrepanz (§ 14
Abs. 6 KStG 1988)

23.6.1 Allgemeines
1309io

§ 14 Abs. 6 KStG 1988 regelt die Neutralisierung jener hybriden Gestaltungen, die zu einem

Abzug von Aufwendungen ohne korrespondierende Erfassung der Ertrage als Einnahmen
(D/NI-Steuerdiskrepanz) fiihren. Dabei ist zwischen der in § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988
geregelten primdaren MaRnahme der Neutralisierung — durch Versagung des steuerlichen

Abzugs von Aufwendungen im Inland — und der in § 14 Abs. 6 Z 2 KStG 1988 geregelten

sekunddren MaRnahme der Neutralisierung — durch steuerliche Erfassung der Ertrage im

Inland — zu unterscheiden.

23.6.2 Primdre MaBnahme
1309ip

Im Rahmen der primdren MaBnahme kommt es gemaR § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 bei einer

hybriden Gestaltung, die zu einem Abzug von Aufwendungen im Inland ohne
korrespondierende steuerliche Erfassung der Ertrage im Ausland fiihrt, zu einer
Neutralisierung durch Versagung des Abzugs von Aufwendungen im Inland als steuerliche
(Betriebs-)Ausgabe.

1309iq

Bewirkt ein hybrides Finanzinstrument eine D/NI-Steuerdiskrepanz, kommt es gemaR § 14

Abs. 6 Z 1 KStG 1988 zu einer Versagung des steuerwirksamen Abzugs von Aufwendungen

aufgrund von Zahlungen einer im Inland unbeschrankt steuerpflichtigen Korperschaft auf
Basis dieses hybriden Finanzinstruments.
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Beispiel:
Staat A

Wy

o1 ACo o
B= =
ke =
= 2 s [
> & o
= 3 S
N e
c W

w = —
LM =
__\"1-"_ = L w
- O [
Qi N

BCo
Osterreich

Die Kérperschaft A Co ist im Staat A ansdissig und gewdhrt der inldndischen Kérperschaft
B Co ein Darlehen. Die A Co ist zu 30% an der B Co beteiligt. Das Darlehen wird nach den
Rechtsvorschriften von Staat A als Eigenkapitalinstrument eingestuft, weshalb die Zinsen
auch aus Sicht des Staates A als steuerbefreite Dividenden behandelt werden. Aus Sicht
des Osterreichischen Steuerrechts wird das Darlehen als Fremdkapital eingestuft.
Dementsprechend stellen die Zinszahlungen aus dsterreichischer Sicht abzugsféihige
Betriebsausgaben dar.

Zwischen Osterreich und Staat A besteht eine Steuerdiskrepanz geméfd § 14 Abs. 227 1
KStG 1988 (D/NI-Ergebnis) hinsichtlich der steuerlichen Behandlung des
Finanzinstruments (hybrides Finanzinstrument). Es liegt folglich eine hybride Gestaltung
gemdf3 § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a erster Teilstrich KStG 1988 vor, die sich zwischen den
verbundenen Unternehmen A Co und B Co (§ 14 Abs. 3 Z 2 erster Teilstrich iVm Abs. 4
erster Teilstrich KStG 1988) ergibt. Die Zinsen sind daher in Osterreich gemdf § 14 Abs. 6
Z 1 KStG 1988 nicht abzugsfdhig.

1309ir

Fiihrt eine Zahlung eines im Inland unbeschrankt steuerpflichtigen hybriden
Unternehmens zu einer D/NI-Steuerdiskrepanz, kommt es gemaR § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988

zu einer Versagung des steuerwirksamen Abzugs von Aufwendungen aufgrund von

Zahlungen der im Inland unbeschrankt steuerpflichtigen Kérperschaft.
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Beispiel:

StaatB

Keine Zahlung 2 B Co
keine Besteuerung
im Staat B

e D)

AGm
Osterreich \ / Zahlung 2 Abzug in Osterreich

Es erfolgt eine Zinszahlung der inldndischen A GmbH an ihre ausléndische
Gesellschafterin B Co fiir ein Gesellschafterdarlehen. Die A GmbH wird von Staat B als
transparent — wie eine Betriebsstiitte der Gesellschafterin B Co — behandelt. Die
Zinszahlung stellt im Inland grundsiitzlich eine steuerlich abzugsféihige Betriebsausgabe
dar. Im Ausland erfolgt jedoch keine steuerliche Beriicksichtigung der
korrespondierenden Zinsertréige beim Gesellschafter, weil die Ertréige nach
ausléndischem Steuerrecht der Betriebsstiitte in Osterreich zugeordnet werden und das
DBA fiir die Betriebsstiittengewinne die Befreiungsmethode vorsieht.

Die unterschiedliche Beurteilung der Steuersubjektivitét des Zahlers fiihrt zu einer
Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988 (D/NI-Ergebnis). Es liegt folglich
eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich KStG 1988 vor,
die sich zwischen dem hybriden Unternehmen A GmbH und seinem verbundenen
Unternehmen B Co ergibt (§ 14 Abs. 3 Z 2 erster Teilstrich iVm § 14 Abs. 4 erster Teilstrich
KStG 1988). Die D/NI-Steuerdiskrepanz ist geméif3 § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 durch
Versagung des Betriebsausgabenabzugs bei dem hybriden Unternehmen A GmbH zu
neutralisieren.

1309is

Die Anwendung von § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 setzt voraus, dass das inlandische hybride

Unternehmen aus auslandischer Sicht abkommensrechtlich als inlandische Betriebsstatte
der auslandischen beteiligten Korperschaft eingestuft wird und das anzuwendende
Doppelbesteuerungsabkommen fiir Betriebsstattengewinne die Befreiungsmethode

vorsieht.

Sieht das anzuwendende Doppelbesteuerungsabkommen jedoch fiir
Betriebsstdttengewinne die Anrechnungsmethode vor, werden die Einkiinfte des
inlandischen hybriden Unternehmens ohnedies doppelt erfasst, sodass keine
Neutralisierung im Inland zu erfolgen hat. Dies gilt daher auch, wenn etwa aus
auslandischer Sicht das hybride Unternehmen als vermégensverwaltende
Personengesellschaft eingestuft wird und die anteiligen Einkiinfte daher ohnedies auf
Ebene der ausldndischen beteiligten Kérperschaft erfasst werden.

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 176

176 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=2&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=4
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=4
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=6&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=6&dz_VonZiffer=1

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

1309it

Fiihrt eine Zahlung einer im Inland unbeschrankt oder beschrankt steuerpflichtigen
Korperschaft an ein inldndisches (umgekehrt) hybrides Unternehmen zu einer D/NI-
Steuerdiskrepanz, kommt es gemaB § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 zu einer Versagung des

steuerwirksamen Abzugs von Aufwendungen aufgrund dieser Zahlungen der im Inland

unbeschrankt oder beschrankt steuerpflichtigen Korperschaft.

Beispiel:
StaatB
BCo
T S
B KG =
(o ) 13
&
=
-
N
A GmbH
Osterreich

Die in Osterreich anscéissige A GmbH tiitigt eine Zahlung an die vermégensverwaltende
inldindische B KG, an der zu 100% die B Co beteiligt ist. Die B Co ist im Staat B ansdissig.
Die nicht vermégensbeteiligte Komplementér-GmbH der B KG wird in der Grafik nicht

dargestellt.

Die Zahlung wird aus Osterreichischer Sicht aufgrund der steuerlichen Transparenz der B
KG nicht dieser, sondern deren 100-prozentiger Gesellschafterin, der Kérperschaft B Co,

zugeordnet. Die Zahlung wird daher in Osterreich bei der A GmbH als Betriebsausgabe

abgesetzt, ohne dass es im Inland zur Erfassung des korrespondierenden Ertrags mangels

beschréinkter Steuerpflicht der Gesellschafterin der B KG kommt.

Staat B behandelt die B KG als ein eigenstindiges Steuersubjekt und rechnet diesem die
Zahlung zu. Eine Besteuerung der Zahlung bei der B Co unterbleibt daher auch nach den

Rechtsvorschriften des Staates B.

Es liegt ein D/NI-Ergebnis vor, weil die Zahlung in Osterreich steuerlich bei der A GmbH
abzugsfcihig ist, ohne dass der korrespondierende Ertrag im Staat B (oder im Inland) bei

B Co erfasst wird. Dieses D/NI-Ergebnis wird durch ein (umgekehrt) hybrides
Unternehmen iSd § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich KStG 1988 herbeigefiihrt und

ergibt sich zwischen der A GmbH und ihrem verbundenen Unternehmen B Co (§ 14 Abs. 3

Z 2 erster Teilstrich KStG 1988 iVm § 14 Abs. 4 erster Teilstrich KStG 1988). Die D/NI-
Steuerdiskrepanz ist gemdf3 § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 durch Versagung des
Betriebsausgabenabzugs bei der A GmbH zu neutralisieren.
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1309iu

Die Anwendung von § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 setzt voraus, dass den im Inland

abgezogenen Aufwendungen fiir Zahlungen an ein inlandisches hybrides Unternehmen
keine korrespondierende Erfassung der Ertrage im Ausland gegeniibersteht. Werden zwar
die korrespondierenden Ertrage nicht im Ausland, jedoch im Inland erfasst, weil aus
osterreichischer Sicht die Gesellschafter des inldndischen hybriden Unternehmens im
Inland der beschrankten Steuerpflicht unterliegen, hat insoweit ebenfalls keine

Neutralisierung im Inland zu erfolgen.

1309iv

Fiihrt eine Zahlung einer im Inland unbeschrankt oder beschrankt steuerpflichtigen
Korperschaft an eine hybride Betriebsstétte zu einer D/NI-Steuerdiskrepanz, kommt es

gemaR § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 zu einer Versagung des steuerwirksamen Abzugs von

Aufwendungen aufgrund dieser Zahlungen der im Inland unbeschrankt oder beschrankt

steuerpflichtigen Koérperschaft.

Beispiel:
StaatA
ACo
Zinsen
A 4
Osterreich | Darlehen StaatB

Die im Staat A ansdissige Kérperschaft A Co gewdihrt der in Osterreich anséssigen

C GmbH ein Darlehen. Die A Co ist zu 30% an der C GmbH beteiligt. Die C GmbH tiitigt
dementsprechend Zinszahlungen an die A Co, die in Osterreich als Betriebsausgabe
abgezogen werden. Die A Co unterhdlt im Staat B eine Betriebsstditte. Zwischen Staat A
und Staat B besteht ein DBA, nach dem Betriebsstdtteneinkiinfte in Staat B vom Staat A
freizustellen sind. Staat A ordnet das Darlehen der Betriebsstditte zu und erfasst daher
die korrespondierenden Ertrige (somit auch die von der C GmbH geleisteten Zinsen) und
Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Darlehen nicht. Staat B geht jedoch
davon aus, dass das Darlehen nicht der Betriebsstéitte, sondern dem Stammhaus in Staat
A zuzuordnen ist und erfasst daher ebenfalls die von der C GmbH geleisteten Zinsen nicht
als Ertrag.
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Die unterschiedliche Zuordnung von Aufwendungen und Ertréigen zur Betriebsstdtte fiihrt
zu einer Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988 (D/NI-Ergebnis). Es liegt
folglich eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a vierter Teilstrich

KStG 1988 vor, die sich zwischen der A Co und ihrem verbundenen Unternehmen C GmbH
ergibt (§ 14 Abs. 3 Z 2 erster Teilstrich iVm § 14 Abs. 4 KStG 1988). Die D/NI-
Steuerdiskrepanz ist gemdf3 § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 durch Versagung des
Betriebsausgabenabzugs bei der C GmbH zu neutralisieren.

1309iw

Fiihrt eine Zahlung einer im Inland unbeschrankt oder beschrankt steuerpflichtigen
Korperschaft an eine unberiicksichtigte Betriebsstétte zu einer D/NI-Steuerdiskrepanz,

kommt es gemadR § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 zu einer Versagung des steuerwirksamen

Abzugs von Aufwendungen aufgrund dieser Zahlungen der im Inland unbeschrankt oder
beschrankt steuerpflichtigen Korperschaft.

Beispiel:
StaatA
ACo
Zinsen
Y.
CGmbH
Osterreich Darlehen StaatB

Die im Staat A (einem Drittstaat) anséissige Kérperschaft A Co gewdhrt der in Osterreich
ansdéissigen C GmbH ein Darlehen. Die A Co ist zu 30% an der C GmbH beteiligt. Die C
GmbH titigt dementsprechend Zinszahlungen, die in Osterreich als Betriebsausgabe
abgezogen werden. Nach den steuerlichen Vorschriften des Staates A unterhdilt die A Co
im Staat B eine Betriebsstdtte B BS, der diese Zinszahlungen zugerechnet werden. Das
DBA zwischen Staat A und Staat B sieht die Befreiungsmethode fiir
Betriebsstiitteneinkiinfte vor. Nach den steuerlichen Vorschriften des Staates B liegt
hingegen keine Betriebsstiitte vor. Der Ertrag aus den Zinszahlungen wird daher auch in
Staat B nicht besteuert.

Es liegt ein D/NI-Ergebnis im Zusammenhang mit einer unberiicksichtigten Betriebsstditte
der A Co im Staat B vor. Die unterschiedliche Beurteilung iiber das Bestehen einer
Betriebsstiitte im Staat B fiihrt zu einer Steuerdiskrepanz iSd § 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988.
Es liegt folglich eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a fiinfter
Teilstrich KStG 1988 vor, die sich zwischen der A Co und ihrem verbundenen
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Unternehmen C GmbH ergibt (§ 14 Abs. 3 Z 2 erster Teilstrich iVm § 14 Abs. 4 KStG 1988).
Die D/NI-Steuerdiskrepanz ist gemdf § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 durch Versagung des
Betriebsausgabenabzugs bei der C GmbH zu neutralisieren.

1309ix

Das Abzugsverbot gemaR § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 zur Neutralisierung einer D/NI-
Steuerdiskrepanz kommt allerdings nicht zur Anwendung, wenn bereits durch andere
Vorschriften des EStG 1988 oder KStG 1988 das D/NI-Ergebnis beseitigt wurde. Dies hat
etwa Bedeutung fiir Zahlungen iZm hybriden Finanzinstrumenten oder Zahlungen an eine

hybride oder unberiicksichtigte Betriebsstadtte, wenn ein D/NI-Ergebnis bereits durch das
Abzugsverbot des § 12 Abs. 1 Z 10 KStG 1988 beim Zahler im Inland neutralisiert wird.

1309iy

Das Abzugsverbot gemal § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 hat auch dann unangewendet zu

bleiben, wenn eine hybride Gestaltung bereits durch die Anwendung der speziellen
Regelung fiir unberiicksichtigte Betriebsstatten gemaR § 14 Abs. 8 KStG 1988 im Inland

(siehe dazu Rz 1309kd) oder einer vergleichbaren MaBnahme eines anderen Staates im
Ausland neutralisiert wurde.

23.6.3 Sekundadre MaRnahme

1309iz

Im Rahmen der sekunddaren MaRnahme kommt es gemaR § 14 Abs. 6 Z 2 KStG 1988 bei

einer hybriden Gestaltung, die zu einem Abzug von Aufwendungen im Ausland ohne

korrespondierende steuerliche Erfassung der Ertrage im Inland fiihrt, zu einer

Neutralisierung durch steuerliche Erfassung der Ertrage im Inland.

1309ja

Die Neutralisierung im Inland im Wege der sekundaren MalBnahme gilt nur subsidiar,
wenn nicht bereits im Ausland die D/NI-Steuerdiskrepanz durch eine primare MaBnahme
im Sinne des § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988 (dh. Verweigerung der steuerlichen Abzugsfahigkeit
der Aufwendungen) beseitigt wurde. Eine primdre MaBnahme im Ausland geht daher der

sekunddren MaBnahme im Inland stets vor. Vor Anwendung der sekunddaren MaRnahme
ist also zu priifen, ob nicht bereits der andere Staat in Umsetzung der Verpflichtungen der
ATAD oder der OECD-Empfehlungen die D/NI-Steuerdiskrepanz durch Anwendung einer
primdren MaBRnahme neutralisiert hat. Soweit eine im Inland gemaR & 14 Abs. 6 Z 2 KStG

1988 neutralisierte hybride Gestaltung erst nachtraglich im anderen Staat neutralisiert
wird, stellt dies gemaR § 14 Abs. 10 KStG 1988 ein riickwirkendes Ereignis iSd § 295a BAO
dar (siehe dazu Rz 1309kl).
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1309jb

Der Anwendungsbereich der sekundaren MaRRnahme ist auf D/NI-Steuerdiskrepanzen bei
Zahlungen eines ausldandischen hybriden Unternehmens im Sinne des § 14 Abs. 3Z 1 lit. a
dritter Teilstrich KStG 1988 an die an ihm beteiligte inlandische Korperschaft beschrankt.

Als Zahlung gilt jeder zu einem Aufwand beim hybriden Unternehmen fiihrende Betrag,
der aufgrund einer schuldrechtlichen Beziehung zwischen dem hybriden Unternehmen und
der beteiligten Kérperschaft geleistet wird.

1309jc

Zahlungen einer anderen Kérperschaft an eine hybride oder unberiicksichtigte
Betriebsstitte einer inldndischen Korperschaft, die zu einer D/NI-Steuerdiskrepanz fiihren,
fallen nicht unter § 14 Abs. 6 Z 2 KStG 1988, sondern sind nach MaB3gabe von § 14 Abs. 6

Z 1 KStG 1988 bei der zahlenden Koérperschaft (siehe dazu Rz 1309it) oder § 14 Abs. 8 KStG
1988 im Fall einer unberiicksichtigten Betriebsstdtte bei der empfangenden Korperschaft

zu neutralisieren (siehe dazu Rz 1309kd).

1309jd

Fiir Zwecke des § 14 Abs. 6 Z 2 KStG 1988 liegt ein auslandisches hybrides Unternehmen
vor, wenn dieses nach 6sterreichischem Steuerrecht als Personengesellschaft eingestuft

wird und nach dem Recht jenes Staates, in dem es errichtet wurde oder seinen Sitz oder
Ort der Geschiftsleitung hat, als Korperschaft eingestuft wird.

1309je

Eine inlandische Kérperschaft liegt vor, wenn diese ihren Sitz im Sinne des § 27 BAO im
Inland hat. Fiir Zwecke der Anwendung des § 14 KStG 1988 gilt auch eine doppelt ansassige

Korperschaft mit Sitz im Ausland und Ort der Geschéftsleitung im Inland als inlandische

Korperschaft.

1309jf

Ein Beteiligungsverhaltnis im Sinne dieser Bestimmung kann durch unmittelbare oder
mittelbare Beteiligung in Form von Kapitalanteilen, Stimmrechten oder einem
Gewinnanspruch am hybriden Unternehmen begriindet werden. Ein
Mindestbeteiligungsausmal ist nicht erforderlich, allerdings setzt das Vorliegen einer zu
neutralisierenden hybriden Gestaltung voraus, dass die inldndische beteiligte Kérperschaft
und das ausldndische hybride Unternehmen verbundene Unternehmen im Sinne des § 14
Abs. 3 Z 2 erster Teilstrich iVm Abs. 4 KStG 1988 sind oder eine strukturierte Gestaltung im
Sinne des § 14 Abs. 5 KStG 1988 vorliegt.

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 181

181 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=6&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=6&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=6&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=8
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=8
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=6&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=27
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=4
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=5

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

Beispiel:

Osterreich

Keine Zahlung -2 B GmbH
keine Besteuerung
in Osterreich

VN

A Co
StaatA \ / Zahlung = Abzug im Staat A

Es erfolgt eine Zinszahlung der im Staat A ansdissigen A Co an ihre 80-prozentige
Gesellschafterin, die in Osterreich anséissige B GmbH, fiir ein Gesellschafterdarlehen. Die
A Co wird im Staat A als intransparent (Steuersubjekt) behandelt; fiir die Zahlung wird
ein Abzug zugelassen. Aus dsterreichischer Sicht wird die A Co als Personengesellschaft
eingestuft und davon ausgegangen, dass im Staat A eine (anteilige) Betriebsstiditte fiir
die inléindische Gesellschafterin B GmbH begriindet wird. Das DBA zwischen Osterreich
und Staat A sieht fiir Betriebsstéittengewinne die Befreiungsmethode vor. Es erfolgt
daher keine steuerliche Beriicksichtigung der Zahlung bei der Gesellschafterin B GmbH
im Inland, weil die Zinsen als Sonderbetriebseinnahmen behandelt werden und als Teil
des Gewinns der Betriebsstditte im Staat A in Osterreich der Befreiungsmethode
unterliegen.

Die unterschiedliche Beurteilung der Steuersubjektivitdt des Zahlers fiihrt zu einer
Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 1 KStG 1988 (D/NI-Ergebnis). Es liegt folglich
eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich KStG 1988
(hybrides Unternehmen) vor, die sich zwischen dem hybriden Unternehmen A Co und
seinem verbundenen Unternehmen B GmbH ergibt (§ 14 Abs. 3 Z 2 erster Teilstrich iVm
Abs. 4 erster Teilstrich KStG 1988). Der Betrag der Zahlung ist daher in Osterreich gemdf3
§ 14 Abs. 6 Z 2 KStG 1988 bei der B GmbH steuerlich als Betriebseinnahme zu erfassen,
sofern die D/NI-Steuerdiskrepanz nicht durch ein Abzugsverbot im Staat A beseitigt
wurde.

1309jg

Die Anwendung von § 14 Abs. 6 Z 2 KStG 1988 setzt voraus, dass das ausldndische hybride

Unternehmen aus osterreichischer Sicht abkommensrechtlich als auslandische
Betriebsstadtte der inlandischen beteiligten Korperschaft eingestuft wird und das
anzuwendende Doppelbesteuerungsabkommen fiir Betriebsstidttengewinne die
Befreiungsmethode vorsieht.

Sieht das anzuwendende Doppelbesteuerungsabkommen jedoch fiir
Betriebsstdttengewinne die Anrechnungsmethode vor, werden die Einkiinfte der
Betriebsstdtte ohnedies doppelt erfasst, sodass keine Neutralisierung im Inland zu
erfolgen hat. Dies gilt daher auch, wenn etwa aus 6sterreichischer Sicht das hybride
Unternehmen als vermogensverwaltende Personengesellschaft eingestuft wird und die
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anteiligen Einkiinfte daher ohnedies auf Ebene der inlandischen beteiligten Kérperschaft

erfasst werden.

1309jh

§ 14 Abs. 6 Z 2 KStG 1988 regelt nicht die Neutralisierung einer im Ausland abzugsfahigen

Zahlung im Zusammenhang mit einem hybriden Finanzinstrument an eine inlandische
Koérperschaft, die im Inland als Beteiligungsertrag anzusehen wire (D/NI-Steuerdiskrepanz
iZm hybridem Finanzinstrument), weil bereits § 10 Abs. 4 KStG 1988 fiir solche Falle eine

steuerpflichtige Erfassung von Beteiligungsertragen aus hybriden Finanzinstrumenten
vorsieht, soweit die Dividenden bei der auszahlenden Korperschaft abzugsfahig sind (siehe
dazu Rz 1248).

23.7 Neutralisierung einer hybriden Gestaltung iZm einer DD-Steuerdiskrepanz (§ 14 Abs. 7
KStG 1988)

23.7.1 Allgemeines

1309ji

§ 14 Abs. 7 KStG 1988 regelt die Neutralisierung jener hybriden Gestaltungen, die zu einem
doppelten Abzug von Aufwendungen im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 2 KStG 1988 fiihren (DD-
Falle). Die Bestimmung setzt daher tatbestandlich sowohl

e das Vorliegen einer Steuerdiskrepanz in Form eines doppelten Abzugs iSd § 14 Abs. 2
Z 2 KStG 1988 (siehe dazu bereits Rz 1309gp) als auch

e das Vorliegen einer hybriden Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3Z 1 lit. b iVm Z 2 KStG
1988 (siehe dazu bereits Rz 1309hv ff) voraus.

1309jj

§ 14 Abs. 7 KStG 1988 enthilt 3 unterschiedliche Ziffern:

e Z1regelt als primdre MaBnahme im Sinne des Art. 9 Abs. 1 lit. a ATAD ein

Abzugsverbot fiir doppelt beriicksichtigte Aufwendungen im Inland (siehe dazu
Rz 1309jm ff).

e Z2regelt als sekunddre MaBnahme im Sinne des Art. 9 Abs. 1 lit. b ATAD das
Abzugsverbot von doppelt beriicksichtigten Aufwendungen, wenn der andere Staat
kein Abzugsverbot im Sinne der primdren MaBnahme gemaR § 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988
vorsieht (siehe dazu Rz 1309jp ff).

e Z3regelt entsprechend Art. 9b ATAD den Sonderfall eines doppelten Abzugs bei

doppelt ansassigen Kérperschaften (siehe dazu Rz 1309jt ff).
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13095k

GemaR § 14 Abs. 7 letzter Satz KStG 1988 kommen § 14 Abs. 7 Z 1 bis 3 KStG 1988
entsprechend dem Schlussteil von Art. 9 Abs. 1 ATAD jedoch nicht zur Anwendung, soweit

die doppelt beriicksichtigten Aufwendungen mit doppelt beriicksichtigten Einkiinften
verrechnet werden. Dies gilt unabhangig davon, ob eine solche Verrechnung im jeweiligen
oder einem spateren Wirtschaftsjahr erfolgt. Die Regelung entspricht dem Schlussteil von
Art. 9 Abs. 1 ATAD.

1309jI

Grundsatzlich ist es der Anrechnungsmethode in Doppelbesteuerungsabkommen
systemimmanent, dass sowohl bei einer auslandischen Betriebsstétte als auch bei einer
Beteiligung an einem auslandischen hybriden Unternehmen einer inlandischen
Korperschaft stets doppelt beriicksichtigte Aufwendungen vorliegen, diese jedoch mit im
In- und Ausland doppelt beriicksichtigten Einkiinften verrechnet werden. Diesfalls
kommen daher die Neutralisierungsregelungen gemaR & 14 Abs. 7 Z 1 bis 3 KStG 1988 nicht

zur Anwendung. Diese sind jedoch anzuwenden, sofern die doppelt beriicksichtigten
Aufwendungen nicht — mit auch im Inland - erfassten Einkiinften verrechnet werden (zB
aufgrund einer Gruppenbesteuerung im Ausland; siehe dazu Rz 1309jn), weil in einem
solchen Fall keine Verrechnung mit doppelt beriicksichtigten Einkiinften stattfindet.

23.7.2 Primare MaRnahme (§ 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988)

1309jm

§ 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988 sieht als primare MaRnahme ein Abzugsverbot fiir doppelt
beriicksichtigte Aufwendungen im Inland bei der (beteiligten) Kérperschaft vor. Erfasst

sind von der Regelung jene Fille, in denen eine inlandische Korperschaft

e an einem auslandischen hybriden Unternehmen beteiligt ist oder

e eine auslandische Betriebsstatte unterhiilt.

1309jn

Ist eine inldndische Korperschaft an einem ausldndischen hybriden Unternehmen im Sinne
des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich KStG 1988 (siehe bereits Rz 1309hj) beteiligt, liegt
ein doppelter Abzug von Aufwendungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988 vor, wenn

dieselben Aufwendungen sowohl in Osterreich — dem Investorstaat im Sinne der ATAD -
als auch in dem Zahlerstaat im Sinne der ATAD, in dem das dort als Steuersubjekt
behandelte hybride Unternehmen ansdssig ist, steuerlich abzugsfahig sind.
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Diesfalls bewirkt die Regelung ein Abzugsverbot der doppelt beriicksichtigten
Aufwendungen bei der beteiligten inlandischen Korperschaft im Inland, soweit die
Aufwendungen nicht mit doppelt beriicksichtigten Einkiinften verrechnet werden (zB
aufgrund einer Gruppenbesteuerungsregelung).

A GmbH

Beispiel:

Hybrides
Unternehme

Die in Osterreich anséissige A GmbH hiilt eine 80-prozentige Beteiligung an einem
(vermégensverwaltend téitigen) hybriden Unternehmen im Staat B. Das hybride
Unternehmen wird aus Gsterreichischer Sicht als steuerlich transparent, aus Sicht des
Staates B jedoch als Steuersubjekt behandelt. Es besteht im Staat B eine steuerliche
Unternehmensgruppe zwischen der B Co und dem hybriden Unternehmen, weshalb die
Einkiinfte der B Co und des hybriden Unternehmens im Rahmen der steuerlichen
Unternehmensgruppe miteinander verrechnet werden kénnen. Das hybride
Unternehmen hat bei einer Bank im Staat B ein Darlehen aufgenommen. Die
Zinsaufwendungen des hybriden Unternehmens, das aus dsterreichischer Sicht als
vermdgensverwaltende Personengesellschaft qualifiziert wird, kénnen auf Ebene der A
GmbH im Ausmap der Beteiligung am hybriden Unternehmen als Betriebsausgabe
abgezogen werden.

Die betreffenden anteiligen Zinsaufwendungen kénnen daher sowohl in Osterreich mit
anderen Einkiinften der A GmbH als auch im Staat B (aufgrund der
Unternehmensgruppe) mit den Gewinnen der B Co (somit mit nicht doppelt
beriicksichtigten Einnahmen) verrechnet werden. Die steuerlichen Sondervorschriften
(Gruppenbesteuerung) im Staat B fiihren hinsichtlich der anteiligen Aufwendungen des
hybriden Unternehmens zu einer Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 2 KStG 1988
(DD-Ergebnis). Es liegt folglich eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3Z 1 lit. b
iVm Z 2 erster Teilstrich KStG 1988 zwischen der A Co und seinem verbundenen
ausléndischen hybriden Unternehmen vor. Gemdf3 § 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988 sind die
anteiligen Zinsaufwendungen bei der A GmbH im Inland nicht als Betriebsausgabe
abzugsfihig.

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 185

185 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=2&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=3&dz_VonZiffer=1&dz_VonLitera=b
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=7&dz_VonZiffer=1

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

1309jo

Unterhadlt eine inlandische Kérperschaft eine ausldndische Betriebsstatte, liegt ein
doppelter Abzug von Aufwendungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988 vor, wenn

dieselben Aufwendungen sowohl in Osterreich — dem Investorstaat im Sinne der ATAD —
als auch in dem Zahlerstaat im Sinne der ATAD, in dem die Betriebsstatte belegen ist,

steuerlich abzugsfahig sind.

Diesfalls bewirkt die Regelung ein Abzugsverbot der doppelt beriicksichtigten
Aufwendungen bei der inldndischen Korperschaft im Inland, soweit die Aufwendungen
nicht mit doppelt beriicksichtigten Einkiinften verrechnet werden (zB aufgrund einer

Gruppenbesteuerungsregelung).

Beispiel:
Osterreich
AGmbH
Zinsen I
=~ ~a .~ GRUPPENBESTEUERUNG
™3
“
\
Y
i
Bank BCo i
i
7
operative 7’
Gewinng »~
oy . - - -
Darlehen T
StaatB

Die in Osterreich anséissige A GmbH unterhiilt eine Betriebsstiitte A BS und eine 100-
prozentige Tochtergesellschaft B Co im Staat B. Es besteht eine steuerliche
Unternehmensgruppe zwischen der B Co und der A BS, weil nach den steuerlichen
Vorschriften von Staat B die Ergebnisse von Betriebsstditten im Staat B und dort
ansdissigen Koérperschaften im Rahmen einer steuerlichen Unternehmensgruppe

miteinander verrechnet werden kénnen. Das DBA zwischen Osterreich und Staat B sieht
die Anrechnungsmethode fiir Betriebsstditteneinkiinfte vor. Die A BS hat bei einer Bank

im Staat B ein Darlehen aufgenommen, das nach den Vorschriften des Staates B der
Betriebsstditte A BS in Staat B zugeordnet wird. Die A BS erzielt einen Verlust. Die
betreffenden Zinsaufwendungen kénnen sowohl in Osterreich (aufgrund der
Anrechnungsmethode) von anderen Einkiinften der A GmbH als auch im Staat B
(aufgrund der Unternehmensgruppe) mit den Gewinnen der B Co (somit mit nicht
doppelt beriicksichtigten Einnahmen) verrechnet werden.

Die steuerlichen Sondervorschriften (Gruppenbesteuerung) im Staat B fiihren hinsichtli

ch

der Aufwendungen der Betriebsstditte A BS zu einer Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14
Abs. 2 Z 2 KStG 1988 (DD-Ergebnis). Es liegt folglich eine hybride Gestaltung im Sinne des

© Bundesministerium fur Finanzen Seite

186

186 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=7&dz_VonZiffer=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=2&dz_VonZiffer=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=2&dz_VonZiffer=2

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

$ 14 Abs. 3Z 1 lit. biVm Z 2 zweiter Teilstrich KStG 1988 zwischen der A GmbH und ihrer
Betriebsstiitte A BS vor. Gemdf3 § 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988 sind die Zinsaufwendungen bei
der A GmbH im Inland nicht als Betriebsausgabe abzugsféhig.

23.7.3 Sekunddre MaRRnahme (§ 14 Abs. 7 Z 2 KStG 1988)

1309jp

§ 14 Abs. 7 Z 2 KStG 1988 versagt entsprechend Art. 9 Abs. 1 lit. b ATAD als sekundare
MaRnahme den Abzug von doppelt abzugsfihigen Aufwendungen, wenn Osterreich der

Zahlerstaat im Sinne der ATAD ist und der Investorstaat im Sinne der ATAD kein
Abzugsverbot im Sinne des § 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988 vorsieht.

Die Regelung erfasst spiegelbildlich zu § 14 Abs. 7 Z 1 KStG 1988 jene Fille, in denen eine

auslandische Korperschaft

e an einem inldndischen hybriden Unternehmen beteiligt ist oder

e eine inlandische Betriebsstatte unterhalt

und ein doppelter Abzug von Aufwendungen im In- und Ausland erfolgt.

1309jq

Ist eine auslandische Kérperschaft an einem inlandischen hybriden Unternehmen im Sinne
des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich KStG 1988 (siehe bereits Rz 1309hj) beteiligt, liegt
ein doppelter Abzug von Aufwendungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Z 2 KStG 1988 vor, wenn

dieselben Aufwendungen sowohl in Osterreich — dem Zahlerstaat im Sinne der ATAD - als
auch in dem Investorstaat im Sinne der ATAD, in dem die auslandische Kérperschaft

ansassig ist, steuerlich abzugsfihig sind.

Das Abzugsverbot im Inland kommt aufgrund der Ausnahme gemaR § 14 Abs. 7 letzter Satz

KStG 1988 (siehe dazu Rz 1309jk) nur zur Anwendung, soweit diese doppelt
beriicksichtigten Aufwendungen nicht mit doppelt beriicksichtigten Einnahmen verrechnet
werden (zB aufgrund der Gruppenbesteuerung gemaf § 9 KStG 1988).

1309jr

Als inlandisches hybrides Unternehmen im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a dritter Teilstrich

KStG 1988 gilt eine im Inland unbeschrankt steuerpflichtige Kérperschaft gemaR § 1 Abs. 2
KStG 1988, die ihren Sitz oder Ort der Geschaftsleitung im Inland hat und die im Ausland
als steuerlich transparent angesehen wird.

1309js

Unterhilt eine ausldndische Korperschaft eine inldndische Betriebsstatte, liegt ein
doppelter Abzug von Aufwendungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Z 2 KStG 1988 vor, wenn
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dieselben Aufwendungen sowohl in Osterreich — dem Zahlerstaat im Sinne der ATAD - als
auch in dem Investorstaat im Sinne der ATAD, in dem die auslandische Kérperschaft

ansassig ist, steuerlich abzugsfahig sind.

Das Abzugsverbot im Inland kommt aufgrund der Ausnahme gemaR § 14 Abs. 7 letzter Satz

KStG 1988 (siehe dazu Rz 1309jk) nur zur Anwendung, soweit diese doppelt
beriicksichtigten Aufwendungen nicht mit doppelt beriicksichtigten Einnahmen verrechnet
werden (zB aufgrund der Gruppenbesteuerung gemaf § 9 KStG 1988).

Beispiel:
o . - _— -
Osterreich e ~s
’ ~ N
/’ \\
: ’
Zinsen operative N GRUPPENBESTEUERUNG
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’ \
I ‘\
Bank ! BBS AGmbH \
' ‘
I |
l l
‘ '
\ !

v y

\ !

\ \ ‘/ ,1
Darlehen®
N B Co S
~ d
StaatB o i
~ -~ - -~

e -

Die in Osterreich ansdssige Kérperschaft A GmbH ist die 100-prozentige
Muttergesellschaft der in Staat B ansdissigen Kérperschaft B Co. Es besteht eine
steuerliche Unternehmensgruppe zwischen der A GmbH als Gruppentréigerin und dem
ausléndischen Gruppenmitglied B Co. Die inléindischen Betriebsstiittenergebnisse der B
BS kénnen folglich im Rahmen der Gruppenbesteuerung mit den Einkiinften der A GmbH
verrechnet werden. Das DBA zwischen Osterreich und Staat B sieht die
Anrechnungsmethode fiir Betriebsstdtteneinkiinfte vor. Die B Co hat bei einer Bank in
Osterreich ein Darlehen aufgenommen, das der Betriebsstdtte B BS in Osterreich
zugeordnet wird. Die B BS erzielt im Inland einen Verlust. Die betreffenden
Zinsaufwendungen kénnen sowohl im Staat B (aufgrund der Anrechnungsmethode) mit
anderen Einkiinften der B Co als auch in Osterreich (aufgrund der Unternehmensgruppe)
mit den Gewinnen der A GmbH (somit mit nicht doppelt beriicksichtigten Einnahmen)
verrechnet werden.

Die steuerlichen Sondervorschriften (Gruppenbesteuerung) in Osterreich fiihren
hinsichtlich der Aufwendungen der inléindischen Betriebsstéitte zu einer Steuerdiskrepanz
im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 2 KStG 1988 (DD-Ergebnis). Es liegt folglich eine hybride
Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 37 1 lit. b iVm Z 2 zweiter Teilstrich KStG 1988
zwischen der B Co und ihrer inléindischen Betriebsstdtte vor. Sieht Staat B in einem
solchen Fall kein Abzugsverbot fiir diese Aufwendungen vor, sind diese gemdf § 14

Abs. 7 Z 2 KStG 1988 im Inland nicht als Betriebsausgabe abzugsfihig.
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23.7.4 Sonderregelung fiir doppelt ansdssige Korperschaften (§ 14 Abs. 7 Z 3 KStG 1988)

1309jt

§ 14 Abs. 7 Z 3 erster Satz KStG 1988 sieht entsprechend Art. 9b ATAD ein Abzugsverbot im
Inland fiir doppelt beriicksichtigte Aufwendungen doppelt ansassiger Korperschaften vor.

Ein doppelter Abzug entsteht in solchen Fallen dann, wenn eine Kérperschaft nach den
jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften in zwei (oder mehreren) Staaten steuerlich
ansadssig ist (siehe zur doppelten Ansdssigkeit bereits Rz 1309hz) und in diesen Staaten
dieselben Aufwendungen steuerlich abziehen kann.

Das Abzugsverbot im Inland kommt aufgrund der Ausnahme gemaR § 14 Abs. 7 letzter Satz

KStG 1988 (siehe dazu Rz 1309jk) nur zur Anwendung, soweit diese doppelt
beriicksichtigten Aufwendungen nicht mit doppelt beriicksichtigten Einnahmen verrechnet
werden (zB aufgrund der Gruppenbesteuerung gemaf § 9 KStG 1988).

1309ju

Das Abzugsverbot ist gemaR & 14 Abs. 7 Z 3 zweiter Satz KStG 1988 nicht bei einer doppelt

ansissigen Kérperschaft anwendbar, wenn Osterreich aufgrund eines DBA mit einem EU-
Mitgliedstaat abkommensrechtlicher Ansassigkeitsstaat der Korperschaft ist. Die
Beurteilung der abkommensrechtlichen Ansassigkeit erfolgt anhand der sogenannten Tie-
Breaker-Regelung im Sinne des Art. 4 Abs. 3 OECD-MA des betreffenden DBA. Diesfalls hat
entsprechend Art. 9b zweiter Satz ATAD der andere EU-Mitgliedstaat als

abkommensrechtlicher Quellenstaat der doppelt ansassigen Korperschaft ein

Abzugsverbot vorzusehen.

1309jv

Ist eine doppelt ansassige Korperschaft nach den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften
sowohl in Osterreich als auch in einem Drittstaat ansissig, gilt das Abzugsverbot im Inland

entsprechend Art. 9b erster Satz ATAD unabhingig davon, ob Osterreich

abkommensrechtlich der Ansdssigkeitsstaat oder der Quellenstaat der doppelt ansadssigen
Korperschaft ist. Sollte jedoch der Drittstaat abkommensrechtlicher Quellenstaat sein und
entsprechend den OECD-Empfehlungen zur Neutralisierung hybrider Gestaltungen
seinerseits ein Abzugsverbot zur Vermeidung eines doppelten Abzugs vorsehen, liegt im
Ergebnis kein doppelter Abzug vor, sodass diesfalls keine Neutralisierung gemaR § 14 Abs.
7 Z 3 KStG 1988 im Inland erfolgt.
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1309jw

Ist Osterreich abkommensrechtlicher Quellenstaat einer doppelt ansissigen Kérperschaft,
bei der Aufwendungen sowohl im In- als auch im Ausland doppelt abgezogen werden und
nicht mit doppelt beriicksichtigten Einnahmen verrechnet werden, kommt daher das
Abzugsverbot im Inland gemaR & 14 Abs. 7 Z 3 KStG 1988 zur Anwendung.

Beispiel:

- -
- -
-~

ol v
%  GRUPPENBESTEUERUNG =~ Zinsen
L

C}sterreich;

/ \‘
' A GmbH \
I |
! '
: BBS ) Bank
v I
' 3 Farlehen
SRS SN - Y7o oi e ee®
StaatB \‘R._H L7

e

Die doppelt anséissige Kérperschaft B GmbH mit Sitz in Osterreich und Ort der
Geschidiftsleitung im Staat B ist Gruppenmitglied einer inléndischen
Unternehmensgruppe mit der A GmbH als Gruppentrdgerin. Der inléindische Betrieb der
B GmbH stellt abkommensrechtlich eine Betriebsstétte B BS dar. Nach dem DBA zwischen
Staat B und Osterreich ist Staat B der abkommensrechtliche Anséssigkeitsstaat der B
GmbH und Osterreich der abkommensrechtliche Quellenstaat. Das DBA sieht fiir
Betriebsstdtteneinkiinfte die Anrechnungsmethode vor. Die B GmbH hat bei einer Bank
in Osterreich ein Darlehen aufgenommen, das der Betriebsstdtte B BS in Osterreich
zugeordnet wird. Die B GmbH erzielt im Inland einen Verlust; dieser wird im Rahmen der
Gruppenbesteuerung mit Einkiinften der Gruppentréigerin A GmbH (somit mit nicht
doppelt beriicksichtigten Einnahmen) verrechnet. In Staat B wird der inléindische Verlust
als Betriebsstdittenverlust aufgrund der Anrechnungsmethode ebenfalls angesetzt und
mit anderen Einkiinften der doppelt anséissigen B GmbH verrechnet.

Die steuerlichen Sondervorschriften (Gruppenbesteuerung) in Osterreich fiihren
hinsichtlich der Aufwendungen der doppelt ansdissigen B GmbH zu einer
Steuerdiskrepanz im Sinne des § 14 Abs. 2 Z 2 KStG 1988 (DD-Ergebnis). Es liegt folglich
eine hybride Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. b iVm Z 2 zweiter Teilstrich KStG
1988 zwischen der B GmbH und ihrer inléindischen Betriebsstdtte vor. Die Aufwendungen
der doppelt anséissigen B GmbH sind im Inland gemdf8 § 14 Abs. 7 Z 3 KStG 1988 nicht
abzugsfihig. Da Osterreich der abkommensrechtliche Quellenstaat ist, gilt dies
unabhdingig davon, ob Staat B ein Drittstaat oder ein EU-Mitgliedstaat ist.

23.8 Sonderregelung fiir unberiicksichtigte Betriebsstatten (§ 14 Abs. 8 KStG 1988)

1309jx

§ 14 Abs. 8 erster Satz KStG 1988 sieht vor, dass weder im Inland noch im

Betriebsstdttenstaat erfasste Ertrage einer auslandischen unberiicksichtigten
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Betriebsstadtte im Inland steuerlich zu erfassen sind. Dabei handelt es sich entsprechend

Art. 9 Abs. 5 ATAD um eine Sonderregelung, die im Fall von unberiicksichtigten

Betriebsstdtten den Ansassigkeitsstaat einer Korperschaft dazu verpflichtet, bei dieser
jene Einkiinfte zu beriicksichtigen, die aus dessen Sicht der im Ausland unberiicksichtigten

Betriebsstatte zugeordnet werden.

1309jy

Eine auslandische unberiicksichtigte Betriebsstatte iSd § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a fiinfter

Teilstrich KStG 1988 liegt vor, wenn bei einer in Osterreich ansissigen Korperschaft aus

osterreichischer Sicht eine Betriebsstdtte in einem anderen Staat besteht, jedoch dieser
andere Staat nach dessen Rechtsvorschriften davon ausgeht, dass keine Betriebsstatte
vorliegt (siehe dazu bereits Rz 1309hr ff).

1309jz

Eine D/NI-Steuerdiskrepanz im Zusammenhang mit einer ausldndischen
unberiicksichtigten Betriebsstitte tritt dann ein, wenn eine Zahlung an die im Inland
ansdssige Korperschaft zu einem steuerlichen Abzug fiihrt und bei der empfangenden
Korperschaft weder im Inland (beim Stammhaus) noch in dem anderen Staat (bei der
unberiicksichtigten Betriebsstétte) aufgrund der unterschiedlichen Beurteilung liber das
Bestehen der Betriebsstétte steuerlich als Ertrag erfasst wird. Dies setzt voraus, dass fiir
auslandische Betriebsstattengewinne nach dem anzuwendenden DBA die
Befreiungsmethode vorgesehen ist; im Anwendungsbereich der Anrechnungsmethode
kann dieser D/NI-Effekt nicht eintreten.

Beispiel:
Osterreich
ACo
Zinsen i
CCo
Staat C ! Darlehen StaatB

Die in Osterreich ansdissige Kérperschaft A Co gewdihrt der im Staat C anséssigen
Kérperschaft C Co ein Darlehen. Die C Co téitigt dementsprechend Zinszahlungen, die in
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Staat C als (Betriebs-)Ausgaben abgezogen werden. Aus dsterreichischer Sicht unterhdilt
die A Co in Staat B (einem EU-Mitgliedstaat) eine Betriebsstditte B BS, der diese
Zinszahlungen zugerechnet werden. Das DBA zwischen Osterreich und Staat B sieht die
Befreiungsmethode fiir Betriebsstditteneinkiinfte vor. Staat B geht nicht vom Vorliegen
einer Betriebsstdtte aus. Der Ertrag aus den Zinszahlungen wird daher auch in Staat B
nicht besteuert.

Es liegt ein D/NI-Ergebnis im Zusammenhang mit einer unberiicksichtigten Betriebsstditte
im Ausland im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a fiinfter Teilstrich KStG 1988 zwischen der
osterreichischen A Co und ihrer unberiicksichtigten Betriebsstdtte (§ 14 Abs. 3 Z 2 zweiter
Teilstrich KStG 1988) vor. Der Ertrag aus den Zinszahlungen ist daher bei der inléindischen
A Co gemdf3 § 14 Abs. 8 KStG 1988 als (Betriebs-)Einnahme zu erfassen.

1309ka

§ 14 Abs. 8 erster Satz KStG 1988 fiihrt im Verhaltnis zu anderen EU-Mitgliedstaaten zur

Durchbrechung einer sich ansonsten aus dem jeweiligen DBA ergebenden

Freistellungsverpflichtung (siehe dazu Rz 1309kb) und geht daher dem Abkommen vor.

Im Verhaltnis zu Drittstaaten kommt § 14 Abs. 8 KStG 1988 nicht zur Anwendung.

1309kb

Ob sich tatsachlich eine abkommensrechtliche Verpflichtung zur Freistellung von
Einkiinften einer ausldndischen unberiicksichtigten Betriebsstatte ergibt, ist zundchst nach

MaRgabe des jeweiligen DBA zu beurteilen.

Sofern der Qualifikationskonflikt hinsichtlich des Bestehens einer auslandischen
Betriebsstitte auf unterschiedliches nationales Recht zuriickzufiihren ist, erlischt die

Freistellungsverpflichtung Osterreichs niamlich bereits auf abkommensrechtlicher Ebene.

Sofern der Qualifikationskonflikt durch eine unterschiedliche DBA-Auslegung oder durch
unterschiedliche Sachverhaltsbeurteilungen ausgel6st wird und das DBA eine dem Art. 23A
Abs. 4 OECD-MA entsprechende Regelung vorsieht, erlischt die Freistellungsverpflichtung
Osterreichs ebenfalls bereits auf abkommensrechtlicher Ebene.

In diesen Fillen wird daher die D/NI-Steuerdiskrepanz bereits auf DBA-Ebene vermieden,
sodass & 14 Abs. 8 KStG 1988 nicht mehr zur Anwendung kommt.

1309kc

§ 14 Abs. 8 KStG 1988 kommt nicht zur Anwendung, wenn bereits durch andere
Vorschriften des EStG 1988 oder KStG 1988 (etwa durch das Abzugsverbot des § 12 Abs. 1
Z 10 KStG 1988) das D/NI-Ergebnis durch die Versagung des Betriebsausgabenabzugs beim

Zahler beseitigt wurde (siehe dazu bereits Rz 1309ix).
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1309kd

Die Anwendung von § 14 Abs. 8 erster Satz KStG 1988 auf Ebene der empfangenden
inlandischen Kérperschaft geht allerdings der Anwendung von § 14 Abs. 6 Z 1 KStG 1988

bei der zahlenden Korperschaft im Inland vor (siehe dazu bereits Rz 1309iy). In diesem Fall
erfolgt die Neutralisierung der Steuerdiskrepanz daher nicht durch die Versagung des
Betriebsausgabenabzugs beim Zahler, sondern durch die steuerliche Erfassung der

Einnahme beim Empfanger.

Dies gilt auch bei Zahlungen einer inldandischen Kérperschaft an die unberiicksichtigte
Betriebsstitte einer in einem anderen EU- Mitgliedstaat ansassigen Kérperschaft, wenn
der andere EU-Mitgliedstaat entsprechend Art. 9 Abs. 5 ATAD eine § 14 Abs. 8 KStG 1988
vergleichbare MaBnahme zur Vermeidung der D/NI-Steuerdiskrepanz vorsieht.

23.9 Sonderregelung fiir importierte hybride Gestaltungen (§ 14 Abs. 9 KStG 1988)

1309ke

§ 14 Abs. 9 erster Satz KStG 1988 sieht entsprechend Art. 9 Abs. 3 ATAD ein Abzugsverbot

von Aufwendungen fiir die Zahlung einer Kérperschaft im Inland vor, wenn diese Zahlung

in einem Drittstaat mit abzugsfahigen Aufwendungen im Rahmen einer hybriden
Gestaltung verrechnet wird (importierte hybride Gestaltungen). Bei einer importierten
hybriden Gestaltung werden die Auswirkungen einer hybriden Gestaltung zwischen
Parteien in Drittstaaten unter Verwendung eines nicht hybriden Instruments in das Inland
verlagert, weshalb eine in Osterreich abzugsfihige Zahlung zur Finanzierung von

Aufwendungen im Rahmen einer hybriden Gestaltung verwendet werden konnte.

1309kf

Das Abzugsverbot fiir Aufwendungen im Zusammenhang mit importierten hybriden

Gestaltungen ist lediglich subsididr anzuwenden. Es gilt daher gemaR § 14 Abs. 9 zweiter

Satz KStG 1988 nicht, wenn bereits einer der involvierten Drittstaaten die

Steuerdiskrepanz im Rahmen der hybriden Gestaltung neutralisiert hat.

Soweit eine im Inland gemaR § 14 Abs. 9 KStG 1988 neutralisierte importierte hybride

Gestaltung erst nachtraglich in einem Drittstaat neutralisiert wird, stellt dies gemat3 § 14
Abs. 10 KStG 1988 ein riickwirkendes Ereignis iSd § 295a BAO dar (siehe Rz 1309kl).

1309kg

Eine importierte hybride Gestaltung liegt nur vor, wenn folgende Voraussetzungen
kumulativ erfiillt sind:
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e Eine im Inland steuerlich abzugsfahige Zahlung durch eine unbeschrankt oder
beschrankt steuerpflichtige Korperschaft wird an ein in einem Drittland ansassiges
verbundenes Unternehmen im Sinne des § 14 Abs. 4 KStG 1988 (siehe dazu bereits
Rz 1309ic ff) geleistet, wobei im Verhaltnis zwischen Zahler und Empfanger keine
hybride Gestaltung iSd § 14 Abs. 3 KStG 1988 vorliegt.

e Die Zahlung wird von dem empfangenden verbundenen Unternehmen im Drittstaat

steuerlich als Einnahme erfasst und in einem Drittstaat mit abzugsfihigen
Aufwendungen im Rahmen einer hybriden Gestaltung (siehe zur importierten hybriden
Gestaltung naher Rz 1309kh) direkt oder indirekt verrechnet (siehe dazu Rz 1309ki f).

1309kh

Das Vorliegen der (importierten) hybriden Gestaltung zwischen dem empfangenden
verbundenen Unternehmen im Drittstaat und einer weiteren beteiligten Partei ist nach
MaRgabe von § 14 Abs. 3 bis 5 KStG 1988 zu beurteilen (siehe dazu bereits Rz 1309gt ff).

Die Steuerdiskrepanz iSd § 14 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 zwischen dem empfangenden

verbundenen Unternehmen im Drittstaat und der weiteren beteiligten Partei muss sich

daher entsprechend § 14 Abs. 3 Z 2 KStG 1988 zwischen verbundenen Unternehmen im

Sinne des § 14 Abs. 4 KStG 1988 oder aufgrund einer strukturierten Gestaltung im Sinne
des § 14 Abs. 5 KStG 1988 ergeben.

Die weitere beteiligte Partei muss ebenfalls in einem Drittstaat ansassig sein. Bei
Ansassigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ware entsprechend den Vorgaben von Art. 9 Abs. 1
oder Abs. 2 ATAD dieser EU-Mitgliedstaat unmittelbar zur Neutralisierung der hybriden

Gestaltung verpflichtet.

1309ki

Eine direkte Verrechnung liegt dann vor, wenn es beim empfangenden verbundenen
Unternehmen zu einem steuerwirksamen Ausgleich der empfangenen Zahlung mit einem
Abzugsposten kommt, der im Rahmen einer hybriden Gestaltung iSd § 14 Abs. 3 KStG 1988
anfillt. Eine importierte hybride Gestaltung mit einem D/NI-Ergebnis tritt daher

insbesondere bei einer sog. ,,Back to Back“-Finanzierung eines nicht hybriden
Finanzinstruments liber ein hybrides Finanzinstrument ein.
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Beispiel:
Drittstaat A
ACo
Zahlung
im Rahmen eines -~ _____ |
hybriden 3
Finanzierungsinstruments Drittstaat B
BCeo
CCo Zinsen
Osterreich

A Co, B Co und C Co sind verbundene Unternehmen. Die in Osterreich anséssige C Co
kann grundséitzlich die Zinszahlungen fiir ein Darlehen des im Drittstaat B ansdssigen
verbundenen Unternehmens B Co als Betriebsausgabe geltend machen. Unternehmen B
Co beriicksichtigt die Zinszahlung als Einkiinfte, verrechnet diese jedoch mit einer
Zahlung an Unternehmen A Co im Rahmen eines hybriden Finanzinstruments. Diese
Zahlung wird im Drittstaat B als Zinszahlung abgezogen, aber bei Unternehmen A Co im
Drittstaat A als Dividende freigestellt. Folglich liegt im Drittstaat B ein Abzug bei
gleichzeitiger steuerlicher Nichtberiicksichtigung im Drittstaat A vor. Die hybride
Gestaltung zwischen Drittstaat B und Drittstaat A wird von der inléndischen Kérperschaft
C Co iiber die Zinszahlung an B Co nach Osterreich importiert.

Der Abzug der Zinszahlung von C Co an die B Co wird daher im Inland bei der C Co gemdf3
§ 14 Abs. 9 KStG 1988 im Umfang des Abzugs der Aufwendungen ohne
korrespondierende Erfassung der Ertréige als Einnahmen bei der A Co verweigert.

1309kj

Eine indirekte Verrechnung liegt dann vor, wenn es nicht bereits auf Ebene des
empfangenden verbundenen Unternehmens, sondern erst auf Ebene einer weiteren
Koérperschaft mittelbar zu einem steuerwirksamen Ausgleich der weitergeleiteten
empfangenen Zahlung mit einem Abzugsposten kommt, der im Rahmen einer hybriden
Gestaltung iSd § 14 Abs. 3 KStG 1988 anfaillt. Eine indirekte Verrechnung setzt voraus, dass

eine wirtschaftliche Verkettung zwischen den der urspriinglichen Zahlung und der

weiteren Zahlung zu Grunde liegenden Rechtsverhiltnissen vorliegt. Dies wird
insbesondere dann anzunehmen sein, wenn ein betraglicher oder zeitlicher
Zusammenhang zwischen den zugrundeliegenden Rechtsverhdltnissen vorliegen sollte (zB
bei einer ,Back to Back“-Finanzierung).
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1309kk

Eine gemal § 14 Abs. 9 KStG 1988 zu neutralisierende importierte hybride Gestaltung kann
auch im Zusammenhang mit einer DD-Steuerdiskrepanz iSd § 14 Abs. 3 Z 1 lit. b KStG 1988

eintreten:

Beispiel:
|
ACo Drittstaat A
Zinszahlung2 -~~~ ]~~~ ~.
v \ >, DrittstaatB
Bank /) B Co N
1 \ /l Y
] 1
| i
% | r‘
% CCo /
\ rd
\ /’
~ 4
~ hl -~ - - <
: Zinszahlung 1
D GmbH . )
Osterreich

A Co, B Co, C Co und D GmbH sind verbundene Unternehmen. Die in Osterreich ansdssige
D GmbH kann grundsditzlich die Zinszahlungen fiir ein Darlehen des im Drittstaat B
ansdissigen verbundenen Unternehmens C Co als Betriebsausgabe geltend machen.
Unternehmen C Co beriicksichtigt die Zinszahlung als Einkiinfte, verrechnet diese jedoch
im Rahmen eines Gruppenbesteuerungsregimes mit Ergebnissen des hybriden
Unternehmens B Co, das eine Zinszahlung an eine Bank leistet. Da B Co aus Sicht des
Drittstaates A als steuerlich transparent gilt, wird die Zinszahlung als Betriebsausgabe
bei der A Co zugelassen und damit zweimal in Abzug gebracht; eine Verrechnung mit
doppelt beriicksichtigten Einkiinften findet aufgrund der ausléndischen
Gruppenbesteuerung nicht statt (hybride Gestaltung iZm DD-Steuerdiskrepanz im Sinne
des § 14 Abs. 3 Z 2 KStG 1988).

Die hybride Gestaltung zwischen Drittstaat B und Drittstaat A wird von der inléindischen
Kérperschaft D GmbH iiber die Zinszahlung 1 nach Osterreich importiert. Der Abzug der
Zinszahlung 1 wird daher im Inland bei der D GmbH gemdif3 § 14 Abs. 9 KStG 1988
versagt.

23.10 Nachtragliche Neutralisierung im Ausland (§ 14 Abs. 10 KStG 1988)

1309kI

Zur Vermeidung einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung durch parallele Anwendung der
Bestimmungen zur Neutralisierung von hybriden Gestaltungen in mehreren Staaten sieht
§ 14 Abs. 10 KStG 1988 vor, dass in den Fallen des § 14 Abs.6Z 2, Abs. 7Z 2, Abs. 8 und
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Abs. 9 KStG 1988 eine nachtragliche Neutralisierung der hybriden Gestaltung im Ausland

ein riickwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a BAO darstelit.

1309km

Abgabenbescheide, in denen zur Neutralisierung einer hybriden Gestaltung Ertrige im
Inland bereits gemal § 14 Abs. 6 Z 2 KStG 1988 oder § 14 Abs. 8 KStG 1988 steuerlich
erfasst wurden oder Aufwendungen im Inland steuerlich gemaR & 14 Abs. 7 Z 2 KStG 1988
oder § 14 Abs. 9 KStG 1988 nicht abgezogen wurden, kénnen daher gemaR § 295a BAO

insoweit abgedndert werden, als es nachtraglich ebenfalls zu einer Neutralisierung der

hybriden Gestaltung im Ausland (zB als Folge einer Betriebspriifung) kommt.

23.11 UberschieBende Anrechnung von Quellensteuern (§ 14 Abs. 11 KStG 1988)

1309kn

Entsprechend den Vorgaben von Art. 9 Abs. 6 ATAD regelt § 14 Abs. 11 KStG 1988

ausdriicklich, dass eine hybride Ubertragung eines Finanzinstruments nicht zu einer

ErmaRigung oder Anrechnung der Quellensteuer auf eine Zahlung aus dem iibertragenen
Finanzinstrument bei mehr als einer beteiligten Partei fiihren kann. Die Anwendung des

§ 14 Abs. 11 KStG 1988 setzt tatbestandlich nicht das Vorliegen einer Steuerdiskrepanz iSd
§ 14 Abs. 2 KStG 1988 voraus. Weiters ist auch nicht maBgeblich, ob zwischen den
beteiligten Parteien ein Naheverhaltnis im Sinne des § 14 Abs. 37 2 iVm Abs. 4 KStG 1988
oder eine strukturierte Gestaltung im Sinne des § 14 Abs. 5 KStG 1988 vorliegt.

1309ko

§ 14 Abs. 11 KStG 1988 setzt tatbestandlich lediglich voraus, dass eine hybride
Ubertragung im Sinne des § 14 Abs. 3 Z 1 lit. a zweiter Teilstrich KStG 1988 vorliegt (siehe

dazu bereits Rz 1309hd ff), die mit der Absicht entwickelt wurde, bei mehr als einer an der
Gestaltung beteiligten Parteien eine ErmaRigung oder Anrechnung der Quellensteuer auf

eine Zahlung aus einem libertragenen Finanzinstrument herbeizufiihren.

1309kp

Eine mehrfache Quellensteueranrechnung konnte sich etwa bei
Wertpapierleihegeschaften dadurch ergeben, dass die Einkiinfte aus dem iibertragenen
Wertpapier in zwei Staaten unterschiedlichen Steuerpflichtigen zugerechnet werden und
bei beiden Steuerpflichtigen die einbehaltene Quellensteuer in voller Héhe bei der

Einkommensermittlung angerechnet wird.
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1309kq

Die Rechtsfolge des § 14 Abs. 11 KStG 1988 besteht darin, den sich aus der mehrfachen
ErmaRigung oder Anrechnung der Quellensteuer ergebenden Vorteil im Verhaltnis zu den

steuerpflichtigen Nettoeinkiinften im Zusammenhang mit der Zahlung zu begrenzen. Da
sich dieses Ergebnis aber ohnedies bereits aufgrund der Ermittlung des
Anrechnungshochstbetrages ergibt (siehe dazu EStR 2000 Rz 7583 ff), hat § 14 Abs. 11 KStG
1988 lediglich klarstellenden Charakter.

Die derzeitigen Abschnitte 22. bis 28. einschliefSlich sémtlicher Unteriiberschriften werden
aufgrund der Einfiligung der neuen Abschnitte 22. und 23. jeweils um zwei Abschnitte
riickgereiht und werden zu den neuen Abschnitten 24. bis 30.

Rz 1326 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
1326

Die nach § 57 6 KStG 1988 von der unbeschrankten Steuerpflicht befreiten Vereine (siehe
VereinsR 2001 Rz 1 bis 5 und 319 bis 321) sind beschrankt steuerpflichtig mit den
(weitgehend dem Steuerabzug unterliegenden) Einkiinften nach Maligabe des § 21 Abs. 2

und 3 KStG 1988 und gegebenenfalls unbeschrankt steuerpflichtig mit betrieblichen
Einkinften (entbehrlicher Hilfsbetrieb im Sinne des § 45 Abs. 1 und Abs. 1a BAO,
beglinstigungsschadlicher Geschaftsbetrieb im Sinne des § 45 Abs. 3 BAO, gewinnorientierte

Land- und Forstwirtschaften und Gewerbebetriebe, soweit keine Ausnahmegenehmigung fiir

sie gemal § 44 Abs. 2 BAO vorliegt). Gewinne aus einem unentbehrlichen Hilfsbetrieb (§ 45

Abs. 2 BAO) sind als Zufallseinkiinfte steuerfrei. Ein Betrieb, der nur als
Geldbeschaffungsquelle fiir die Erfiillung des begiinstigten Zweckes dient, kann nicht als
unentbehrlicher Hilfsbetrieb angesehen werden (vgl. etwa VWGH 26.5.2021, Ra
2019/15/0046 zum Verkauf von Grundstiicken zur bloBen Finanzierung der Vereinszwecke;
VwWGH 22.9.2005, 2001/14/0037). Unterliegt ein Verein mangels Erflllung der maRgeblichen
Voraussetzungen (§§ 34 ff BAO) von vornherein nicht oder ab einem bestimmten Jahr nicht
mehr der Steuerbefreiung des § 5 Z 6 KStG 1988, ist er oder wird er unbeschrankt

steuerpflichtig.

Rz 1348 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG), wobei Rz 1349 inhaltlich unveréndert in
Rz 1348 liberfiihrt wird:

1348

Fiir Wirtschaftsjahre, die vor dem 1.1.2021 beginnen, gilt:

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 198

198 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=11
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=11
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=11
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=5&dz_VonZiffer=6
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=21&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=21&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=45&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=45&dz_VonAbsatz=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=44&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=45&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=45&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20210526&hz_gz=Ra+2019%2f15%2f0046
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20210526&hz_gz=Ra+2019%2f15%2f0046
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20050922&hz_gz=2001%2f14%2f0037
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=34
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=5&dz_VonZiffer=6

KStR 2013 GZ BMF-010216/0009-VI/6/2013 idF GZ 2021-0.768.485 vom 05. November 2021

Pauschalwertberichtigungen, die einem allgemeinen Forderungs-, Kredit- oder
Branchenrisiko Rechnung tragen, ohne dass eine Risikozuordnung zu bestimmten
Forderungen vorgenommen werden kann, sind steuerlich nicht zuldssig (§ 6 Z 2 lit. a EStG
1988 idF vor COVID-19-StMG; siehe EStR 2000 Rz 2372).

Laut Erkenntnis des VWGH 27.8.1998, 96/13/0165, ist es jedoch denkbar, dass eine
Einzelwertberichtigung von verschiedenen Forderungen bei tatsachlich gleichartigem

Sachverhalt im Wege einer Schatzung in gleichem Ausmal vorgenommen wird.

Pauschal ermittelte Einzelwertberichtigungen sind in jenen Fillen zul3ssig, in denen ein
vereinbarter Uberziehungsrahmen iiberschritten wird, ohne dass mit dem Kontoinhaber
ein entsprechender Kreditvertrag geschlossen wurde, oder wenn ein Riickstand von mehr
als drei Kreditraten besteht und der Riickstand bei schriftlicher Krediteinrdumung mehr als
15% des eingeraumten Kreditrahmens betragt, ohne dass ausreichende Sicherheiten
vorhanden sind. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob der Uberziehungsrahmen
schriftlich oder — wie bei Intern- und Disporahmen miindlich oder konkludent -
eingeraumt wurde. In diesen Fillen bestehen keine Bedenken, eine pauschale Berichtigung
in Hohe von bis zu 2,5% der jeweiligen unter den Gefdhrdungstatbestand fallenden
Gruppensummen anzusetzen, sofern die Summe der gruppenweisen
Einzelwertberichtigungen den durchschnittlichen Jahresbedarf an tatsachlichen
Einzelwertberichtigungen in der einzelnen Gruppe innerhalb der letzten fiinf Jahre nicht
ibersteigt. Sind, wenn auch nicht in vollem Umfang, Sicherheiten vorhanden, mindern
diese die Bemessungsgrundlage der pauschal zu ermittelnden Einzelwertberichtigung.
Siehe EStR 2000 Rz 2376.

Rz 1349 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG)
1349
Fiir Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 beginnen, gilt:

Aufgrund von § 6 Z 2 lit. a EStG 1988 idF COVID-19-StMG ist eine pauschale
Wertberichtigung von Forderungen unter den Voraussetzungen des § 201 Abs. 2 Z7 UGB

idF BGBI. I Nr. 22/2015 zuldssig. Danach muss die Bestimmung eines Wertes, die nur auf
Basis von Schatzungen moglich ist, auf einer umsichtigen Beurteilung beruhen
(allgemeiner Bewertungsgrundsatz der verldsslichen Schatzung). Liegen statistisch
ermittelbare Erfahrungswerte aus gleichgelagerten Sachverhalten vor, sind diese gemaf}
§ 201 Abs. 2 Z 7 UGB bei der umsichtigen Beurteilung zu beriicksichtigen (zB statistisch

ermittelte Ausfallswahrscheinlichkeiten), dh., sie miissen diesfalls in die Schatzung
einflieBen.
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Zur Zulassigkeit pauschaler Wertberichtigungen von Forderungen gemaR § 6 Z 2 lit. a
EStG 1988 idF COVID-19-StMG unter den Voraussetzungen des § 201 Abs. 2 Z 7 UGB sowie

zur erstmaligen Anwendung der Neuregelung unter Beriicksichtigung des liber fiinf Jahre
zu verteilenden , Altbestandes” (§ 124b Z 372 lit. a iVm lit. c EStG 1988) siehe EStR 2000
Rz 2373.

Rz 1349a wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
1349a

Die Bestimmung des § 124b Z 270 lit. c EStG 1988 betrifft eine Besonderheit bei

Kreditinstituten. Im Zuge der Bewertung von Forderungen wird zunehmend das System der

Einzelwertberichtigung durch ein System von pauschalen Wertberichtigungen nach
aufsichtsrechtlich anerkannten Methoden ersetzt. Diese Wertberichtigungen werden
anhand von Bonitatsklassen nach Erfahrungssatzen aus der Vergangenheit ermittelt. Liegen
bei der gebildeten Wertberichtigung die Voraussetzungen fiir eine steuerliche Anerkennung
aufgrund von § 6 Z 2 |it. a EStG 1988 idF vor COVID-19-StMG nicht vor, hattewd+de der

Wechsel des Wertberichtigungssystems zu einer steuerlich wirksamen Auflésung der

Einzelwertberichtigung einerseits und der steuerlich nicht abzugsfahigen Bildung der

pauschalen Wertberichtigung andererseits gefiihrten.

Beispiel:

Vom K-Kreditinstitut wurden insgesamt Einzelwertberichtigungen iHv 1.000.000 Euro
steuerlich wirksam gebildet. Die Uberfiihrung in steuerlich aufgrund von § 6 Z 2 lit. a EStG
1988 idF vor COVID-19-5tMG nicht anerkannte pauschale Wertberichtigungen in gleicher
Héhe hat keine unternehmensrechtliche Erfolgsauswirkung; Auflésung und Zufiihrung
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heben einander auf. Steuerlich entsteht ein Gewinn von 1.000.000 Euro, weil der
steuerwirksamen Auflésung die steuerneutrale Zufiihrung gegeniibersteht.

Rz 1349b wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
1349b

Um diesen Effekt zu verhindern bzw. zu entschérfen, sieht die Ubergangsbestimmung des
§124b 7 270 lit. c EStG 1988 vor, dass der Ertrag aus der Auflésung von

Einzelwertberichtigungen, die durch eine pauschale Wertberichtigung ersetzt werden, einer

speziellen Zuschreibungsriicklage zugefiihrt werden kann. Diese ist bis zur Veranlagung
20202018 unverandert beizubehalten und ab der Veranlagung 20212019 jahrlich um ein
Flinftel steuerwirksam aufzuldsen (zur steuerwirksamen Auflosung der
Zuschreibungsriicklage und der steuerlichen Anerkennung kiinftiger pauschaler
Forderungswertberichtigungen aufgrund von § 6 Z 2 |it. a EStG 1988 idF COVID-19-StMG
siehe Rz 1349e). BadurechDurch die Bildung einer Zuschreibungsriicklage wird die sofortige

Erfassung des Auflosungsbetrages verhindert. Die Bestimmung ist auf Auflosungen

anzuwenden, die im ersten Geschaftsjahr, das nach dem 31.12.2015 begonnen hat, erfolgen.

Rz 1349c wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
1349c

Die Hohe des Zuflihrungsbetrages ist dabei durch die Auflosung der bestehenden

steuerwirksam gebildeten Einzelwertberichtigungen begrenzt.

Beispiel 1:

Vom K-Kreditinstitut wurden insgesamt Einzelwertberichtigungen iHv 1.000.000 Euro
steuerlich wirksam gebildet. Diese werden aufgel6st und durch steuerlich aufgrund von § 6
Z 2 lit. a EStG 1988 idF vor COVID-19-StMG nicht abzugsféhige pauschale
Wertberichtigungen iHv 1.200.000 Euro ersetzt.

Der gesamte Auflésungsbetrag iHv 1.000.000 Euro kann der Zuschreibungsriicklage gemdyf
§124b 7 270 lit. c EStG 1988 zugefiihrt werden.

Beispiel 2:

Vom K-Kreditinstitut wurden insgesamt Einzelwertberichtigungen iHv 1.000.000 Euro
steuerlich wirksam gebildet. Diese werden aufgel6st und durch steuerlich aufgrund von § 6
Z 2 lit. a EStG 1988 idF vor COVID-19-StMG nicht abzugsfdhige pauschale
Wertberichtigungen iHv 750.000 Euro ersetzt.

Der Auflésungsbetrag kann iHv 1.000.000 Euro der Zuschreibungsriicklage gemdfs § 124b Z
270 lit. c EStG 1988 zugefiihrt werden.
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Rz 1349d wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
1349d

Soweit die neugebildete Wertberichtigung steuerlich abzugsfahig ist, kann die
Zuschreibungsricklage nur in Hohe der steuerlich nicht abzugsfahigen Zufiihrung gebildet

werden.

Beispiel:

Vom K-Kreditinstitut wurden insgesamt Einzelwertberichtigungen iHv 1.000.000 Euro
steuerlich wirksam gebildet. Diese werden aufgelést und durch Wertberichtigungen iHv
1.100.000 Euro ersetzt, davon sind 150.000 Euro als steuerlich abzugsfdhige
Einzelwertberichtigungen zu qualifizieren, die restlichen 950.000 Euro stellen steuerlich
aufgrund von § 6 Z 2 lit. a EStG 1988 idF vor COVID-19-StMG nicht abzugsfihige
pauschale Wertberichtigungen dar. Der Auflésungsbetrag kann iHv 950.000 Euro der
Zuschreibungsriicklage gemdf8 § 124b Z 270 lit. c EStG 1988 zugefiihrt werden; insoweit
wird anstelle einer bestehenden Einzelwertberichtigung eine pauschale Wertberichtigung
gebildet.

Rz 1349e wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
1349e

Werden in der Folge pauschale Wertberichtigungen aufgelost bzw. erhoht, sind diese
Anderungen steuerlich unbeachtlich. Die Zuschreibungsriicklage bleibt unverdndert; auch
bei Ausscheiden der Forderung fiir die die Einzelwertberichtigung urspriinglich gebildet
wurde. Die Zuschreibungsriicklage ist in der Steuerbilanz evident zu halten und ab der

Veranlagung 2021419 jahrlich zu je einem Fiunftel steuerwirksam zu verringern.

Aufgrund von § 6 Z 2 lit. a EStG 1988 idF COVID-19-StMG sind pauschale
Forderungswertberichtigungen nach MaBgabe von § 201 Abs. 2 Z 7 UGB nunmehr auch

steuerlich anerkannt. Die Bildung von pauschalen Wertberichtigungen nach diesen
Voraussetzungen ist erstmals fiir nach dem 31.12.2020 beginnende Wirtschaftsjahre
moglich, dh. im Falle eines Regelwirtschaftsjahres somit erstmalig zum 31.12.2021 (siehe
Rz 1349 sowie EStR 2000 Rz 2373). Der mit der Veranlagung 2021 beginnenden
steuerwirksamen Auflésung der Zuschreibungsriicklage steht folglich die steuerliche
Anerkennung der nach MaRgabe von § 201 Abs. 2 Z 7 UGB gebildeten
Pauschalwertberichtigungen von Forderungen gegeniiber.

Rz 1425 wird wie folgt gedndert (COVID-19-StMG):
1425

§ 19 Abs. 1 bis 6 KStG 1988 regelt die Liquidationsbesteuerung der unter
§ 7 Abs. 3 KStG 1988 fallenden Korperschaften. Betroffen sind:
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e Aktiengesellschaften

e Gesellschaften mbH

e Rechnungslegungspflichtige Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

e Gemeinnlitzig anerkannte Bauvereinigungen, soweit sie infolge
beglinstigungsschadlicher Geschafte unbeschrankt steuerpflichtig sind

e Sparkassen

e Betriebe gewerblicher Art, die nach unternehmensrechtlichen oder vergleichbaren
Vorschriften zur Rechnungslegung verpflichtet sind und deren mafRigebliche Umsitze
mehr als 700.000 Euro betragen (Rz 95)

e Betriebliche Privatstiftungen im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 EStG 1988 und eigen- und
gemischtnitzige Privatstiftungen, die ihrer Offenlegungsverpflichtung im Sinne des § 13
Abs. 1 KStG 1988 nicht nachgekommen sind.

Auf Grund der Bezugnahme auf § 7 Abs. 3 KStG 1988 ergibt sich weiters, dass § 19 KStG 1988
grundsatzlich nur bei unbeschrankt steuerpflichtigen Kérperschaften in Betracht kommt.

§ 19 KStG 1988 ist aber auch auf beschrankt steuerpflichtige Kérperschaften insoweit

anzuwenden, als sie im Inland eine Betriebsstatte unterhalten und daher gemaR § 21 Abs. 1
Z 3 KStG 1988 insofern unter § 7 Abs. 3 KStG 1988 fallen.

Rz 1489 wird wie folgt gedndert (Judikatur; FORG):
1489

Fiir Gewinnanteile aus Beteiligungen von beschrankt Steuerpflichtigen, die in einem EU-
Mitgliedstaat oder einem Staat des EWR ansassig sind, besteht gemald § 21 Abs. 1 Z 1a KStG

1988 idF JStG 2018 aus unionsrechtlichen Griinden eine Riickzahlungsmaoglichkeit fir die im
Ausland nicht anrechenbare Kapitalertragsteuer. Dies gilt nur, soweit die Kapitalertragsteuer
nicht bereits auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens im Ansdssigkeitsstaat

angerechnet werden kann. § 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988 sieht unter den gegebenen

Voraussetzungen eine Riickerstattungsmoglichkeit flr Einkliinfte gemaR § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a,

b und c EStG 1988 vor. Damit sind neben Dividenden und sonstigen Beziigen aus Aktien und

GmbH-Anteilen auch gleichartige Bezlige und Rickverglitungen aus Anteilen an Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften sowie gleichartige Bezlige aus Genussrechten und Bezlige

aus Partizipationskapital vom sachlichen Anwendungsbereich der Bestimmung erfasst.

Die KESt-Riickerstattung steht im Sinne der Rechtsprechung des VWGH im
Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 49 AEUV) auch Korperschaften zu,
die in einem Drittstaat ansassig sind (VWGH 11.9.2020, Ra 2020/13/0006). Voraussetzung
dafiir ist insbesondere, dass
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¢ eine Portfoliobeteiligung vorliegt (vgl. dazu etwa EuGH 12.12.2006, Rs C-446/04, Test
Claimants in the FIl Group Litigation, Rn 58 ff; EuGH 10.2.2011, verb. Rs C-436/08 und
C-437/08, Haribo und Salinen, Rn 31 ff);

e der auslandische Rechtstrager mit einer inldndischen juristischen Person nach § 1
Abs. 2 Z 1 KStG 1988 vergleichbar ist (,, Typenvergleich”; siehe dazu Rz 133 f);

e nach oOsterreichischem Recht kein Kapitalanlagefonds (& 188 Abs. 1 InvFG 2011) oder

Immobilienfonds (§ 42 Z 1 ImmolnvFG) vorliegt (einschlieBlich AIF), ungeachtet dessen,
ob dieser im Ausland intransparent behandelt wird (siehe VWGH 13.1.2021,
Ro 2018/13/0003; sowie InvFR 2018 Rz 556);

e mit dem Ansassigkeitsstaat der Korperschaft umfassende Amtshilfe besteht (siehe
dazu die Info des BMF vom 16.12.2020, 2020-0.710.689).

Flr Antrage auf Riickzahlungen gemald § 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988 ist — wie flr Antrage auf

Erstattung der Kapitalertragsteuer auf Grund der im DBA vorgesehenen

Quellensteuerreduktion — firdas-gesamte-Bundesgebiet das Finanzamt fiir GroRRbetriebe
(§ 61 Abs. 4 Z 2 BAO; bis 31.12.2020 Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart) zustandig {538

Abs1Z 2 AVOG2010}.

Rz 1490 wird wie folgt gedndert (FORG):
1490
Die Rickzahlung erfolgt auf Antrag des Steuerpflichtigen unter folgenden Voraussetzungen:

1. Der Antrag des Steuerpflichtigen wird, analog zu § 240 Abs. 3 BAO, bis zum Ablauf des

finften Kalenderjahres, das auf das Jahr der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer folgt,
beim Finanzamt fiir GroRBbetriebe (bis 31.12.2020 beim Finanzamt Bruck Eisenstadt
Oberwart) gestellt.

2. Der Steuerpflichtige weist nach, dass die Kapitalertragsteuer in seinem

Ansassigkeitsstaat nicht oder nicht zur Ganze angerechnet werden kann.

Fiir ab 2019 gestellte Rlickzahlungsantrage ist gemal § 240a BAO eine elektronische
Vorausmeldung beim Finanzamt (ab dem 1.1.2021 beim Finanzamt fiir GroBbetriebe, davor
beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart) erforderlich, die der Antragstellung vorgelagert

ist.

Beispiele:

1. Die X-AG, die im EU-Mitgliedstaat A ansdssig ist, bezieht eine Dividende in Héhe von
1.000 aus ihrer 5-prozentigen Beteiligung an einer ésterreichischen Y-AG. Mit dem EU-
Mitgliedstaat A besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen, das fiir Dividenden eine
Quellensteuer von maximal 10% und die Anrechnung im Ansdssigkeitsstaat vorsieht. Da
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EU-Mitgliedstaat A Auslandsdividenden aber grundsdtzlich befreit, ist tatsdchlich keine
Anrechnung der dsterreichischen Kapitalertragsteuer méglich. Eine
Quellensteuerentlastung durch die Y-AG findet nicht statt, dh. es wird Kapitalertragsteuer
in H6he von 250 einbehalten.

Die X-AG kann einen Antrag auf Erstattung der gemdfs DBA zu viel einbehaltenen
Kapitalertragsteuer in Hé6he von 150 beim Finanzamt fiir Grof3betriebe (bis 31.12.2020
beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart) stellen.

Um auch die im Ausland nicht angerechnete restliche Kapitalertragsteuer in Héhe von 100
zurlick zu erhalten, muss die X-AG einen Antrag auf Riickzahlung gemdfs § 21 Abs. 1Z 1a
KStG 1988 beim Finanzamt fiir Grof3betriebe (bis 31.12.2020 beim Finanzamt Bruck
Eisenstadt Oberwart) stellen.

2. Die Z-AG, die im EU-Mitgliedstaat B ansdssig ist, bezieht eine Ausschiittung in Héhe von
1.000 aus ihrer 5-prozentigen Beteiligung an der Gsterreichischen Y-AG. Mit dem EU-
Mitgliedstaat B besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen, das fiir Dividenden eine
Quellensteuer von maximal 10% und die Anrechnung im Ansdissigkeitsstaat vorsieht. Eine
Quellensteuerentlastung durch die Z-AG findet nicht statt, dh. es wird Kapitalertragsteuer
in Héhe von 250 einbehalten.

EU-Mitgliedstaat B unterwirft die dsterreichische Dividende seiner 20-prozentigen
Kérperschaftsteuer und rechnet die Gsterreichische KESt in H6he von 100 aufgrund des
Doppelbesteuerungsabkommens an.

Da die 6sterreichische KESt in Héhe von 100 in Mitgliedstaat B anrechenbar ist, ist eine
Riickzahlung gemdfs § 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988 nicht méglich, jedoch kann eine DBA-
konforme Steuerriickerstattung in Héhe von 150 beim Finanzamt fiir Grof3betriebe (bis
31.12.2020 beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart) erwirkt werden.

Rz 1491 wird wie folgt gedndert (FORG):
1491

Als Nachweis kommen insbesondere eine Bestatigung der Steuerverwaltung des
Ansassigkeitsstaates oder ein Steuerbescheid in Betracht, aus dem sich die Nicht-
Anrechnung der Osterreichischen Kapitalertragsteuer schlissig ergibt. Aus welchem Grund
keine Anrechnung der Osterreichischen Kapitalertragsteuer moglich ist, spielt fiir die
Riickzahlung der Kapitalertragsteuer grundsatzlich keine Rolle. Kann daher zB im
Ansassigkeitsstaat keine Anrechnung erfolgen, weil die Gesellschaft im Jahr des
Kapitalertragsteuerabzuges Verluste erwirtschaftet und der Ansassigkeitsstaat keinen
Anrechnungsvortrag gewahrt, ist die Riickzahlung der 6sterreichischen Kapitalertragsteuer

moglich.

Beispiel:

Die X-AG, die im EU-Mitgliedstaat C ansdissig ist, bezieht eine Dividende aus ihrer 5-
prozentigen Beteiligung an der 6sterreichischen Y-AG. Mit dem EU-Mitgliedstaat C besteht
ein Doppelbesteuerungsabkommen, das fiir Dividenden eine Quellensteuer von maximal
10% und die Anrechnung im Ansdssigkeitsstaat vorsieht. EU-Mitgliedstaat C sieht
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grundsdtzlich die Besteuerung der 6sterreichischen Dividende vor, aufgrund anderer hoher
Verluste kommt es jedoch zu keiner Anrechnung der ésterreichischen Kapitalertragsteuer.
EU-Mitgliedstaat C kennt keinen Anrechnungsvortrag. Eine Quellensteuerentlastung durch
die Y-AG findet statt.

Die X-AG kann einen Antrag auf Riickzahlung der einbehaltenen Gsterreichischen
Kapitalertragsteuer gemdf$ § 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988 beim Finanzamt fiir GrofSbetriebe

bei-demfiir-die Y-AGzustindigen-Fingnzamt stellen.

Rz 1502 wird wie folgt gedindert (Anderung der Rechtsansicht):
1502

In § 21 Abs. 2 KStG 1988 sind sachliche Befreiungen von der beschrankten
Korperschaftsteuerpflicht geregelt. Zur Steuerpflicht von aufgrund vélkerrechtlicher

Privilegienabkommen befreiten internationalen Organisationen siehe Rz 137.

Folgende kapitalertragsteuerpflichtige Einklinfte sind gemaR § 21 Abs. 2 KStG 1988 bei den
beschrankt steuerpflichtigen Kérperschaften im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 KStG 1988
(siehe Rz 136 f) von der Steuerpflicht ausgenommen. Die korrespondierende
Kapitalertragsteuerbefreiung flir diese Einkiinfte findet sichin § 94 Z 6 EStG 1988. Sollte

ungeachtet der Steuerbefreiung Kapitalertragsteuer einbehalten worden sein, kann auf

Antrag deren Erstattung gemaR § 240 Abs. 3 BAO erfolgen, weil sie in diesem Fall zu

Unrecht einbehalten wurde steht-derkérperschaft-die-Mbglichkeit-des-Ausgleichsim
Rehmen-derVeranlagungoffen.

In Rz 1505 wird folgender letzter Aufzdhlungspunkt angefiigt (StRefG 2020):
1505

Die Kapitalertragsteuerbefreiung besteht fiir diese Kapitalertrage, die nachweislich

zuzurechnen sind:

[...]

e gemall § 21 Abs. 2 Z 3 siebenter Teilstrich ~KStG 1988 einem Einlagensicherungsfonds
gemal § 18 ESAEG oder dem Beitragsvermogen gemald § 74 WAG 2018 (siehe Rz 172
und 173);

e gemdR § 718 Abs. 9 ASVG errichteten Privatstiftungen (siehe Rz 335 f).
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Rz 1506 wird wie folgt gedndert (Judikatur, Klarstellung):
1506

Mangels gesetzlicher Definition hat die Auslegung des Begriffes der Versorgungs- oder
Unterstlitzungseinrichtung gemaR § 21 Abs. 2 Z 3 vierter Teilstrich 4-KStG 1988 anhand der
Verkehrsauffassung zu erfolgen (VWGH 30.9.2015, Ra 2014/15/0005).

Zu den Versorgungs- oder Unterstiitzungseinrichtungen einer Kérperschaft 6ffentlichen
Rechts gehoren die Sozialversicherungstrager und andere selbststdandige oder
unselbststindige Fonds, die Leistungen aus dem Titel der Altersversorgung sowie aus dem
Titel der Unterstiitzung bei Krankheit, Unfall oder personlicher Hilfs- und
Flrsorgebedirftigkeit an konkrete natiirliche Personen als Leistungsempfanger erbringen
(VWGH 28.5.2019, Ro 2017/15/0040). Bei den Landesgesundheitsfonds ist zu beachten,

dass diese gemal § 64 KAKuG von allen bundesgesetzlich geregelten Abgaben mit

Ausnahme der Gerichts- und Justizverwaltungsgebiihren, somit auch von der beschrankten
Korperschaftsteuerpflicht, befreit sind (VWGH 28.5.2019, Ro 2017/15/0040).

Bei unselbststandigen Versorgungs- oder Unterstlitzungseinrichtungen ist Voraussetzung,
dass die Kapitalanlagen (von vornherein) dem beglinstigten Zweck gewidmet sind. Dem
Erfordernis der ,nachweislichen Zurechnung” wird nur durch eine eindeutige Zuordnung des
Kapitals zur Versorgungs- oder Unterstiitzungseinrichtung Genlige getan. Diese ist
entsprechend zu dokumentieren (etwa in Form eines gesonderten Rechnungskreises). Eine
nachtragliche, rein rechnerische Ermittlung der der beginstigten Einrichtung
zuzurechnenden Kapitalertrage (etwa im Wege einer Verhéltnisrechnung) wird dem
Erfordernis der ,,nachweislichen Zurechnung” nicht gerecht (VwWGH 27.3.2019, Ro
2016/13/0006). Verwendung und Erfolg der Finanzmittel missen jederzeit abgrenzbar und

nachvollziehbar sein. Die Befreiung gilt auch fir Versorgungs- oder
Unterstutzungseinrichtungen eines anderen EU/EWR-Mitgliedstaates, wenn sie mit
Versorgungs- oder Unterstiitzungseinrichtungen von inlandischen Kérperschaften des

offentlichen Rechts vergleichbar sind.

[...]

Wird bei unselbststandigen Versorgungs- oder Unterstitzungseinrichtungen das AusmaR der
freizustellenden Kapitalertrage mittels einer (versicherungsmathematischen oder auch
anderen) Hochrechnung ermittelt, die als Ergebnis die Zuweisung des GroRteils des
vorhandenen Kapitals an die Versorgungs- oder Unterstiitzungseinrichtung bei gleichzeitiger
Unterkapitalisierung der anderen Bereiche der Korperschaft 6ffentlichen Rechts hat, so kann
die gewahlte Berechnungsmethode schon insofern nicht sachgerecht sein, als die fehlende

Liquiditat der anderen Bereiche der Kérperschaft 6ffentlichen Rechts (bei etwa
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gleichbleibendem Umfang der unterschiedlichen Bereiche) in der Folge unweigerlich zu einer
zweckfremden Verwendung der Mittel, die der Versorgungs- oder
Unterstltzungseinrichtung zugewiesen sind, flihren muss. Um in solchen Fallen eine
sachgerechte Zurechnung des vorhandenen Kapitals zu gewahrleisten, ist daher das Ausmaf}
des der Versorgungs- oder Unterstiitzungseinrichtung zugewiesenen Kapitals zusatzlich mit
einem Aufteilungsschlissel zu Gberpriifen, der sich an den in den letzten Jahren in den
jeweiligen Bereichen der Korperschaft 6ffentlichen Rechts angefallenen Aufwendungen zu
orientieren hat. Kommt es bei dieser Plausibilitatsiiberprifung der vorgenommenen
Berechnungen zu Abweichungen, so sind die Griinde hierfiir vom Abgabenpflichtigen zu
dokumentieren bzw. nachzuweisen (in Frage kommen etwa Anderungen hinsichtlich des
Umfangs der unterschiedlichen Bereiche der Kérperschaft 6ffentlichen Rechts, die geplante

Zufuhr von zusatzlichem Kapital in nicht unbetrachtlichem AusmaR usw.).

Zur Steuerpflicht einer Depotiibertragung von einer Kérperschaft 6ffentlichen Rechts auf
eine Versorgungs- oder Unterstiitzungseinrichtung derselben Kérperschaft siehe EStR 2000
Rz 6162 (VWGH 10.9.2020, Ro 2020/15/0016).

Rz 1506a wird wie folgt gedndert (Klarstellung):
1506a

Angehorige von Orden und Kongregationen nach Kirchenrecht (Ordensmitglieder) haben
einen Alimentationsanspruch, der nicht nur die reguldaren Lebenshaltungsaufwendungen,
sondern auch notwendige Pflegeaufwendungen umfasst. Da der zukiinftig tatsachlich
anfallende Aufwand fiir die Versorgung der Ordensmitglieder nicht feststellbar ist und nur
geschatzt werden kann, sind bei der Zuweisung von Kapital durch die Ordensgemeinschaften
an eine Versorgungs- oder Unterstiitzungseinrichtung die durchschnittlichen
Lebenshaltungsaufwendungen der Ordensangehdrigen ab Erreichung des gesetzlichen
Pensionsalters sowie die durchschnittlichen Pflegeaufwendungen anzusetzen
(Verglitungssatz). Die aufgrund einer im Jahr 2016 durchgefiihrten reprasentativen
(osterreichweiten) Erhebung festgestellten durchschnittlichen
Lebenshaltungsaufwendungen der Ordensmitglieder und Pflegeaufwendungen nach Abzug
der erhaltenen Pflegegelder betragen monatlich 2.430 Euro, zwdlf Mal im Kalenderjahr (fiir
das Jahr 2016). Diese durchschnittlichen Aufwendungen sind jahrlich an den von der
Bundesanstalt Statistik Osterreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015 (Basisjahr
2015) anzupassen (siehe dazu Rz 98a). Daraus ergeben sich fiir die Jahre ab 2017
(kaufmadnnisch gerundet) folgende Vergiitungssatze:

Jahr Betrag
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2017 2.486
2018 2.548
2019 2.614
2020 2.679
2021 2.725

Die Zuweisung des Kapitals an die (unselbstdndige) Versorgungs- oder
Unterstltzungseinrichtung muss — wie bei allen anderen Versorgungs- oder
Unterstiitzungseinrichtungen — zwingend durch eine eindeutige Zuordnung zu dieser
erfolgen. Diese ist entsprechend zu dokumentieren (etwa in Form eines gesonderten
Rechnungskreises — siehe dazu Rz 1506), um feststellen zu kénnen, ob eine allféllige Unter-
bzw. Uberdeckung besteht bzw. ob die Verwendung der Mittel ordnungsgemaR (fiir den in
der Versorgungs- oder Unterstiitzungseinrichtung vorgesehenen Zweck) erfolgt oder nicht.
Eine Verwendung der Mittel (,,Entnahme*) bis zur Hohe des Verglitungssatzes (monatlich fir
jedes tatsachlich zu versorgende Ordensmitglied) ist grundsatzlich nicht als zweckfremd
einzustufen, eine Verwendung im héheren Ausmal? allerdings nur dann, wenn fir die

Versorgung der Ordensangehorigen tatsachlich hohere Aufwendungen anfallen.

Rz 1518 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
1518

Durch einen Zuschlag zur Korperschaftsteuer soll ab-dererantagung2043 verhindert
werden, dass durch Unterlassung der Empfangernennung und Verschweigen des Zuflusses

beim Empfanger Steuervorteile lukriert werden. Der Zuschlag betragt 25% von jenen
Betrdgen, bei denen der Abgabepflichtige auf Verlangen der Abgabenbehorde die Glaubiger
oder Empfanger der Betrdge nicht genau bezeichnet und fallt auch in Verlustjahren, parallel
zur Mindestkorperschaftsteuer, an. Der Zuschlag zur Korperschaftsteuer gemaRk § 22 Abs. 3
KStG 1988 ist unabhangig vom Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen der
Empfangerbenennung gemafl § 162 BAO zu entrichten; somit auch fir nicht als
Betriebsausgabe geltend gemachte Betradge (vgl. VWGH 14.9.2017, Ro 2016/15/0004).

Bei Gruppenmitgliedern wird der Zuschlag gemeinsam mit ihrem normalen Ergebnis — der

Ergebniszurechnung gemaR § 9 Abs. 6 KStG 1988 folgend — zur jeweils beteiligten

Korperschaft weitergeleitet und ist letztlich vom Gruppentrager zu entrichten.

Die Verweigerung der Empfangerbenennung (§ 162 BAO, § 22 Abs. 3 KStG 1988) stellt ein
riickwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a BAO dar (VwWGH 27.11.2020, Ro
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2020/15/0019); der Zuschlag betrifft folglich jenen Veranlagungszeitraum, in dem die

fraglichen Aufwendungen angefallen sind.

Rz 1540 wird wie folgt gedndert (Judikatur):
1540

Eine weitere Erhebungsform der Kérperschaftsteuer ist der Steuerabzug (§ 24 Abs. 2 KStG

1988). Fiir diesen Steuerabzug gibt es folgende Anwendungsfille:

o Kapitalertragsteuer gemald § 93 Abs. 1 oder Abs. 1a EStG 1988 fiir
kapitalertragsteuerpflichtige Einkilinfte im Sinne des § 93 EStG 1988 (gilt fiir alle

Steuerpflichtigen).

e Die Immobilienertragsteuer (ImmoESt) gemals § 30b Abs. 1 oder Abs. 1a EStG 1988
(siehe Rz 1501).

e Abzugsteuer gemal § 100 Abs. 1 oder Abs. 1a EStG 1988 fiir die im § 99 EStG 1988

genannten Einkiinfte (gilt nur flr beschrankt Steuerpflichtige).

Insoweit derartige Einklinfte nicht im Rahmen einer Veranlagung zu erfassen sind, hat der
Steuerabzug Abgeltungswirkung (§ 24 Abs. 2 KStG 1988 in Verbindung mit § 97 EStG 1988).
Die Korperschaftsteuer aus privaten GrundstiicksverdauBerungen gilt nur bei Entrichtung

der Immobilienertragsteuer in korrekter Hohe als abgegolten (VWGH 26.5.2021, Ra
2019/15/0046).

Rz 1563 wird wie folgt gedndert (Anpassung wegen Brexit):
1563

[...]
Die ermafRigte Mindestkorperschaftsteuer gemaR § 24 Abs. 4 Z 3 KStG 1988 gilt

ausschlieBlich fir nach dem 30.6.2013 neu gegriindete GmbHs sowie fir diesen

vergleichbare unbeschrankt steuerpflichtige auslandische Kérperschaften (zB eine britische
Private Company-Limited“deutsche GmbH mit Ort der Geschiftsleitung in Osterreich). Sie
gilt auch fiir in der Rechtsform der GmbH neu gegriindete Kreditinstitute und
Versicherungsunternehmen. Sie gilt daher nicht fiir eine in der Rechtsform einer AG

gegrindete Korperschaft, die spater formwechselnd in eine GmbH umgewandelt wird.

Rz 1581 entfdillt (obsolet):

Randzahl 1581: derzeit frei

Rz 1585 wird wie folgt gedndert (Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage):
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1585

Den Antrag einer Gruppentrager- oder Gruppenmitglieder-Beteiligungsgemeinschaft hat
stets der Hauptbeteiligte zu unterfertigen, die Minderbeteiligten sind in dem/den
Formular{en} G 1a (Gruppentrager-Minderbeteiligter) bzw—G2{Gruppenmitgled-
Minderbeteiligter}-zu benennen. Fiir die Minderbeteiligten reicht die fir die Bildung der
Beteiligungsgemeinschaft notwendige Syndizierung aus, sie miissen den Gruppenantrag
nicht unterfertigen. Unabhangig von der Beteiligungsgemeinschaft, kdnnen die

Minderbeteiligten der Beteiligungsgemeinschaft ihrerseits Gruppentrager eder
Gruppenmitglied einer anderen (von der Beteiligungsgemeinschaft unabhangigen)

Unternehmensgruppe sein. SeHieen—d+e—Nhﬂde#bete+hgte{+emer—BeteH+gungsgememsehaﬁt

Unternehmensgruppe-sein; In diesem Fall haben die durch die Betelllgungsgememschaft in
die Unternehmensgruppe des Hauptbeteiligten einbezogenen Gruppenmitglieder die

Gruppenantrage der anderen Unternehmensgruppen nicht zu unterfertigen.

Rz 1586 wird wie folgt gedndert (FORG):

1586
[...]

Im Antragsformular G 3 sind die Daten fiir jedes auslandische Gruppenmitglied anzugeben.
Das Antragsformular G 3 ist von den gesetzlichen Vertretern des ausreichend finanziell
verbundenen inlandischen Gruppentragers/-mitgliedes und vom gesetzlichen Vertreter des
Gruppentragers zu unterfertigen. Hier kann es unter Umstanden zu einer doppelten
Unterfertigung durch den gesetzlichen Vertreter des Gruppentragers kommen, wenn der
Gruppentrager derjenige ist, der ausreichend finanziell verbunden ist. Die auslandischen
Gruppenmitglieder erhalten eine Steuernummer, die ausschlieRlich der Evidenthaltung dient
und nicht identisch ist mit einer allenfalls bereits am Finanzamt Osterreich (bis 31.12.2020:

Finanzamt Graz-Stadt) bestehenden umsatzsteuerlichen Steuernummer.

[...]

Rz 1588 wird wie folgt gedindert (FORG):
1588

Der Gruppenantrag ist vom Gruppentrager oder, wenn der Gruppentrager eine
Beteiligungsgemeinschaft ist, vom Hauptbeteiligten (bei zwei im selben Ausmaf}
Hauptbeteiligten von dem von der Beteiligungsgemeinschaft bestimmten Hauptbeteiligten)

bei dem flir den Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragstellung fiir die Erhebung der
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Korperschaftsteuer zustandigen Finanzamt innerhalb eines Kalendermonats nach
datumsmaRig letzter Unterfertigung eines gesetzlichen Vertreters zu stellen. Eine
dementsprechende Antragstellung ist jedenfalls fristwahrend. Wird diese Monatsfrist
versaumt, kann die Unternehmensgruppe nicht zustande kommen. Gegen die Versaumung
der Frist kommt eine Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach §§ 308 ff BAO
in Betracht. Fir eine Wiedereinsetzung hat die Partei aber glaubhaft zu machen, dass sie
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, die Frist

einzuhalten.

Steht im Laufe des Jahres nicht fest, wann die letzte gruppenfahige Korperschaft als
einzubeziehendes Mitglied anzunehmen ist, kdnnen die gesetzlichen Vertreter des
Gruppentragers mit ihrer Unterschrift bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres des
Gruppentragers zuwarten, um in der darauf-folgenden Einmonatsfrist die Anmeldung der
Unternehmensgruppe vorzunehmen. Sollte der Gruppenantrag abgegeben worden sein,
obwohl bei Zuwarten in der Folge eine weitere gruppenfahige Kérperschaft mit Wirkung fir
das betreffende Jahr hatte aufgenommen werden kénnen, kann der Gruppentrager und die
betreffende Kérperschaft unter Verwendung der Formulare G1 bis G4a die Aufnahme in die

neue Gruppe erwirken.

Umfassend zustandigesFinanzamt fir alle in einer Unternehmensgruppe vereinigten

Korperschaften einschlieBlich der die finanzielle Verbindung vermittelnden
Personengesellschaften ist gemaR § 61 Abs. 1 Z9 BAO seit dem 1.1.2021 das Finanzamt fiir

GroBbetriebe, wenn der Gruppentrager oder zumindest ein Gruppenmitglied

a) gemdB § 61 Abs. 1 Z 1 bis 3 oder 5 bis 8 oder 10 BAO in die Zustandigkeit des

Finanzamtes fiir GroRbetriebe fillt oder

b) seinen Sitz nicht in Osterreich hat.

Liegen die Voraussetzungen des § 61 Abs. 1 Z9 BAO nicht vor, ist seit dem 1.1.2021 das

Finanzamt Osterreich fiir alle in einer Unternehmensgruppe vereinigten Kérperschaften

einschlieB8lich der die finanzielle Verbindung vermittelnden Personengesellschaften
zusténdig (§ 60 Abs. 1 Z 1 BAO).
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1589

an-daszustandige-Finanzamt-weiterzuleiten- Liegen die Voraussetzungen fir die Bildung
einer Unternehmensgruppe vor, hat das fiir den Antragsteller zum Zeitpunkt der
Bescheiderlassung fiir die Erhebung der Kérperschaftsteuer zustandige
~Gruppenfinanzamt- Finanzamt gegeniber allen zur Unterfertigung des Gruppenantrags
verpflichteten Korperschaften das Bestehen der Unternehmensgruppe bescheidmalig
festzustellen (Feststellungsbescheid gemall § 9 Abs. 8 KStG 1988 iVm § 92 BAO); alle
inlandischen Korperschaften haben Parteistellung. Der Bescheid gemaR § 9 Abs. 8 KStG 1988

stellt den Grundlagenbescheid fiir die folgenden Korperschaftsteuerverfahren dar. GemaR §
192 BAO haben die fiir die Folgebescheide zustandigen Behorden den Spruch des
Grundlagenbescheides zu Gbernehmen (VwWGH 26.11.2015, 2012/15/0097).

[...]

Bundesministerium fir Finanzen, 5. November 2021

© Bundesministerium fur Finanzen Seite 213

213 von 213


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=9&dz_VonAbsatz=8
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=92
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1035100&ida=KStG1988&gueltig=20211105&hz_id=1035100&dz_VonParagraf=9&dz_VonAbsatz=8
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=192
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=20211105&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=192
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VwGH&id=700&gueltig=20151126&hz_gz=2012%2f15%2f0097

	I. Übersicht
	II. Änderung des Inhaltsverzeichnisses
	III. Änderung der Präambel
	IV. Änderung von Randzahlen

